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FÜR HENNY UND NINA 

„Es ist also nicht genug, daß eine Rechnung richtig sey, wenn man nicht von dieser Richtig-
keit sich selbst und andere überführen kann; daraus folgt, daß man eine Rechnungs-Metho-
de erwählen müsse, durch welche man sich selbst und andre mit völliger Gewisheit von der 
Richtigkeit und Wahrheit des Ganzen und aller seiner Theile vollkommen überzeugen kön-
ne." 

Johann Heinrich Jung-Stilling 
1 2 . 9 . 1 7 4 0 - 2 . 4 . 1 8 1 7 
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Vorwort zur 4. Auflage 

Das Lexikon der Rechnungslegung und Abschlußprüfung soll das Gebiet des wirtschaftli-
chen Prüfungswesens und das Betätigungsfeld des wirtschaftsprüfenden Berufsstandes 
stichwortartig erfassen. 

Das Schwergewicht der Ausarbeitung umfaßt dabei die Bereiche Rechnungslegung und Ab-
schlußprüfung sowie die Facharbeit und das Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer. 

Das Lexikon verfolgt das Ziel, anerkannte Kommentare, Handbücher und Lehrbücher als 
handliches Nachschlagewerk zu ergänzen. 

Die von zahlreichen Experten aus Wissenschaft und Praxis erarbeiteten Stichwörter sollen 
insbesondere Studenten verschiedenster Fachrichtungen bei der Vorbereitung zu ihren Prü-
fungen unterstützen und angehenden Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern, Steuer-
beratern und Internen Revisoren bei der Vorbereitung zu ihren Berufsexamina Hilfestel-
lung leisten. 

Den meisten Stichwörtern liegt der Informations- und Rechtsstand von Mitte 1997 zugrun-
de. 

Der Herausgeber des Lexikons dankt allen Autoren für ihre Mitarbeit und für die konstruk-
tiven Hinweise, Ergänzungen und Anregungen. 

Besonderer Dank gebührt den früheren und heutigen Mitarbeitern des Lehrstuhls für ihre 
Unterstützung: Prof. Dr. Norbert Schönbrunn, WP StB Dr. Peter Wollmert, Dr. Udo Jung, 
Dr. Hilmar Siebert, WP StB Dr. Jens Hilberseimer, Dr. Michael Gärtner, Dr. Ursula Dümpel 
sowie Dipl.-Ing. Axel Schulte, Dipl.-Kfm. Thomas Wagner, Dipl.-Kfm. Thomas Kless und 
insbesondere Dipl.-Kfm. Jörg Hunecke, der die gesamten redaktionellen Arbeiten der Neu-
auflage koordiniert hat. 

Für die verständnisvolle Zusammenarbeit danke ich Herrn Dipl.-Volkswirt Martin Weigert 
vom Oldenbourg Verlag GmbH. 

München Wolfgang Lück 
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AAA 
-» American Accounting Association 
(AAA) 

Abandon 
Die Aufgabe einer Sache oder eines 
Rechts, um dadurch von einer Verpflich-
tung entbunden zu sein (z.B. Rücktritt 
vom vereinbarten Belieferungs- oder 
Kaufgeschäft gegen Zahlung einer Prä-
mie im Terminhandel). 

Wolfgang Lück 

Abberufung des Abschlußprüfers 
Nach Handelsrecht: Auf Antrag der ge-
setzlichen Vertreter, des -» Aufsichtsrats 
oder von Gesellschaftern, bei AG und 
KGaA jedoch nur, wenn deren Anteile 
zusammen den zehnten Teil des -» 
Grundkapitals oder den Nennbetrag von 
DM 2000000 erreichen, hat das Gericht 
nach Anhörung der Beteiligten und des 
gewählten Abschlußprüfers einen ande-
ren Abschlußprüfer zu bestellen, wenn 
dies aus einem in der Person des gewähl-
ten Abschlußprüfers liegenden Grund 
geboten erscheint, insbesondere wenn 
Besorgnis der -» Befangenheit besteht 
(§ 318 Abs. 3 Satz 1 HGB). Auf Gründe, 
die nicht in der Person des gewählten 
Prüfers liegen, kann der Antrag nicht ge-
stützt werden. Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen den Gesellschaftsorganen 
und dem Abschlußprüfer stellen i.d.R. 
keinen Antragsgrund dar. Folgt das Ge-
richt dem Antrag, hat es in derselben 
Entscheidung einen anderen Prüfer zu 
bestellen, so daß das Verfahren nach 
§ 318 Abs. 3 HGB stets zu einer Erset-
zung des bestellten Abschlußprüfers 
durch einen anderen führt. Eine Kündi-
gung des Prüfungsauftrags ist durch die 
Gesellschaft nicht, durch den Ab-
schlußprüfer nur nach Maßgabe des 
§ 318 Abs. 6 HGB möglich. Für den — 
Konzernabschlußprüfer gilt entsprechen-
des. 
Bei freiwilligen Prüfungen: Eine Abberu-
fung des Abschlußprüfers ist hier nicht 
an das Ersetzungsverfahren des § 318 
Abs. 3 HGB gebunden. So können die 
Gesellschafter jederzeit einem Ab-
schlußprüfer das Mandat entziehen und 
einen anderen bestellen. Allerdings darf 

eine Gesellschaftermehrheit in einem 
entsprechenden Gesellschafterbeschluß 
nicht Treuepflichten gegenüber der Ge-
sellschaft oder der Gesellschafterminder-
heit verletzen, was gegeben sein kann, 
wenn ein Abschlußprüfer nur abgelöst 
werden soll, weil er sich weigert, einen 
fehlerhaften Abschluß zu testieren. 

Horst Kaminski/Klaus-Peter Naumann 

Abfindung 
Abfindung (Gesellschaftsrecht) ist eine 
einmalige (meist Geld-)Leistung zur Ab-
lösung von Rechtsansprüchen. Sie spielt 
außer im allgemeinen Privatrecht, im Ar-
beitsrecht, im öffentlichen Recht und in 
der Sozialversicherung im Gesellschafts-
recht eine Rolle. 
1. Beim Ausscheiden eines Gesellschaf-
ters aus einer -» Personengesellschaft 
(BGB-Gesellschaft, OHG, KG) infolge 
von Kündigung, Ausschließung oder Tod 
ohne Fortführung durch die Erben 
wächst dessen Gesellschaftsanteil den 
verbleibenden Gesellschaftern an (§§ 738 
Abs. 1 Satz 1 BGB; 105 Abs. 2,161 Abs. 2 
HGB). Zum Ausgleich dafür haben der 
Ausscheidende bzw. seine Erben nach 
§ 738 Abs. 1 u. 2 BGB einen Abfindungs-
anspruch gegen die Gesellschaft, für den 
auch die Gesellschafter persönlich haf-
ten. Zur Ermittlung der Abfindung ist ei-
ne Auseinandersetzungsbilanz (auch: Ab-
schichtungsbilanz) auf den Stichtag des 
Ausscheidens aufzustellen, die im Gegen-
satz zur gewöhnlichen Jahresbilanz reine 
Vermögenswertbilanz ist. Für die Wert-
ansätze wird entsprechend der betriebs-
wirtschaftlichen Bewertungspraxis im-
mer mehr auf den -» Ertragswert und 
nicht den Substanzwert abgestellt, wobei 
jedoch auch -» Rücklagen und stille Re-
serven zu berücksichtigen sind. Vertei-
lungsmaßstab ist der Gewinnverteilungs-
schlüssel. Um den Kapitalabfluß zu ver-
hindern und/oder die Berechnung des 
Guthabens zu erleichtern, finden sich in 
den Gesellschaftsverträgen häufig auch 
Abfindungsvereinbarungen, die die Ab-
findung einschränken oder abbedingen; 
zumindest werden Berechnungsmetho-
den festgelegt. Ihre Wirksamkeit richtet 
sich nach der neueren Rechtsprechung 
vor allem danach, ob sie sich nach §§ 723 
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Abgabenordung (AO) 

Abs. 3, 138 B G B wirtschaftlich als un-
zulässige Kündigungsbeschränkung bzw. 
als sittenwidrige Beeinträchtigung der 
Ausübungsfreiheit der gesellschaftlichen 
Mitverwaltungsrechte darstellen, wenn 
sie den Gesellschafter zur Vermeidung 
von Vermögenseinbußen zum Verbleiben 
unter unangemessenen Bedingungen in 
der Gesellschaft zwingen. Sog. -» Buch-
wertklauseln sind nur zulässig, wenn kein 
erhebliches Mißverhältnis zum wirkli-
chen Wert besteht. 
2. Abfindungen in der -» GmbH gibt es 
bei der Einziehung von Geschäftsantei-
len (§ 34 G m b H G ) , der Ausschließung 
von Gesellschaftern sowie beim Austritt 
aus wichtigem Grund aus der Gesell-
schaft. Die Wirksamkeitserfordernisse 
von statuarischen Abfindungsvereinba-
rungen sind hier allerdings nicht ganz so 
streng wie bei den Personengesellschaf-
ten. 
3. In der -» AG kommt es zur Abfindung 
bei der B Verschmelzung, im Zusammen-
hang mit -» Beherrschungs- und Gewinn-
abführungsverträgen sowie der -» Ein-
gliederung: 
Bei der Verschmelzung durch Aufnahme 
(§339 Abs. 1 Nr. 1 A k t G ) sind die -» Ak-
tionäre der übertragenen Gesellschaft 
durch Aktien der übernehmenden Ge-
sellschaft abzufinden. Im Verschmel-
zungsvertrag ist das Umtauschverhältnis 
zwischen den Aktien beider Gesellschaf-
ten festzulegen. Maßgeblich ist ihr wirt-
schaftlicher Wert, der sich aus dem —» 
Börsenpreis oder aus eigens erstellten 
Bewertungsgutachten ergibt. Zur Infor-
mation der Akt ionäre Verschmelzungs-
bericht (§ 340a Ak tG) und Auslage des 
geprüf ten Verschmelzungsvertrages 
(§ 340b Abs. 2 Ak tG) in den Geschäfts-
räumen der beteiligten Gesellschaften 
(§ 340d,Abs.2 AktG) . 
U m bei Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsverträgen den Aktionären der 
abhängigen A G (außenstehende Ak-
tionäre) das Ausscheiden zu ermögli-
chen, muß sich das herrschende Unter-
nehmen nach § 305 Abs. 1 AktG dazu 
verpflichten, auf Verlangen eines außen-
stehenden Aktionärs dessen Aktien ge-
gen eine im Vertrag best immte angemes-
sene Abfindung zu erwerben. Die Art der 
Abfindung (Aktien der herrschenden 
Gesellschaft oder Barabfindung) richtet 
sich nach der Rechtsform des herrschen-
den Unternehmens (§ 305 Abs. 2 AktG) . 

Abgabenordung (AO) 

Weitere Einzelheiten in § 305 Abs. 3 ,4 u. 
5 AktG. 
Bei der Eingliederung gehen die Aktien 
der außenstehenden Akt ionäre auf die 
Hauptmuttergesellschaft über (§ 320 
Abs. 4 AktG) ; diese scheiden aus der 
Tochtergesellschaft aus und haben ge-
mäß § 350 Abs. 4 A k t G Anspruch auf an-
gemessene Abfindung. Die Einzelheiten 
ergeben sich wiederum aus dem Gesetz. 
4. Beim Ausscheiden aus der -» Genos-
senschaft hat der Ausscheidende An-
spruch auf Auszahlung seines Geschäfts-
guthabens binnen 6 Monaten nach Been-
digung der Mitgliedschaft (§ 73 Abs. 1 u. 
2 GenG) . Die zwingende Regelung be-
schränkt den Abfindungsanspruch auf 
den Buchwert der Beteiligung nach der 
Jahresbilanz; auf die Rücklagen und das 
sonstige Vermögen der Genossenschaft 
hat der Ausscheidende grundsätzlich kei-
nen Anspruch. 

Herber t Leßmann 

Abgabenordung (AO) 
Enthält steuerliche Begriffsbestimmun-
gen und Verfahrensvorschriften, die über 
den Anwendungsbereich eines einzelnen 
Steuergesetzes hinausreichen. Die Abga-
benordnung in der Fassung vom 16. März 
1976 (mit zahlreichen nachfolgenden Än-
derungen) - Kurzbezeichnung A O 1977 
ist in Kraft seit 1.1.1977 und eine grund-
legende Überarbei tung der gleichzeitig 
außer Kraft getretenen Reichsabgaben-
ordnung vom 22. Mai 1931, des Steueran-
passungsgesetzes vom 16. Oktober 1934 
und dazu ergangener Rechtsverordnun-
gen. Die A O 1977 ist gegliedert in 9 Teile, 
und zwar: 
a) Einleitende Vorschriften (wichtige 
steuerliche Begriffe, z.B. Steuern, Finanz-
behörden, Wohnsitz, Betriebsstätte, wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb; sachliche 
und örtliche Zuständigkeit; Steuerge-
heimnis) 
b) Steuerschuldrecht (Steuerpflichtiger; 
Steuerschuldverhältnis, Ansprüche, deren 
Entstehung und Erlöschen; steuerbegün-
stigte, nämlich gemeinnützige, mildtätige 
und kirchliche Zwecke; Haf tung Drit ter 
für Steuern) 
c) Allgemeine Verfahrensvorschriften 
(Verfahrensbeteiligte; Beweismittel; Fri-
sten,Termine; Rechts- und Amtshilfe; Be-
griff, Form, Bekanntgabe, Wirksamkeit 
und Änderung von Verwaltungsakten) 
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Abgang 

d) Durchführung der Besteuerung (Er-
fassung der Steuerpflichtigen; Mitwir-
kungspflichten; Festsetzungs- und Fest-
stellungsverfahren; Außenprüfung; Steu-
erfahndung; Steueraufsicht) 
e) Erhebungsverfahren (Verwirklichung 
und Fälligkeit von Steueransprüchen; 
Zahlungsverjährung; Verzinsung, Säu-
minszuschläge; Sicherheitsleistung) 
f) Vollstreckung 
g) Außergerichtliches Rechtsbehelfsver-
fahren (Zulässigkeit und Verfahrensvor-
schriften für Rechtsbehelfe) 
h) Straf- und Bußgeldvorschriften; Straf-
und Bußgeldverfahren (Steuerstraftaten, 
strafbefreiende Selbstanzeige; Verfah-
rensvorschriften für Verwaltungs- und 
gerichtliche Verfahren) 
i) Schlußvorschriften (Einschränkung 
von Grundrechten, Inkrafttreten). 

Karl Kurz 

Abgang 
Der Abgang ist formell ein Bestandteil 
der allgemeinen Lagerformel (Anfangs-
bestand + Zugang = Abgang + Endbe-
stand). Diese Formel ist auf verschieden-
artige Sachverhalte anwendbar, und zwar 
mengen- ebenso wie wertmäßig (z.B. Ma-
teriallager, Maschinen-, Forderungs- oder 
Schuldenbestände). Alle Verminderun-
gen dieser Variablen sind dann Abgänge. 
Bei differenzierterer Betrachtung wer-
den - insbes. bei Aktivabeständen - Ab-
gänge (mengenmäßige Lagerminderun-
gen) und Abschreibungen (wertmäßige 
Lagerminderungen bei unveränderter 
Lagermenge) unterschieden. In den Ma-
terialaufwand und in die Bestandsverrin-
gerung geht primär der Wert von (Mate-
rial- bzw. Produktlager-) Abgängen ein, 
nur ergänzend der Wert von Material-
bzw. Produktlagerabschreibungen. In den 
Abschreibungsaufwand geht dagegen 
primär der Wert der (Anlagen-) Ab-
schreibungen ein; Anlagenabgänge wer-
den anders erfaßt (z.B. bei Veräußerung 
zu einem anderen als dem Buchwert als 
-» sonstige betriebliche Erträge oder als 
-» sonstige betriebliche Aufwendungen). 
Abgänge und Abschreibungen erschei-
nen auch im -» Anlagespiegel. 

Axel Schulte 

Abgrenzung der Sache und der Zeit nach 
Die Abgrenzung der Sache und der Zeit 
nach ist ein Allgemeiner Bewertungs-
grundsatz (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB): 

Abgrenzungsverordnung (AbgrV) 

„Aufwendungen und Erträge des Ge-
schäftsjahrs sind unabhängig von den 
Zeitpunkten der entsprechenden Zah-
lungen im Jahresabschluß zu berücksich-
tigen." Die Abgrenzung der Sache und 
der Zeit nach dient der periodengerech-
ten Erfolgsermittlung. 

Abgrenzung der Sache nach bedeutet, 
daß die Aufwendungen derjenigen Peri-
ode zuzurechnen sind, in der die durch 
sie bewirkten Erträge gemäß dem -* 
Realisationsprinzip als realisiert gelten 
(sachliche Zuordnung der Aufwendun-
gen zu den Erträgen). 

Abgrenzung der Zeit nach erfolgt, wenn 
Erträge und Aufwendungen ihrer Natur 
nach zeitraumbezogen anfallen (z.B. Mie-
ten, Zinsen), wenn sie frühere, bereits ab-
gelaufene Geschäftsjahre betreffen (z.B. 
Auflösung von Rückstellungen) oder 
wenn sie ohne Gegenleistung anfallen 
(z.B. Schenkungen, Währungsverluste). 

Wolfgang Lück 

Abgrenzung zwischen Verlautbarungen, 
Stellungnahmen und Fachgutachten 
Die Ergebnisse der Facharbeit des -» In-
stituts der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e.V. (IDW) werden in den Verlaut-
barungen des IDW festgehalten, die je 
nach ihrer Bedeutung als -» Fachgutach-
ten, -* Stellungnahmen oder sonstige -» 
Verlautbarungen qualifiziert werden. 
Fachliche Äußerungen, die in der Diskus-
sion des IDW nicht als „Fachgutachten" 
oder „Stellungnahmen" qualifiziert wur-
den, werden nur mit „Verlautbarungen" 
bezeichnet. 

Fachguiachten sind Verlautbarungen, die 
zu grundsätzlichen Fragen der Bilanzie-
rung und Prüfung erstellt und in einem 
besonderen Verfahren verabschiedet 
werden. Stellungnahmen sind Verlautba-
rungen zu einzelnen Fachfragen. 

Wolfgang Lück 

Abgrenzungsgrundsätze 
-» Abgrenzung der Sache und der Zeit 
nach 

Abgrenzungsverordnung (AbgrV) 
—» Verordnung über die Abgrenzung und 
die durchschnittliche Nutzungsdauer von 
Wirtschaftsgütern in Krankenhäusern 
(Abgrenzungsverordnung - AbgrV) 
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Abhängige Unternehmen 

Abhängige Unternehmen 
gehören zu den sog. -» verbundenen Un-
ternehmen i.S.d. AktG. „Abhängige Un-
ternehmen sind rechtlich selbständige 
Unternehmen, auf die ein anderes Unter-
nehmen (-* herrschendes Unternehmen) 
unmittelbar oder mittelbar einen beherr-
schenden Einfluß ausüben kann" (§ 17 
Abs. 1 AktG). „Von einem in -» Mehr-
heitsbesitz stehenden Unternehmen wird 
vermutet (-» Vermutungen), daß es von 
dem an ihm mit Mehrheit beteiligten Un-
ternehmen abhängig ist (§ 17 Abs. 2 
AktG)." Von einem abhängigen Unter-
nehmen wird vermutet, daß es mit dem 
herrschenden Unternehmen einen —» 
Konzern bildet (§ 18 Abs. 1 S. 3 AktG). 
Sofern kein -» Beherrschungsvertrag be-
steht, hat ein abhängiges Unternehmen 
einen Bericht über die Beziehungen zu 
verbundenen Unternehmen (-> Abhän-
gigkeitsbericht) aufzustellen. 

Wolfgang Lück/Norbert Schönbrunn 

Abhängigkeitsbericht 
Häufig gebrauchte Abkürzung für den 
„Bericht des Vorstands über Beziehun-
gen zu -» verbundenen Unternehmen" 
(§ 312 AktG). Der Vorstand einer abhän-
gigen Gesellschaft (-» abhängige Unter-
nehmen) hat, sofern kein -» Beherr-
schungsvertrag besteht, in den ersten drei 
Monaten des Geschäftsjahrs einen Ab-
hängigkeitsbericht aufzustellen. In dem 
Abhängigkeitsbericht sind aufzuführen 
1. alle Rechtsgeschäfte, welche die Ge-

sellschaft im vergangenen Geschäfts-
jahr mit dem herrschenden Unterneh-
men oder einem mit ihm verbundenen 
Unternehmen oder auf Veranlassung 
oder im Interesse dieser Unternehmen 
vorgenommen hat, und 

2. alle anderen Maßnahmen der Gesell-
schaft, die sie auf Veranlassung oder 
im Interesse dieser Unternehmen im 
vergangenen Geschäftsjahr getroffen 
oder unterlassen hat (§ 312 Abs. 1 S. 2 
AktG). 

Der Vorstand hat am Schluß des Abhän-
gigkeitsberichts zu erklären, ob die Ge-
sellschaft bei jedem Rechtsgeschäft eine 
angemessene Gegenleistung erhielt, und 
ob sie dadurch, daß die Maßnahme ge-
troffen oder unterlassen wurde, nicht be-
nachteiligt worden ist (§ 312 Abs. 3 S. 1 
AktG). Sofern eine Benachteiligung ge-
geben ist, hat der Vorstand zu erklären, 
ob die Nachteile ausgeglichen wurden 

Abhängigkeitsbericht 

(§312 Abs. 3 S. 2 AktG). Diese sog. 
Schlußerklärung ist in den -» Lagebe-
richt aufzunehmen (§ 312 Abs. 3 S. 3 
AktG). 
Der Abhängigkeitsbericht unterliegt der 
Prüfungspflicht durch den -» Ab-
schlußprüfer der abhängigen Gesell-
schaft. Er hat zu prüfen, ob 
„1. Die tatsächlichen Angaben des Be-

richts richtig sind, 

2. bei den im Bericht aufgeführten 
Rechtsgeschäften nach den Umstän-
den, die im Zeitpunkt ihrer Vornah-
me bekannt waren, die Leistung der 
Gesellschaft nicht unangemessen 
hoch war; soweit sie dies war, ob die 
Nachteile ausgeglichen worden sind, 

3. bei den im Bericht aufgeführten 
Maßnahmen keine Umstände für ei-
ne wesentlich andere Beurteilung als 
die durch den Vorstand sprechen" 
(§313 Abs. IS . 2 AktG). 

Sind nach dem abschließenden Ergebnis 
der Prüfung keine Einwendungen zu er-
heben, so hat der Abschlußprüfer dies 
durch folgenden Vermerk zum Bericht 
über die Beziehungen zu verbundenen 
Unternehmen zu bestätigen (§ 313 Abs. 3 
AktG): 
„Nach meiner/unserer pflichtmäßigen 
Prüfung und Beurteilung bestätige 
ich/bestätigen wir, daß 
1. die tatsächlichen Angaben des Be-

richts richtig sind, 
2. bei den im Bericht aufgeführten 

Rechtsgeschäften die Leistung der Ge-
sellschaft nicht unangemessen hoch 
war oder Nachteile ausgeglichen wor-
den sind, 

3. bei den im Bericht aufgeführten Maß-
nahmen keine Umstände für eine we-
sentlich andere Beurteilung als die 
durch den Vorstand sprechen." 

Falls Einwendungen bestehen oder der 
Bericht unvollständig ist, ist die Bestäti-
gung einzuschränken oder zu versagen. 
Der Bestätigungsvermerk ist in den Prü-
fungsbericht aufzunehmen. Darüber hin-
aus unterliegt der Abhängigkeitsbericht 
auch der Prüfung durch den Aufsichtsrat 
(§ 314 AktG), der das Ergebnis der Prü-
fung in seinem Bericht an die Hauptver-
sammlung mitzuteilen hat. Siehe hierzu 
auch: -» Negativbericht. 

Wolfgang Lück/Norbert Schönbrunn 
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Abhängigkeitsvermutung 

Abhängigkeitsvermutung 

-» Vermutungen, System der gesetzlichen 
Vermutungen bei verbundenen Unter-
nehmen 

Ablauforganisation 

Ablauforganisation und -> Aufbauorga-
nisation sind zwei verschiedene Aspekte 
der organisatorischen Gestaltung der Be-
triebsorganisation. Während bei der -» 
Aufbauorganisation die Bildung von Auf-
gabenkomplexen als statische Gebilde 
und ihre aufgabenbezogene Koordinati-
on im Vordergrund stehen, betrachtet 
man bei der Ablauforganisation die Or-
ganisation primär unter zeitlichen und 
räumlichen Aspekten als Komplex von 
Aufgabenerfüllungsvorgängen im Sinne 
von Arbeitsprozessen. Mit dieser struktu-
rierenden Gestaltung von Arbeitsprozes-
sen soll eine Effizienzsteigerung von Ar-
beitsabläufen erzielt werden. 

Sind Aufgabenträger und Sachmittel ge-
geben, lassen sich die Strukturierungs-
maßnahmen auf drei Kernbereiche 
zurückführen: 

- Festlegung der zeitlichen Sequenz der 
einzelnen Arbeitsschritte innerhalb ei-
nes Arbeitsprozesses, 

- parallele Anordnung mehrerer Ar-
beitsprozesse, 

- Bestimmung der Arbeitsorte (Arbeits-
plätze) und der Transportabläufe. 

Die Entwicklung einer Ablauforganisa-
tion gliedert sich in zwei Phasen: Ablauf-
analyse und Ablaufsynthese. Innerhalb 
der Ablaufanalyse wird die Unterneh-
mensaufgabe je nach Komplexität und 
Unternehmungsziel in mehr oder weni-
ger umfassende Teilaufgaben zerlegt und 
beschrieben. Die sich daran anschließen-
de Ablaufsynthese faßt die zur Aufgaben-
erfüllung notwendigen Teilaufgaben nach 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten zu ein-
zelnen Arbeitsprozessen zusammen. Das 
Hauptproblem, das bei der Arbeitssyn-
these besteht, ist die Berücksichtigung 
der Interdependenz verschiedener Ar-
beitsprozesse. Es handelt sich dabei um 
ein simultanes Problem, für dessen Lö-
sung im Rahmen des Operations Rese-
arch leistungsfähige Optimierungsmodel-
le entwickelt wurden. 

Peter Wollmert 

Absatz 

Abrechnungsforderungen und Abrech-
nungsverbindlichkeiten 
(aus dem Rückversicherungsgeschäft): 
Saldoforderungen aus dem laufenden 
Kontokorrentverkehr mit den -» Rück-
versicherern und Vorversicherern. In den 
Abrechnungsverkehr gehen Rückversi-
cherungsbeiträge, Rückversicherungs-
provisionen, Schadenzahlungen, Zinsen 
und Gewinnanteile, Depoteinbehalte, 
Depotrückgaben und Depotzinsen ein. 
Ausgenommen die Depotforderungen 
werden hier Forderungen und Verbind-
lichkeiten gegenüber demselben Unter-
nehmen verrechnet, sofern sie aufrechen-
bar sind. Die Summe der Saldoforderun-
gen wird in einem Bilanzposten „Ab-
rechnungsforderungen aus dem Rück-
versicherungsgeschäft" ausgewiesen. Ne-
gative Salden erscheinen unter dem ent-
sprechenden Posten Abrechnungsver-
bindlichkeiten. 

August Angerer 

Absatz 
Unter Absatz werden alle Maßnahmen 
subsumiert, die in der Endphase des be-
trieblichen Umsatzprozesses liegen und 
darauf ausgerichtet sind, die erstellten 
Leistungen auf dem Absatzmarkt zu ver-
werten. 
Der Absatz als ein funktionaler Teilbe-
reich der Unternehmung kann unter vier 
Aspekten gegliedert werden. 
1. [nformationsaspekt (Marktforschung) 
Die planmäßige, zielgerichtete Informati-
onsgewinnung über das marktliche Ent-
scheidungsfeld wird, wenn sie mit wissen-
schaftlich abgesicherten Methoden be-
trieben wird, als Marktforschung bezeich-
net. Marktforschung kann sich wiederum 
vollziehen als Marktanalyse und Markt-
beobachtung. Die Marktbeobachtung hat 
gegenüber der zeitpunktbezogenen Ge-
winnung eines Datenquerschnittes den 
Vorteil, als zeitraumbezogene Erhe-
bungsform die Dynamik von Märkten zu 
erfassen und Entwicklungen bei Angebot 
und Bedarf zu prognostizieren. Ferner 
unterscheidet man zwischen ökoskopi-
scher und demoskopischer Marktfor-
schung. Ist die ökoskopische Marktfor-
schung auf die empirische Untersuchung 
objektiver Marktdaten, wie z.B. Umsatz, 
Preis und Qualität der Güter, ausgerich-
tet, so zielt die demoskopische Marktfor-
schung auf die Erhebung subjektbezoge-
ner, z.B. einstellungsrelvanter Daten. 
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Absatz Absatz 

Die Datengewinnung kann als Primär-
oder Sekundärforschung betrieben wer-
den. Im zweiten Fall handelt es sich um 
die Auswertung bereits vorhandener Da-
ten unter Berücksichtigung eines be-
stimmten Informationsproblems. Erst 
wenn die Datenauswer tung auf sekun-
därstatistischem Wege nicht zu den ge-
wünschten aktuellen und präzisen Mark-
tinformationen führt , muß der Weg der 
Primärforschung beschritten werden. Bei 
dieser wird mit Hilfe des Methodenre-
pertoires empirischer Sozialforschung 
(Befragung, Beobachtung, Experiment) 
originäres Informationsmaterial über 
den Markt und seine Teilnehmer gewon-
nen. Ihre Vorteile liegen im Vergleich zur 
Sekundärforschung in der Exklusivität, 
Spezialität und Aktual i tät der Daten. 

2. Instrumentalaspekt (absatzpolitische 
Instrumente) 
Die von der Marktforschung bereitge-
stellten Daten liefern die Grundlage kon-
kreter marktpolitischer Maßnahmen, die 
durch die absatzpolitischen Instrumente 
ihre Ausgestaltung erfahren. Die das ak-
quisitorische Potential einer Unterneh-
mung erhöhenden Instrumentalvariablen 
werden üblicherweise aus den Freiheits-
graden absatzfördernder Tätigkeit abge-
leitet. Diese können durch folgende Fra-
gen veranschaulicht werden: 
- Welche Leistungen sind auf den Märk-

ten absetzbar? 
- Zu welchen entgeltwirksamen Bedin-

gungen kann eine Vermarktung erfol-
gen? 

- Durch welche Institutionen und auf 
welchen Wegen können im Sinne einer 
Arbeitsteilung in der Distribution die 
Leistungen den Verwendern zugeführt 
werden? 

- Mit welchen Maßnahmen der Kommu-
nikation können die Verwender infor-
miert und zum Kauf motiviert werden? 

Die optimale Kombination der Lei-
stungs-, Kontrahierungs-, Distributions-
und Kommunikationspolitik mit einer 
Vielzahl von Subinstrumenten ist ein 
schlecht struktuiertes und derzeit auf 
analytischem Wege nicht zu lösendes 
Entscheidungsproblem. 
3. Rechtlicher Aspekt (Verkauf) 
Unter erfolgswirksamen Gesichtspunk-
ten stellt der Verkauf vor allem als juristi-
scher Vorgang die entscheidende Teil-
funktion des Absatzes dar; denn alle Ab-

satzbemühungen gipfeln im Verkauf der 
erstellten Leistungen. Der Begriff Ver-
kauf umschließt die Akquisition von Auf-
trägen und den rechtlichen Übergang ei-
ner Leistung von der absetzenden Unter-
nehmung auf den Käufer. Dabe i dürfen 
Maßnahmen der Risikopolitik nicht zu 
kurz kommen. Eigentumsvorbehalt , 
Preisgleitklauseln bei längeren Ferti-
gungszeiten, Waren- und Devisentermin-
geschäfte, Akkreditive, Versicherung des 
Forderungsausfalls sowie des Wechsel-
kursrisikos etc. sind Instrumente eines ef-
fizienten Risk-Managements im Verkauf. 

4. Technischer Aspekt (physische 
Distribution) 
Schließlich muß der Absatz von produ-
zierten und verkauften Gütern durch 
Versand-, Transport- und Lagerleistun-
gen technisch abgewickelt werden. Man 
kann diese primär technische Teilfunkti-
on des Absatzes als Logistik oder physi-
sche Distribution bezeichnen. Dabei 
steht die bedarfsadäquate Lieferung un-
ter Wirtschaftlichkeitskriterien im Vor-
dergrund. Die leistungsfähige Organisati-
on der physischen Distribution ist eine 
wesentliche Voraussetzung für den die 
Marktposition einer Unternehmung för-
dernden Lieferservice mit den Parame-
tern Lieferbereitschaft und Lieferzuver-
lässigkeit, wobei die letztere in zeitlicher, 
quantitativer und qualitativer Hinsicht zu 
bestimmen ist. 

Die unter marktpolitischen Aspekten 
wenig informative, weitgehend produkti-
onsorientierte Selbstkostenrechnung ist 
für Absatzentscheidungen zu ergänzen; 
denn die Zielsetzung der Kontrolle des 
Markterfolges von Leistungen besteht 
darin, das absatzpolitische Handeln auf 
diejenigen Marktsegmente zu konzen-
trieren, die der Unternehmung auf Dauer 
einen gesicherten Gewinn erbringen. In-
folgedessen sind verlustbringende Ab-
satzsegtmente zu diagnostizieren und zu 
therapieren. Dieser Zielsetzung dient die 
Absatzsegmentrechnung, bei der auf der 
Grundlage der Deckungsbeitragsrech-
nung Produkt-, Kunden- und Gebietser-
folge sowie die Wirtschaftlichkeit von 
Auftragsgrößen und Distributionsmetho-
den zu errechnen sind. 
Darüber hinaus ist auch die Erfolgswirk-
samkeit von Absatzbemühungen durch 
die Erfassung geeigneter Input-Output-
Relationen von absatzpolitischem Inter-
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Abschlußprüfer 

esse. Dabei wird die Frage nach der Höhe 
des Erfolges in den einzelnen Absatzseg-
menten durch eine Analyse des Verhält-
nisses von absatzerzielenden Kosten und 
der daraus resultierenden Absatzleistung 
erweitert . Um auch die Grenzen der Lei-
stungsfähigkeit der Absatzerfolgskon-
trolle zu erkennen, darf der Hinweis 
nicht fehlen, daß jede absatzpolitische 
Maßnahme in der Regel Ausstrahlungs-
effekte im Markt bewirkt, die als Carry-
over- und Spill-over-Effekte häufig einer 
eindeutigen Zurechnung von Mittelein-
satz und Leistung im Wege stehen. 

Klaus Barth 

Abschlußprüfer 
Der Gesetzgeber schreibt für Unterneh-
men best immter Rechtsformen, Größe 
oder Geschäftszweige eine Prüfung des 
Jahresabschlusses vor. Die Jahresab-
schlußprüfung dient der Feststellung, ob 
die Buchführung, der Jahresabschluß und 
der Lagebericht des geprüften Unterneh-
mens den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechen. Darüber hinaus ist die Jahres-
abschlußprüfung als formalrechtliche 
Voraussetzung für die Feststellung des 
Jahresabschlusses prüfungspflichtiger 
Unternehmen von Bedeutung. 
Abschlußprüfer können Wirtschaftsprü-
fer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 
bei mittelgroßen G m b H s im Sinne von 
§ 267 Abs. 2 H G B auch vereidigte Buch-
prüfer und Buchprüfungsgesellschaften 
sein (Vorbehaltsaufgabe). Daneben sind 
aufgrund von Sonderbest immungen auch 
andere Organisationen, insbesondere 
Prüfungsverbände, als Abschlußprüfer 
(z.B. bei Genossenschaften und Sparkas-
sen) zugelassen. 

Die Wahl des Abschlußprüfers obliegt 
bei Kapitalgesellschaften den Gesell-
schaftern. Bei der G m b H kann der Ge-
sellschaftsvertrag etwas anderes bestim-
men. Bei Unternehmen, die unter das 
PublG fallen, wird der Abschlußprüfer 
von den Gesellschaftern gewählt, soweit 
nicht de r Gesellschaftsvertrag etwas an-
deres vorsieht. Konzernabschlußprüfer 
ist, sofern kein anderer Abschlußprüfer 
bestellt wird, der Abschlußprüfer des 
Mutterunternehmens. 
Die gesetzlichen Vertreter haben den 
Prüfungsauftrag unverzüglich nach der 
Wahl des Abschlußprüfers zu erteilen. In-
folge der geplanten Änderungen des 
Ak tG durch das KonTraG soll die Auf-

Abschlußprüferrichtlinie 

tragserteilung bei Aktiengesellschaften 
künftig grundsätzlich in den Zuständig-
keitsbereich des Aufsichtsrats fallen. 
Im Rahmen der ihm gesetzlich zugewie-
senen Aufgaben trägt der Abschlußprü-
fer die Verantwortung für die Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit und Gesetzmä-
ßigkeit der Rechnungslegung des von 
ihm geprüften Unternehmens. Verant-
wortlichkeit und -» Haf tung des Ab-
schlußprüfers ergeben sich bei Ab-
schlußprüfungen von Kapitalgesellschaf-
ten insbesondere aus § 323 HGB. 
Im Sinne einer unabhängigen und sach-
verständigen Abschlußprüfung werden 
an den Beruf des Abschlußprüfers hohe 
Quali tätsanforderungen gestellt. Neben 
der hohen fachlichen Qualifikation, wie 
sie insbesondere durch das Wirt-
schaftsprüferexamen nachgewiesen wird, 
dienen die von der Wirtschaftsprüfer-
kammer und dem Institut der Wirt-
schaftsprüfer erlassenen Berufsrichtlini-
en und Fachgutachten (insbesondere die 
gemeinsame Stellungnahme zur Qua-
litätssicherung in der Wirtschaftsprüfer-
praxis, VO 1/1995, abgedruckt in: Die 
Wirtschaftsprüfung 1995, S. 824ff.) einer 
umfassenden Qualitätssicherung. 

Dietrich Dörner 

Abschlußprüferrichtlinie 
Die 8. der -» EG-Richtlinien zur Harmo-
nisierung des Gesellschaftsrechts über 
die Zulassungsvoraussetzungen für die 
mit der Pflichtprüfung von Jahresab-
schlüssen der Kapitalgesellschaften be-
auftragten Personen wurde am 10.4.1984 
verabschiedet (Abi. E G 1984, Nr. L. 126, 
S. 20ff.) und am 19.12.1985 durch die Ver-
abschiedung des -» Bilanzrichtlinien-Ge-
setzes (BiRiLiG) in deutsches Recht 
transformiert (BGBl. I, S. 2355). 
Durch die 8. EG-Richtlinie wurde eine 
Angleichung der Mindestbefähigung von 
-» Abschlußprüfern erreicht, um Ak-
tionären und Drit ten zu gewährleisten, 
daß in allen Mitgliedstaaten die vorge-
schriebenen Prüfungen tatsächlich von 
besonders befähigten Berufsangehörigen 
durchgeführt werden. Der mit der Verab-
schiedung des BiRiLiG in Deutschland 
wiedereröffnete Berufsstand der -» ver-
eidigten Buchprüfer mit der Berechti-
gung zur Prüfung der mittelgroßen 
G m b H entspricht diesen Mindestanfor-
derungen. 
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Abschlußprüfung 

Die 8. EG-Richtlinie ist zusammen mit 
der ebenfalls im Rahmen des BiRiLiG 
transformierten 4. und 7. EG-Richtlinie 
sowie mit der noch nicht verabschiedeten 
5. EG-Richtlinie als Einheit zu sehen. 

Wolfgang Lück 

Abschlußprüfung 
-» Jahresabschlußprüfung 

Abschlußstichtag 
Der Abschlußstichtag ist der Schluß ei-
nes Geschäftsjahrs (vgl. § 242 Abs. 1 und 
2 HGB). Der Abschlußstichtag ist genau 
der Zeitpunkt, in dem der letzte Tag des 
Geschäftsjahrs endet (24 Uhr des letzten 
Tages des Geschäftsjahrs). 

Wolfgang Lück 

Abschreibungen 
-» Abgänge sind mengenmäßige Verrin-
gerungen eines Güterbestandes, Ab-
schreibungen sind dagegen Wertminde-
rungen des mengenmäßig unveränderten 
Güterbestandes. Abschreibungen erfol-
gen bei Vermögensgegenständen, soweit 
-» Abschreibungsfähigkeit gegeben ist. 
Abschreibungen auf Vermögensgegen-
stände sind Aufwand oder Kosten und 
mindern den Vermögenswert; sie erfol-
gen als handelrechtliche Abschreibung in 
der -» Gewinn- und Verlustrechnung, als 
steuerrechtliche Abschreibungen in der 
steuerlichen Gewinn- und Verlustrech-
nung und als kalkulatorische Abschrei-
bungen in der Kosten/Erlösrechnung. 
Handels- und steuerrechtliche Abschrei-
bungen müssen auf Anschaffungswertba-
sis erfolgen im Rahmen nominaler Kapi-
talerhaltung. Kalkulatorische Abschrei-
bungen können statt dessen auch auf 
Wiederbeschaffungswertbasis erfolgen 
im Rahmen der realen Kapitalerhaltung 
bzw. Substanzerhaltung. 
Planmäßige Abschreibungen erfolgen 
nur für abnutzbares Anlagevermögen im 
Rahmen eines —» Abschreibungsplans, 
der insbes. die Abschreibungssumme, —» 
Abschreibungsdauer und -* Abschrei-
bungsmethode festlegt; sie dienen der pe-
riodengerechten Gewinnermittlung 
durch Verteilung der Investitionssumme 
auf die Nutzungsdauer. Daneben können 
für alle anderen Aktiva außerplanmäßige 
Abschreibungen erfolgen (vgl. § 253 
HGB); sie dienen der Anpassung der Bi-
lanzwerte an die niedrigeren Tageswerte. 

Abschreibungsdauer 

Handelsrechtliche Abschreibungen wer-
den ausgewiesen im -» Anlagespiegel 
(§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB) und bei Wahl 
des Gesamtkostenverfahrens in der -» 
Gewinn- und Verlustrechnung (§ 275 
Abs. 2 Nr. 7,12 HGB). Bei Kapitalgesell-
schaften müssen getrennt ausgewiesen 
werden: außerplanmäßige und steuer-
rechtliche Abschreibungen sowie Ab-
schreibungen zur Milderung des Stich-
tagsprinzips (§§ 277 Abs. 3 Satz 1; 281 
Abs. 2 Satz 1 HGB). 
Direkte Abschreibungen mindern direkt 
den Vermögenswert. Indirekte Abschrei-
bungen lassen den Vermögenswert for-
mell unverändert und erfolgen auf einem 
Wertberichtigungskonto der Passivseite. 
Das Vermögen zeigt dann stets den Neu-
wert, der Saldo Vermögen - Wertberichti-
gungen den noch nicht abgeschriebenen 
Restwert. Indirekte Abschreibungen sind 
nach § 281 Abs. 1 H G B für Kapitalgesell-
schaften als Wahlrecht nur bei steuer-
rechtlichen Abschreibungen zulässig. 
Neu- und Restwert der Vermögensgegen-
stände sind aber aus dem Anlagespiegel 
erkennbar. 

Wolfgang Lück 

Abschreibungsdauer 
Die Abschreibungsdauer regelt die zeitli-
che Dauer planmäßiger Abschreibungen 
bei abnutzbarem Anlagevermögen. Die 
handelsrechtliche Abschreibungsdauer 
wird von der bilanzierenden Unterneh-
mung individuell als Grundlage des -» 
Abschreibungsplan festgelegt. 
Die Abschreibungsdauer wird von der 
Nutzungsdauer der Anlage begrenzt, wo-
bei eine technische und wirtschaftliche 
Nutzungsdauer zu unterscheiden sind. 
Die technische Nutzungsdauer ist die 
Obergrenze der Abschreibungsdauer; da-
bei handelt es sich um die Frist, in der die 
Anlage technisch (ohne Berücksichti-
gung wirtschaftlicher Gesichtspunkte) 
genutzt werden kann. Bei Inkaufnahme 
hoher Reparaturaufwendungen kann 
diese technische Nutzungsdauer in der 
Regel verlängert werden. Endet die tech-
nische Nutzungsdauer abrupt (z.B. durch 
Zerstörung des Vermögensgegenstands), 
endet auch die Abschreibungsdauer 
durch Sofortabschreibung des Restbuch-
werts. 
Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist 
i.d.R. kürzer als die technische Nutzungs-
dauer und für die Festlegung der Ab-
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Abschreibungsfähigkeil 

schreibungsdauer wichtiger. Die wirt-
schaftliche Nutzungsdauer wird durch 
qualitativ bessere und/oder kostengünsti-
gere Nachfolgetypen der Anlage ver-
kürzt, aber auch durch nachlassende 
Qualität, sinkende Zuverlässigkeit oder 
steigende Kosten (z.B. Reparaturen) der 
vorhandenen Anlage. 
Die Abschreibungsdauer kann aus recht-
lichen oder faktischen Gründen kürzer 
als die wirtschaftliche Nutzungsdauer 
sein. Rechtlich können Nutzungsfristen 
vorgegeben sein, die die Abschreibungs-
dauer limitieren (z.B. Patentlauffristen, 
Eigentumsübergang einer Auslandsanla-
ge an die ausländische Regierung nach n 
Jahren kraft Vertrag). Faktisch kann die 
Abschreibungsdauer bewußt unter der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer festge-
legt werden; dann arbeitet die Unterneh-
mung am Ende der wirtschaftlichen Nut-
zungsdauer mit voll abgeschriebenen An-
lagen 

Wolfgang Lück 

Abschreibungsfähigkeit 
Abschreibungsfähig sind in erster Linie 
abnutzbare Anlagen. Durch planmäßige 
-* Abschreibungen werden die Investiti-
onssummen auf die -» Abschreibungs-
dauer verteilt und damit periodisiert. 
In einem weiteren Sinne sind auch alle 
anderen Aktiva abschreibungsfähig, in-
dem nach dem Niederstwertprinzip 
außerplanmäßige Abschreibungen ver-
rechnet werden (z.B. auf Grundstücke, 
Produkt- oder Materialbestände, Forde-
rungen bis hin zur Kasse bei Wechselkur-
sänderungen; vgl. § 253 Abs. 2 Satz 3 
Abs. 3 HGB). 

Wolfgang Lück 

Abschreibungsmethoden 
Abschreibungsaufwand kann (anders als 
z.B. Materialaufwand) nicht auf der Men-
genbasis nachprüfbarer Verbrauchserfas-
sung ermittelt werden. Abschreibungs-
methoden bezwecken eine angemessene 
Verteilung der Abschreibungssumme ab-
nutzbarer Anlagen auf die -» Abschrei-
bungsdauer, indem nach Ersatzmaßstä-
ben planmäßige -» Abschreibungen im 
Rahmen eines -» Abschreibungsplans 
festgelegt werden. Festgelegt werden 
Quoten der Abschreibungssumme (Ab-
schreibungsquoten), die auf die einzelne 
Periode entfallen und als Abschreibungs-

Abschreibungsplan 

aufwand z.B. in die jährliche -» Gewinn-
und Verlustrechnung eingehen. 
Im Vordergrund stehen zeitabhängige 
Abschreibungsquoten. Am einfachsten 
zu ermitteln ist die gleichbleibende Ab-
schreibung mit konstanten Jahresbeträ-
gen (gleich Abschreibungssumme geteilt 
durch Abschreibungsdauer). Bei der 
arithmetisch-degressiven (-progressiven) 
Abschreibung fällt (steigt) der jährliche 
Abschreibungsbetrag nach den Regeln 
einer arithmetischen Reihe. Ein Spezial-
fall der arithmetisch-degressiven Ab-
schreibung ist die digitale Abschreibung 
(konstante Differenz der arithmetischen 
Reihe gleich Abschreibung der letzten 
Periode). Die arithmetisch-degressiven, 
-progressiven und gleichbleibenden Ab-
schreibungen haben einen linearen Ver-
lauf und können deshalb als lineare Ab-
schreibungen zusammengefaßt werden. 
Bei der geometrisch-degressiven (-pro-
gressiven) Abschreibung fällt (steigt) der 
jährliche Abschreibungsbetrag nach den 
Regeln einer geometrischen Reihe. Be-
deutung hat vor allem die geometrisch-
degressive Abschreibung (bei der die 
Quotienten aufeinanderfolgender Ab-
schreibungsquoten konstant sind) mit 
dem Spezialfall der Buchwertabschrei-
bung (vom jeweiligen Restbuchwert wird 
ein konstanter Prozentsatz abgeschrie-
ben). Sie hat anfangs hohe Abschrei-
bungsbelastungen und verringert da-
durch das Risiko von Fehlschätzungen 
der Abschreibungsdauer; außerdem ist 
sie in begrenztem Umfang steuerlich 
zulässig. 

Von den zeitabhängigen sind mengenab-
hängige Abschreibungen zu unterschei-
den. Die Abschreibungssumme wird 
durch die während der Abschreibungs-
dauer erwartete Produktmenge dividiert 
(Stückabschreibung, z.B. je t gefördertes 
Erz oder je km LKW-Fahrt). Werden in 
einer Periode n Produkteinheiten produ-
ziert, ergibt sich die Periodenabschrei-
bung aus n Stückabschreibungen. For-
mell wird dabei die Abschreibung zu pro-
portionalen statt zu fixen Kosten vorge-
nommen. 

Wolfgang Lück 

Abschreibungsplan 
Bei Vermögensgegenständen des Anlage-
vermögens, deren Nutzung zeitlich be-
grenzt ist, sind die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten um planmäßige -» 
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Abschreibungsursachen 

Abschreibungen zu vermindern. Der 
Plan muß die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten auf die Geschäftsjahre 
verteilen, in denen der Vermögensgegen-
stand voraussichtlich genutzt werden 
kann (§ 253 Abs. 2 Satz 1 und 2 H G B ) . 
Das erfordert die Aufstellung eines Ab-
schreibungsplans für jede abnutzbare 
Anlage. Dabei sind folgende Fragen zu 
entscheiden: 
- Soll der Vermögensgegenstand zeit-

oder mengenabhängig abgeschrieben 
werden? (Abschreibungsbetrag je Peri-
ode bzw. je Produkteinheit) 

- Welche Abschreibungssumme soll zu-
grunde gelegt werden? (Anschaffungs-
oder Herstellungskosten auf der Basis 
von Anschaffungs- oder Wiederbe-
schaffungswerten, Restwert) 

- Welche - » Abschreibungsdauer soll zu-
grunde gelegt werden? Bei mengen-
abhängiger Abschreibung ist eine ku-
mulierte Produktmenge über die Nut-
zungsdauer zu ermitteln. 

- Welche - » Abschreibungsmethode soll 
verwendet werden (z.B. gleichbleiben-
de oder geometrisch-degressive Ab-
schreibung)? Ggf. erfolgt auch ein Me-
thodenwechsel (Übergang zur gleich-
bleibenden statt geometrisch-degressi-
ven Methode nach n Jahren). 

- Soll die kalkulatorische oder steuerli-
che Abschreibung von der handels-
rechtlichen abweichen? 

Die jährlichen Abschreibungen orientie-
ren sich an dem Abschreibungsplan, so-
weit nicht wichtige Gründe eine Abwei-
chung bzw. einen revidierten Plan nötig 
machen (z.B. Änderung der Nutzungs-
dauer, außerplanmäßige Abschreibungen 
wegen niedriger Tageswerte). 

Wolfgang Lück 

Abschreibungsursachen 
Auf die Abschreibungshöhe wirken ver-
schiedene Ursachen ein, die im -» Ab-
schreibungsplan und insbes. bei der - » 
Abschreibungsdauer und - » Abschrei-
bungsmethode angemessen zu berück-
sichtigen sind. 
Im Mittelpunkt steht bei abnutzbaren 
Anlagen der Verschleiß. In erster Linie 
ist der Gebrauchsverschleiß durch Nut-
zung zu berücksichtigen; die Intensität 
der Nutzung (Ein-, Zwei- oder Drei-
schichtbetrieb) beeinflußt den Ver-
schleiß. Maschinen und andere Anlagen 
verschleißen aber auch ohne Nutzung 
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Absetzung für Abnutzung (AfA) 

durch Verrosten oder Verwitterung (Ru-
heverschleiß) oder durch Unglücksfälle 
(Katastrophenverschleiß). 
Daneben kann vor Ende der Nutzungs-
dauer ein Fristablauf aus gesetzlichen 
oder vertraglichen Gründen auftreten 
(Heimfallverpflichtungen, befristete 
Konzessionen, Patente). Die Abschrei-
bung hängt dann vom vorzeitigen Frist-
ablauf statt vom Verschleiß ab. 
Schließlich ist die technisch-wirtschaftli-
che Überholung zu nennen (technischer 
Fortschritt, Dynamik wirtschaftlicher In-
novationen). Sie kann ebenso wie Kata-
strophenverschleiß nur bedingt vorher-
gesehen werden und wird deshalb oft nur 
im Rahmen außerplanmäßiger Abschrei-
bungen der überholten Anlagen statt im 
Abschreibungsplan berücksichtigt. 

Wolfgang Lück 

Abschreibungsverfahren 
- » Abschreibungsmethoden 

Abschreibungsverlauf 
- » Abschreibungsmethoden 

Absetzung für Abnutzung (AfA) 
Unter dem steuerlichen Begriff der Ab-
setzung für Abnutzung ( A f A ) wird die 
planmäßige Erfassung des nutzungsbe-
dingten Werteverzehr einzelner -» Wirt-
schaftsgüter der abnutzbaren Anlagever-
mögens verstanden. Ihre Zielsetzung be-
steht darin, die - » Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten der Wirtschaftsgüter 
möglichst periodengerecht auf den Zeit-
raum zu verteilen, in dem das Wirt-
schaftsgut voraussichtlich genutzt wird. 
In diesem Zusammenhang spielt die 
Marktwertentwicklung der Wirtschafts-
güter eine lediglich untergeordnete Rol-
le. Die Vornahme planmäßiger Werther-
absetzungen hängt also nicht davon ab, 
daß das Wirtschaftsgut eine Marktwert-
minderung erfahren hat. 
D e r Abschreibungszeitraum bestimmt 
sich grundsätzlich nach Maßgabe der be-
triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des 
Wirtschaftguts (§ 7 Abs. 1 Satz 2 E S t G ) . 
U m eine gleichmäßige Besteuerung zu 
erreichen und Gewinnverlagerungen 
durch überhöhten oder zu geringen Ab-
schreibungsaufwand zu vermeiden, wer-
den die AfA-Sätze und betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauern der einzelnen 
Anlagegüter für die Bemessung der steu-
erlichen Abschreibung von der Finanz-



Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung 

Verwaltung in -* AfA-Tabellen zusam-
mengestellt. Lediglich bei Gebäuden (§ 7 
Abs. 4, 5 und 5a EStG) und dem Ge-
schäfts- oder Firmenwert (§ 7 Abs. 1 Satz 
3 EStG) ist die AfA-Dauer durch das 
Gesetz geregelt. Eine Abweichung von 
der AfA-Tabellen ist nur in Ausnahme-
fällen erlaubt. 
Hinsichtlich der -» Abschreibungsmetho-
de geht das Einkommensteuerrecht 
grundsätzlich von der linearen Abschrei-
bung (Absetzung für Abnutzung in glei-
chen Jahresbeträgen) aus (§ 7 Abs. 1 Satz 
1 EStG). Daneben ist bei beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
die (geometrisch) degressive Abschrei-
bung (Absetzung für Abnutzung in fal-
lenden Jahresbeträgen) innerhalb be-
stimmter Grenzen zulässig (§ 7 Abs. 2 
EStG). Ferner können, soweit dies wirt-
schaftlich begründet ist, bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens statt 
linear auch nach Maßgabe der Leistung 
des Wirtschaftsguts abgeschrieben wer-
den (§ 7 Abs. 1 Satz 4 EStG). Gebäude 
dagegen sind grundsätzlich linear abzu-
schreiben. Die dabei anzuwendenden 
Abschreibungshundertsätze bestimmen 
sich nach dem Alter und der Verwendung 
des Gebäudes für betriebliche oder pri-
vate Zwecke (§ 7 Abs. 4 EStG). Ein 
Wechsel der Abschreibungsmethode ist 
nur von der degressiven zur linearen Me-
thode erlaubt (§ 7 Abs. 3 EStG). 
Neben der AfA gibt es weitere Formen 
der steuerlichen Abschreibung. Zu unter-
scheiden sind die 

-» Absetzung für Substanzverringerung 
(§ 7 Abs. 6 EStG), 

-» Absetzung für außergewöhnliche Ab-
nutzung (§ 7 Abs. 1 Satz 5 EStG), 

-» Teilwertabschreibung (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 EStG) und 

-» Sonderabschreibungen (normiert im 
EStG und in Nebengesetzen). 

Während die Absetzung für Substanzver-
ringerung (AfS) bei bestimmten Unter-
nehmen anstelle der regelmäßigen Ab-
setzung für Abnutzung vorgenommen 
werden kann, sind die Absetzung für 
außergewöhnliche Abnutzung und die 
Teilwertabschreibung bei nachgewiese-
nen außergewöhnlichen Wertminderun-
gen anwendbar. Sonderabschreibungen 
sind dagegen von der wirtschaftlichen 
und technischen Nutzungsdauer des 
Wirtschaftsguts unabhängig. Sie werden 

Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung 

aufgrund verschiedener wirtschaftspoliti-
scher Zielsetzungen gewährt. 

Otto H. Jacobs/Andreas Oestreicher 

Absetzung für außergewöhnliche Abnut-
zung (AfaA) 
Die Absetzung für außergewöhnliche 
Abnutzung (AfaA) berücksichtigt Wert-
minderungen, die ihre Ursache in außer-
gewöhnlichen technischen oder wirt-
schaftlichen Gründen haben. Als beson-
dere Gründe für eine außergewöhnliche 
technische Abnutzung kommen ein er-
höhter Verschleiß oder Substanzver-
brauch bei abnutzbaren -» Wirtschafts-
gütern zum Beispiel durch Brand, Explo-
sion, Hochwasser, Mehrschichtnutzung, 
u.a. in Betracht. Eine außergewöhnliche 
wirtschaftliche Abnutzung liegt dann vor, 
wenn der wirtschaftliche Wert eines Wirt-
schaftsguts zum Beispiel durch Veralte-
rung, technischen Fortschritt, Nachfrage-
verschiebungen oder den Verlust von Ab-
satzgebieten u.a. gesunken ist. Die einge-
tretene Wertminderung wird berücksich-
tigt, indem die normale -» Absetzung für 
Abnutzung (AfA) einmalig um einen zu-
sätzlichen Abschreibungsbetrag ergänzt 
wird. Daneben kann eine Korrektur der 
künftigen Nutzungsdauer erforderlich 
sein, soweit die außergewöhnliche Ab-
nutzung eine Verkürzung der wirtschaft-
lichen Nutzungsdauer zur Folge hat. 
Nach Maßgabe der steuerlichen Vor-
schriften besteht für die Absetzung für 
außergewöhnliche Abnutzung ein for-
melles Wahlrecht. Nachdem steuerrecht-
liche Wahlrechte bei der Gewinnermitt-
lung aber in Übereinstimmung mit der 
handelsrechtlichen Jahresbilanz auszu-
üben sind (§ 5 Abs. 1 Satz 2 EStG), ist 
diese Abschreibung an die Voraussetzung 
gebunden, daß das Wahlrecht zum An-
satz des gegebenenfalls nur steuerlich 
zulässigen Wertes in der Handelsbilanz 
entsprechend vorgenommen wird. Um-
gekehrt kann auf die Abschreibung nur 
insoweit verzichtet werden, als handels-
rechtlich die Fortführung der ursprüngli-
chen Wertansätze zulässig ist. Auf dieser 
Grundlage ist die Absetzung für außerge-
wöhnliche Abnutzung immer dann zwin-
gend vorzunehmen, wenn in der Han-
delsbilanz außerplanmäßig abgeschrie-
ben wird oder aufgrund des strengen 
Niederstwertprinzips abzuschreiben ist. 
In der Verrechnung von Wertminderun-
gen ist die AfaA mit der -» Teilwertab-
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Schreibung vergleichbar. Beide berück-
sichtigen Wertminderungen, die durch 
außerplanmäßige Abschreibungen zu be-
rücksichtigen sind. Daneben führen die 
AfaA und die Teilwertabschreibung fer-
ner zum grundsätzlich gleichen Ergebnis. 
Denn regelmäßig sind die Gründe, die zu 
einer AfaA führen, zugleich geeignet, die 
-» Teilwertvermutungen der Rechtspre-
chung zu widerlegen, der -» Teilwert ab-
nutzbarer Gegenstände des Anlagever-
mögens entspreche den fortgeführten 
Kostenwerten. Sie unterscheiden sich je-
doch in ihrem Anwendungsbereich. Wäh-
rend Teilwertabschreibungen bei allen bi-
lanzierungsfähigen Wirtschaftsgütern 
möglich sind, ist die AfaA nur bei abnutz-
baren Wirtschaftsgütern des -» Anlage-
vermögens zulässig, soweit diese nicht 
degressiv abgeschrieben werden. Hier 
kann die AfaA bei steigenden Wiederbe-
schaffungskosten zu Wertansätzen füh-
ren, die unter dem Teilwert liegen. Au-
ßerdem ist die Teilwertabschreibung nur 
im Rahmen der Gewinnermittlung durch 
Bestandsvergleich (§§ 4 Abs. 1 EStG, 5 
E S t G ) erlaubt. Die AfaA dagegen ist 
auch bei anderen Methoden der Ermitt-
lung von Einkünften, insbesondere bei 
der Ermittlung des Überschusses aus der 
Vermietung und Verpachtung zulässig. 

Otto H. Jacobs/Andreas Oestreicher 

Absetzung für Substanzverringerung 
(AfS) 
Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen 
und anderen Gewinnungsbetrieben 
(Tongruben, Kiesgruben, Erdgas- und 
Erdölunternehmen), aber auch im Rah-
men der Verpachtung von Bodensub-
stanz, ist anstelle der linearen -» Abset-
zung für Abnutzung (AfA) eine Abset-
zung für Substanzverringerung zulässig 
(§ 7 Abs. 6 EStG) . Eine Substanzverrin-
gerung liegt vor, wenn Bodenschätze 
oder die Erdoberfläche durch Ausbeu-
tung verzehrt werden. Durch die AfS 
werden die —> Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten, die für die ausgebeutete 
Substanz aufgewendet wurden, nach 
Maßgabe des Substanzverzehrs (Förder-
menge) verteilt. Diese Methode ent-
spricht - ähnlich wie bei der Leistungs-
AfA bei beweglichen Anlagegütern (§ 7 
Abs. 1 Satz 4 EStG) - den wirtschaftli-
chen Gegebenheiten regelmäßig besser 
als die zeitliche Verteilung durch die li-
neare AfA. Dennoch ist bei der Vertei-
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lung der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten auf die Dauer der Abnut-
zung abzustellen. Dies wird gewährlei-
stet, indem man die Substanzentnahme 
einer Periode zu der beim Erwerb vor-
handenen Gesamtsubstanz ins Verhältnis 
setzt, und dieses Verhältnis auf die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten an-
wendet: 

Anschaffungskosten 
x jährliche Sub-

Gesamtsubstanz s t anzentnahme 

Besondere Schwierigkeiten bereitet die 
Ermittlung der Gesamtsubstanz. Im all-
gemeinen kann die Menge des vorhande-
nen Bodenschatzes nur durch Schätzun-
gen ermittelt werden. Hier verbleiben 
Ermessensspielräume, selbst wenn die 
Substanz auf der Grundlage geologischer 
Gutachten ermittelt wird. In gleicher 
Weise ist auch die Ermittlung der An-
schaffungskosten nicht immer unproble-
matisch. Denn die Ausgaben für die aus-
zubeutende Substanz sind von den Aus-
gaben für die Aufbauten und Förderanla-
gen (Betriebsvorrichtungen) zu trennen, 
selbst wenn diese rechtlich wesentliche 
Bestandteile des Grund und Bodens sind. 
Besonderheiten bestehen bei der Ent-
deckung eines unbekannten Bodenschat-
zes. Für die Inanspruchnahme von Abset-
zungen für die Substanzverringerung ist 
hierbei entscheidend, ob sich die Entste-
hung des Wirtschaftsguts (Entdeckung 
und Aufschließung) und die spätere Ver-
wendung im Betriebs- oder Privatvermö-
gen vollzieht. 

Otto H. Jacobs/Andreas Oestreicher 

Absolutskala 

Die Absolutskala ist als -» Meßskala ein 
Spezialfall der -> Verhältnisskala. Neben 
deren sonstigen Eigenschaften (Identität, 
Ordnung, allgemeine Meßeinheit und 
natürlicher Nullpunkt) tritt hier zusätz-
lich eine „natürliche" Meßeinheit, die 
nicht mehr, wie bei der -» Intervall- oder 
Verhälntnisskala frei vereinbart werden 
kann, sondern es gibt überhaupt nur eine 
denkbare Meßeinheit. Diese Tatsache 
findet man beispielsweise bei allen Ab-
zählvorgängen mit der Meßeinheit 
„Stück". Die Absolutskala stellt das 
höchste erreichbare Niveau des -» Mes-
sens dar. Auf absolutskalierte Daten sind 



Abstimmungsprüfung 

alle mathematischen und statistischen 
Verfahren anwendbar. 

Helmut Kobelt 

Abstimmungsprüfung 
Innerhalb der -» Prüfungshandlungen 
werden Abstimmungsprüfungen, -» 
Übertragungsprüfungen, -» rechnerische 
Prüfungen und —» Belegprüfungen unter-
schieden (-» formelle Prüfungshandlun-
gen). Bei den Abstimmungsprüfungen 
werden Daten miteinander verglichen, 
die in verschiedenen Unterlagen doku-
mentiert wurden, aber wegen bestehen-
der systematischer Zusammenhänge not-
wendigerweise übereinstimmen müssen. 
Die Vollständigkeit und die richtige Er-
fassung von Daten werden geprüft. Zu 
unterscheiden sind Einzelabstimmungen, 
Teilabstimmungen und Gesamt-(Glo-
bal-)abstimmungen. 
Beispiele: Abstimmung des Saldos eines 
Personenkontos mit dem entsprechen-
den Posten der Saldenliste (Einzelab-
stimmung); Abstimmung des Anlagever-
mögens laut Anlagenkartei mit dem 
Hauptbuchkonto (Teilabstimmung); Ab-
stimmung des gesamten Buchungsstoffes 
laut Grundbüchern mit dem Hauptbuch 
und schließlich mit dem Jahresabschluß 
(Gesamtabstimmung). 

Wolfgang Lück 

Abteilungspflegesatz 
-» Entgeltformen im Krankenhaus 

Abtretung 
Abtretung (Zession) ist ein Vertrag zwi-
schen dem bisherigen Gläubiger (Ze-
dent) und dem neuen Gläubiger (Zessio-
nar), durch den der bisherige Gläubiger 
eine ihm zustehende Forderung gegen ei-
nen Schuldner auf den neuen Gläubiger 
überträgt, § 398 BGB. Die Abtretung ist 
eine Verfügung. Zugrundeliegendes Kau-
salgeschäft, d.h. der Grund für die Abtre-
tung, können Kauf, Schenkung, Ge-
schäftsbesorgung etc. sein. 
1. Der Abtretende muß Inhaber der For-
derung sein und die Verfügungsbefugnis 
besitzen. Ein gutgläubiger Forderungser-
werb ist grundsätzlich nicht möglich 
(Ausnahme § 405 BGB). Nicht abtretbar 
ist eine Forderung, wenn die Leistung an 
einen anderen als den ursprünglichen 
Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres 
Inhaltes erfolgen kann oder wenn die 
Abtretung durch Vereinbarung mit dem 

Abweichungen 

Schuldner ausgeschlossen ist, § 399 BGB. 
Abtretungsverbote bestehen ferner bei 
unpfändbaren Forderungen (§ 400 BGB) 
und nach weiteren gesetzlichen Bestim-
mungen, z.B. §§ 514, 613 S. 2, 664 Abs. 2, 
717, 847 BGB. Die Abtretung ist 
grundsätzlich formfrei, selbst wenn die 
Begründung der Forderung formbedürf-
tig ist. Die abgetretene Forderung muß 
bestimmbar sein. Eine Abtretung einer 
künftigen Forderung ist möglich, sie ent-
faltet ihre Wirkungen aber erst mit deren 
Entstehung. 
2. Akzessorische Sicherungsrechte (z.B. 
Hypotheken, Pfandrechte) gehen mit der 
Abtretung auf den neuen Gläubiger über 
(§ 401 BGB). Der Schuldner kann dem 
neuen Gläubiger die Einwendungen ent-
gegensetzen, die ihm bereits im Zeit-
punkt der Abtretung gegen den bisheri-
gen Gläubiger zustanden (§ 404 BGB). 
Eine Aufrechnungsmöglichkeit gegen-
über dem alten Gläubiger bleibt dem 
Schuldner grundsätzlich erhalten (§ 406 
BGB). Leistet der Schuldner in Unkennt-
nis der Abtretung an den bisherigen 
Gläubiger, muß der neue Gläubiger diese 
Leistung gegen sich gelten lassen (§ 407 
Abs. 1 BGB). Der neue Gläubiger muß 
sich dann an den früheren Gläubiger hal-
ten (§ 816 Abs. 2 BGB). Entsprechendes 
gilt bei mehrfacher Abtretung, wenn der 
Schuldner an einen früheren Forderungs-
erwerber leistet (§ 408 Abs. 1 BGB). 
Sonderformen der Abtretung: 
- Sicherungsabtretung 
- Bei der Inkassozession wird die Forde-

rung lediglich zu dem Zweck abgetre-
ten, daß der neue Gläubiger sie für den 
alten Gläubiger geltend macht. 

- Factoring 
- Keine Abtretung liegt in der Einzie-

hungsermächtigung, hier ermächtigt 
der Gläubiger lediglich einen anderen, 
die Forderung im eigenen Namen ein-
zuziehen, ohne aber die Forderung auf 
ihn zu übertragen. 

Olaf Werner 

Abweichungen 
Abweichungen zwischen -» Sollobjekten 
und -» Istobjekten liegen vor, wenn Soll-
und Istobjekte hinsichtlich der zu prüfen-
den Merkmale nicht identisch sind. Die 
Feststellung allein, daß Abweichungen 
zwischen Soll- und Istobjekten vorliegen, 
wird häufig nicht genügen. Aussagen 
über Richtung und auch Umfang der Ab-
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weichungen werden notwendig sein, um 
ein - » Prüffe ld beurtei len zu können. Da-
zu sind die Abweichungen zu messen, 
d.h., den Soll- bzw. Istobjekten als Maß-
größen sind Meßwer te zuzuordnen. 
Z u r Messung von Abweichungen können 
Skalen wie Diversitätsskalen, -» Ordi-
nalskalen, Abstandsskalen und -» Kardi-
nalskalen verwendet werden. Diversitäts-
skalen werden verwendet , wenn nur fest-
gestellt werden kann oder soll, ob zwi-
schen Soll- und Is tobjekten Identität be-
steht oder nicht (z.B. Verbuchung ist rich-
tig oder falsch). Ordinale Messung von 
Abweichungen bedeute t , daß bei Abwei-
chungen auch die Richtung der Abwei-
chung festgestellt werden kann (z.B. die 
Abschre ibung ist zu hoch). Eine Aussage 
übe r den U m f a n g der Abweichung ist 
möglich, wenn auf einer Abstandsskala 
gemessen werden kann (z.B. die Bilanz-
posit ion ist um D M 1000,- unterbewer-
tet) . Ist die absolute und relative Mes-
sung der Abweichung nach Richtung und 
Abs tand erforderl ich, dann muß e ine 
Kardinalskala herangezogen werden 
(z.B. der Bilanzposten ist um 20% unter-
bewer te t ) . D ie Messung der Abweichung 
erfolgt direkt , wenn die Meßwerte den 
Soll- und Is tobjekten als Meßgrößen un-
mit te lbar zugeordnet werden. Gemessen 
kann aber auch indirekt werden. Dabe i 
werden en tweder nur das Sollobjekt (z.B. 
durch A n w e n d u n g von sogenannten Ver-
p robungsme thoden) oder die Soll-Ist-
Abweichung indirekt gemessen. Anstelle 
der P rü fung einzelner Verarbeitungsfälle 
tritt z.B. die Sys temprüfung bei der EDV. 
Bei der Beurte i lung von Abweichungen 
ist festzustellen, ob die Abweichungen 
unzulässig sind, d.h. über Toleranz- ode r 
Unschär febere ich hinausgehen. Die 
Schwere der unzulässigen Abweichung 
ist u.a. von der Prüfungsordnung und der 
anzuwendenden Norm abhängig (durch-
schnittliche Abweichung -» Mittel, arith-
metisches, S t reuung der Abweichung -» 
Varianz). 

Gerwald Mandl 

Abwickler 
Ist die Gesel lschaft aufgelöst, so tritt sie 
außer in den Fällen des Konkursverfah-
rens in das Stadium der Liquidation (-> 
Abwicklung) . Diese wird nachfolgend 
dargestellt fü r die A G und die G m b H : 
§ 264 Abs. 1 Ak tG, 66 Abs. 1 G m b H G . 
Für andere Rechts formen gelten entspre-

chende Normen. Im R a h m e n der Ab-
wicklung werden alle schwebenden Ge-
schäfte beendet , die Forderungen einge-
zogen, die Aktiva der Gesel lschaft ver-
äußert , die Schulden bezahlt sowie das 
übriggebliebene Vermögen an die Gesell-
schafter nach d e m Verhältnis der Antei le 
ausgehändigt . D e r Gesellschaftszweck 
änder t sich in der Weise, daß die Gesell-
schaft künft ig nicht mehr werbend tätig 
ist, sondern daß ihre Tätigkeit auf Ab-
wicklung gerichtet ist. Durchgeführ t wird 
die Liquidation durch sog. Abwickler . 
Mit der Auflösung der Gesellschaft tre-
ten die Abwickler an die Stelle der Ge-
schäftsführer . Dies gilt auch bei Auflö-
sung einer Vor-Gesellschaft. Die Abwick-
ler sind damit das Geschäf ts führungs-
und Vertretungsorgan der Liquidations-
Gesellschaft . Sie sind somit - wie vorher 
die Geschäf ts führer der werbend tätigen 
Gesellschaft - die gesetzlichen Vertreter 
der Gesellschaft i.L. Als Abwickler 
k o m m t jede voll geschäftsfähige natürli-
che Person, nach h.M. aber auch eine ju-
ristische Person in Betracht, wie z.B. eine 
Treuhandgesellschaft mit selbständiger 
Rechtspersönlichkeit . Mehre re Abwick-
ler haben grundsätzlich Gesamtver t re -
tungsbefugnis. Es kann ihnen aber auch 
Einzelver t retungsmacht verl iehen wer-
den . Eine Regelung der Satzung/des Ge-
sellschaftsvertrags, wonach die Vorstän-
de /Geschäf t s führer Einzelvertretungs-
macht haben, gilt für diese auch als gebo-
rene Abwickler, nicht dagegen für ge-
korene Abwickler. Ebenso verhält es sich 
mit einer Befre iung vom Selbstkontra-
hierungsverbot . Die Abwickler vertreten 
die Gesellschaft gerichtlich und außerge-
richtlich. 

Die amtierenden gesetzlichen Vertreter 
sind die geborenen Abwickler (§ 265 Abs. 
1 AktG, § 66 Abs. 1 G m b H G ) ; für sie be-
darf es keines besonderen Bestellungs-
akts. O b die Vors tände/Geschäf ts führer 
zur Fortsetzung ihrer Tätigkeit in der 
Rolle des Abwicklers verpfl ichtet sind, 
richtet sich nach dem Anstel lungsvertrag 
und ist im Zweifel zu be jahen . Der Ab-
wickler kann jederzeit sein A m t durch 
Nieder legung beenden. Bei Nieder legung 
seines Amtes ohne wichtigen Grund 
kann sich der Vors tand/Geschäf ts führer 
jedoch als geborener Abwickler ggf. scha-
densersatzpflichtig machen. Die Amts-
niederlegung ist gegenüber der Gesell-
schaft zu erklären, ohne daß es der Ein-
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berufung einer Gesellschafterversamm-
lung bedarf, d.h. gegenüber dem Vertre-
tungsorgan. Sind mehrere Abwickler vor-
handen, so genügt die Abgabe der Er-
klärung gegenüber einem von ihnen. Ist 
der Abwickler durch das Gericht berufen 
worden, so muß die Amtsniederlegung 
nach h.M. gegenüber dem Registerge-
richt erfolgen. 
Durch die Satzung/den Gesellschaftsver-
trag kann die Liquidation aber auch an-
deren Personen als den Geschäftsführern 
übertragen werden (gekorene Liquidato-
ren), die anstelle oder neben den Vor-
ständen/Geschäftsführern berufen wer-
den können. Die Bestellung des Abwick-
lers muß hinreichend bestimmt sein und 
darf nicht einem Gesellschaftsorgan, ei-
nem Gesellschafter oder Dritten (z.B. der 
I H K ) überlassen werden. 
Abwickler können außerdem durch Be -
schluß der Gesellschafterversammlung 
bzw. im schriftlichen Verfahren bestellt 
werden, und zwar selbst dann, wenn 
durch Gesellschaftsvertrag ein Abwickler 
bereits benannt ist. Sofern die Satzung 
keine anderslautende Bestimmung ent-
hält, bedarf der Beschluß nur der einfa-
chen Mehrheit , auch wenn durch ihn zu-
gleich die Abberufung eines statuarisch 
bestimmten Abwicklers ausgesprochen 
wird. 

Auf Antrag einer Minderheit von Gesell-
schaftern, deren Geschäftsanteile zusam-
men mindestens 10 v.H. des Stammkapi-
tals entsprechen, kann aus wichtigem 
Grund die Bestellung von Abwicklern 
auch durch das Registergericht erfolgen 
(§ 66 Abs. 2 G m b H G ) . Bei der A G gilt 
entsprechendes auf Antrag des Aufsichts-
rats oder einer Minderheit von Ak-
tionären, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 
den Nennbetrag von 1 Mio D M errei-
chen (§ 265 Abs. 3 A k t G ) . O b bereits Ab-
wickler vorhanden sind oder nicht, spielt 
keine Rol le ; im ersten Falle liegt in der 
gerichtlichen Bestellung i.d.R. zugleich 
die Abberufung der vorhandenen. Dieses 
Minderheitsrecht kann durch die Satzung 
weder beseitigt noch beschränkt, sehr-
wohl aber erweitert werden. 
Ferner ist eine Bestellung von Notab-
wicklern durch das Registergericht in 
entsprechender Anwendung der §§ 29 
und 48 B G B möglich, wenn Abwickler 
ganz fehlen oder jedenfalls nicht in genü-
gender Anzahl vorhanden sind und da-

Abwickler 

durch die Handlungsfähigkeit der Gesell-
schaft i.L. empfindlich gestört ist. Diese 
Bestellung kann von jedem Beteiligten 
beantragt werden, also z.B. auch von 
Gläubigern der Gesellschaft. 
E ine Abberufung durch einstweilige Ver-
fügung des Prozeßgerichts ist nicht zuläs-
sig, doch können auf diesem Wege vor-
läufige Maßnahmen angeordnet werden, 
wie z.B. die Untersagung der Vertretung 
der Gesellschaft i.L. 

Die Haupt- oder Gesellschafterversamm-
lung kann, außer den vom Gericht be-
stellten, jeden Abwickler jederzeit und 
ohne wichtigen Grund abberufen. Beruht 
die Bestellung zum Abwickler allerdings 
auf einem statuarischen Sonderrecht, ist 
der Abberufungsbeschluß nur bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grunds wirksam, es 
sei denn, der betroffene Liquidator 
stimmt zu. Darüber hinaus kann auf An-
trag von Aktionären/Gesellschaftern, die 
das Quorum erfüllen, aus wichtigem 
Grund die außerordentliche Abberufung 
durch das Registergericht erfolgen, der 
alle Abwickler, nicht nur die vom Gericht 
und auch die durch Sonderrecht bestell-
ten, unterliegen. 

Die Abwickler und ihre Vertretungsbe-
fugnis sind gemäß § 2 6 6 Abs. 1 AktG, § 67 
Abs. 1 G m b H G zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden. Eintra-
gungspflichtig sind Beginn und Beendi -
gung des Amts sowie jeder Wechsel der 
Personen und der Vertretungsverhältnis-
se. 

Die Anmeldung der Abwickler erfolgt 
durch notariell beglaubigte Erklärung. 
Beizufügen sind die Urkunden über die 
Bestellung oder über den Wechsel in der 
Person der Abwickler in Urschrift oder 
notariell beglaubigter Abschrift (§ 266 
Abs. 2 AktG, § 67 Abs. 2 G m b H G ) . Fer-
ner haben die Abwickler zu versichern, 
daß keine Umstände vorliegen, die ihre 
Bestellung nach § 265 Abs. 2 Satz 2 A k t G 
bzw. nach § 66 Abs. 4 G m b H G entgegen-
stehen, und daß sie über ihre unbe-
schränkte Auskunftspflicht gegenüber 
dem Gericht durch den Notar belehrt 
worden sind (§ 266 Abs. 3 AktG, § 67 Abs. 
3 G m b H G ) . Keine Anmeldepflicht be-
steht bei Bestellung und Abberufung von 
Abwicklern durch das Registergericht; 
hier erfolgt die Eintragung von Amts we-
gen (§ 266 Abs. 4 AktG, § 67 Abs. 4 
G m b H G ) . 
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Abwicklung (Liquidation) 

Die Abwickler haben ihre Unterschrift 
zur Aufbewahrung beim Registergericht 
zu zeichnen (§ 266 Abs. 5 AktG, § 67 Abs. 
5 GmbHG), was in der Weise geschieht, 
daß sie der nunmehr als Liquidationsfir-
ma zu bezeichnenden Firma ihre Namen-
sunterschrift beifügen. Liquidationsfirma 
ist die bisherige Firma der AG/GmbH, 
der ein Zusatz „in Liquidation" oder „in 
Abwicklung", meist abgekürzt, hinzuge-
setzt wird (§ 268 Abs. 4 AktG, § 67 Abs. 2 
GmbHG). 

Norbert Pfitzer 

Abwicklung (Liquidation) 
Bezeichnung aller Maßnahmen, die nach 
der -> Auflösung von -» Personengesell-
schaften (§§ 730ff. BGB; 145ff.; 161ff. 
HGB), Vereinen (§§ 47ff. BGB; 46ff. 
VAG), Kapitalgesellschaften (§§ 66ff. 
GmbHG; 204 AktG; 289ff. AktG) und 
Genossenschaften (§§ 83ff. GenG) bei 
Vorhandensein von Vermögen regel-
mäßig erforderlich sind: Beendigung der 
laufenden Geschäfte, Einziehung der 
Außenstände, Bezahlung der Schulden, 
Veräußerung der Vermögensgegenstän-
de, Rückerstattung der Einlagen und 
Verteilung des Überschusses an die Mit-
glieder oder sonstigen Anfallberechtig-
ten. Während bei den Personengesell-
schaften die Befriedigung der Gläubiger 
wegen fortbestehender persönlicher Haf-
tung der Gesellschafter nicht der eigent-
liche Zweck der Abwicklung ist (wohl er-
forderlich zur Feststellung der Teilungs-
masse), überwiegt bei den anderen Orga-
nisationen als juristischen Personen die 
Gläubigerbefriedigung, die Erlösvertei-
lung an die Mitglieder; daher bestehen 
für die Vermögensverteilung besondere 
Sicherungen (z.B. Gläubigeraufruf, 
Sperrjahr, §§ 271ff. AktG; 51 BGB). 
Das Abwicklungsverfahren beginnt mit 
der Aufstellung einer Eröffnungsbilanz 
und endet mit einer Schlußbilanz, even-
tuell auch Abwicklungszwischenbilanz, 
die reine Vermögensbilanzen sind. Nach 
erfolgter Abwicklung ist die Gesellschaft 
bzw. der Verein beendet; bis dahin be-
steht eine Abwicklungs- (Liquidations-) 
Gesellschaft („iL"; „in Abwicklung"), 
d.h., eine Gesellschaft, die ihren werben-
den in den Abwicklungszweck geändert 
hat. 

Durchgeführt wird die Abwicklung durch 
die -» Abwickler (Liquidatoren). 
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Accounting Priciples Board (APB) 

Steuerrechtlich führt die Abwicklung bei 
Personengesellschaften zur Betriebsauf-
gabe, während für Kapitalgesellschaften, 
Genossenschaften und Versicherungsver-
eine auf Gegenseitigkeit § 11 KStG gilt. 

Herbert Leßmann 

Accountants-Kongreß, Internationaler 
(International Congress of Accountants), 
Kongreß für Fachleute des Rechnungs-
wesens, insbesondere für die Mitglieder 
der wirtschaftsprüfenden Berufsstände. 
Tagungsorte: 1. St. Louis 1904,2. Amster-
dam 1926, 3. New York 1929, 4. London 
1933, 5. Berlin 1938, 6. London 1952, 
7. Amsterdam 1957, 8. New York 1962, 
9. Paris 1967, 10. Sydney 1972, 11. Mün-
chen 1977, 12. Mexiko City 1982, O .To-
kio 1987, U.Washington DC 1992,15. Pa-
ris 1997. 

Wolfgang Lück 

Accounting 
(Synonym: Accountancy) 
Anglo-amerikanischer Begriff, der im en-
geren Sinn das Rechnungswesen privater 
Unternehmen als auch öffentlicher und 
staatlicher Körperschaften bezeichnet. 
Er umfaßt die Finanzbuchhaltung und al-
le mit der Bilanzierung zusammenhän-
genden theoretischen und praktischen 
Fragen sowie das gesamt Management 
Accounting (internes Rechnungswesen) 
einschließlich der Kostenrechnung und 
Budgetierung. 
Im weiteren Sinn schließt Accounting 
auch das Prüfungswesen, die betriebliche 
Steuerlehre und neuerdings z.T. auch die 
Accounting Information Systems (das 
unternehmensinterne computergesteuer-
te Informationswesen) ein. 

Konrad W. Kubin/H. Peter Holzer 

Accounting Principles Board (APB) 
Hauptfachausschuß des American Insti-
tute of Certified Public Accountants 
(AICPA), der 1959 das Committee on 
Accounting Procedure (CAP) ersetzte, 
um durch die Veröffentlichung von „Opi-
nions" (Stellungsnahmen) bevorzugte 
Bilanzierungspraktiken zu popularisie-
ren, Alternativen zu vermindern und Wi-
dersprüche zu beseitigen. Die 18 (anfäng-
lich bis zu 21) Mitglieder des APB muß-
ten Certified Public Accountants (-» 
CPA - Certified Public Accountant) sein; 
im Ausschuß arbeiteten sie unentgeltlich 
und auf Teilzeitbasis. Zur Verabschie-



Accounting Research Bulletin (ARB) Additionstheorem der Wahrscheinlichkeitsrechnung 

dung einer „Opinion" bedurf te es einer 
Zweidrittelmehrheit . 
1964 erhob der Council des AICPA die 
„Opinions" und die -» Accounting Re-
search Bulletins des C A P zu „Generally 
Accepted Accounting Principles" und 
schrieb sie damit den amerikanischen 
Abschlußprüfern verbindlich vor. Bis zu 
seiner Ablösung durch den -» Financial 
Accounting Standards Board im Jahre 
1973 veröffentlichte der APB 31 „Opini-
ons" und vier „Statements", die einen 
ratgebenden Charakter haben und des-
halb nicht dieselbe Verbindlichkeit besit-
zen wie die „Opinions". 

Konrad W. Kubin 

Accounting Research Bulletin (ARB) 
51 Fachmitteilungen, die das Committee 
on Accounting Procedure des American 
Institute of Accountants (seit 1957 Ame-
rican Institute of Certified Public Ac-
countants) zwischen 1939 und 1959 ver-
öffentlichte, um bevorzugte Rechnungs-
legungsmethoden weitläufig bekannt zu 
machen, ihre allgemeine Anwendung zu 
bewirken und den Gebrauch anderer 
Methoden auzumerzen. Wegen ihres 
„substantial authoritative support" wur-
den die ARBs, sofern sie nicht vorher 
außer Kraft gesetzt oder geändert wor-
den waren, 1964 zu -» „Generally Accep-
ted Accounting Principles" deklariert 
und somit für alle amerikanischen Ab-
schlußprüfer verbindlich. 

Konrad W. Kubin 

Accrual Concept 
Das Accrual Concept der finanzwirt-
schaftlichen Rechnungslegung in den 
USA ist als Buchhaltungsmethode defi-
niert (Accounting Research Bulletin No. 
43, 1953; FASB Statement of Financial 
Accounting Concepts No. 1,1978 und No. 
6, 1985), die sämtliche Aufwendungen 
und Erträge dem Zeitabschnitt der wirt-
schaftlichen Entstehung und nicht der 
Periode des (oft zufälligen) Zahlungsvor-
gangs zurechnet. Ziel ist die periodenge-
rechte Gewinnermittlung; die Rechnung 
steht damit im Gegensatz zur einfachen 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Sie 
entspricht der dynamischen Bilanzauffas-
sung von Schmalenbach und arbeitet mit 
transitorischen und antizipativen -» 
Rechnungsabgrenzungsposten (prepaid 
und deferred items). Zur periodengerech-
ten Zurechnung des Vermögensver-

brauchs sind (systematische und rationa-
le) Abschreibungen und Amortisation 
notwendig. Das Accrual Concept findet 
auch im Matching Principle (simultane 
Realisation zusammengehöriger Aufwen-
dungen und Erträge) seinen Nieder-
schlag. Andererseits engt das implizite 
Verbot des Income Smoothing (Ge-
winnglättung) Accruals ein; Rückstellun-
gen sind z.B. enger definiert (wahrschein-
lich und abschätzbar, stets mit Verpflich-
tung gegenüber Dri t ten) als nach deut-
schem Recht (möglich und vertretbar, 
auch Aufwandsrückstellungen). 

Hanns-Martin Schoenfeld 

Achte Landesverordnung zur Durchfüh-
rung des Krankenhausreformgesetzes 
(Krankenhausbetriebsverordnung -
8. KRGDVO - ) - Rheinland-Pfalz 

Krankenhäuser kommunaler Träger des 
Landes werden nach der 8. K R G D V O 
vom 22.1.1979 (GVB1. Rhld.-Pf„ S. 55) als 
Einrichtungen ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit verwaltet (§ 1). Für kommu-
nale Krankenhäuser bildet der Gemein-
derat einen Krankenhausausschuß (§ 4); 
der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter 
der Bediensteten. Das kommunale Kran-
kenhaus ist als Sondervermögen der Ge-
meinde zu verwalten und nachzuweisen 
(§ 8); es hat jährlich einen Wirtschafts-
plan mit Erfolgsplan, Vermögensplan 
und Stellenübersicht aufzustellen (§§ 13 
bis 16), ebenso eine gleitende fünfjährige 
Finanzplanung (§ 17). Die allgemeinen -» 
Rechnungslegungsvorschriften für Kran-
kenhäuser werden für die kommunalen 
Krankenhäuser ergänzt (§§ 18 bis 21). 
Das Klinikum der Johannes-Gutenberg-
Universität und andere Krankenhäuser 
des Landes sind finanzwirtschaftlich als 
Landesbetriebe zu verwalten und nach-
zuweisen (§§ 23, 31); auch für sie gelten 
ergänzende Vorschriften zum Rech-
nungswesen einschließlich Wirtschafts-
plan und Finanzplan. 

Heinz Bolsenkötter 

Activity Costing 

-» Prozeßkostenrechnung 

Additionstheorem der Wahrscheinlich-
keitsrechnung 

-» Wahrscheinlichkeitsrechnung 
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ADV AfA-Tabellen 

A D V 
Ablauforganisationsorientierter Begriff 
der Datenverarbei tung (DV), der als Ab-
kürzung für Automatisierte DV (Auto-
matisierung) bzw. Automatische DV (Au-
tomation) steht. A D V beinhaltet die 
Übertragung geschlossener DV-Aufga-
ben auf maschinelle Funktionsträger. 
Kennzeichnend für die Automatisierung 
ist einerseits die programmgesteuerte 
maschinelle Aufgabenerfüllung bei weit-
gehendem Fortfall von menschlichen 
Routinearbei ten und Eingriffen, anderer-
seits die geschlossene Ausführung der 
DV-Aufgabe eines vollständigen Funkti-
onskreises in einem einzigen Maschinen-
durchgang. Automation (als höhere Stufe 
der Automatisierung) bedeutet , daß bei 
vollständiger maschineller Aufgabenbe-
wältigung auf jedes menschliche Eingrei-
fen verzichtet werden kann. Von einer 
Automation der DV kann erst dann ge-
sprochen werden, wenn es gelingt, auch 
die Gewinnung der Ausgangsdaten und 
ihre Zuführung zu den Rechenanlagen 
voll maschinell durchzuführen. Bei der 
Lösung von Teilaufgaben ist dieser hohe 
Grad der Automatisierung durchaus er-
reichbar. Für den allgemeinen Fall und 
für das Gesamtsystem Unternehmung 
wäre die Forderung nach totaler Automa-
tion jedoch wenig sinnvoll. Das hat ein-
mal seine Gründe in der Frage der Wirt-
schaftlichkeit und zum anderen in dem 
notwendigen Maß personeller Beteili-
gung an der betrieblichen Willensbildung 
und Entscheidungsfindung sowie der 
zweckmäßigen Integration menschlicher 
Aufgabenträger in dem Planungsprozeß. 
Für die A D V sind grundsätzlich mecha-
nische, elektromechanische und elektro-
nische Aufgabenträger einsetzbar. Die 
technologische Entwicklung und die Be-
achtung des Prinzips der Wirtschaftlich-
keit führten jedoch dazu, daß heute die 
Automatisierung betrieblicher DV fast 
ausschließlich durch den Einsatz elektro-
nischer Datenverarbeitungsanlagen rea-
lisiert wird ( -» EDV). 

Andreas Bock/Martin Schwartz 

A f A 
-» Absetzung für Abnutzung (AfA) 

AfaA 
—» Absetzung für außergewöhnliche Ab-
nutzung (AfaA) 

AfA-Tabellen 
Die -» Absetzungen für Abnutzung 
(AfA) bemessen sich nach der betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer. Dies ist 
der Zeitraum, in dem das Wirtschaftsgut 
entsprechend seiner Zwecksetzung vor-
aussichtlich genutzt werden kann. Mit 
Ausnahme von Gebäuden und des Ge-
schäfts- oder Firmenwertes ist die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer ge-
setzlich nicht normiert, sondern in den 
vom Bundesministerium der Finanzen 
herausgegebenen AfA-Tabellen zusam-
mengestellt. Die AfA-Tabellen beruhen 
auf den bei Betriebsprüfungen gewonne-
nen Erfahrungen und sollen die Verwal-
tungsarbeit der Finanzverwaltung und 
die Buchführungsarbeiten der Betriebe 
erleichtern, die Zahl der Streitfälle ver-
ringern und dem Ziel der Gleichmäßig-
keit der Besteuerung dienen. 
Innerhalb der AfA-Tabellen werden die 
Wirtschaftsgüter entsprechend ihren Ver-
wendungsmöglichkeiten eingeteilt. Die 
AfA-Tabelle für allgemein verwendbare 
Anlagegüter enthält Wirtschaftsgüter, de-
ren Lebensdauer unabhängig von der 
Verwendung in einem bestimmten Wirt-
schaftszweig ist. Die anderen AfA-Tabel-
len gelten für jeweils einen Wirtschafts-
zweig. Sie betreffen Wirtschaftsgüter, de-
ren Nutzungsdauer von den Gegebenhei-
ten der speziellen Branche abhängig ist. 
Bei ihrer Aufstellung haben die zuständi-
gen Fachverbände mitgewirkt. In den 
AfA-Tabellen ist neben der Nutzungs-
dauer der entsprechende lineare Ab-
schreibungssatz ausgewiesen, ohne daß 
dadurch die Wahl der Abschreibungsme-
thode eingeschränkt wird. Die Schätzung 
der Nutzungsdauer berücksichtigt die 
technische und wirtschaftliche Abnut-
zung, die sich im Durchschnitt bei einem 
unter üblichen Bedingungen nach dem 
gegenwärtigen Stand der technischen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse arbei-
tenden Betrieb ergibt. Bei Wirtschaftsgü-
tern, die im ganzen Jahr in Doppelschicht 
genutzt werden, kann der lineare Ab-
schreibungssatz um 25%, bei Drei-
schichtbetrieb um 50% erhöht werden. 
Die AfA-Tabellen bilden rechtlich ledig-
lich einen Anhaltspunkt für die Schät-
zung der Nutzungsdauer. Da eine kürze-
re als die in den AfA-Tabellen ausgewie-
sene Nutzungsdauer von der Finanzver-
waltung nur anerkannt wird, wenn der 
Steuerpflichtige eine besondere, objektiv 
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AfS 

nachprüfbare Begründung geben kann, 
kommt ihnen jedoch faktisch große Be-
deutung zu. 

Wolfram Scheffler 

AfS 
-» Absetzung für Substanzverringerung 
(AfS) 

AG 
-» Aktiengesellschaft (AG) 

Agio (Aufgeld) 
Der Betrag, der sich als Differenz zwi-
schen dem Nennbetrag ( -» Nennwert) 
und dem höheren Ausgabebetrag von -» 
Wertpapieren ergibt. Gegensatz: -» Disa-
gio (Abschlag). 
Bei Aktien und auch GmbH-Stammein-
lagen ist eine solche Überpariemission 
im Gegensatz zur Unterpariemission er-
laubt (§ 9 Abs. 1 u. 2 AktG) . Das erzielte 
Aufgeld ist gem. § 272 Abs. 2 Nr. 1 H G B 
in die Kapitalrücklage einzustellen. Bei 
der -» Emission von -» Schuldverschrei-
bungen ist ein Agio selten, ein Disagio 
dagegen üblich. Das erzielte Aufgeld ist 
in einen passiven Rechnungsabgren-
zungsposten einzustellen und gemäß dem 
Realisationsprinzip über die gesamte 
Laufzeit der Schuldverschreibung ge-
winnerhöhend aufzulösen (Ausnahme: 
Wandlungs- und Optionsrechte, dort 
§ 272 Abs. 2 Nr. 2 H G B ) 

Herbert Leßmann 

AICPA, American Institute of Certified 
Public Accountants 
Organisation des US-amerikanischen 
Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer ( -» 
CPA-Certified Public Accountant). 1996 
über 390000 Mitglieder, davon 115000 
als praktizierende Wirtschaftsprüfer 
tätig. Uberwiegende Mehrzahl aller prak-
tizierenden CPAs sind Mitglieder des 
AICPA. Hauptarbeitsgebiete: monatliche 
Fachzeitschrift „Journal of Accoun-
tancy"; zweimal monatlich „The CPA 
Letter", zusätzlich zahlreiche andere 
Fachpublikationen. 

Bis zur Gründung des FASB für die For-
mulierung von Bilanzierungsgrundsätzen 
(Generally Accepted Accounting Prin-
ciples, G A A P ) zuständig (zuletzt Ac-
counting Principles Board); Erarbei tung 
und Veröffentlichung von Prüfungsnor-
men (Statements on Auditing Standards, 
SAS); zweimal jährlich Durchführung 

Aktie 

der Zulassungsprüfung (CPA-Examina-
tion); Erarbei tung von Kriterien der 
Qualitätskontrolle (-» Quality Control); 
Entwicklung und Durchführung von be-
ruflichen Fortbildungsprogrammen. 
Seit 1978 zwei Kategorien von Mitglie-
dern. Neben individuellen Mitgliedern 
gibt es eine in zwei Sektionen unterglie-
derte Division für Prüfungsgesellschaf-
ten. Eine davon erfaßt Prüfungsgesell-
schaften, deren Prüfungsklienten den Be-
stimmungen der Securities and Exchange 
Commission (SEC Section) unterliegen; 
die andere hat Prüfungsgesellschaften als 
Mitglieder, deren Klienten sich nicht der 
öffentlichen Kapitalmärkte bedienen 
(Private Company Section). Mitglieder 
der SEC Section unterliegen strikteren 
Regeln in bezug auf Unabhängigkeit und 
Quality Control, sie müssen außerdem 
mit den relativ komplizierten -» SEC Bi-
lanzierungsbestimmungen bestens ver-
traut sein. 

H. Peter Holzer 

AktG 
-> Aktiengesetz (Ak tG) 

Aktie 
Das Wort wird in dreierlei Begriffsbedeu-
tung gebracht: als Bezeichnung der An-
teile, in die das -» Grundkapital der -» 
Aktiengesellschaft zerlegt ist (§ 1 Abs. 2 
AktG) ; als Bezeichnung der Mitglied-
schaft (Rechte und Pflichten) bei der Ak-
tiengesellschaft; als Bezeichnung der Ur-
kunde, welche die Mitgliedschaft ver-
brieft ( -» Wertpapier). 
Obwohl die Aktie einen Bruchteil des 
Grundkapitals darstellt, muß sie auf ei-
nen festen Nennbetrag in DM (nicht ei-
nen quotenmäßigen Anteil) lauten, min-
destens auf DM 5,- „Volksaktie" (§ 996, 
8 I AktG) ; unterschiedliche Nennbeträge 
sind möglich (vgl. aber § 8 II). Die Nenn-
beträge aller Aktien zusammen müssen 
der Ziffer des Grundkapitals entspre-
chen. Bei der Ausgabe der Aktien gilt das 
Verbot der -» Unterpariemission; für ei-
nen höheren Betrag als den Nennwert ist 
die Ausgabe zulässig (§ 9 Abs. 1 u. 2 
AktG) . 
Der Nennwert der Aktie ist nicht gleich-
bedeutend mit ihrem wirtschaftlichen 
Wert; wirtschaftlich bedeutet die Aktie 
einen bestimmten Anteil am Gesell-
schaftsvermögen, der dem Verhältnis des 
Nennbetrags der Aktie zum Grundkapi-
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Aktienarten Aktienarten 

tal entspricht. Der kommerzielle Wert 
der Aktie kann höher oder niedriger als 
ihr Nennwert sein, je nachdem, ob das 
Gesellschaftsvermögen größer oder klei-
ner als das Grundkapital ist. Dies drückt 
sich im Kurswert der Aktie aus, der aller-
dings auch durch andere, u.U. außerhalb 
der Gesellschaft liegende Faktoren be-
einflußt wird und sich an der Börse als 
dem Markt der Aktie bildet. 
Übe r die mit der Aktie verbundenen 
Rechte und Pflichten vgl. die verschiede-
nen - » Aktienarten. 
Nach §§ 72, 73 A k t G können Aktien für 
kraftlos erklärt werden. 

Herber t Leßmann 

Aktienarten 
Je nach dem Sachkriterium unterscheidet 
man verschiedene Arten von -»Akt ien : 
1. Nach dem Umfang der durch sie 
gewährten Rechte und Pflichten: 
a) Stammaktien: 
Grundsätzlich gewährt jede Aktie ihrem 
-» Nennwer t entsprechend gleiche Rech-
te, z.B. Stimmrechte in der -» Hauptver-
sammlung, Auskunftsrecht, Anteil am 
Gewinn (Dividende), Anteil am Liquida-
tionserlös, - » Bezugsrecht. 
b) Vorzugsaktien (Prioritätsaktien): 
gewähren besondere Ansprüche, z.B. auf 
Gewinn (Dividende) oder am Liquidati-
onserlös, nicht jedoch bezüglich des 
Stimmrechts; nach § 12 Abs. 2 AktG sind 
Mehrstimmrechtsaktien grundsätzlich 
unzulässig, das Stimmrecht kann jedoch 
ausgeschlossen werden (§ 12 Abs. 1 Satz 2 
Ak tG) . Näheres zu stimmrechtslosen 
Vorzugsaktien in §§ 139, 141 AktG. Son-
derrechte einzelner Aktionäre können 
nur mit deren Zustimmung einge-
schränkt oder entzogen werden (§ 35 
BGB) . Stehen einer Gat tung von Aktien 
Vorzugsrechte zu, so richtet sich ihre 
Einschränkung nach § 179 Abs. 3 AktG. 
Die Vorrechte bei der Gewinnverteilung 
können bestehen in einer prioritätischen 
Dividende, Überdividende, limitierten 
Vorzugsdividende und kumulierten Divi-
dende. 
c) Nebenleistungsaktien: 
Aktien, bei denen die Satzung dem -» 
Aktionär die Pflicht auferlegt, neben sei-
ner Einlage auf das -» Grundkapital wie-
derkehrende, nicht in Geld bestehende 
Leistungen zu erbringen (§ 55 AktG); nur 
als vinkulierte Namensaktien (unten 
Abs. 3b) zulässig. 

d) Bezugsaktien: 
werden bei einer bedingten -» Kapitaler-
höhung nach § 192 Abs. 1 A k t G ausgege-
ben, wenn von einem Umtausch oder Be-
zugsrecht Gebrauch gemacht wird, wel-
ches die Gesellschaft auf die neuen Akti-
en (die Bezugsaktien) einräumt. 
e) Globalaktien: 
rein technische Zusammenfassung meh-
rerer Aktien in einer einheitlichen Akti-
enurkunde. Zerlegung jederzeit möglich, 
allerdings meist durch Umtausch der 
Globalaktie in Einzelaktien. 
f) Gattungsaktien: 
nach § 11 AktG Aktien mit gleichen 
Rechten bei sonst verschiedenen Berech-
tigungen und Verpflichtungen. 
2. Nach der Art der Beteiligung am 
Grundkapital : 
a) Nennwertaktien: 
Sie lauten auf einen festen DM-Betrag 
(Nennwert) , der nach deutschem Recht 
mindestens D M 5, - betragen muß (§§ 6 ,8 
AktG) und bei der Ausgabe nicht unter-
schritten, wohl aber überschritten wer-
den darf (§ 9 Abs. 1 u. 2 AktG) . 
b) Quotenaktien: 
lauten auf einen (prozentualen) Anteil 
am Grundkapital; nach deutschem Recht 
unzulässig. 
3. Nach der Inhaberschaft und Über-
tragungsmöglichkeit: 
a) Inhaberaktien: 
In der Praxis der Regelfall. Sie lauten auf 
den Inhaber der Aktie (§ 10 Abs. 1 
AktG) , sind Inhaberpapiere (§§ 793 ff. 
B G B analog) und werden wie bewegli-
che Sachen nach § 929 B G B durch Eini-
gung und Übergabe übertragen. Sie kön-
nen nach § 10 Abs. 2 A k t G erst nach voll-
ständiger Leistung des Nennbetrags aus-
gegeben werden. 
b) Namensaktien: 
Sie lauten auf den Namen des Aktionärs, 
der in das -» Aktienbuch der Gesell-
schaft eingetragen wird (§ 67 AktG) , sind 
geborene Orderpapiere und werden 
durch Indossament und Übergabe über-
tragen (§ 68 AktG) ; die Über t ragung ist 
im Aktienbuch zu vermerken (§ 68 Abs. 3 
AktG) . Namensaktien sind in der Praxis 
selten, sie müssen ausgegeben werden, 
wenn die Einlagen von den Aktionären 
noch nicht voll eingezahlt sind (§ 10 Abs. 
2 AktG) . 
Sonderfall: Vinkulierte Namensaktien, 
wenn die Übertragung durch die Satzung 
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meist z u m Schutz von Familiengesell-
schaf ten vor Ü b e r f r e m d u n g an die Zu-
s t immung der Gesellschaft gebunden ist 
(§ 68 Abs. 2 A k t G ) . 
A n Stelle von Akt ien können nach Ein-
t ragung der Gesellschaft auch Zwischen-
scheine ausgegeben werden (§§ 8 Abs. 4, 
41 Abs. 4 Satz 1 Ak tG) ; häufig vor Voll-
e inzahlung von Inhaberakt ien . Sie müs-
sen auf den Namen lauten (§ 10 Abs. 3 
A k t G ) . Für ihre rechtliche Behandlung 
gelten die Best immungen über Namens-
aktien entsprechend (§§ 67 Abs. 4, 68 
Abs. 5 A k t G ) . 
c) Eigene Aktien (auch Verwaltungsak-
tien, Vorratsaktien): 
Dies sind Akt ien , die der A G selbst 
gehören. Nach §§ 56, 71 A k t G grundsätz-
lich unzulässig, in j edem Fall kann für 
derar t ige Akt ien das Stimmrecht nicht 
ausgeübt werden (§ 136 Abs. 2 Ak tG) . 
d) Volksaktien: 
Aktien , die bei der Umwand lung staatli-
cher Betr iebe in private Aktiengesell-
schaf ten (Reprivatisierung von Bundes-
vermögen. z.B. Preussag, VW, Veba) be-
vorzugt an Empfänge r kleiner und mitt-
lerer E i n k o m m e n oder an die Arbei tneh-
mer des be t re f fenden Betriebs (auch Be-
legschaftsakt ien) ausgegeben werden. 
Auch Akt ien mit geringem Nennbet rag 
( D M 5 . - ) nennt man „Volksaktie" (Tele-
kom). 

Herber t Leßmann 

Aktienausgabekurs 
D e r Betrag, zu dem Aktien bei der Grün-
dung (§§ 23 ff A k t G ) oder Kapitaler-
höhung (§§ 182 ff A k t G ) an die — Ak-
t ionäre (meist über eine Emiss ionsbank) 
ausgegeben werden. Aus Gründen der 
Aufbr ingung des -» Grundkapi ta ls dür-
fen Akt ien nicht für einen geringeren Be-
trag als den - » Nennwert ( -» Unterpar i -
emission), wohl aber für einen höheren 
Bet rag ausgegeben werden (§ 9 Abs. 1 u. 
2 A k t G ) . Da raus ergibt sich das -» Agio 
(Aufgeld); Gegensatz; -» Disagio (Ab-
schlag). Die Überpar iemiss ion führ t da-
zu, daß das Gesel lschaftsvermögen das 
Grundkapi ta l von vornherein übersteigt. 
Die Entscheidung, o b dies geschehen soll 
und zu welchem Preis, setzt regelmäßig 
komplizierte Erwägungen zur Lage des 
U n t e r n e h m e n s und zur Aufnahmebere i t -
schaft des Kapi ta lmarkts voraus. 
Da das Gesellschaftsrecht die Unte rpa-
riemission verbietet , ist sie auch steuer-

Aktiengesellschaft (AG) 

rechtlich untersagt, es ist der volle Nenn-
bet rag zu versteuern. Bei Überpar iemis-
sion ist die Steuer vom vollen Ausgabe-
bet rag zu entrichten, § 8 KVStG. 

Herber t L e ß m a n n 

Aktienbuch 
Das bei einer Aktiengesellschaft zu 
füh rende Buch, in das ausgegebene Na-
mensakt ien und Zwischenscheine ( - » 
Akt ienar ten) unter Bezeichnung des In-
habers nach Namen , Wohnort und Beruf 
eingetragen werden (§ 67 Abs. 1 u. 4 
A k t G ) und in dem jeder Inhaberwechsel 
zu vermerken ist (§ 68 Abs. 3 A k t G ) . Die 
Eint ragung wirkt nicht konstitutiv; im 
Verhältnis zur Gesellschaft ist jedoch nur 
der - » Akt ionär legitimiert, der im Akt i -
enbuch eingetragen ist (§ 67 Abs. 2 
A k t G ) , z.B. für die Zulassung zur - » 
Hauptversammlung. Auf Führung des 
Akt ienbuches hat jeder Akt ionär einen 
klagbaren Anspruch , ebenso auf Berich-
tigung unrichtiger, ihn be t re f fender Ein-
tragungen; nach § 67 Abs. 5 A k t G ist ihm 
auf Verlangen Einsicht zu gewähren. 

Herber t L e ß m a n n 

Aktiengesellschaft (AG) 
Die A G ist eine juristische Person des 
Privatrechts. Gesetzliche Grundlage ist 
das - » Aktiengesetz ( A k t G ) vom 
6.9.1965, zuletzt geänder t durch Gese tz 
vom 28.10.1994 (BGBl . I S. 3210). 
Das Mindestgrundkapi ta l beträgt D M 
100 000,- und ist in Akt ien mit e inem 
Mindestnennwert von D M 5,- aufgeteil t . 
H ö h e r e Werte müssen durch fünf teilbar 
sein ( § § 7 , 8 A k t G ) . 
Die Akt ie verbrief t einen Antei l am 
Grundkapi ta l und gewährt dem Ak t ionä r 
bes t immte Rechte (z.B. Anteil am Ge-
winn, Bezugsrecht, St immrecht , Aus-
kunftsrecht) . Sie darf nicht unter pari be-
geben werden, wohl aber mit Aufgeld 
(Agio) . Es gibt verschiedene Ar ten : 
S tammakt ien , Vorzugsaktien, Vorratsak-
tien, die sowohl als Namensakt ien als 
auch in Form von Inhaberakt ien ausge-
geben werden können. 
Die Gründung erfolgt durch eine ode r 
mehrere Personen in folgenden Schrit-
ten: notarieller Abschluß des Gesell-
schaftsvertrages (Satzung), Erbr ingung 
der Einlagen, Bestellung von Vorstand 
und Aufsichtsrat, Ers ta t tung des Grün-
dungsberichts durch den Vorstand, Grün-
dungsprüfung, Eint ragung im Handelsre-
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gister. Einlagen können als Bar- oder 
Sacheinlagen erbracht werden. Sie müs-
sen bei Gründung mindestens 25% des 
Kapitals betragen. Die obligatorische 
Gründungsprüfung kann, muß aber 
nicht, von einem -» Wirtschaftsprüfer 
(WP) durchgeführt werden. Die Eintra-
gung im -» Handelsregister (HR) ist kon-
stituiv. Besteht die AG nur aus einem Ak-
tionär, ist dies dem Gericht unter Angabe 
der persönlichen Daten des Inhabers zu 
melden. 

Organe der AG sind -» Vorstand, - » A u f -
sichtsrat (AR) und Hauptversammlung. 
D e r Vorstand kann aus einer oder meh-
reren Personen bestehen. Bei mehreren 
ernennt der A R einen Vorsitzer (auch 
Sprecher). Der A R muß aus mindestens 3 
Personen bestehen. Maximal kann er 21 
Mitglieder haben (abh. V. Grundkapital). 
Die Zahl muß durch 3 Teilbar sein. Der 
A R wählt aus seiner Mitte einen Vorsit-
zer und einen Stellvertreter. Die HV be-
steht aus den Aktionären der AG, die 
Mitglieder von Vorstand und AR sollen 
tei lnehmen. Sie beschließt grundsätzlich 
mit einfacher Mehrheit , in besonderen 
Fällen (z.B. Satzungsänderung) mit quali-
fizierter Mehrheit . 

Instrumente der Rechnungslegung (Re-
gelung im H G B ) sind -» Jahresabschluß 
( -» Bilanz, -» Gewinn- und Verlustrech-
nung), Anhang und Geschäftsbericht. Sie 
unterliegen (Ausnahme kleine Kapitalge-
sellschaften im Sinne von § 267 HGB) 
der -» Pflichtprüfung durch einen Wirt-
schaftsprüfer (WP) oder eine -» Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft (WPG). In 
best immten Fällen können neben der or-
dentlichen Abschlußprüfung -» Sonder-
prüfungen erforderlich sein (z.B. bei un-
zulässiger -» Unierbewertung). 
Die -» Umwandlung einer AG in andere 
Rechtsformen (und umgekehrt) ist im 
A k t G ausführlich geregelt. 
Besondere Rechtsvorschriften gelten, 
wenn die AG mit anderen Gesellschaften 
(AG, G m b H ) verbunden ist (-» Konzern-
recht). 

Die Auflösung der AG erfolgt bei (in der 
Satzung best immtem) Zeitablauf, Auflö-
sungsbeschluß der HV, Eröffnung des 
Konkursverfahrens, Ablehnung des Kon-
kursverfahrens mangels Masse und durch 
Gerichtsurteil. Im Falle der nicht kon-
kursbedingten Auflösung werden Mit-
glieder des Vorstandes in der Regel zu 

Aktiengesetz (AktG) 

Abwicklern (Liquidatoren). Nach -» Ab-
wicklung wird die AG im H R gelöscht. 

Ulrich Ertner 

Aktiengesetz (AktG) 
vom 6. September 1965 (BGBl. Abs. 1, 
S. 1089), zuletzt geändert durch Bilanz-
richtliniengesetz vom 19.12.1985 (BGBl. 
Abs. I, S. 2355). 
Inhaltsübersicht 
Erstes Buch. Aktiengesellschaft 
(§§1-277) 

Erster Teil. Allgemeine Vorschriften 
§§ 1-22 

Zweiter Teil. Gründung der Gesellschaft 
§§ 23-53 

Dritter Teil. Rechtsverhältnisse der Ge-
sellschaft und der Gesell-
schafter §§ 53a-75 

Vierter Teil. Verfassung der Aktienge-
sellschaft §§ 76-147 

1. Abschnitt. Vorstand §§ 76-94 
2. Abschnitt Aufsichtsrat §§ 95-116 
3. Abschnitt. Benutzung des Einflusses 

auf die Gesellschaft § 117 
4. Abschnitt. Hauptversammlung §§ 118-

147 
1. Unterabschnitt . Rechte der hauptver-

sammlung §§ 118-120 
2. Unterabschnitt. Einberufung der 

Hauptversammlung 
§§ 121-128 

3. Unterabschnitt . Verhandlungsnieder-
schrift. Auskunftsrecht 
§§ 129-132 

4. Unterabschnitt . Stimmrecht §§ 133-
137 

5. Unterabschnitt . Sonderbeschluß § 138 
6. Unterabschnitt . Vorzugsaktien ohne 

Stimmrecht §§ 139-
141 

7. Unterabschnitt . Sonderprüfung. Gel-
tendmachung von Er-
satzansprüchen 
§§ 142-147 

Fünfter Teil. Rechnungslegung. Gewinn-
verwendung §§ 150-176 

1. Abschnitt. Jahresabschluß und Lage-
bericht §§ 150-160 

2. Abschnitt. Prüfung des Jahresab-
schlusses §§170,171 

1. Unterabschnitt . Prüfung durch 
Abschlußprüfer 
(aufgehoben) 

2. Unterabschnitt . Prüfung durch den 
Aufsichtsrat §§170. 
171 
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3. Abschnitt . Feststellung des Jahresab-
schlusses. Gewinnverwen-
dung §§ 172-176 

1. Unterabschnitt . Feststellung des Jah-
resabschlusses §§ 172, 
173 

2. Unterabschnit t . Gewinnverwendung 
§ 174 

3. Unterabschnitt . Ordentliche Haupt-
versammlung §§ 175, 
176 

4. Abschnitt . Bekanntmachung des Jah-
resabschlusses (aufgeho-
ben) 

Sechster Teil. Satzungsänderung. Maß-
nahmen der Kapitalbe-
schaffung und Kapitalher-
absetzung §§ 179-240 

1. Abschnitt . Satzungsänderung §§ 179-
181 

2. Abschnitt . Maßnahmen der Kapitalbe-
schaffung §§ 182-221 

1. Unterabschnitt . Kapitalerhöhung ge-
gen Einlagen §§ 182-
191 

2. Unterabschnitt . Bedingte Kapitaler-
höhung §§ 192-201 

3. Unterabschnitt . Genehmigtes Kapital 
§§ 202-206 

4. Unterabschnitt . Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln 
§§ 207-220 

5. Unterabschnitt . Wandelschuldver-
schreibungen. Ge-
winnschuldverschrei-
bungen § 221 

3. Abschnitt . Maßnahmen der Kapital-
herabsetzung §§ 222-240 

1. Unterabschnitt . Ordentliche Kapital-
herabsetzung §§ 222-
228 

2. Unterabschnitt . Vereinfachte Kapital-
herabsetzung §§ 229-
236 

3. Unterabschnitt . Kapitalherabsetzung 
durch Einziehung von 
Aktien §§ 237-239 

4. Unterabschnitt . Ausweis der Kapital-
herabsetzung § 240 

Siebenter Teil. Nichtigkeit von Haupt-
versammlungsbeschlüssen 
und des festgestellten Jah-
resabschlusses. Sonder-
prüfung wegen unzuläs-
siger Unterbewertung 
§§ 241-261 

1. Abschnitt. Nichtigkeit von Hauptver-
sammlungsbeschlüssen 
§§241-255 

1. Unterabschnitt. Allgemeines §§ 241-
249 

2. Unterabschnitt. Nichtigkeit bestimm-
ter Hauptversamm-
lungsbeschlüsse 
§§ 250-255 

2. Abschnitt. Nichtigkeit des festgestell-
ten Jahresabschlusses 
§§256,257 

3. Abschnitt. Sonderprüfung wegen un-
zulässiger Unterbewer tung 
§§258-261 

Achter Teil. Auflösung und Nichtiger-
klärung der Gesellschaft 
§§ 262-277 

1. Abschnitt. Auflösung §§ 262-274 
1. Unterabschnitt. Auflösungsgründe 

und Anmeldung 
§§ 262,263 

2. Unterabschnitt. Abwicklung §§ 264-
274 

2. Abschnitt. Nichtigerklärung der Ge-
sellschaft §§ 275-277 

Zweites Buch. Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (§§278-290) 

Drittes Buch. Verbundene Unternehmen 
(§§291-337) 

Erster Teil. Unternehmensverträge 
§§ 291-307 

1. Abschnitt. Arten von Unternehmens-
verträgen §§ 291,292 

2. Abschnitt. Abschluß, Änderung und 
Beendigung von Unterneh-
mensverträgen §§ 293-299 

3. Abschnitt. Sicherung der Gesellschaft 
und der Gläubiger §§ 300-
303 

4. Abschnitt. Sicherung der außenste-
henden Aktionäre bei Be-
hcrrschungs- und Gewinn-
abführungsverträgen 
§§ 304-307 

Zweiter Teil. Leitungsmacht und Verant-
wortlichkeit bei Abhängig-
keit von Unternehmen 
§§308-318 

1. Abschnitt. Leitungsmacht und Verant-
wortlichkeit bei Bestehen 
eines Beherrschungsver-
trags §§ 308-310 
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2. Abschnitt . Verantwortlichkeit bei Feh-
len eines Beherrschungs-
vertrag §§ 311-318 

Dri t ter Teil. Eingegliederte Gesellschaf-
ten §§319-327 

Vierter Teil. Wechselseitig beteiligte 
Unte rnehmen § 328 

Fünf ter Teil. Rechnungslegung im Kon-
zern § 337 

Viertes Buch. Sonder-, Straf- und 
Schlußvorschriften (§§ 394-
410) 

Erster Teil. Sondervorschriften bei Be-
teiligung von Gebietskör-
perschaften §§394,395 

Zweiter Teil. Gerichtliche Auflösung 
§§ 396-398 

Dri t ter Teil. Straf- und Bußgeldvor-
schriften. Schlußvorschrif-
ten §§ 399-410 

Herber t Leßmann 

Aktienrechtliche Anfechtungsklage 
Gesetzliches Mittel, um die Nichtigkeit 
mangelhaf ter Hauptversammlungsbe-
schlüsse herbeizuführen. 
Hauptversammlungsbeschlüsse sind 
Rechtsgeschäfte, die ebenso wie andere 
Rechtsgeschäfte an Verfahrensmängeln 
leiden oder inhaltlich gegen Gesetz oder 
Satzung verstoßen können. Wegen der 
erheblichen Tragweite der Beschlüsse 
und aus Gründen der Rechtssicherheit 
schränkt das Gesetz jedoch gegenüber 
dem Bürgerlichen Recht die Nichtigkeit 
zugunsten der Anfechtbarkei t ein und 
läßt auch diese nur innerhalb bestimmter 
Grenzen zu. Alle anderen nicht in § 241 
A k t G (-> aktienrechtliche Nichtigkeits-
klage) aufgeführten Verletzungen des 
Gesetzes oder der Satzung machen einen 
Hauptversammlungsbeschluß anfechtbar 
(§ 243 A k t G ) sofern nicht der Beweis er-
bracht wird, daß der Verstoß den Be-
schluß nicht beeinflußt hat: Ausnahme 
§ 243 Abs. 4 AktG. Ferner kann die An-
fechtung nach § 243 Abs. 2 AktG auf die 
Verfolgung gesellschaftsfremder Sonder-
vorteile gestützt werden. Die anfechtba-
ren Beschlüsse können durch spätere, 
nicht anfechtbare Beschlüsse bestätigt 
und damit der Anfechtung entzogen wer-
den. Ansonsten ist die Anfechtung durch 
Klage gegen die Gesellschaft geltend zu 

Aktienrechtliche Nichtigkeitsklage 

machen, die nach § 246 Ak tG binnen ei-
nem Monat nach Beschlußfassung vor 
dem zuständigen Landgericht zu erheben 
ist. Die Erhebung der Klage und der Ter-
min zur mündlichen Verhandlung sind 
vom -> Vorstand unverzüglich in den -> 
Gesellschaftsblättern bekanntzumachen 
(§ 246 Abs. 4 AktG) . Anfechtungsberech-
tigt sind nur Aktionäre, Mitglieder des 
-> Vorstands und -> Aufsichtsrats sowie 
der Vorstand als Organ (§ 245 Ak tG) . 
Ein stattgegebenes Urteil führt zur rück-
wirkenden Nichtigkeit des Beschlusses, 
wirkt also rechtsgestaltend, und zwar ge-
genüber allen Aktionären, Mitgliedern 
des Vorstands und Aufsichtsrats (§ 248 
AktG) . 
Sonderregelungen finden sich über die 
Anfechtung der Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern (§ 251 AktG) , der Feststel-
lung des -» Jahresabschlusses durch die 
Hauptversammlung (§ 257 AktG) , des 
Beschlusses über die Verwendung des -» 
Bilanzgewinns (§ 254 AktG) und der -> 
Kapitalerhöhung gegen Einlagen (§ 255 
AktG) . 
Die §§ 241 ff. A k t G gelten entsprechend 
für die -> G m b H . 

Herbert Leßmann 

Aktienrechtliche Nichtigkeitsklage 
Beschlüsse der -> Hauptversammlung 
können nicht nur anfechtbar ( -» aktien-
rechtliche Anfechtungsklage), sondern 
bei schweren oder klar erkennbaren 
Mängeln auch nichtig sein. Die Nichtig-
keit tritt kraft Gesetzes ein, wenn ein ge-
setzlicher Nichtigkeitsgrund vorliegt. 
Sie kann von jedermann ohne zeitliche 
Begrenzung geltend gemacht werden 
und wird ggf. auch als Vorfrage in einem 
auf einen anderen Streitgegenstand ge-
richteten Prozeß festgestellt; auch der 
Registerrichter hat sie zu beachten. Dar-
über hinaus begründet § 249 Ak tG eine 
besondere, mit erweiterter Rechtskraft 
ausgestattete Klage auf Feststellung der 
Nichtigkeit (Nichtigkeitsklage) vor dem 
zuständigen Landgericht, für die die Re-
geln über die Anfechtungsklage teilweise 
sinngemäß gelten. Sind deren Vorausset-
zungen nicht erfüllt, kommt auch die ge-
wöhnliche Feststellungsklage nach § 256 
Z P O in Betracht (§ 249 Abs. 1 Satz 2 
AktG) . 
Die gesetzlichen Nichtigkeitsgründe sind 
in § 241 A k t G erschöpfend aufgezählt: 
Einberufungsmängel (Nr. 1), Beurkun-
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dungsmängel (Nr. 2), inhaltlicher Verstoß 
gegen absolut zwingendes Recht (Nr. 3) 
oder gegen die guten Sitten (Nr. 4), erfol-
greiche Anfechtungsklage (Nr. 5), Amts-
löschungsverfahren (Nr. 6). Ausnahms-
weise sieht das Gesetz in § 242 AktG je-
doch eine -» Heilung vor, wenn der Be-
schluß zu Unrecht ins -» Handelsregister 
eingetragen wurde (§§ 242 Abs. 1,241 Nr. 
2) und wenn in den Fällen des § 242 Abs. 
2 u. 3 seit der Eintragung 3 Jahre verstri-
chen sind. 
Besonderheiten gelten für die Nichtigkeit 
von Hauptversammlungsbeschlüssen, die 
die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
(§ 250 AktG), die Feststellung des -»Jah-
resabschlusses (§ 256 AktG) sowie die 
Verwendung des -» Bilanzgewinns (§ 253 
AktG) betreffen; ferner für nichtige Be-
schlüsse im Zusammenhang mit -> Kapi-
talerhöhungen und -» Kapitalherabset-
zungen (§§ 241 Abs. 1 1. Halbs., 242 Abs. 
3 AktG). 
Entsprechende Geltung für die -» 
GmbH. 
Eine Nichtigerklärung der Gesellschaft 
kommt nur ausnahmsweise in Frage 
(§§275-277 AktG). 

Herbert Leßmann 

Aktionär 
Gesellschafter (Mitglied) einer -» Ak-
tiengesellschaft (AG), dessen Beteiligung 
in der -» Aktien verkörpert ist, kann jede 
natürliche oder -» juristische Person so-
wie vermögensfähige Personengemein-
schaften (OHG, KG, wohl auch BGB-G) 
sein. Aktionär wird man durch Übernah-
me von Aktien bei der -» Gründung der 
AG oder durch späteren Erwerb von Ak-
tien, z.B. bei -» Kapitalerhöhung oder de-
rivativem Erwerb im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge (Erbfall -» Verschmel-
zung) oder Einzelrechtsnachfolge (Bör-
senhandel!). Die Aktionärseigenschaft 
endet durch Veräußerung der Aktie bzw. 
Übergang auf einen Gesamtrechtsnach-
folger oder in den Sonderfällen der Ka-
duzierung (§ 64 AktG), Amortisation 
(§ 237ff. AktG) sowie der Beendigung 
der Gesellschaft. 

Der Aktionär hat bestimmte Miglied-
schaftsrecht und -pflichten. Es gilt der 
Grundsatz der gleichmäßigen Behand-
lung aller Aktionäre (§ 53a AktG). Es 
gibt aber auch Rechte, die nur einzelnen 
(Sonderrechte) oder einer Gruppe Ak-
tionären (Gattungsvorrechte) einge-

räumt sind, vgl. -» Aktienarten. Wichtig-
ste Mitgliedschaftsrechte: Anspruch auf 
-» Dividende oder Liquidationserlös bei 
Auflösung der Gesellschaft (als Vermö-
gensrechte) und Stimmrechte oder Aus-
kunftsrechte in der -» Hauptversamm-
lung (als Mitverwaltungsrechte). Mit-
gliedschaftspflichten: Hauptverpflichtung 
Einlagenerbringung (Bar- oder Sachein-
lage). Die Satzung kann jedoch auch zu-
sätzliche Nebenverpflichtungen auferle-
gen (§ 55 AktG). 
Der wirtschaftliche Einfluß des Ak-
tionärs richtet sich nach der (relativen) 
Größe seiner Beteiligung, z.B. Großak-
tionär, Mehrheitsaktionär, Kleinaktionär. 

Herbert Leßmann 

Aktionärsbrief 
Freiwillige Unterrichtung der -» Ak-
tionäre während des -» Geschäftsjahrs. 
Der Aktionärsbrief ergänzt die jährliche 
Berichterstattung (-» Jahresabschluß; -» 
Lagebericht). Ferner begrenzt § 131 
AktG das Recht des Vorstandes nicht, 
einzelnen oder allen Aktionären weitere 
Auskünfte zu erteilen, zu denen er ge-
setzlich nicht verpflichtet ist. In der Pra-
xis sind Aktionärsbriefe üblich gewor-
den, die vierteljährlich versandt werden. 
Dabei gilt der Grundsatz der Gleichbe-
handlung. 

Herbert Leßmann 

Aktionärsschutz 
Aktionärsschutz bedeutet im wesentli-
chen Minderheitenschutz. Ein Schutzbe-
dürfnis besteht gegenüber den Unterneh-
mensorganen und den Mehrheitsgesell-
schaftern. Während Mehrheitsgesell-
schafter aufgrund ihrer beherrschenden 
Stellung eher in der Lage sind, sich selbst 
auch ohne gesetzliche Vorschriften z.B. 
vor für sie nachteilige Handlungen der 
Unternehmensorgane zu schützen, ist die 
Minderheit aufgrund fehlender fakti-
scher Durchsetzungsmöglichkeiten auf 
gesetzliche Schutzregeln angewiesen. 
Darüber hinaus bedarf die Minderheit 
gesetzlicher Schutzvorschriften gegen-
über der Mehrheit, damit diese bei diver-
gierenden Zielvorstellungen nicht belie-
big gegen die Interessen der Minderheit 
handeln kann, z.B. bei Satzungsänderun-
gen. Dem Gesetz liegt dabei keine abso-
lute Dominanz des Minderheiten-
schutzes zugrunde, z.B. in Form eines 
Einstimmigkeitsvotums, um die Hand-
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lungsfähigkeit der Gesellschaft zu ge-
währleisten. Wichtige E lemen te des Ak-
tionärsschutzes sind: 
a) Gewährle is tung einer Mindestaus-
schüttung durch geeignete Bilanzierungs-
und Bewertungsvorschrif ten, durch die 
Gewinnverwendungskompetenz der Ak-
t ionäre (§ 174 A k t G ) i.V.m. Vorschriften 
zur Begrenzung der Rücklagenbildung 
seitens der Un te rnehmensorgane (§ 58 
A k t G ) sowie durch spezielle Anfech-
tungsmöglichkeiten der Gewinnverwen-
dung (§254 A k t G ) . 
b) Informationsrechte: - » Publizitäts-
pflicht von Jahresabschluß und des Lage-
berichts i.V.m. Ausweisvorschriften zu 
Bilanz und GuV, mit Regelungen zum 
Mindest inhal t von A n h a n g und Lagebe-
richt (§§ 284, 285 H G B ) , mit der Ver-
pflichtung, ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage zu vermit-
teln (§ 264 Abs. 2 H G B ) sowie mit der 
Prüfungspfl icht von Jahresabschluß und 
Lagebericht (§ 316 H G B ) ; Auskunfts-
recht auf - » Hauptversammlungen, ins-
besondere kann bei Inanspruchnahme 
von Ausweiserleichterungsvorschriften 
die Vorlage des vollständigen Jahresab-
schlusses verlangt werden (§ 131 AktG) . 

c) Sonderprüfungsrecht bei best immten 
Vorgängen (z.B. bei M a ß n a h m e n der Ka-
pi ta lbeschaffung) (§ 142 AktG) ; ggf. 
Schadenersatzansprüche (§ 147 AktG) . 
d) Besonderer Schutz bei Abhängigkeit: 
Ausweisvorschrif ten in bezug auf -» ver-
bundene U n t e r n e h m e n . Bei Bestehen ei-
nes Beherrschungs- oder Gewinnab-
führungsvert rages: Anspruch auf ange-
messenen Ausgleich oder auf Abf indung 
mit er le ichternden Vorschriften für Ge-
r ichtsverfahren (§§ 304, 305 AktG) ; ggf. 
Schadenersa tzansprüche (§§ 309, 310 
A k t G ) . Bei Fehlen eines Beherrschungs-
vertrages: Begrenzung der Einf lußnahme 
(§ 311 A k t G ) , bei Nichtbeachtung Scha-
denersa tzansprüche (§ 117 AktG) ; Auf-
stellung eines Abhängigkeitsberichts (§ 
312 A k t G ) , ggf. Sonderprüfung (§ 315 
A k t G ) . 

Stefan Bischof 

Aktiva 
Summe der Vermögensgegenstände, der 
aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 
und der Bilanzierungshilfen eines Unter-
nehmens. Die Aktivseite e iner Bilanz 
umfaß t einerseits das betriebliche Ver-
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mögen (Mit telverwendung), unterteil t in 
-» Anlagevermögen, -» Umlaufvermö-
gen, andererseits -» Rechnungsabgren-
zungsposten und -» Bilanzierungshilfen, 
ggf. ergänzt durch den „nicht durch Ei-
genkapi ta l gedeckten Fehlbetrag" sowie 
evtl. durch -» auss tehende Einlagen auf 
das gezeichnete Kapital als Korrek turpo-
sten zum -» gezeichneten Kapital ( -» 
Gl iederung der Bilanz). 

Wolfgang Lück 

Aktivierte Eigenleistung 
Die -» Gl iederung der Gewinn- und Ver-
lustrechnung nach d e m Gesamtkos ten-
verfahren weist einen Posten „andere ak-
tivierte Eigenleis tungen" auf (§ 275 Abs. 
2 Nr. 3 H G B ) . 
D e r Zusatz „andere" aktivierte Eigenlei-
stungen dient zur Abgrenzung von dem 
vorhergehenden Posten „Erhöhung oder 
Verminderung des Bestands an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen" (§ 275 
Abs. 2 Nr. 2 H G B ) , der aus wirtschaftli-
cher Sicht ebenfalls eine aktivierte Ei-
genleistung darstellt. In beiden Fällen 
handel t es sich materiell um Aufwands-
kor rek tu ren statt um Ert räge. Unter den 
anderen aktivierten Eigenleistungen sind 
insbesondere auszuweisen selbsterstellte 
Gegens tände des Anlagevermögens, akti-
vierte Großrepa ra tu ren , aktivierte Auf-
wendungen für Ingangsetzung und Er-
weiterung des Geschäf tsbetr iebs und 
sonstige aktivierte Anlaufs- , Versuchs-
und Entwicklungsaufwendungen. Die 
Bewer tung erfolgt nach dem Realisa-
t ionsprinzip mit handelsrechtl ichen Her-
stellungskosten i.S.v. § 255 Abs. 2 HGB. 
Zweck des Postens aktivierte Eigenlei-
s tung ist eine Periodisierung bzw. Auf-
wandsnachverlagerung im Dienste peri-
odengerechter Gewinnermit t lung. Der 
Wert der genannten Beispielsfälle steckt 
im Per iodenaufwand, wird durch den Po-
sten aktivierte Eigenleistung erfolgsrech-
nerisch kompensier t (Buchung: Aktivpo-
sten an aktivierte Eigenleistung) und in 
späteren Jahren durch Abschre ibung des 
ents tehenden Akt ivpostens aufwands-
wirksam. 

Wolfgang Lück 

Aktivierung 
U n t e r Aktivierung versteht man die Bil-
dung eines Aktivpostens in der -» Han-
delsbilanz oder -» Steuerbilanz. Gegen-
stand der Aktivierung sind in der Han-
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delsbilanz -» Vermögensgegenstände, -» 
Bilanzierungshilfen und -» Rechnungs-
abgrenzungsposten (RAP) . Hierbei sind 
drei Fälle zu unterscheiden: 
- Aktivierungspflicht 
- Aktivierungswahlrecht 
- Aktivierungsverbot . 
In der Handelsbi lanz besteht für alle Ver-
mögensgegenstände und Rechnungsab-
grenzungsposten grundsätzlich e ine Akti-
vierungspflicht. Beispiele für handels-
rechtliche Aktivierungswahlrechte sind 
die Kosten der Ingangsetzung und Erwei-
terung des Geschäftsbetr iebs (§ 269 
H G B ) , der derivative (gekaufte) Firmen-
wert (§ 255 Abs. 4 H G B ) und die aktiven 
la tenten Steuern (§ 274 Abs. 2 H G B ) . 
Ferner gewährt der Gesetzgeber bei den 
Rechnungsabgrenzungsposten für be-
s t immte transitorische Zoll-, Verbrauchs-
und Umsatzs teueraufwendungen (§ 250 
Abs. 1 H G B ) und für ein bei der Fremd-
kapi ta laufnahme beanspruchtes Disagio 
(§ 250 Abs. 3 H G B ) ein Aktivierungs-
wahlrecht. Explizit im Gesetz genann te 
Akt ivierungsverbote bestehen für -» im-
materiel le Anlagewerte , soweit sie nicht 
entgeltlich erworben wurden, die Auf-
wendungen für die Gründung und Kapi-
ta lbeschaffung (§ 248 Abs. 1 bzw. Abs. 2 
H G B ) und den originären, d.h. den selbst 
geschaffenen Firmenwert (§ 255 Abs. 4 
H G B im Umkehrschluß) . 
In der Steuerbilanz sind positive -» Wirt-
schaftsgüter und Rechnungsabgren-
zungsposten Gegenstand der Aktivie-
rung. Steuerrechtl iche Wirtschaftsgüter 
unterscheiden sich von handelsrechtl i-
chen Vermögensgegenständen dadurch , 
daß bei den Wirtschaftsgütern die selb-
ständige Veräußerbarkei t nicht gegeben 
sein muß. 

Ulrich Dör ing 

Altere statische Bilanzauffassung 
Die ältere statische Bilanzauffassung 
geht ursprünglich auf die Rechtspre-
chung des ehemaligen Reichsoberhan-
delsgerichts ( R O H G ) und die entspre-
chende Judikatur zurück. Danach sollte 
der Bilanzierung eine vorgestellte Reali-
sierung (Veräußerung) der -» Aktiva und 
-» Passiva zugrundegelegt werden, wobei 
j edoch der Fortbestand des Geschäf t s zu 
beachten und damit der Einf luß der Li-
quidat ion unter Druck auf die - » Bewer-
tung ausgeschlossen sein sollte. Dies 
führ te nach Auffassung des R O H G zur 

Altersversorgung, betriebliche 

Bewertung der Vermögenstei le mit dem 
-» Markt- oder -» Börsenpreis bzw. ei-
nem auf sonstige Weise ermi t te l ten Wert. 
Dieser Vorstellung vom Wesen der -» Bi-
lanz lag die Absicht zugrunde, möglichst 
genaue Informationen übe r die Möglich-
keit der Schuldendeckung bei Auf lösung 
des Un te rnehmens zu bieten. 
In ähnlicher Weise waren Scheffler . 
R e h m und Simon orientiert . Insbesonde-
re Simon arbeitete den Unterschied zwi-
schen dem Versilberungs- oder Zerschla-
gungsvermögen und dem Vermögen des 
Going Concern (For t führungsvermögen) 
heraus. Als Konsequenz ergab sich der 
Ansatz von Verkaufswer ten für Veräuße-
rungsgüter bzw. von Anschaf fungswer ten 
(abzüglich etwaiger Wer tminderungen) 
für Gebrauchsgegenstände. Aus dieser 
Entwicklung resultiert die Auffassung 
der Bilanz als einer ze i tpunktbezogenen 
(-» Abschlußstichtag, -» Geschäf ts jahr) 
gegliederten Gegenübers te l lung von Ver-
mögen und Schulden (Status) einer Un-
ternehmung. Diese Betrachtungsweise 
vertraten in der Folge insbesondere auch 
Passow, Osbahr, Hügli, Lci tner und 
Schär; sie haben neben Nikiisch das Fun-
dament für die -» statische Bilanztheorie 
gelegt. 

Gegenüber der Bilanz tritt die Bedeu-
tung der -» Gewinn- und Verlustrech-
nung zurück. Der -» Erfolg einer Periode 
ergibt sich durch den Vergleich des -» 
Reinvermögens aufe inander fo lgender 
Bilanzen; die Gewinn- und Verlustrech-
nung trägt den Charak te r eines Vorkon-
tos des Eigenkapitalkontos. 
Das wichtigste Ergebnis de r äl teren stati-
schen Bilanzauffassung waren die Vor-
schriften des H G B zum - » Inventar und 
zur Bilanz sowie die Bewertungsvor-
schriften des HGB, letzten Endes auch 
die Gliederungs- und Bewertungsvor-
schriften des AktG. Le Cout re hat aus 
den dargestellten Anfängen als Sonder-
fall der statischen Bilanztheorie die -» to-
tale Bilanz entwickelt. 

Wolfgang Lück 

Altersversorgung, betriebliche 
U n t e r betrieblicher Al tersversorgung 
faßt das Betr iebsrentengesetz alle Lei-
stungen der Alters-, Invaliditäts- und 
Hinterbl iebcnenversorgung zusammen, 
die einem Arbe i tnehmer aus An laß sei-
nes Arbeitsverhältnisses zugesagt wor-
den sind (§ 1 Abs. 1 Satz 1). Diese Lei-
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stungen können als Rentenzahlungen 
oder als einmalige Leistungen gewährt 
werden. Arbei tnehmer , zu ihrer Berufs-
ausbildung Beschäftigte und andere ar-
beitnehmerähnliche Personen (z.B. 
Heimarbei ter) können auf der Grundla-
ge vertraglicher Verpflichtungen, die sich 
aus Einzelverträgen, aus einer betriebli-
chen Ruhegeldordnung, aus betrieblicher 
Übung, aus einer Betriebsvereinbarung 
oder durch Bindung an einen Tarifver-
trag ergeben können, beim Eintritt des 
Versorgungsfalles (z.B. Alter, Invalidität, 
Tod) Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung erhalten. 

Neben der freiwilligen Weiter- oder 
Höherversicherung in der gesetzlichen 
Sozialversicherung - die wegen der nach-
teiligen Veränderungen im Sozialversi-
cherungsrecht nahezu bedeutungslos ge-
worden ist - stehen folgende vier Gestal-
tungsformen zur Verfügung: 

a) Unmittelbare Versorgungszusage (Ru-
hegeldzusage): D e m Arbeitnehmer 
wird ein unmittelbarer Rechtsan-
spruch gegen den Arbeitgeber auf 
Zahlung der zugesagten Versorgungs-
leistung gewährt . Dazu erfolgt - für 
Neuzusagen, die seit dem 1.1.1987 ge-
währt wurden, zwingend, für Altzusa-
gen wahlweise - eine Aufwandsver-
rechnung während des Erwerbslebens 
und eine Bildung von Pensionsrück-
stellungen (Finanzierung aus Rückstel-
lungen). 

b) Leistungen aus Unterstützungskas-
sen: Der Arbei tgeber kann eine Unter-
stützungskasse als rechtlich selbständi-
ge Versorgungseinrichtung - mit dem 
ausschließlichen Zweck der Durch-
führung der betrieblichen Versorgung 
- gründen; durch Aufnahme in die Un-
terstützungskasse werden den Arbeit-
nehmern Versorgungsleistungen ver-
sprochen, die von der Unterstützungs-
kasse zu zahlen und somit von der Trä-
gerunternehmung durch freiwillige 
Zuwendungen zu finanzieren sind. 
Zwar muß ein Rechtsanspruch auf 
Versorgungsleistungen aus versiche-
rungsaufsichtsrechtlichen und steuer-
rechtlichen Gründen ausgeschlossen 
sein, ein derart iger Ausschluß ist aber 
durch die Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts und durch das Be-
triebsrentengesetz weitgehend wir-
kungslos geworden. 
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c) Leistungen aus einer Pensionskasse: 
Der Arbei tgeber kann auch eine Pen-
sionskasse als rechtlich selbständige 
Versorgungseinrichtung - meist in der 
Rechtsform des Versicherungsvereins 
auf Gegenseitigkeit - gründen; der Ar-
bei tnehmer erlangt durch Erwerb der 
Mitgliedschaft einen Rechtsanspruch 
auf ihre Leistungen, weswegen die 
Pensionskassen der Überwachung 
durch das Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungswesen unterliegen (Be-
triebserlaubnis u.a. abhängig vom Be-
stehen einer Risikogemeinschaft von 
mindestens 200 versicherten Perso-
nen). Zwar erfolgt die Finanzierung 
der Pensionskassen hauptsächlich aus 
Beiträgen der (des) Trägerunterneh-
men(s) , es sind aber auch Beiträge der 
versorgungsberechtigten Arbeitneh-
mer möglich. 

d) Abschluß einer Direktversicherung: 
Der Arbeitgeber schließt als Versiche-
rungsnehmer direkt bei einer der Ver-
sicherungsaufsicht unterliegenden Le-
bensversicherungsgesellschaft Einzel-
oder Gruppenversicherungsverträge 
für alle oder bestimmte Arbei tnehmer 
ab; die Arbei tnehmer oder ihre Hin-
terbliebenen erwerben damit (als Ver-
sicherte oder Bezugsberechtigte) Lei-
stungsansprüche unmittelbar gegen-
über der Versicherungsgesellschaft. 
Grundsätzlich sind die Versicherungs-
prämien vom Arbeitgeber zu erbrin-
gen, eine Beteiligung der Arbei tneh-
mer an den Beitragszahlungen ist aber 
möglich. 

Durch das Betriebsrentengesetz von 
1974 wurde die Stellung der versorgungs-
berechtigten Arbeitnehmer erheblich 
verbessert (vor allem unter best immten 
Voraussetzungen Unverfallbarkeit der 
Versorgungsanwartschaft auch bei vor-
zeitigem Ausscheiden aus dem Arbeits-
verhältnis, Einschränkung der Möglich-
keiten zum Widerruf von Versorgungszu-
sagen und Zwang zur Sicherung der Al-
tersversorgungsleistungen gegen eine In-
solvenz des Arbeitgebers durch Zwangs-
mitgliedschaft im -» Pensionssicherungs-
verein VVaG). Im Jahr 1990 wurden in 
den alten Bundesländern insgesamt 
14,437 Mrd. D M im Rahmen betriebli-
cher Versorgungsleistungen gezahlt. Da-
von entfielen 11,28 Mrd. DM auf betrieb-
liche Ruhegeldzusagen, 1,45 Mrd. DM 
auf Zahlungen der Unterstützungskas-



American Accounting Association (AAA) 

sen, 1,41 Mrd. DM auf Leistungen der 
Pensionskassen sowie 297 Mio. D M auf 
Leistungen aus Direktversicherungen 
(Quelle: Statistisches Jahrbuch für 1995, 
S. 605). 

Heinz Kußmaul 

American Accounting Association 
( A A A ) 
Freiwilliger Verband der Hochschulleh-
rer für -» Accounting Rechnungs- und 
Prüfungswesen, betriebliche Steuerlehre 
und anderer, die an Fragen der Accoun-
ting-Ausbildung und -Forschung interes-
siert sind. Obwohl ihre Mitglieder 
hauptsächlich in den U S A zu Hause sind, 
hat die A A A viele Mitglieder aus zahlrei-
chen Ländern. 
Die A A A wurde 1916 als American As-
sociation of University Instructors in Ac-
counting gegründet. Ihren heutigen Na-
men hat sie 1936 angenommen. Sie wird 
von einem gewählten Executive Commit-
tee geleitet, das aus 10 Mitgliedern be-
steht. Der administrative Stab, an dessen 
Spitze der Executive Director steht, hat 
seinen Sitz in Sarasota, Florida. 
Seit einigen Jahren besteht für A A A -
Mitglieder die Möglichkeit, sich einer 
oder mehrerer Sections (Interessengrup-
pen) anzuschließen. Derzeitig gibt es die 
folgenden 10 Sections: Auditing; Informa-
tion Systems/Management Advisory Ser-
vices; Two-year Colleges; international 
Accounting; Public Interest; Government 
and Nonprofit ; Taxation; Administrators 
of Accounting Programs; Accounting, Be-
havior and Organisations; Management 
Accounting. 

Die A A A veröffentlicht 3 Fachzeitschrif-
ten. Die vierteljährlich erscheinende Ac-
counting Review dient hauptsächlich der 
Verbreitung von Forschungsergebnissen, 
die halbjährlich herauskommenden Issu-
es in Accounting Education befassen sich 
primär mit Fragen der lehre und die vier-
teljährlich veröffentlichten Accounting 
Horizons schlagen eine Brücke zwischen 
Theorie und Praxis. Mehrere der A A A 
Sections geben ebenfalls Fachzeitschrif-
ten heraus. Daneben unterhält die A A A 
Forschungs-, Publikations- und Lehrpro-
gramme. 

Die Jahrestagung findet jeweils im Au-
gust statt. Außerdem gibt es regionale Ta-
gungen, die meistens im Frühjahr stattfin-
den. 

Analytische Prüfungshandlungen 

Anschrift: American Accounting Asso-
ciation, 5717 Bessie Drive, Sarasota, Flo-
rida 34233, U S A 

Konrad W. Kubin 

American Institute of Certified Public 
Accountants 
-» AICPA, American Institute of Certi-
fied Public Accountants 

Analytical Review Risk 
Analytical Review Risk bezeichnet das 
Risiko, daß der Abschlußprüfer bei der 
Durchführung seiner -» analytischen 
Prüfungshandlungen wesentliche Fehler 
in Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder 
Jahresabschlußposten nicht entdeckt. Ei-
ne der Ursachen des Analytical Review 
Risk ist in dem Umstand zu sehen, daß 
die ermittelten Soll-Ist-Abweichungen 
das Ergebnis einer Summe von Faktoren 
sind, die sich hinsichtlich ihrer Wirkun-
gen gegenseitig verstärken und/oder 
überlagern können. Die Reduzierung 
dieses Risikos erforder t vom Ab-
schlußprüfer die Entwicklung eines ein-
gehenden Verständnisses vom zu prüfen-
den Unternehmen und dessen geschäftli-
chem Umfeld sowie ein kritisches Hin-
terfragen der ermittelten Ergebnisse. 

Thomas Nagel 

Analytische Prüfungshandlungen 
Analytische Prüfungshandlungen dienen 
zur Durchführung von Plausibilitätsbeur-
teilungen, die eine Form der indirekten 
Prüfungsmethoden darstellen und dem-
gemäß nicht auf einzelne Geschäftsvor-
fälle oder Bestandselemente, sondern auf 
aggregierte Größen zielen. Sie können 
entscheidend zur Steigerung von Effekti-
vität und Effizienz der Prüfungsdurch-
führung beitragen. 
Gegenstand von analytischen Prüfungs-
handlungen sind Vergleiche, Berechnun-
gen, Befragungen und Beobachtungen, 
um Relationen zwischen prüfungsrele-
vanten Daten herzustellen. Die Anwen-
dung von analytischen Prüfungshandlun-
gen ist dadurch gekennzeichnet, daß 
zunächst eine Soll-Erwartung hinsicht-
lich einer zu betrachtenden Größe ent-
wickelt wird, diese mit dem entsprechen-
den Ist-Wert verglichen und so eine ggf. 
vorhandene Abweichung ermittelt und 
hinsichtlich ihrer Wesentlichkeit beurteilt 
wird. 
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Ergebnis von analytischen Prüfungs-
handlungen können Hinweise auf kriti-
sche Prüfungsgebiete , aber auch auf un-
mit telbar in e inem Jahresabschlußposten 
en tha l tene Fehlaussagen sein. Analyti-
sche Prüfungshandlungen sind somit in 
j eder Phase einer Abschlußprüfung ein-
setzbar. In der Prüfungsp lanung können 
sie zur Festlegung von Prüfungsschwer-
punkten und bedeu t enden Prüfungsfel-
dern herangezogen werden, während der 
P rüfungsdurchführung können sie wirk-
same Prüfungsnachweise liefern; schließ-
lich sind analytische Prüfungshandlungen 
auch für den Einsatz bei der abschließen-
den Beurtei lung von Prüfungsfeststellun-
gen und der Erstel lung des Prüfungsbe-
richts geeignet. 

Als analytische Prüfungshandlungen 
k o m m e n vorrangig einfache Plausibili-
tä tsprüfungen, Trendanalysen und Kenn-
zahlenanalysen zur Anwendung . Darüber 
hinaus besteht auch die Möglichkeit zum 
Einsatz komplexer Regressions- ode r 
Zei t re ihenanalysen. 

Michael Gär tner 

Analytisches Risiko 
-» Analytical Risk 

Anderdepot 
Effek ten , d.h. zur Kapitalanlage geeigne-
te Wertpapiere (Akt ien , Obligationen, 
Pfandbriefe , Kuxe usw.), werden von 
Rechtsanwälten, Notaren , Wirt-
schaf tsprüfern und Treuhandgesellschaf-
ten für deren Klienten in eigenem Na-
men in einem Wer tpap ie rdepot bei einem 
Kreditinsti tut verwahrt . Anderdepots er-
möglichen die ge t rennte Aufbewahrung 
und Ausweisung des eigenen und f rem-
den Vermögens. Vertragsgrundlage sind 
die von den Spi tzenverbänden der 
Treuhänder der Kredit inst i tute geschaf-
fenen Geschäf tsbedingungen für Ander-
depots. 

Olaf Werner 

Anderkonten 
Kredit inst i tute richten für bestimmte Be-
rufsgruppen, die berufsmäßig f remde 
Ge lde r oder f r emde Wer tpapiere verwal-
ten, sog. A n d e r k o n t e n oder Anderdepo t s 
ein. Z u diesen Berufsgruppen gehören 
Rechtsanwälte , Notare , Wirtschaftsprü-
fer, S teuerbera te r und Steuerbevoll-
mächtigte. A u ß e r d e m auch Patentanwäl-
te und Rechtsbeistände, soweit diese eine 

Mitgliedschaft in einer Rechtsanwalt-
k a m m e r erworben haben. Ande rkon ten 
und Ande rdepo t s dienen dazu, f remdes 
Vermögen getrennt vom eigenen zu ver-
walten. Die Kreditinsti tute verzichten be-
züglich dieser Konten auf das Recht der 
Auf rechnung gegen Forderungen an den 
Verwalter sowie auf das Pfand- und 
Zurückbehal tungsrecht . D ie Rechtsver-
hältnisse ergeben sich im einzelnen aus 
den Allgemeinen Geschäf tsbedingungen 
( A G B de r Banken) fü r Ande rkon ten . Bei 
Angehör igen der genannten Berufsgrup-
pen wird unterstellt , daß ihre persönliche 
und berufl iche Qualif ikat ion sowie die 
Standes- und Berufsaufsicht durch die 
zuständigen K ammer n einen Mißbrauch 
der Treuhänderstel lung ausschließen. 

Norbe r t Pfitzer 

Anfechtbarkeit von Hauptversammlungs-
beschlüssen 
Hauptversammlungsbeschlüsse können 
gem. § 243 A k t G angefochten werden 
(§§241-249 Ak tG) , wenn sie gegen Ge-
setz oder Satzung verstoßen. Der Verstoß 
kann sowohl verfahrensrecht l icher (for-
meller) Ar t (z.B. bzgl. des Zus tandekom-
mens von Beschlüssen) als auch inhaltli-
cher A r t (z.B. Verstöße gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz oder gegen 
vertragliche Best immungen über die Ge-
winnverwendung) sein. D e r Beschluß 
m u ß ferner auf dem Verstoß beruhen 
(Kausali tät) . Nach h.L. genügt es, daß bei 
e inem gesetz- oder satzungsmäßigen Ver-
halten möglicherweise ein andere r Be-
schluß ergangen wäre. Dami t entfällt die 
Anfech tung nur, wenn der Beschluß auch 
bei o rdnungsgemäßem Vorgehen so ge-
faßt worden wäre (z.B. fehlerhaf te 
St immauszählung). Jeder anfechtbare 
Beschluß kann durch einen Bestätigungs-
beschluß geheilt werden (§ 244 Ak tG) . 
Die Anfech tung erfolgt durch Erhebung 
einer Klage (Gestal tungsklage) inner-
halb eines Monats nach der Beschlußfas-
sung (§ 246 Ak tG) . Die Klage richtet sich 
gegen die A G und kann von den nach 
§ 245 A k t G anfechtungsberechtigten 
Personen (Gesellschafter) e rhoben wer-
den . Die erfolgreiche Anfech tung eines 
zus t immenden Beschlusses führ t zu des-
sen Aufhebung. Ist die Anfechtungsklage 
gegen e inen ablehnenden Beschluß be-
gründet , so ist gleichzeitig festzustellen, 
wie der Beschluß ohne den Rechtsver-
s toß ausgefallen wäre ( B G H NJW 1986, 
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559). Die Anfech tbarke i t ist von der 
Nichtigkeit zu unterscheiden ( -» Nichtig-
keit von Hauptversammlungsbeschlüs-
sen). Die Bes t immungen des Aktien-
rechts über die Anfech tbarke i t gelten 
analog auch für die G m b H . 

Olaf Werner 

Angekündigte Prüfung 
Nach dem Kri ter ium „Ankündigung der 
P rü fung" lassen sich als -» Prüfungsme-
thoden die angekündigte Prüfung und 
die -» Über raschungsprüfung unterschei-
den. Die handelsrechtl iche Jahresab-
schlußprüfung wird ausschließlich als an-
gekündigte Prüfung durchgeführ t ; dabei 
werden die gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft über den Ze i t raum der 
Durchführung der P rüfung informiert . 
U m einen reibungslosen Prüfungsablauf 
in organisatorischer Hinsicht zu gewähr-
leisten, wird der Prüfungszei t raum zwi-
schen dem -» Abschlußprüfer und den 
gesetzlichen Ver t re tern der Gesellschaft 
abgestimmt. 

Wolfgang Lück 

Angelsächsische Methode der Kapital-
konsolidierung 
- » Kapitalkonsolidierung, angelsächsi-
sche 

Anhang 
D e r in § 284 Abs. 1 H G B geforder te An-
hang ist Teil des Jahresabschlusses von 
Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften (§ 264 Abs. 1 H G B ) . E r hat ins-
besondere die Aufgabe, die Bilanz- und 
die GuV-Posi t ionen zu ergänzen, zu er-
läutern, zu komment i e ren bzw. zu inter-
pret ieren und solche Informat ionen be-
reitzustellen, die nicht aus der Bilanz und 
der Gewinn- und Verlustrechnung ent-
n o m m e n werden können . Da rübe r hin-
aus kommt ihm eine Korrektur funkt ion 
insofern zu, als er sicherstellen soll, daß 
der Jahresabschluß insgesamt geeignet 
ist, das im R a h m e n der Grundsä tze ord-
nungsmäßiger Buchführung gezeichnete, 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chende Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Kapitalgesellschaft ver-
mittelt (§ 264 Abs. 2 H G B ) . Diese Kor-
rek tur funk t ion ist insbesondere dann von 
Bedeutung, wenn wegen der vorrangigen 
Beachtung der GoB, das geforder te Bild 
im Sinne des t rue and fair view eben 

Anhang 

nicht vermittelt wird und deswegen zu-
sätzliche Erklärungen erforderl ich sind. 
Aus § 284 H G B ergeben sich Erläute-
rungspfl ichten der Bilanzierungs- und 
Bewer tungsmethoden, der Methoden der 
Währungsumrechnung, der Ände rung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden , der Abweichungen gegenüber 
den Börsenkursen oder Marktpre isen bei 
A n w e n d u n g der Gruppenbewer tung und 
der Verbrauchsfolgefikt ionen (Bewer-
tungsvereinfachungsverfahren) , Angabe 
über Einbeziehung von Zinsen in die 
Herstel lungskosten. 
Wesentliche Pfl ichtangaben sind gem. 
§ 285 H G B zu machen zu den Rest lauf-
zeiten und der Besicherung von Verbind-
lichkeiten, d e m Gesamtbe t rag der sonsti-
gen finanziellen Verpfl ichtungen, die 
Aufgl iederung der Umsatzer löse nach 
Tät igkei tsbereichen sowie nach geogra-
phisch best immten Märk ten , die Beein-
flussung des Jahresergebnisses durch die 
Wahrnehmung steuerlicher Sonderab-
schreibungen und der Bildung des Son-
derpostens, Belastung des Ergebnisses 
der gewöhnlichen Geschäfts tät igkei t und 
des außerordent l ichen Ergebnisses durch 
Er t rags teuern , die durchschnitt l iche Zahl 
der Beschäft igten, Gesamtbezüge der 
Mitglieder der Geschäf ts führungsorgane, 
der Aufsichts- oder Beiräte etc. Darübe r 
hinaus werden in verschiedenen ver-
s t reuten Einzelvorschrif ten spezifische 
Angaben zu den Posten der Bilanz und 
der Gewinn- und Verlustrechnung gefor-
dert, die z.T. alternativ dor t oder im An-
hang gemacht werden können. 
Der A n h a n g löst seine Aufgabe durch 
Erläuterungen (Komment ie rung und In-
terpreta t ion) , Angaben (bloße Nennung 
ohne weitere Zusätze) , Darstellungen 
(verbunden mit einer Aufgl iederung oder 
Er läuterung) , Aufgliederung (Auftei lung 
einer G r ö ß e in ihre Komponen ten) , Be-
gründung (Offenlegung der Über legun-
gen und Argumente , die kausal für ein 
bes t immtes Tun oder Unterlassen verant-
wortlich sind und dessen Nachvollzieh-
barkei t ermöglichen). 
Freiwillige Erläuterungen sind möglich 
und immer dann sinnvoll, wenn die rei-
nen Zahlen informat ionen der Bilanz 
oder G u V zu Mißverständnissen führen 
können . Insbesondere unter dem Aspekt 
der Publizität bietet der A n h a n g in sol-
chen Fällen die Möglichkeit der Er-
klärung und Interpreta t ion. 
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Kleinen und mittelgroßen Gesellschaften 
werden sowohl bezüglich der Aufstellung 
des Anhanges (§ 288 HGB) als auch be-
züglich seiner Veröffentlichung (§§ 325 
H G B f.) zahlreiche Erleichterungen ge-
währt. Darüber hinaus sieht das Gesetz 
im § 286 H G B Schutzklauseln vor: Das 
Berichterstattungsverbot zum Schutz öf-
fentlicher Interesse sowie die Unterlas-
sung der Umsatzaufgliederung und die 
Aufstellung des Anteilsbesitzes, wenn 
diese Angaben geeignet sind, den betrof-
fenen Unternehmen „einen erheblichen 
Nachteil zuzufügen". 

Horst Gräfer 

Anhang, Prüfung des 
Der Anhang als Teil des Jahresabschlus-
ses von Kapitalgesellschaften ist insbe-
sondere dahingehend zu prüfen, ob er al-
le in den §§ 284 und 285 HGB sowie die 
über viele Paragraphen verstreuten Ein-
zelvorschriften über spezifische Angaben 
zu den Posten der Bilanz und der Ge-
winn- und Verlustrechnung, die z.T. alter-
nativ oder aber im Anhang gemacht wer-
den können, enthält. 
Die Vielzahl der geforderten Angaben 
sowie die große Bedeutung, die dem An-
hang im Hinblick auf die Vermittlung ei-
nes den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechenden Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage zukommt, erfor-
dert besondere Überlegungen zur Prü-
fungstechnik und intensive Prüfungs-
handlungen. 
a) Prüfung der Klarheit und Übersicht-
lichkeit 
In Ermangelung besonderer Grundsätze 
für die Berichterstattung gelten die allge-
meinen Grundsätze des § 243 Abs. 2 
(Klarheit und Übersichtlichkeit) und des 
§ 265 Abs. 1 (Stetigkeit der Gliederung). 
Der Prüfer hat sich davon zu überzeugen, 
daß trotz der bestehenden äußeren Ge-
staltungsfreiheit die Ausführungen über-
schaubar, klar und übersichtlich geglie-
dert sind und in sich eine gewisse Struk-
turierung aufweisen. 
b) Prüfung der Vollständigkeit und Rich-
tigkeit 
Wegen der Fülle der zu prüfenden Einze-
langaben empfiehlt sich die Verwendung 
von Checklisten als Bestandteil der Ar-
beitspapiere und Prüfungsdokumente. 
Zahlenmäßig machen die Angaben zu 
den einzelnen Posten der Bilanz und GuV 
den größten Anteil aus. Die Anhanganga-

ben werden zweckmäßiger Weise zusam-
men mit den Posten querverbindungs-
mäßig geprüft. Auch die Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden sind im einzel-
nen schon Gegenstand der Bilanz/GuV-
Prüfung. Zusätzlich ist dabei schon fest-
zustellen, ob ein berichtspflichtiger Vor-
gang (Methode, Änderung) vorliegt, die-
ser wesentlich ist und welchen Einfluß 
die Abweichung auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage hat. Problematisch 
ist die Prüfung der Vollständigkeit der er-
gänzenden Anhangangaben die sich nicht 
aus der Buchführung und dem Bilanzie-
rungsvorgang ergeben, z.B. der Haftungs-
verhältnisse (§ 268 Abs. 7 HGB) und zu 
den sonstigen finanziellen Verpflichtun-
gen (§ 285 Ziff. 3 HGB). Da der Prüfer 
hierzu auf die Einsichtnahme in weitere 
Unterlagen (Verträge, Kreditakten, 
Schriftverkehr etc.) und die besondere 
Mitwirkung und Auskunftsbereitschaft 
der Geschäftsleitung angewiesen und die 
Vollständigkeit gefährdet ist, sollte er 
den Nachweis der vorgenommenen Prü-
fungshandlungen in den Arbeitspapieren 
und in der Dauerakte besonders doku-
mentieren. 

Unabhängig von der Prüfung der ge-
nannten Einzelaspekte sollte sich der 
Prüfer zusammenfassend noch einmal 
fragen, ob die gewählten Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden und die Ein-
zelangaben in ihrer Gesamtheit das vom 
Gesetz geforderte, den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechende Bild (§ 264 
Abs. 2 HGB) zu vermitteln oder ob im 
Anhang zur Vervollständigung des Bildes 
zusätzliche Angaben zu machen sind. 

Horst Gräfer 

Anlagekartei 
-»Inventur 

Anlagenabgang 
-» Anlagespiegel 

Anlagenzugang 
-» Anlagespiegel 

Anlagespiegel 
In der Bilanz oder im Anhang ist die Ent-
wicklung der einzelnen Posten des Anla-
gevermögens und des Postens „Aufwen-
dungen für die Ingangsetzung und Erwei-
terung des Geschäftsbetriebs" darzustel-
len (Anlagespiegel, Anlagengitter - § 268 
Abs. 2 HGB). 
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Der Anlagespiegel wird in Tabellenform 
aufgestellt. Für die einzelnen Posten des 
Anlagevermögens und für den Posten 
„Aufwendungen für die Ingangsetzung 
und Erweiterung des Geschäftsbetriebs" 
sind die folgenden Beträge gesondert 
aufzuführen: 
(1) Gesamte Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten. 
(2) Zugänge des Geschäftsjahrs. 
(3) Abgänge des Geschäftsjahrs. 
(4) Umbuchungen des Geschäftsjahrs. 
(5) Kumulierte Abschreibungen. 
(6) Zuschreibung des Geschäftsjahrs. 
(7) Buchwert am Ende des Geschäfts-

jahrs. 
(8) Buchwert am Ende des vorangegan-

genen Geschäftsjahrs. 
(9) Abschreibungen des Geschäftsjahrs. 
Abgegangene Vermögensgegenstände 
müssen aus den kumulierten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten und aus 
den kumulierten Abschreibungen her-
ausgerechnet werden. 
Der Anlagespiegel läßt Rückschlüsse auf 
die Altersstruktur des Anlagevermögens 
zu, da er sowohl die historischen An-
schaffungs- und Herstellungskosten als 
auch die Abschreibungen und die Buch-
werte enthält. 
Der Anlagespiegel ist von Kapitalgesell-
schaften, von Genossenschaften und von 
solchen Unternehmen aufzustellen, die 
dem PublG unterliegen. 

Thomas Kless 

Anlagespiegel, Prüfung des 
Die buchmäßige Entwicklung des Anla-
gevermögens von Kapitalgesellschaften 
ist mit Hilfe eines Anlagespiegels detail-
liert darzustellen. Dabei ist sowohl eine 
vertikale (immaterielle Vermögensge-
genstände, Sachanlagen, Finanzanlagen, 
§ 266 Abs. 2 HGB) als auch eine horizon-
tale Gliederung (§ 268 Abs. 2 HGB) er-
forderlich. Die horizontale Gliederung 
zeigt für jeden Posten des Gliederungs-
schemas, ausgehend von den historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten, 
die Zugänge, Umbuchungen, Abgänge 
und Zuschreibungen des Geschäftsjahres 
sowie die kumulierten Abschreibungen 
(Bruttoanlagespiegel). Die Abschreibun-
gen des Geschäftsjahres sind entweder in 
der Bilanz oder im Anhang für jeden Po-
sten anzugeben (§ 268 Abs. 2 S. 3 HGB). 
Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 
1 HGB) sind seit 1994 von der Erstellung 

Anlagevermögen, Bewertung des 

eines Anlagespiegels befreit (§ 274a Nr. 1 
HGB). 
Zunächst ist die Prüfung der Vorträge 
aus der Vorjahresbilanz vorzunehmen 
(formelle Bilanzkontinuität). Bei den Zu-
gängen muß durch Inaugenscheinnahme 
und anhand der Lieferscheine, Grund-
buchauszüge, Eingangsrechnungen und 
Kalkulationsunterlagen der richtige An-
satz und die korrekte Bewertung über-
prüft werden. Die Abgänge von Anlage-
gegenständen sind in der Regel durch 
Verkaufsrechnungen nachzuweisen, wo-
bei durch Vergleich mit den Restbuch-
werten gleichzeitig die Veräußerungser-
folge ermittelt werden können. Die Zu-
schreibungen sind auf Zulässigkeit nach 
Art und Höhe (Obergrenze: AHK) zu 
überprüfen. Die Prüfung der Abschrei-
bungen geht von der Anlagenkartei aus, 
wobei insbesondere die vorliegenden 
Abschreibungspläne und eventuellen 
außerplanmäßigen Abschreibungen ei-
ner detaillierten Überprüfung bedürfen. 
Auch die Beibehaltung bzw. Änderung 
der Aktivierungs- und Abschreibungsme-
thoden ist festzuhalten. Bei immateriel-
len Vermögensgegenständen ist zu prü-
fen, ob entgeltlich erworbene immateriel-
le Güter vorliegen. 

Das Finanzanlagevermögen kann in der 
Regel nur durch Einsicht in die vorgeleg-
ten Jahresabschlüsse der Beteiligungs-
bzw. Schuldnerunternehmen überprüft 
werden. Bei börsennotierten Wertpapie-
ren ist ein Abgleich mit den jeweiligen 
Kursen erforderlich. 

Holger Kahle 

Anlagevermögen 
Der auf der Aktivseite einer —* Bilanz 
ausgewiesene Teil der —» Vermögensge-
genstände, die bestimmt sind, dauernd 
dem Geschäftsbetrieb zu dienen (§ 247 
Abs. 2 HGB). Bilanzielle Unterteilung 
des Umlaufvermögens in (§ 266 Abs. 2 
HGB): 
I. Immaterielle Vermögensgegenstän-

de; 
II. Sachanlagen; 
III. Finanzanlagen. 
(-» Gliederung der Bilanz). 

Wolfgang Lück 

Anlagevermögen, Bewertung des 
Bei der Bewertung von Vermögensge-
genständen und Schulden wird festgelegt, 
welcher in der gesetzlichen Währung lau-
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tende Betrag den - » Vermögensgegen-
ständen und den - » Schulden zuzuweisen 
ist. E s ist zwischen zwingend vorgeschrie-
benen Wertansätzen (Bestimmtheit des 
Wertansatzes) und Bewertungswahlrech-
ten zu unterscheiden. Die Bewertung 
wird auch als die Bilanzierung der H ö h e 
nach bezeichnet. 
E s gelten bei der Bewertung des Anlage-
vermögens Vorschriften für alle Kaufleu-
te und ergänzende Vorschriften für Kapi-
talgesellschaften. 
1. Vorschriften für alle Kaufleute 
Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens sind höchstens mit den -» An-
schaffungskosten oder - » Herstellungs-
kosten, vermindert um - » Abschreibun-
gen nach § 253 Abs. 2 und 3 H G B anzu-
setzen (Wertobergrenze, § 253 Abs. 1 Satz 
1 H G B ) . 
Die Bewertung kann für bestimmte Ver-
mögensgegenstände mit Hilfe von B e -
wertungsvereinfachungsverfahren nach 
§ 2 4 0 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 H G B vor-
genommen werden ( - » Ermittlung von 
Anschaffungs- und Herstellungskosten, 
Vereinfachungsverfahren bei der). 

a) Planmäßige Abschreibungen 
auf Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens 

Bei Vermögensgegenständen des Anlage-
vermögens, deren Nutzung zeitlich be-
grenzt ist, sind die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten um planmäßige A b -
schreibungen zu vermindern. Der Plan 
( - » Abschreibungsplan) muß die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten auf 
die Geschäfts jahre verteilen, in denen 
der Vermögensgegenstand voraussicht-
lich genutzt werden kann (§ 253 Abs. 2 
Satz 1 und 2 H G B ) . 

b) Außerplanmäßige Abschreibungen 
auf Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens 

Für außerplanmäßige Abschreibungen 
auf Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens gelten folgende Vorschriften: 
- O h n e Rücksicht darauf, ob ihre Nut-

zung zeitlich begrenzt ist, können bei 
Vermögensgegenständen des Anlage-
vermögens außerplanmäßige Abschrei-
bungen vorgenommen werden, um die 
Vermögensgegenstände mit dem nied-
rigeren Wert anzusetzen, der ihnen am 
Abschlußstichtag beizulegen ist ( — 
beizulegender Wert, § 253 Abs. 2 Satz 3, 
1. Halbsatz H G B ) . 

34 

Anlagevermögen, Bewertung des 

- Außerplanmäßige Abschreibungen auf 
den niedrigeren - » beizulegenden Wert 
sind vorzunehmen bei einer voraus-
sichtlich dauernden Wertminderung 
(§ 253 Abs. 2 Satz 3 , 2 . Halbsatz H G B ) . 

- Abschreibungen sind außerdem im 
Rahmen vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung zulässig (§ 253 Abs. 4 
H G B ) . 

E in niedrigerer Wertansatz nach § 253 
Abs. 2 Satz 3 oder Abs. 4 H G B darf bei-
behalten werden, auch wenn die Gründe 
dafür nicht mehr bestehen ( - » Beibehal-
tungswahlrecht, § 253 Abs. 5 H G B ) . 
c) Steuerrechtliche A bschreibungen 

im handelsrechtlichen Jahresabschluß 
Abschreibungen können auch vorge-
nommen werden, um Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens mit dem 
niedrigeren Wert anzusetzen, der auf ei-
ner nur steuerrechtlich zulässigen Ab-
schreibung beruht (steuerrechtliche Ab-
schreibungen, § 254 Satz 1 H G B ) . 
2. Ergänzende Vorschriften für Kapitalge-
sellschaften 

Kapitalgesellschaften haben bei der Be -
wertung des Anlagevermögens folgende 
ergänzende Vorschriften zu beachten: 
- Abschreibungen im Rahmen vernünf-

tiger kaufmännischer Beurteilung sind 
nicht zulässig (§ 279 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 
§ 253 Abs. 4 H G B ) . 

- Die außerplanmäßigen Abschreibun-
gen auf den niedrigeren beizulegenden 
Wert dürfen, wenn es sich nicht um ei-
ne voraussichtlich dauernde Wertmin-
derung handelt, nur auf Vermögensge-
genstände, die Finanzanlagen sind, vor-
genommen werden (§ 279 Abs. 1 Satz 2 
i.V.m. § 253 Abs. 2 Satz 3 H G B ) . 

- Steuerrechtliche Abschreibungen dür-
fen nur insoweit vorgenommen wer-
den, als das Steuerrecht ihre Anerken-
nung bei der steuerrechtlichen Ge-
winnermittlung davon abhängig macht, 
daß sie sich aus der Bilanz ergeben ( - » 
umgekehrte Maßgeblichkeit , § 279 
Abs. 2 i.V.m. § 254 H G B ) . Diese Vor-
schrift ist durch die Festschreibung der 
umgekehrten Maßgeblichkeit im Steu-
errecht (§ 5 Abs. 1 Satz 2 E S t G ) gegen-
standslos geworden. 
Die steuerrechtlich zulässigen Ab-
schreibungen dürfen auch in der Weise 
vorgenommen werden, daß der Unter-
schiedsbetrag zwischen der planmäßi-
gen Abschreibung nach Handelsrecht 



Anleihen 

und der steuerrechtlich zulässigen Ab-
schreibung in den - » Sonderposten mit 
Rücklageanteil eingestellt wird (§ 281 
Abs. 1 Satz 1 H G B ) . So mindern die 
steuerrechtlich zulässigen Abschrei-
bungen das Ergebnis, ohne den 
Wertansatz der Vermögensgegenstän-
de zu beeinflussen. 

Wird bei einem Vermögensgegenstand 
eine Abschreibung nach § 253 Abs. 2 
Satz 3 oder § 254 Satz 1 H G B vorgenom-
men und stellt sich in einem späteren Ge-
schäftsjahr heraus, daß die Gründe dafür 
nicht mehr bestehen, so ist der Betrag 
dieser Abschreibung im Umfang der 
Werterhöhung unter Berücksichtigung 
der Abschreibungen, die inzwischen vor-
zunehmen gewesen wären, zuzuschreiben 
( - » Wertaufholungsgebot, § 280 Abs. 1 
Satz 1). Von dieser Zuschreibung kann 
abgesehen werden, wenn der niedrigere 
Wertansatz bei der steuerrechtlichen Ge-
winnermittlung beibehalten werden kann 
und wenn Voraussetzung für die Beibe-
haltung ist, daß der niedrigere Wertan-
satz auch in der Bilanz beibehalten wird 
(§ 280 Abs. 2 H G B ) . D a die Beibehaltung 
des niedrigeren Wertansatzes im Steuer-
recht zulässig ist, besteht auch für Kapi-
talgesellschaften ein faktisches Beibehal-
tungswahlrecht. 

Wolfgang Lück 

Anleihen 
Kreditaufnahme gegen Inhaberschuld-
verschreibungen in großem Umfang von 
einem weiten Publikum bei fester Verzin-
sung auch Rentenpapiere genannt. B e -
sondere Schuldverschreibung = - » Wan-
delschuldverschreibung, - » Gewinn-
schuldverschreibungen. Auch - » Pfand-
briefe sind nichts anderes als Schuldver-
schreibungen eines - » Realkreditinstituts 
(einer öffentlich-rechtlichen Pfandbrief-
anstalt oder einer privaten Hypotheken-
bank), deren Besonderheit darin besteht, 
daß sie indirekt eine hypothekarische Si-
cherung enthalten; die Hypothekenbank 
gewährt mit den Geldern, die sie durch 
Ausgabe der Pfandbriefe aufgenommen 
hat, hypothekarisch gesicherte Darlehen. 
Zu unterscheiden sind nach dem Ausstel-
ler der Schuldverschreibungen öffentli-
che Anleihen des Bundes, der Länder, 
der Kommunen und anderer öffentlich-
rechtlicher Körperschaften sowie private 
Anleihen (Industrieobligationen) von - » 
Kapitalgesellschaften. Die Ausgabe von 

Annahme oder Ablehnung des Prüfungsauftrags 

Anleihen bedarf der Genehmigung des 
B M W im Einvernehmen mit den zustän-
digen obersten Behörden der Länder 
(§§ 7 9 5 , 8 0 8 a B G B ; Ges. v. 26.6.1954 B G -
Bl. I 147) mit Ausnahmen der Anleihen 
des Bundes und der Länder, die sich je -
doch vorher mit dem B M W ins Beneh-
men setzen müssen. Für den Bund gilt 
ferner Art. 115 G G i.V.m. §§ 18 Abs. 2 u. 
3, 39 Abs. 1 BundeshaushaltsO und der 
ReichsschuldenO; entsprechende Be-
stimmungen finden sich in den Verfas-
sungen der Länder. Für Gemeinden und 
Gemeindeverbände ist nach dem Kom-
munalrecht der einzelnen Länder die Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde erfor-
derlich. Zur Beschränkung der Kredit-
aufnahme zum Zwecke der Wirtschafts-
lenkung vgl. StabilitätsG. 
Anleihen sind auf der Passivseite der - » 
Bilanz auszuweisen und im Anhang zu 
erläutern ( § § 2 6 6 Abs. 3 C Nr. 1 ,285 Nr. 1, 
2 H G B ) . 

Herbert Leßmann 

Annahme oder Ablehnung des Prüfungs-
auftrags durch den Abschlußprüfer 
Die Erteilung des Prüfungsauftrags 
durch die gesetzlichen Vertreter der Ge-
sellschaft und die Annahme des Prü-
fungsauftrags durch den Abschlußprüfer 
stellen zwei übereinstimmende Willens-
erklärungen dar, wodurch ein wirksamer 
Vertrag zwischen den gesetzlichen Ver-
tretern der Gesellschaft und dem Ab-
schlußprüfer zustandekommt. Die An-
nahme des Prüfungsauftrags ist formlos, 
also auch mündlich möglich, sollte aber 
aus Gründen der Beweisbarkeit schrift-
lich erfolgen. 
Der Abschlußprüfer ist nicht verpflichtet, 
den Prüfungsauftrag anzunehmen. Viel-
mehr hat er zur Gewährleistung der - » 
Prüfungsqualität gewissenhaft zu prüfen, 
ob er nach den gesetzlichen Vorschriften 
(z.B. § 319 H G B ) und der Berufsauffas-
sung einen Auftrag annehmen darf und 
ob er über die besonderen Kenntnisse 
und Erfahrungen verfügt, um den Auf-
trag sachgerecht durchführen zu können. 
Darüber hinaus ist im Rahmen einer Ge-
samtplanung aller Aufträge sicherzustel-
len, daß die übernommenen und erwarte-
ten Aufträge in sachlicher, personeller 
und zeitlicher Hinsicht ordnungsgemäß 
abgewickelt werden können. Ferner soll-
te sich der Abschlußprüfer vor Annahme 
oder Fortführung eines Auftrags ein Ur-
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Annahmestichprobe 

teil über die Seriosität von Auftrag und 
Auftraggeber sowie über die mit dem 
Auftrag verbundenen Risiken bilden. 
Lehnt der Abschlußprüfer den Prüfungs-
auftrag ab, so hat er die Ablehnung un-
verzüglich zu erklären. Er hat den Scha-
den zu ersetzen, der aus einer schuldhaf-
ten Verzögerung dieser Erklärung ent-
steht. 

Wolfgang Lück 

Annahmestichprobe 
Mit der Annahmestichprobe (auch: An-
nahmetest oder Annahmeprüfung) wird 
untersucht (-» Testen, statistisches), ob 
der Fehleranteil eines Prüffeldes tolera-
bel ist. Die Höchstfehlerzahl, bei deren 
Beobachtung in der Stichprobe noch auf 
ein Prüffeld mit tolerablem Fehleranteil 
geschlossen werden kann, ist die Annah-
mezahl. Ein Spezialfall der Annahme-
stichprobe ist die —» Entdeckungsstich-
probe, ein anderer der -» Sequentialtest. 
Bisweilen faßt man den Begriff der An-
nahmestichprobe weiter und versteht 
hierunter nicht nur Tests von Fehlerantei-
len, sondern auch andere Tests, z.B. von 
Mittelwerten oder Gesamtwerten. 

Reinhold Homberg 

Annahmezahl 
-» Annahmestichprobe 

Anrechnungsmethode 
1. Im nationalen Steuerrecht formaltech-
nische (buchhalterische) Anrechnung 
von Vorauszahlungen (durch den Steuer-
pflichtigen) und Steuerabzügen (durch 
Dritte für Rechnung des Steuerschuld-
ners, z.B. Lohnsteuer, Kapitalertragsteu-
er) auf die zu veranlagende Steuer. Sind 
Vorauszahlungen und Steuerabzüge 
höher als die festzusetzende Steuer, er-
folgt Erstattung. 
2. Im internationalen Steuerrecht materi-
ell zur Ausschaltung oder wenigstens 
Einschränkung einer Doppelbesteue-
rung. Geregelt durch innerstaatliches 
Steuerrecht, z.B. § 34c EStG (Einkom-
mensteuergesetz), § 26 KStG (Körper-
schaftsteuergesetz), oder durch Doppel-
besteuerungsabkommen. Anrechnung 
ausländischer Steuern erfolgt grundsätz-
lich nur bis zur Höhe der im betreffenden 
Veranlagungszeitraum entstehenden 
deutschen anteiligen Steuerbelastung 
(Einzelheiten vgl. §§ 68a-68c EStDV), 
keine Erstattung und kein Ausgabenab-

Anschaffungskosten 

zug übersteigender Beträge anrech-
nungsfähiger ausländischer Steuern. Al-
ternativ auf Antrag statt Anrechnung 
Abzug vom Gesamtbetrag der Einkünf-
te. 

Karl Kurz 

Anrechnungsverfahren 
Dient zur Reduzierung einer Mehrfach-
belastung auf einfache Steuerbelastung. 
Verwirklicht im KStG (Körper-
schaftsteuergesetz) 1977 für Ausschüt-
tungen aus Kapitalgesellschaften und an-
deren in § 20 Abs. 1 Ziffer 1 EStG (Ein-
kommensteuergesetz) aufgezählten Kör-
perschaften. Die auf einen einheitlichen 
proportionalen Steuersatz umgestellte 
Körperschaftsteuerbelastung der Aus-
schüttungen wird beim Ausschüttungs-
empfänger den steuerpflichtigen Ein-
künften hinzugerechnet (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 
EStG) und ferner auf dessen Steuer-
schuld angerechnet (§ 36 Abs. 2 Nr. 3 
EStG). Bei übersteigenden Anrech-
nungsbeträgen erfolgt Steuererstattung 
oder Vergütung nach §§ 36bff. EStG. Ein-
schränkungen und Besonderheiten bei 
beschränkt Steuerpflichtigen vgl. §§ 51, 
52 KStG und § 36c EStG. Das Anrech-
nungsverfahren wird auch auf die der 
Körperschaftsteuer-Ausschüttungsbela-
stung unterworfenen Auszahlungen bei 
Liquidationen angewendet. 

Karl Kurz 

Anschaffungskosten 
§ 255 Abs. 1 H G B bezeichnet als An-
schaffungskosten „die Aufwendungen, 
die geleistet werden, um einen Vermö-
gensgegenstand zu erwerben und ihn in 
einen betriebsbereiten Zustand zu ver-
setzen, soweit sie dem Vermögensgegen-
stand einzeln zugeordnet werden kön-
nen." 
Die Anschaffungskosten eines Vermö-
gensgegenstandes setzen sich nicht nur 
aus dem Anschaffungspreis (Rechnungs-
preis), sondern auch aus allen Nebenko-
sten zusammen, die mit der Beschaffung 
im Zusammenhang stehen, bis die Be-
triebsbereitschaft des Vermögensgegen-
standes erreicht ist. 
Die Anschaffungskosten sind ein Vergan-
genheitswert. Nur im Moment der An-
schaffung sind die gleich den Wiederbe-
schaffungskosten bzw. dem Tageswert • 
Börsenpreis oder —» Marktpreis). Durch 
Wertminderungen oder Preisänderungen 
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Anschaffungswertprinzip 

im Laufe der Zeit entsprechen die 
tatsächlichen Werte der Vermögensge-
genstände gewöhnlich nicht mehr ihren 
Anschaffungskosten. Soweit Wertminde-
rungen durch planmäßige Abschreibun-
gen erfaßt werden und die Anschaffungs-
kosten mindern, spricht man von fortge-
führten Anschaffungskosten bzw. An-
schaffungswerten. Zu den Anschaffungs-
nebenkosten gehören insbesondere Auf-
wendungen für Transport und Transport-
versicherung des beschafften Vermögens-
gegenstandes, für Aufstellung und Mon-
tage, z.B. den Bau von Fundamenten für 
Maschinen, ferner für Gebühren für die 
Beurkundung von Kaufverträgen (insbes. 
Bei Grundstücken), für Provisionen und 
Vermittlergebühren, für Steuern (z.B. 
Grunderwerbsteuer) , Zölle und sonstige 
Abgaben, kurz formuliert, alle Aufwen-
dungen, die erforderlich sind, um den er-
worbenen Vermögensgegenstand in 
Dienst zu stellen (Maschinen), bzw. wenn 
er zur Weiterverarbeitung (-» Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe) oder zum Ver-
kauf (Waren) bestimmt ist, auf Lager zu 
nehmen. 

Der Zweck der Einbeziehung der Ne-
benkosten in die Anschaffungskosten ist 
die periodenrichtige Verteilung des Auf-
wandes. Die Anschaffungsnebenkosten 
werden ebenso wie der Anschaffungs-
preis bei Gütern des Anlagevermögens, 
die der Abnutzung unterliegen, mittels 
der -» Abschreibung über die Jahre der 
Gesamtnutzung verteilt, damit verhin-
dert wird, daß der Gewinn einer Wirt-
schaftsperiode besonders stark reduziert 
wird, wenn die Nebenkosten im Jahre der 
Anschaffung voll als Aufwand in der Er-
folgsrechnung verrechnet wurden. 
In der Handels- und -» Steuerbilanz be-
steht eine Aktivierungspflicht für die Ne-
benkosten (§ 255 Abs. 1 Satz 2 HGB, Ab-
schn. 32a Abs. 1 Satz 2 EStR). 

Gün te r Wöhe 

Anschaffungswertprinzip 
Das Anschaffungswertprinzip besagt, daß 
die -» Anschaffungskosten eines -» Ver-
mögensgegenstandes bei abnutzbaren 
Anlagegütern vermindert um planmäßi-
ge -» Abschreibungen auch dann nicht 
überschritten werden dürfen, wenn sein 
Wert (bzw. seine Wiederbeschaffungsko-
sten) über die Anschaffungskosten ge-
stiegen ist. Diese bilden die obere Grenze 
der -» Bewertung. 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

Das in der -» Handelsbilanz und -» Steu-
erbilanz vorgeschriebene Anschaffungs-
wertprinzip verhindert einerseits den 
Ausweis und damit die Besteuerung und 
Ausschüttung von Wertsteigerungen 
(Gewinnen), die noch nicht durch Um-
satz realisiert sind (-» Realisationsprin-
zip), es führt andererseits, da die plan-
mäßigen Abschreibungen von den An-
schaffungskosten und auch in Zeiten stei-
gender Preise nicht von den Wiederbe-
schaffungskosten vorzunehmen sind, le-
diglich zur nominellen -» Kapitalerhal-
tung, jedoch nicht zur -» Substanzerhal-
tung. 
Aufgrund der Beachtung des Anschaf-
fungswertprinzips ergibt sich der Gewinn 
als Differenz zwischen den -» Umsatzer-
lösen und den zur Erzielung dieser Erlö-
se eingesetzten und zu Anschaffungsko-
sten bewerteten Produktionsfaktoren 
(Aufwendungen). Bei gestiegenen Wie-
derbeschaffungskosten enthält dieser no-
minelle Gewinn Beträge, die zur Wieder-
beschaffung der verbrauchten Produkti-
onsfaktoren erforderlich wären, d.h., der 
Gewinn ist teils „echter" Umsatzgewinn, 
teils Preissteigerungsgewinn (-> Schein-
gewinn). 
Dieser Nachteil des Anschaffungswert-
prinzips kann nur durch eine entspre-
chende Rücklagenpolitik ( -» Rücklagen) 
ausgeglichen oder vermindert werden. 
Zur Substanzerhaltung benötigte Teile 
des Nominalgewinns sollten nicht ausge-
schüttet werden. Da auf Rücklagekonten 
überführte Gewinne zuvor besteuert 
werden, kann bei starker Preissteigerung 
und hoher Gewinnbesteuerung der Fall 
eintreten, daß der nach Steuer verblei-
bende Nominalgewinn auch dann zur 
Substanzerhaltung nicht ausreicht, wenn 
keine Gewinnausschüttungen erfolgen. 
Die häufig geforderte Freilassung der 
Preissteigerungsgewinne von der Be-
steuerung würde gegen die Gleichmäßig-
keit der Besteuerung verstoßen, solange 
bei allen anderen Einkunftsarten (z.B. 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbei t ) 
die Nominaleinkünfte besteuert werden. 

Günter Wöhe 

Anstalt des öffentlichen Rechts 
ist ein Bestand von sächlichen und per-
sönlichen Mitteln, die in der Hand eines 
Trägers öffentlicher Verwaltung dazu be-
stimmt sind, einem besonderen öffentli-
chen Zweck zu dienen (Otto Meyer). 
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Anteile Dritter 

Dieser öffentliche Zweck wird durch den 
Träger der Anstalt i .d.R. durch einen sog. 
Widmungsakt bestimmt. Primär besteht 
der Zweck einer jeden öffentlichen An-
stalt darin, Leistungen für den Bürger 
oder sonstige außerhalb der Verwaltung 
stehende Personen aufgrund eines B e -
nutzungsverhältnisses zu erbringen. E s 
werden nicht lediglich wie bei der öffent-
lich-rechtlichen Körperschaft Leistungen 
für Mitglieder erbracht. Die öffentliche 
Anstalt besitzt keine Mitglieder, sondern 
nur Benutzer. Die im Rahmen der An-
stalt erscheinenden Personen sind entwe-
der die Bediensteten der Anstalt, die für 
die Wahrnehmung der Anstaltsaufgaben 
zu sorgen haben oder die Anstaltsbenut-
zer, die die Leistungen in Anspruch neh-
men. Sie bilden als von außen kommende 
Dritte das die öffentliche Anstalt prägen-
de E lement . 

Die Benutzung ist i .d.R. freiwillig, kann 
aber gesetzlich zwingend vorgeschrieben 
sein. Dieses Benutzungsverhältnis zwi-
schen Anstalt und Benutzer kann im G e -
gensatz zur inneren Struktur und dem 
Verhältnis zu dem Anstaltsträger auch 
privatrechtlich ausgestattet sein. Die Öf-
fentlich-rechtliche Form ist nicht zwin-
gend vorgeschrieben, obwohl die Anstalt 
eine öffentlich-rechtliche Organisation 
ist und mit hoheitlichen Mitteln tätig 
werden kann. Jedoch darf die Verwaltung 
sich nicht durch die privatrechtliche Aus-
gestaltung ihren originären öffentlichen 
Bindungen, z.B. der Geltung der Grund-
rechte entziehen. 
Die Eingliederung dieser Anstalten in 
die Staatsverwaltung ist von der Art der 
Anstalt abhängig. 
a) Die nichtrechtsfähige Anstalt ist kei-
ne juristische Person und nur organisato-
risch selbständig. Rechtl ich stellt sie ei-
nen Teil eines anderen Verwaltungsträ-
gers dar. Zu diesem Anstaltstyp gehören 
z.B. Schulen, Krankenhäuser, Friedhöfe, 
Museen. 
b) Selbständiger sind die sog. teilrechts-
fähigen Anstalten, wie z.B. bisher die 
Bundesbahn (Bundesbahn war bis 
31.12.1993 nicht rechtsfähiges Sonderver-
mögen des Bundes. A m 1.1.1994 wurde 
die Deutsche Bahn A G gegründet). S ie 
besitzen nur in bestimmten Beziehungen, 
insbesondere im Verhältnis zu Dritten, 
Rechtsfähigkeit und sind daher nur inso-
weit selbständig. Im übrigen stellen sie 
wie die nichtrechtsfähigen Anstalten ei-

Anteile Dritter 

nen Teil eines anderen Verwaltungsträ-
gers dar. 
c) Im Gegensatz zu den nichtrechtsfähi-
gen Anstalten stehen die rechtsfähigen 
Anstalten, z.B. Bundesanstalt für Arbeit , 
die Rundfunk- und Fernsehanstalten, 
und seit neuesten die Bundespost (Ge-
setz über die Errichtung der Post und Te-
lekommunikation = Art . 1 des Postneuzu-
ordnungsgesetzes vom 14.9.1994, B G B l . I 
S. 2325). Sie sind juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und als selbständige 
Einrichtung berechtigt und verpflichtet, 
die ihr obliegenden Aufgaben eigenver-
antwortlich auszuführen. Sie sind selbst 
Zuordnungsobjekt von Rechten und 
Pflichten und haften selbst für ihre Ver-
bindlichkeiten. Maßgeblich für die Ein-
richtung einer derartigen selbständigen 
Einheit der mittelbaren Staatsverwaltung 
ist das Prinzip der Dezentralisation, d.h. 
die Verlagerung von staatlichen Aufga-
ben auf selbständige Verwaltungsträger 
zur Entlastung der Staatsverwaltung. 
Diese öffentlichen Anstalten sind in der 
Form der bundes- und landesunmittelba-
ren Anstalt in das Finanz- und Haushalts-
recht des Bundes und der Länder einge-
bunden. Auch in das Steuerrecht hat der 
Begriff der Anstalt des öffentlichen 
Rechts Eingang gefunden. S o findet sich 
z.B. dieser Begriff insbesondere bei der 
Umschreibung der subjektiven und ob-
jektiven Steuerpflichten und des Steu-
ertarifs im besonderen Verwaltungsrecht. 

Olaf Werner 

Anteile Dritter 
Auch dann, wenn der Konzern nicht alle 
Anteile an Konzernunternehmen hält 
und somit Minderheiten an den Tochter-
unternehmen beteiligt sind, werden aus 
den Bilanzen der Tochterunternehmen 
die Vermögensgegenstände, Verbindlich-
keiten usw. in voller Höhe in die Kon-
zernbilanz übernommen. Es ist aber gem. 
§ 307 Abs. 1 Satz 1 H G B in der Konzern-
bilanz „für nicht dem Muttcrunterneh-
men gehörende Anteile an in den Kon-
zernabschluß einbezogenen Tochterun-
ternehmen ein Ausgleichsposten für die 
Anteile der anderen Gesellschafter in 
Höhe ihres Anteils am Eigenkapital un-
ter entsprechender Bezeichnung inner-
halb des Eigenkapitals gesondert auszu-
weisen". Diese Konsolidierungstechnik 
wird auch als Vollkonsolidierung mit 
Minderheitenausweis bezeichnet. 
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Anteile in Fremdbesitz 

Somit wird - auf eine Kurzformel ge-
bracht - das auf Minderheiten entfallen-
de Kapital in einen eigenen Ausgleichs-
posten eingestellt. Dieser Ausgleichspo-
sten wird nicht wie bei der Ermittlung 
der Kapitalaufrechnungsdifferenz im 
Rahmen der angelsächsischen Methode 
nach den Verhältnissen zum jeweiligen 
Stichtag des zu erstellenden Konzernab-
schlusses bemessen. Der Ausgleichspo-
sten für Minderheitenanteile enthält so-
mit auch den während der Konzernzu-
gehörigkeit gebildeten und auf Minder-
heiten entfallenden Teil der -> Rückla-
gen. Das heißt gleichzeitig, daß auch bei 
der reinen angelsächsischen Methode der 
Kapitalkonsolidierung (-» Kapitalkonso-
lidierung, angelsächsische) nicht der vom 
Konzern insgesamt erwirtschaftete und 
in Rücklagen eingestellte Gewinn er-
kennbar ist. Vielmehr wird lediglich der 
Anteil gezeigt, der auf den Konzern als 
solchen entfällt. 

Karlheinz Küting/Horst Zündorf 

Anteile in Fremdbesitz 
-» Anteile Dritter 

Antizipative Posten 
Aktive und passive Posten der Bilanz für 
Erträge bzw. Aufwendungen vor dem 
Abschlußstichtag, die erst nach dem Ab-
schlußstichtag zu Einnahmen bzw. zu 
Ausgaben führen. Antizipative Posten 
sind in der Bilanz als sonstige Forderun-
gen bzw. als sonstige Verbindlichkeiten 
auszuweisen. Ein Ausweis als -> Rech-
nungsabgrenzungsposten ist seit dem 
AktG 1965 unzulässig. Der Begriff ent-
stammt dem lat. anticipare = vorwegneh-
men. 

Wolfgang Lück 

Anwesenheit des Abschlußprüfers bei der 
Inventur 
-» Prüfungshandlung bei der Prüfung der 
-» Vorräte mit dem Ziel, sich durch eige-
ne Beobachtungen und ggf. stichproben-
weise Nachprüfungen vom Vorhanden-
sein und der Beschaffenheit der im -» 
Jahresabschluß ausgewiesenen Vorräte 
und von der ordnungsgemäßen Handha-
bung des Aufnahmeverfahrens zu über-
zeugen. Sie ist Bestandteil der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Durchführung von 
Abschlußprüfungen (-» FG 1/88) und da-
nach erforderlich, wenn die Vorräte abso-
lut oder relativ (zur Bilanzsumme, zum 

Approximationsregeln 

Eigenkapital, zu den Umsatzerlösen, zum 
Ergebnis o.a.) von Bedeutung sind. Eine 
sachliche und zeitliche Beschränkung der 
Beobachtung und Nachprüfung ist zuläs-
sig und geboten; dabei kommen als Aus-
wahlkriterien insbesondere die internen 
Kontrollen, denen die Vorräte unterlie-
gen, das Fehlerrisiko und die Möglichkei-
ten, Aufnahmefehler feststellen zu kön-
nen, in Betracht. 

Wolf Gelhausen 

AO 
-» Abgabenordnung (AO) 

APB 
-» Accounting Principles Board (APB) 

Aperiodische Prüfungen 
Als aperiodische Prüfungen bezeichnet 
man alle Prüfungen, die nicht in regel-
mäßigen Zeitabständen stattfinden. Ape-
riodische Prüfungen werden zu besonde-
ren Anlässen durchgeführt und knüpfen 
nicht an vorhergehende Prüfungen an. 
Nach ihrer rechtlichen Grundlage lassen 
sich gesetzlich vorgeschriebene (-» 
Pflichtprüfungen, aperiodische), gesetz-
lich vorgesehene, vertraglich vereinbarte 
und freiwillige aperiodische Prüfungen 
unterscheiden. Eine wichtige Gruppe 
stellen die -» Sonderprüfungen dar, die 
von externen Prüfungsorganen durchge-
führt werden. 

Jochen Sigloch 

Approximationsregeln 
Im Rechnungs- bzw. Revisionswesen 
werden Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
vor allem zur Stichprobeninventur (gem. 
§ 241 Abs. 1 HGB) oder zur Stichproben-
prüfung (vgl. Stellungnahme HFA 
1/1988) verwendet. Zur Bestimmung der 
hierzu notwendigen Stichprobenumfänge 
und Konfidenzintervalle benötigt man 
insbesondere die Quantile (d.s. die Werte 
der Umkehrfunktion einer -» Vertei-
lungsfunktion in Abhängigkeit von ei-
nem vorzugebenden Vertrauens- bzw. Ri-
sikograd). Da die numerische Bestim-
mung der Quantile gerade für jene Ver-
teilungen aufwendig ist, die sich zur stati-
stischen Analyse am besten eignen, greift 
man zu ihrer näherungsweisen Bestim-
mung häufig auf andere Verteilungen 
zurück, die numerisch besser zu handha-
ben bzw. leichter zu tabellieren sind. Das 
Schaubild (s. nächste Seite) von Bleymül-
ler/Gehlert/Gülicher beschreibt die Vor-
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ARB Arbeitnehmeraktien (Belegschaftsaktien) 

Schaubild: Approximationsregeln 

aussetzungen, die erfüllt sein sollten, um 
bei einer näherungsweisen Auswertung 
einer Wahrscheinlichkeitsverteilung 
durch eine andere eine allgemein aner-
kannte Approximationsgüte zu errei-
chen. 

Ludwig Mochty 

A R B 
-» Accounting Research Bulletin (ARB) 

Arbeitnehmeraktien (Belegschaftsaktien) 
Aktien (-» 4 Aktienarten), die als Mittel 
betrieblicher Sozialpolitik (Verringerung 
sozialer Konflikte zwischen Arbeitgeber 
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Arbeitsdirektor 

und -nehmer) , aus ökonomischen (Pro-
duktivitätsanstieg als Folge gestiegenen 
Rentabilitätsinteresses) und politischen 
Gründen (Abbau der ungleichen Eigen-
tumsverteilung an Produktionsmitteln 
mittels Arbeitnehmereigentums) von der 
-» Aktiengesellschaft an ihre Arbei tneh-
mer ausgegeben werden. Statt Aktien 
können auch -» Genußrechte in Betracht 
kommen. 
Für die Ausgabe von Arbeitnehmerakti-
en stehen drei Wege offen: 
a) Die Gesellschaft kann zu diesem 
Zweck eigene Aktien ( -» Aktienarten) 
erwerben, was nach § 71 Abs. 1 Nr. 2 
Ak tG ausnahmsweise zulässig ist, wenn 
die Aktien den Arbei tnehmern angebo-
ten werden sollen. Die Aktien dürfen 
nach ihrem Gesamtnennbetrag 10% des 
-» Grundkapitals nicht übersteigen (§ 71 
Abs. 2 A k t G ) und müssen binnen Jahres-
frist an die Arbei tnehmer ausgegeben 
werden (§ 71 Abs. 3 AktG) , ferner dort 
weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen 
(z.B. Rücklagenbildung nach § 272 Abs. 4 
HGB) . Steuerliche Begünstigung nach 
§ 8 KapErhStG. 
b) Nach § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG kann ei-
ne bedingte -» Kapitalerhöhung zum Be-
zug neuer Aktien gegen Einlage jener 
Geldforderungen beschlossen werden, 
welche den Arbei tnehmern aus einer ih-
nen von der Gesellschaft eingeräumten 
Gewinnbeteiligung zustehen. 
c) Beim genehmigten Kapital können die 
neuen Aktien unter Ausschluß des Be-
zugsrechts der Aktionäre an die Arbeit-
nehmer der Gesellschaft ausgegeben 
werden (§ 202 Abs. 4 AktG) . Dabei ent-
spricht es der sozialpolitischen Intention 
des Gesetzes, daß den Arbei tnehmern 
günstigere Bedingungen gewährt werden 
können als anderen Erwerbern (vgl. 
§ 204 Abs. 1 AktG) ; § 204 Abs. 3 Ak tG 
läßt sogar eine Gratisausgabe zu, wenn 
die Einlage aus dem Teil des Jahresüber-
schusses gedeckt wird, den Vorstand und 
Aufsichtsrat gem. § 58 Abs. 2 Ak tG in 
Gewinnrücklagen einstellen könnten. 

Herbert Leßmann 

Arbeitsdirektor 
Nach dem Gesetz über die Mitbestim-
mung der Arbei tnehmer in den Auf-
sichtsräten und Vorständen der Unter-
nehmen des Bergbaus und der Eisen und 
Stahl erzeugenden Industrie vom 
21.5.1951, BGBl. I 347 (sog. Montan-Mit-

Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 

bestimmungsG) und dem sog. Mitbestim-
mungsergänzungsgesetz vom 7.8.1956, 
BGBl. I 707, für die Holding-Gesellschaf-
ten der Montanindustrie muß der -» Auf-
sichtsrat (AR) von Montanunternehmen, 
die in der Rechtsform der -» Aktienge-
sellschaft (AG) oder Gesellschaft mit be-
schränkter Haf tung (-» G m b H ) betrie-
ben werden und i.d.R. mehr als 1000 Ar-
bei tnehmer beschäftigen oder (in den al-
ten Bundesländern ohne das Saarland als 
Anwendungsbereich des Gesetzes Nr. 27 
A H K ) die Einheitsgesellschaften i.S. des 
Gesetzes Nr. 27 der Alliierten Hohen 
Kommission vom 16.5.1950 sind, einen 
Arbeitsdirektor zum gleichberechtigten 
Mitglied des Vorstands der Gesellschaft 
bestellen (§§ 1, 13 MitbestG). Der Ar-
beitsdirektor kann dabei nicht gegen die 
Stimmen der Mehrheit der Arbei tneh-
mervertreter im A R bestellt oder abbe-
rufen werden. Nach den Geschäftsord-
nungen der Vorstände ist der Arbeitsdi-
rektor insbesondere zuständig für Perso-
nal- und Sozialfragen, hat seine Aufgaben 
aber im engsten Einvernehmen mit dem 
Gesamtorgan auszuüben, kann also ggfls. 
von der Mehrheit der übrigen Vorstands-
mitglieder überstimmt werden (vgl. auch 
§§ 76 Abs. 2 S. 3, 84 Abs. 4, 265 Abs. 6 
AktG) . Nach dem -» Mitbestimmungsge-
setz vom 4.5.1976, BGBl. I 1153, das Un-
ternehmen mit eigener Rechtspersön-
lichkeit betrifft, die nicht dem Montan-
MitbestimmungsG unterliegen und i.d.R. 
mehr als 2000 Arbei tnehmer beschäfti-
gen, ist eine Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer im Vorstand dagegen nicht vor-
gesehen. Bei der Bestellung oder Abbe-
rufung des Arbeitsdirektors nach §§ 33, 
31 MitbestG i. Verb, mit § 84 A k t G wer-
den die Stimmen der Arbei tnehmerver-
treter nicht gesondert gezählt. 

Claus Scholl 

Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 
Als Arbeitsgemeinschaft bezeichnet man 
den Zusammenschluß rechtlich selbstän-
diger Unternehmen zur Erbr ingung einer 
einzigen Werkleistung oder einer be-
grenzten Zahl von Werkleistungen. Es 
handelt sich um eine Gelegenheitsgesell-
schaft, die in der Form der - » Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts organisiert ist. 
Besonders verbreitet ist sie in der Bau-
wirtschaft, wenn ein Unte rnehmer zur 
Erbringung einer größeren Bauleistung 
allein nicht in der Lage ist. Für diesen Be-
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reich hat der Haup tve rband der Deut -
schen Bauindustr ie einen „ A R G E - M u -
sterver t rag" entwickelt. 
Wenn die Arbei tsgemeinschaf t auf die 
Ausführung eines einzigen Werk- oder 
Werkl ieferungsver t rages beschränkt ist, 
der innerhalb von 3 Jahren erfüllt ist, fin-
det keine einheitliche und gesonderte 
Gewinnfests te l lung statt (§ 180 Abs. 4 
AO) , eine einheitliche Feststellung des 
Einhei tswer tes des gewerblichen Betrie-
bes (§ 98 B e w G ) und die Gewerbesteuer-
pflicht (§ 2 a GewStG) entfallen. 

Olaf Werner 

Arbeitsgemeinschaft für das wirtschaft-
liche Prüfungswesen 
„(1) Zu r Behandlung von Fragen des 
wirtschaftl ichen Prüfungs- und Treu-
handwesens, die gemeinsame Belange 
der Wirtschaft und der Berufe der Wirt-
schaf tsprüfer und der vereidigten Buch-
prüfer berühren , bilden der Deutsche In-
dustrie- u n d Handels tag und die Wirt-
schaf t sp rüfe rkammer eine nicht rechts-
fähige Arbei tsgemeinschaf t für das wirt-
schaftliche Prüfungswesen (Arbeitsge-
meinschaf t ) mit gemeinsamer Geschäfts-
stelle. 
(2) Die Arbei tsgemeinschaf t gibt sich ih-
re Satzung selbst" (§ 65 W P O ) . 
Die Arbei t sgemeinschaf t besteht sat-
zungsgemäß aus je 4 Vertre tern des wirt-
schaf t sprüfenden Berufss tandes und der 
Wirtschaft . Ein Ver t re ter des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft ist ständiger 
Gast bei den Sitzungen der Arbeitsge-
meinschaft . Die Geschäf ts führung liegt 
beim Deutschen Industrie- und Handels-
tag, Bonn. 

Wolfgang Lück 

Arbeitskreise 
Während sich der -» Hauptfachausschuß 
des —» Instituts der Wirtschaftsprüfer 
( IDW) mit Fachfragen grundsätzlicher 
Ar t befaßt und die -» Fachausschüsse 
Fragen und Probleme besonderer Fach-
gebiete behande ln , werden vom IDW bei 
Bedarf und meist zur Behandlung einma-
liger Aufgaben Arbei tskreise gebildet, 
die nach Auft ragser ledigung automatisch 
aufgelöst werden . 

Wolfgang Lück 

Arbeitspapiere 
Prüfungshandlungen und Prüfungsergeb-
nisse f inden bei der Abschlußprüfung 

ihren Niederschlag im -» Bestätigungs-
vermerk , im -» Prüfungsbericht und in 
den Arbei tspapieren. D e r Abschlußprü-
fer muß in der Lage sein, aus Prüfungsbe-
richt und Arbei tspapieren den Nachweis 
sorgfält iger Planung und Prüfungsdurch-
füh rung zu führen und seine Prüfungser-
gebnisse und Angaben im Prüfungsbe-
richt und im Bestät igungsvermerk zu be-
legen. Dabei sind die vorgenommenen 
Prüfungshandlungen nach Ar t , U m f a n g 
u n d Ergebnis in den Arbei tspapieren 
festzuhal ten, soweit diese nicht aus dem 
Prüfungsber icht ersichtlich sind. Zu den 
Arbei t spapieren gehören sowohl die No-
tizen, die sich der Prüfer bei der Durch-
füh rung seiner Arbei ten gemacht hat, als 
auch Aufstellungen und Kopien von Un-
terlagen, die das geprüf te Un te rnehmen 
d e m Prüfer zur Verfügung gestellt hat. 

Arbei t spapiere können in Form von For-
mularen (auch elektronisch) geführt wer-
den , die für best immte Prüfungsgebiete 
en tworfen und vom Prüfer ausgefüllt 
werden. Arbei tspapiere sind zweckmäßi-
gerweise nach Prüfungsgebieten, nach 
den Posten der Bilanz, der Gewinn- und 
Verlustrechnung und des Anhangs zu 
ordnen . Arbei tspapiere dienen der Do-
kumenta t ion und dem Nachweis der 
sachgerechten Auswahl der Prüfungs-
handlungen und der ordnungsgemäßen 
Durch füh rung der Prüfung sowie der an-
gemessenen Berücksichtigung der Prü-
fungsfeststel lungcn bei der Urtcilsbil-
dung. Sie sind ferner eine wichtige Unte r -
lage für die Berichtskritik und die Nach-
schau zur Gewährleis tung der Prüfungs-
quali tät . Mit ihrer Hilfe muß es möglich 
sein, eine von einem Prüfungsgehilfen 
begonnene Prüfung, z.B. im Krankhei ts-
fall, durch einen anderen fortsetzen zu 
lassen, ohne daß die vom ersten Prü-
fungsgehilfen geprüf ten Gebie te noch-
mals einer Prüfung unterzogen werden 
müssen. Arbei tspapiere sind auch Grund-
lage für eine Weiterverfolgung von Prü-
fungsfeststel lungen im nächsten Jahr. 

Arbei tspapiere , die für Prüfungen in den 
Folgejahren von Bedeutung sind, werden 
meist in einer - » Daue rak te zusammen-
gefaßt (siehe auch H F A 2/1981). Arbei ts-
papiere gehören nicht zu den nach der 
W P S (§ 51b Abs. 2 und 3) herausgabe-
pflichtigen Handak ten . 

Norber t Pfi tzer 
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Arbeitstagung des IDW 
Seit 1958 in der Regel jährlich stattfin-
dende mehrtägige -» Fachveranstal tung 
des -» Instituts der Wirtschaf tsprüfer in 
Baden-Baden zur Fortbildung seiner 
Mitglieder und deren fachlich qualifizier-
ter Mitarbeiter . Im Anschluß an eine 
halbtägige Plenarveranstal tung mit Vor-
trägen zu aktuellen Einzel themen, die 
i.d.R. in der Zeitschrift „Die Wirtschafts-
p rü fung" veröffentl icht werden, diskutie-
ren die Tei lnehmer aktuelle Fragen aus 
der nationalen und internat ionalen Fach-
arbeit des Instituts. In Form eines intensi-
ven Meinungs- und Erfahrungsaus tau-
sches werden neben in der Diskussion 
befindlichen Ver lautbarungsentwürfen 
oder aktuell verabschiedeten Stellun-
gnahmen auch branchenspezif ische Son-
der themen behandel t . Die Ausspracheer-
gebnisse der verschiedenen Arbei tsgrup-
pen werden anschließend in einem Be-
richt zusammengefaßt , der den Teilneh-
mern zugesandt wird und allen Mitglie-
dern des IDW zur Verfügung steht. Diese 
Ausspracheergebnisse sind indessen kei-
ne Stel lungnahmen des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer , da sie nicht von einem 
dafür zuständigen Fachausschuß des 
IDW verabschiedet worden sind. 

Hors t Kaminski/Klaus-Peter N a u m a n n 

Arbitriumwert 
Als Arbi t r iumwert , Schiedsspruch- ode r 
Vermitt lungswert wird in der Un te rneh -
mungsbewertungslehre das Ergebnis ei-
ner -» Unte rnehmensbewer tung bezeich-
net, das eine Einigung zwischen Käufer 
und Verkäufer (Mehrhei ts- und Minder-
heitsgesellschafter, Fusionspar tner usw.) 
über die Bedingungen der Eigentumsän-
derung der zu bewer tenden Unte rneh-
mung erleichtern oder bewirken soll. 
Der Arbi t r iumwert ist dementsprechend 
ein von einem unpartei ischen Gutach te r 
(Vermittler) als Bewerter vorgeschla-
gener Einigungswert, der aufgrund der 
ihm bekannten Informat ionen für die be-
teiligten Parteien als annehmbar gilt. Als 
ein solcher Einigungswert nennt er die 
Bedingungen, auf deren Basis eine Kon-
fliktlösung zwischen den Parteien für 
möglich gehalten wird. Der Arbi t r ium-
wert ist als ein Kompromiß aufzufassen, 
der für die Parteien zumutbar ist und die 
Interessen der beteiligten Parteien ange-
messen wahrt. 

Argumentationswert 

Grundsätzlich zumutbar sind Unte rneh-
menswerte , die mit ra t ionalem Handeln 
der beteiligten Parteien vereinbar sind. 
Für den Fall, daß nur die H ö h e des Prei-
ses für eine Lösung des Konflikts rele-
vant ist, muß der Arbi t r iumwert zwischen 
dem niedrigeren, mindestens zu fordern-
den Preis aus Verkäufersicht (Entschei-
dungswert des Verkäufers) und dem 
höheren , maximal zahlbaren Preis aus 
Käufersicht (Entscheidungswert des 
Käufers) liegen, damit er als zumutbar 
gelten kann (Grundsatz der Rationali tät 
des Handelns) . Mit Hilfe dieses Grund-
satzes ist es möglich, den Bereich der für 
den Arbi t r iumwert in Frage k o m m e n d e n 
Unte rnehmenswer te einzugrenzen. 
Wenn mehrere Werte als zumutbar gel-
ten können , ist es erforderl ich, mit Hilfe 
des Grundsa tzes der par te ienbezogenen 
Angemessenhei t diejenige Konfliktlö-
sung als Arbi t r iumwert auszuwählen, die 
den Vorstellungen der konfl igierenden 
Parteien hinsichtlich einer fairen Über-
einkunft am besten entspricht. 
Im R a h m e n der Arbi t r iumwert-Best im-
mungen kann unter bes t immten Voraus-
setzungen auch auf die tradit ionellen 
Kombinat ionsverfahren der Unte rneh-
mensbewer tung zurückgegriffen werden, 
die dabei als Konkret is ierungen des 
Grundsa tzes der par te ienbezogenen An-
gemessenheit zu verstehen sind. Dies gilt 
insbesondere dann , wenn sich die Partei-
en darauf verständigt haben, auf der Ba-
sis eines best immten Verfahrens eine Ei-
nigung herbe izuführen . 

Manf red J. Matschke 

Argumentationswert 
D e r Argumenta t ionswer t ist das Ergeb-
nis e iner -» Un te rnehmensbewer tung im 
Sinne der Argumenta t ionsfunkt ion . E r ist 
ein parteiischer Wert und dient der Be-
einflussung des Verhandlungspartners . 
Aus d e m Sinn der mit Hilfe des Argu-
mentat ionswerts angestrebten Beeinflus-
sung, ein für die ihn verwendende Partei 
günstiges Verhandlungsresul tat zu errei-
chen, folgt, daß ein Argumenta t ionswer t 
ohne die Kenntnis des Entscheidungs-
wertes dieser Partei nicht sinnvoll abge-
leitet werden kann . Denn der Entschei-
dungswert erlaubt einer Partei erst eine 
Aussage, welche möglichen Verhand-
lungsresultate mit rat ionaler Handlungs-
weise vereinbar und aus der Sicht der 
Partei mittels eines Argumenta t ionswer ts 
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anzustreben sind. In Verhandlungspro-
zesse werden in aller Regel eine Vielzahl 
von Argumentationswerten oder deren 
Komponenten eingeführt. Wichtig ist, 
daß solche Argumentationshilfen für die 
Gegenseite glaubwürdig und aus der 
Sicht des Anwenders zweckgerecht sind. 
Argumentationswerte sind als komplexe 
Kommunikationsinstrumente anzusehen. 
Die theoretische Durchdringung dessen, 
was erfolgreiches Argumentieren aus-
macht, ist noch nicht sehr weit fortge-
schritten. 

Manfred J. Matschke 

Arithmetisches Mittel 
-» Mittel, arithmetisches 

Arrest / einstweilige Verfügung 
Da im allgemeinen Klageverfahren der 
Gläubiger erst nach längerer Zeit einen 
vollstreckbaren Titel erhält und die 
Zwangsvollstreckung betreiben kann, be-
steht die Gefahr, daß bis zur Einleitung 
der Zwangsvollstreckung der Schuldner 
sich der Verpflichtung entzieht und dem 
Gläubiger sein Vollstreckungstitel nichts 
mehr nutzt. Deswegen ist mit dem Arrest 
und der einstweiligen Verfügung die 
Möglichkeit einer vorläufigen Sicherung 
des Gläubigers bereits vor Beendigung 
des Klageverfahrens gegeben. Arrest und 
einstweilige Verfügung dienen entspre-
chend nicht der endgültigen Befriedi-
gung, sondern nur der Sicherung bis zum 
vollstreckbaren Titel, sie sind vor einem 
Hauptprozeß möglich. Das Arrestverfah-
ren ist eine eigene Verfahrensart und 
dient der einstweiligen Sicherung gefähr-
deter Rechte (Rechtsverhältnisse) durch 
Arrest (Sicherung des Zugriffs, z.B. Ver-
kauf der geliehenen Sache) oder einst-
weilige Verfügung (z.B. Unterlassen einer 
Behauptung) aufgrund bloßer Behaup-
tung und ohne Feststellung des siche-
rungsbedürftigen Rechtes. 
1. Der Arrest (§§ 916-934 ZPO) be-
zweckt die Sicherung der Zwangsvoll-
streckung wegen einer Geldforderung. 
Man unterscheidet den persönlichen und 
den dinglichen Arrest. Der dingliche Ar-
rest (§ 917 ZPO) wird durch Zwangsvoll-
streckung in das Vermögen des Schuld-
ners vollzogen (§ 928 ZPO). Der persön-
liche Arrest (§ 918 ZPO) erfolgt durch 
Beschränkung der persönlichen Freiheit 
(Haft, Meldepflicht, Hausarrest, Wegnah-
me des Reisepasses oder Auslandsvisum, 
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nicht aber der Ausweispapiere). Der per-
sönliche Arrest ist subsidiär gegenüber 
dem dinglichen Arrest. Er darf nur ver-
hängt werden, wenn die erforderliche Si-
cherung des Gläubigers nicht durch ding-
lichen Arrest erreicht werden kann. Vor-
aussetzung des Arrests ist das Vorliegen 
eine Arrestgrundes als Besorgnis, daß oh-
ne Arrest die Zwangsvollstreckung des 
späteren Urteils vereitelt oder erschwert 
wird. Die Einleitung des Arrestverfah-
rens setzt einen Antrag des Gläubigers 
(Arrestgesuch, § 920 ZPO) voraus. Das 
Arrestgesuch geht an das Amtsgericht 
oder an das Gericht der später zu behan-
delnden Hauptsache. Es genügt Glaub-
haftmachung durch den Arreststeller (zu-
meist durch eidesstattliche Versicherung, 
§ 294 ZPO). 
2. Einstweilige Verfügung (§§ 935-945 
ZPO): Dient der Sicherung der Zwangs-
vollstreckung wegen eines Anspruches, 
der keine Geldforderung beinhaltet und 
bei Gefahr der wesentlichen Vereitelung 
oder Erschwerung einer Durchsetzung 
dieses Anspruchs, ferner der vorläufigen 
Regelung eines Zustandes, soweit sie zur 
Abwendung wesentlicher Nachteile oder 
zur Verhinderung drohender Gewalt not-
wendig ist und ferner der vorläufigen Be-
friedigung, wenn der Antragsteller auf 
Bezüge dringend angewiesen ist. Es gel-
ten für die einstweilige Verfügung die 
Vorschriften über den Arrest entspre-
chend. Erweist sich die Verfügung (oder 
der Arrest) von Anfang an als ungerecht-
fertigt, besteht eine Schadensersatz-
pflicht des Erwirkers ohne Rücksicht auf 
Verschulden (Gefährdungshaftung). Eine 
solche Schadensersatzpflicht besteht 
auch bei Nichtbefolgen der Klageanord-
nung (§ 945 ZPO). 

Olaf Werner 

ASB 
-» Auditing Standards Board (ASB) 

Assistenten des Wirtschaftsprüfers 
-» Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers 

Assoziiertes Unternehmen 
Ein nicht in einen Konzernabschluß ein-
bezogenes Unternehmen, an dem ein in 
den Konzernabschluß einbezogenes Un-
ternehmen nach § 271 Abs. 1 HGB betei-
ligt ist und einen maßgeblichen Einfluß 
auf dessen Geschäfts- und Finanzpolitik 
ausübt (§ 311 Abs. 1 S. 1 HGB). Ein maß-



Audit Committee 

geblicher Einfluß wird widerlegbar ver-
mutet, wenn ein Unte rnehmen bei einem 
anderen Unternehmen mindestens 20% 
der Stimmrechte der Gesellschafter in-
nehat (§ 311 Abs. 1 S. 2 HGB) . 
Die Beteiligung an einem assoziierten 
Unternehmen ist in der Konzernbilanz 
unter einem besonderen Posten mit ent-
sprechender Bezeichnung auszuweisen; 
die Beteiligung ist unter Anwendung der 
Equity-Methode zu bewerten 

Wolfgang Lück/Norbert Schönbrunn 

Audit Committee 
Audit Committees bestehen bei zahlrei-
chen großen Kapitalgesellschaften (Cor-
porations) in den USA. Das Audit Com-
mittee ist ein ständiger Ausschuß des Bo-
ard of Directors, der in der Regel mit drei 
bis fünf Mitgliedern des Board of Direc-
tors, die keine Geschäftsführungsbefug-
nis haben, besetzt ist. 
Zu den regelmäßig wahrzunehmenden 
Aufgaben des Audit Committee gehören 
- die Wahl bzw. Nominierung des Ab-

schlußprüfers und die Festlegung der 
Prüfungsgebühren, 

- die Besprechung des Umfangs und der 
Schwerpunkte der Prüfung, 

- die Erör terung des Internen Überwa-
chungssystems und 

- die Diskussion des Jahresabschlusses 
und der Ergebnisse der Jahresab-
schlußprüfung. 

Die Übertragung weiterer Aufgaben auf 
das Audit Committee hängt u.a. von der 
Größe und der Komplexität des Unter-
nehmens, von der Kompetenz seiner Di-
rektoren, von den Aufgabenbereichen 
anderer Ausschüsse und von den Bran-
chenbesonderheiten ab. Es werden zu-
nehmend folgende zusätzlichen Aufga-
ben diskutiert: 
- Durchsicht der Zwischenabschlüsse. 
- Bewertung der Organisation und Qua-

lifikation der Internen Revision. 
- Besprechung der durch die Interne Re-

vision vorgenommenen Prüfungspla-
nung und der durchgeführten Prüfun-
gen. 

- Diskussion der von der Internen Revi-
sion erzielten Prüfungsergebnisse. 

Die Effektivität des Audit Committee bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben hängt da-
von ab, inwieweit die folgenden Voraus-
setzungen erfüllt sind: 

Audit Risk 

- Wahrung der Unabhängigkeit des Au-
dit Committee in allen Beziehungen 
zum Management . 

- Wahrung der Unabhängigkeit des Au-
dit Committee gegenüber dem Ab-
schlußprüfer, um dessen Arbeit und 
Kompetenz objektiv beurteilen zu kön-
nen. 

- Gewährleistung einer gut funktionie-
renden Kommunikationsverbindung 
zwischen dem Audit Committee und 
der Internen Revision, damit die Inter-
ne Revision den Prüfungsinteressen 
durch ihre tägliche Arbeit angemessen 
gerecht werden kann. 

- Information des Audit Commit tee 
durch den Abschlußprüfer über neue 
Entwicklungen und Anforderungen im 
Bereich der Rechnungslegung und 
Prüfung. 

Zu den wichtigsten Vorteilen eines effek-
tiv arbei tenden Audit Commit tee gehört 
es, daß die Kenntnisse über und das Ver-
ständnis für die Rechnungslegung und 
die Prüfung bei allen Mitgliedern des 
Board of Directors verbessert werden. 
Die Unabhängigkeit des Abschlußprü-
fers wird durch die Beziehung des Ab-
schlußprüfers über das Audit Commit tee 
zum Management verstärkt. Dies gilt 
auch für die Unabhängigkeit der Inter-
nen Revision. 

Wolfgang Lück 

Audit Risk 
Unter Audit Risk wird das Risiko ver-
standen, daß der Abschlußprüfer unwis-
sentlich versäumt, seinen Bestätigungs-
vermerk einzuschränken, zu versagen 
oder in angemessener Weise zu ergänzen, 
obwohl der Jahresabschluß wesentliche 
Fehler enthält. Wesentliche Falschdar-
stellungen im Jahresabschluß bleiben in 
diesem Fall unentdeckt. Dadurch können 
sich weitreichende Konsequenzen für die 
Jahresabschlußadressaten ergeben, die 
ihre Dispositionen im Vertrauen auf die 
Richtigkeit der Jahresabschlußinforma-
tionen treffen. Der Abschlußprüfer hat in 
dieser Situation zivil-, strafrechtliche 
oder berufsrechtliche Konsequenzen zu 
fürchten sowie mit einer Beeinträchti-
gung seiner Reputat ion zu rechnen. 
Das Audit Risk besteht aus folgenden 
Komponenten: 
- -» Inherent Risk. 
- -» Control Risk. 
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- - » Detect ion Risk. 
Thomas Nagel 

Audit Risk Modelle 
Audit Risk Model le bilden die theoreti-
sche Grundlage des -» risikoorientierten 
Prüfungsansatzes. Sie beschreiben das 
Prüfungsr is iko des Abschlußprüfers ( -» 
Audit Risk) als eine Funkt ion seiner Be-
s t immungsfaktoren. In de r Literatur wer-
den verschiedene Vorschläge zur Bildung 
von Audit Risk Model len diskutiert. Die-
se unterscheiden sich im wesentlichen 
durch die Anzahl der e inzubeziehenden 
Best immungsfaktoren . 
Die Model lansätze gehen von der Über-
legung aus, daß sich das Prüfungsrisiko 
des Abschlußprüfers auf die Fehler er-
streckt, die nach Durch führung der Jah-
resabschlußprüfung im geprüf ten Jahres-
abschluß noch enthal ten sind. Es handelt 
sich dabei um Fehler, die weder durch 
das - » Interne Überwachungssystem des 
zu p rü fenden U n t e r n e h m e n s noch durch 
die Prüfungshandlungen des Ab-
schlußprüfers aufgedeckt werden und in 
ihrer Gesamthei t als wesentlich zu beur-
teilen sind. 

Anfänglich sollten Audit Risk Modelle 
zur Bes t immung des nötigen Stichprobe-
numfangs aus der Einzelfal lprüfung die-
nen. Die in der Li tera tur geäußerte Kri-
tik an den Modellen (u.a. multiplikative 
Verknüpfung der Model lkomponenten , 
Notwendigkei t der Verwendung subjekti-
ver Wahrscheinl ichkei ten) hat dazu ge-
führ t , daß Audit Risk Model le mittler-
weile mehr als gedanklicher Orientie-
rungsrahmen zur Gesta l tung einer risiko-
orient ier ten Jahresabschlußprüfung gese-
hen werden. 

Thomas Nagel 

Audit Tests 
Tests, die von Prüfern ei der Durch-
führung einer Prüfung angewendet wer-
den (die Termini „tests" und „procedure" 
sind in vieler Hinsicht gleichbedeutend) . 
Die offizielle Li teratur gebraucht die Ter-
mini „Tests of Compl iance" (Tests der 
Einhal tung) und „Substantive Tests" 
(Test des Inhalts). 
Ziel der Tests of Compliance (auch 
„funct ional tests") ist es, einen hinrei-
chend sicheren Beweis (provide reasona-
ble assurance) da fü r zu liefern, daß die 
im - » In ternen Überwachungssystem 

Auditing Standards Board (ASB) 

( IÜS) veranker ten Vorschrif ten eingehal-
ten wurden. 
Ziel der Substantive Tests ist es, Beweis-
material über Richtigkeit (validity and 
proprie ty) der Verbuchung und Bilanzie-
rung von Transakt ionen und Salden zu 
er langen bzw. diesbezüglich I r r tümer und 
Unregelmäßigkei ten festzustellen 

H. Peter Holzer 

Audit Trail 
- » Prüfungspfad 

Auditing 
Auditing befaßt sich mit der systemati-
schen Prüfung von Aufzeichnungen des 
Rechnungswesens und anderer relevan-
ter Informat ionen, sei es zum Zwecke der 
Ertei lung eines Bestät igungsvermerks 
von Jahresabschlüssen, der Beurtei lung 
ode r Einhal tung von Aspek t en der Un-
ternehmenspol i t ik ( Internal Auditing) 
ode r anderer Prüfungsziele (z.B. Steuer-
prüfung) . 

Wolfgang Lück 

Auditing Standards Board (ASB) 
Haupt fachausschuß des -» AICPA, der 
1978 das Auditing Standards Executive 
Commit tee (AudSEC) als die in den 
U S A allein zuständige Stelle für die Er-
arbei tung von Prüfungsgrundsätzen (Au-
diting Standards) für Abschlußprüfungen 
durch -> CPAs ablöste. Der ASB hat die 
vom A u d S E C angefangene Serie von Sta-
tements on Audit ing Standards (SAS) 
for tgeführ t . Derzei t gibt es 61 SASs, die 
aufgrund der Rule 202 (Berufsgrundsatz) 
als In terpreta t ionen der 10 allgemein an-
e rkann ten Prüfungsgrundsätze (Gerne-
rally Accepted Audit ing Standards, kurz 
G A A S ) gelten. 
G e m ä ß Rule 202 ist der CPA zur Einhal-
tung der G A A S verpflichtet und muß 
Abweichungen von SASs rechtfert igen. 
D e r ASB besteht aus 15 Mitgliedern, die 
alle CPAs sein müssen. Sie üben ihre 
ASB-Tätigkei t ehrenamtl ich aus und 
t reffen sich im Durchschnit t achtmal im 
Jahr für je 3 Tage. D e m A S B steht eine 
Forschungsgruppe, die vom Director of 
Audit ing Research geleitet wird, admini-
strative Hilfe und ein Beirat (Advisory 
Council) zur Seite. D e r Beirat setzt sich 
aus angesehenen Geschäf ts leuten, prakti-
z ierenden CPAs, Rechnungslegungs- und 
Prüfungsfachleuten , die für Verwaltungs-
einheiten des Bundes, der Länder oder 
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der Gemeinden arbeiten, und Professo-
ren zusammen. E h e S A S s erlassen wer-
den, veröffentlicht der A S B Diskussions-
entwürfe, um allen Interessierten Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

Konrad W. Kubin 

Auditor 

Prüfer, man unterscheidet: unabhängige 
Prüfer (Independent Public Accoun-
tants), die sich mit der prüfung von Jah-
resabschlüssen befassen; interne Prüfer 
(Internal Auditors), deren Tätigkeit sich 
auf das Rechnungswesen und darüber 
hinaus auf verschiedene Aspekte der B e -
triebsgebarung eines Unternehmens er-
streckt; Prüfer verschiedener staatlicher 
Organe (Governmental Auditors), die Fi-
nanzen und Betriebsgebaren staatlicher 
Institutionen prüfen und beurteilen. 

H. Peter Holzer 

Aufbauorganisation 

Aufbauorganisation und - » Ablauforga-
nisation sind zwei verschiedene Aspekte 
bei der organisatorischen Gestaltung der 
Betriebsorganisation. Während bei der 
- » Ablauforganisation die Gestaltung 
von Arbeitsprozessen, d.h. die zeitlichen 
und räumlichen Aspekte, im Vorder-
grund stehen, befaßt sich die Aufbauor-
ganisation mit der Bildung von Aufga-
benkomplexen (Stellenbildung) als stati-
sche Gebilde. Die Aufbauorganisation 
hat zum Ziel, eine effiziente arbeitsteilige 
Gliederung der Unternehmung durch die 
Bildung von Stellen zu schaffen. 
D e r statische Beziehungszusammenhang 
zwischen den Stellen wird durch aufbau-
organisatorische Regelungen hergestellt, 
sichergestellt wird er darauf aufbauend 
durch weisungsgebundene und weisungs-
ungebundene Kommunikation zwischen 
den Stelleninhabern. 

Die Entwicklung einer Aufbauorganisati-
on gliedert sich in zwei Phasen: Aufga-
benanalyse und Aufgabensynthese (Stel-
lenbildung). Im Rahmen der Aufgaben-
analyse wird die Unternehmensaufgabe 
in ihrer Gesamtheit in einzelne E lemente 
(Mitarbeiter , Sachmittel) zerlegt. Die sich 
daran anschließende Aufgabensynthese 
faßt die E lemente einzeln oder in Kombi-
nation zu Stellen sinnvoll, d.h. zielorien-
tiert, zusammen. Das daraus entstehende 
Netzwerk der Beziehungen zwischen den 

Aufbewahrungsfristen, steuerliche 

Stellen stellt die organische Struktur ei-
nes Betr iebs dar. 

Peter Wollmert 

Aufbewahrungsfristen für Arbeitspapiere 
Die Arbeitspapiere des Abschlußprüfers 
zählen nicht zu den Unterlagen, die einer 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unter-
liegen; gegebenenfalls kommen vertragli-
che Aufbewahrungsfristen (Allgemeine 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprü-
fer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten) zum Zuge. E s liegt im Interesse des 
Abschlußprüfers, auch ohne gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen Arbeitspapiere so 
lange aufzubewahren, als Ansprüche an 
ihn oder gegen Organe der Gesellschaft 
oder andere Personen aus der Prüfung 
gestellt werden können und er als Aus-
kunftsperson in Anspruch genommen 
werden kann. 

Norbert Pfitzer 

Aufbewahrungsfristen, handelsrechtliche 
Die Aufbewahrung von Unterlagen ist 
Bestandteil der - » Buchführungspflicht 
und - » Aufzeichnungspflicht. In § 257 
Abs. 4 H G B werden zwei konkrete Auf-
bewahrungsfristen gesetzlich festgelegt. 
Danach sind Handelsbücher, Inventare, 
Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, 
Lageberichte, Konzernabschlüsse, Kon-
zernlageberichte sowie die zu ihrem Ver-
ständnis erforderlichen Arbeitsanweisun-
gen und sonstigen Organisationsunterla-
gen 10 Jahre lang aufzubewahren. 
Empfangene und Wiedergaben abge-
sandter Handelsbriefe sowie Buchungs-
belege sind 6 Jahre lang aufzubewahren. 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 
Schluß des Kalenderjahrs, in dem die 
letzte Eintragung bzw. die Erstellung der 
entsprechenden Unterlagen erfolgte 
(§ 257 Abs. 5 H G B ) . Mit Ausnahme der 
Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse 
und der Konzernabschlüsse können alle 
anderen Unterlagen auch auf Bild- oder 
Datenträgern aufbewahrt werden, wenn 
die in § 257 Abs. 3 H G B genannten B e -
dingungen erfüllt werden. 

Norbert Schönbrunn 

Aufbewahrungsfristen, steuerliche 
Unbeschadet der handelsrechtlichen 
Aufbewahrungsfristen sind alle Steuer-
pflichtigen. die nach § 140ff. A O 1977 zur 
Führung von Büchern und Aufzeichnun-
gen verpflichtet sind, gemäß § 147 A O 
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zur geordneten Aufbewahrung folgender 
Unterlagen verpflichtet: 
a) Bücher und Konten, Inventare, Jahres-

abschlüsse, Lageberichte sowie dazu 
erforderliche Arbeitsanweisungen und 
Organisationsunterlagen, 

b) empfangene Geschäftsbriefe, 
c) Wiedergaben von abgesandten Ge-

schäftsbriefen, 
d) Buchungsbelege, 
e) sonstige Unterlagen, soweit für die 

Besteuerung von Bedeutung. 
Aufbewahrungsfrist zu a) 10 Jahre, im 
übrigen 6 Jahre; Ausnahme, soweit die 
Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen 
ist. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit 
Schluß des Kalenderjahres der letzten 
Eintragung bzw. der Erstellung der Un-
terlagen. Mit Ausnahme der Jahresab-
schlüsse ist Aufbewahrung auf einem 
Bildträger oder anderen Datenträgern 
unter Berücksichtigung bestimmter Ord-
nungsmäßigkeitsgrundsätze zulässig. 
Kürzere Aufbewahrungsfristen können 
sich aus anderen steuerlichen Vorschrif-
ten ergeben. 

Karl Kurz 

Aufdeckung von Fehlern, Täuschungen, 
Unterschlagungen und sonstigen 
Gesetzesverstößen im Rahmen der 
Abschlußprüfung 
Das hohe Maß an Vertrauen, das dem 
Berufsstand der Wirtschaftsprüfer entge-
gengebracht wird, drohte in den vergan-
genen Jahren massiv zu schwinden. Die 
große Anzahl an Fällen von Wirtschafts-
kriminalität und plötzlichen Unterneh-
menszusammenbrüchen hat national wie 
international zu einem erheblichen 
Druck auf den Berufsstand der Wirt-
schaftsprüfer geführt. Die Mehrheit der 
Öffentlichkeit ist der Ansicht, daß die 
Aufdeckung von Fehlern, dolosen Hand-
lungen aller Art und sonstigen Gesetzes-
verstößen zu den Aufgaben des Ab-
schlußprüfers gehört. In Deutschland 
verlangten bislang allerdings weder das 
Gesetz noch das FG 1/1988 explizit, daß 
die Abschlußprüfung so anzulegen ist, 
daß Unrichtigkeiten, Fehleinschätzun-
gen, Unterschlagungen oder sonstige Ge-
setzesverstöße aufgedeckt werden. 
International fordern dagegen z.B. die 
von der IFAC herausgegebenen ISA 
(ISA No. 240 und No. 250) und die vom 
AICPA herausgegebenen SAS (SAS No. 
53 und No. 54) schon seit langem, daß der 

Aufdeckung von Fehlern 

Abschlußprüfer diese Problematik im 
Rahmen der Risikoanalyse, Prüfungspla-
nung und -durchführung explizit zu 
berücksichtigen hat. Wenn gleichwohl 
z.B. in den USA in den vergangenen Jah-
ren eine Reihe von Bilanzmanipulatio-
nen dennoch nicht aufgedeckt worden 
sind, spricht dies keineswegs gegen die 
Wirksamkeit solcher Prüfungsstandards, 
denn in der Öffentlichkeit werden natür-
lich nur solche Fälle bekannt, in denen 
dolose Handlungen unaufgedeckt blie-
ben. Die Notwendigkeit zusätzlicher An-
leitung bei der Berücksichtigung von do-
losen Handlungen hatte das AICPA al-
lerdings erkannt und Anfang 1997 einen 
überarbeiteten Prüfungsstandard (SAS 
No. 82) veröffentlicht und in Kraft ge-
setzt. 
Auch in Deutschland wurden zwi-
schenzeitlich Schritte unternommen, um 
die Prüfungsgrundsätze an die internatio-
nalen Standards anzupassen. So veröf-
fentlichte das IdW Ende 1997 eine HFA-
Stellungnahme, die inhaltlich den ISA's 
entspricht. Durch das -» Gesetz zur Kon-
trolle und Transparenz im Unterneh-
mensbereich (KonTraG) wurde die Ver-
pflichtung kodifiziert, die Abschlußprü-
fung so anzulegen, daß bei gewissenhaf-
ter Berufsausübung Unrichtigkeiten und 
Gesetzesverstöße, die einen wesentlichen 
Einfluß auf den Abschluß haben, erkannt 
werden. Das OLG Düsseldorf hat mit 
Urteil vom 27.6.1996 entschieden, daß 
die Aufdeckung von Unterschlagungen 
zum Funktionsbereich der Abschlußprü-
fung gehört. In dem Urteil wird aller-
dings auch klargestellt, daß eine gezielte 
Prüfung auf Unterschlagungen nur in 
Ausnahmefällen geboten ist. Somit muß 
auch in Deutschland künftig im Rahmen 
der Abschlußprüfung das Risiko doloser 
Handlungen sowie sonstiger Gesetzes-
verstöße explizit berücksichtigt werden. 
Im Rahmen dieses risikoorientierten 
Prüfungsansatzes muß der Wirtschafts-
prüfer bereits in der Phase der Prüfungs-
planung beurteilen, ob gegebenenfalls 
ein erhöhtes Risiko für dolose Handlun-
gen oder sonstige Gesetzesverstöße be-
steht. Ist dies der Fall, bzw. ergeben sich 
im Rahmen der Prüfungsdurchführung 
entsprechende Anhaltspunkte, muß der 
Wirtschaftsprüfer dem durch geeignete 
Prüfungshandlungen Rechnung tragen. 
Insbesondere einer kritischen Beurtei-
lung und Überprüfung des internen 
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Überwachungssystems kommt eine 
große Bedeutung zu. Die Verantwortung 
zur Errichtung eines adäquaten internen 
Überwachungssystems liegt in erster Li-
nie bei der Geschäftsleitung, der Ab-
schlußprüfer muß dieses jedoch auf seine 
tatsächliche Funktionsfähigkeit hin beur-
teilen. Sind wesentliche Mängel erkenn-
bar, muß auch ein erhöhtes Risiko für 
Fehler, dolose Handlungen und sonstige 
Gesetzesverstöße vermutet werden. Da-
neben hat der Wirtschaftsprüfer, auch 
laufend im Rahmen der späteren Prü-
fungsdurchführung, zusätzlich eine ganze 
Reihe von weiteren Anhaltspunkten für 
dolose Handlungen und sonstige Geset-
zesverstöße zu bcachtcn. Kriterien, die 
hierbei berücksichtigt werden müssen, 
sind insbesondere die Integrität und 
Kompetenz der Geschäftsleitung, kriti-
sche Unternehemenssi tuat ionen, unge-
wöhnliche Geschäfte eines Unterneh-
mens sowie Probleme bei der Erlangung 
von Prüfungsnachweisen. Bei computer-
gestützten Buchführungen sind zusätz-
lich spezielle Risikofaktoren zu beach-
ten. Als Anhaltspunkte für das Vorliegen 
sonstiger Gesetzesverstöße können z.B. 
gelten behördliche Untersuchungen so-
wie Straf- und Bußgeldbescheide, unge-
wöhnliche Zahlungswege, Zahlungen für 
nicht spezifizierte Leistungen oder 
außergewöhnliche Geschäfte mit Unter-
nehmen in Niedrigsteuerländern. Bei den 
genannten Anhal tspunkten für dolose 
Handlungen und sonstige Gesetzesver-
stöße handelt es sich keineswegs um eine 
vollständige Aufzählung, vielmehr bleibt 
es Aufgabe des Wirtschaftsprüfers, zu un-
tersuchen, ob weiter Faktoren vorliegen, 
die ein Risiko für dolose Handlungen 
und sonstige Gesetzesverstöße befürch-
ten lassen. 

Ist ein erhöhtes Risiko erkennbar, sind 
die Prüfungshandlungen qualitativ und 
quantitativ auszuweiten und detailliert zu 
dokumentieren. Dies bedeutet z.B., daß 
erfahrenere Mitarbeiter und ggfs. Spezia-
listen bei der Prüfung hinzugezogen wer-
den, die Wesentlichkeitsgrenzen für die 
betroffenen Prüfungsgebiete herabge-
setzt werden, die wesentlichen substanti-
ellen Prüfungshandlungen zum Jahresen-
de durchgeführt werden, für bedeutende 
Sachverhalte Originaldokumente einge-
sehen und diese kritisch begutachtet wer-
den sowie Nachstichtagsprüfungen aus-
geweitet werden. Die Prüfungshandlun-

Aufgabenbereiche der Unternehmensberatung 

gen müssen so angelegt werden, daß der 
Abschlußprüfer zu einer abschließenden 
Beurteilung der aufgedeckten Sachver-
halte kommen kann. 
Werden dolose Handlungen und sonstige 
Gesetzesverstöße aufgedeckt bzw. muß 
das Vorliegen solcher Sachverhalte un-
terstellt werden, ergibt sich für den Ab-
schlußprüfer eine Unterrichtungspflicht 
gegenüber der Geschäftsleitung und 
ggffs. gegenüber dem Aufsichtsorgan des 
geprüften Unternehmens. Einer Unter-
richtung anderer Personen oder Drit ter 
steht dagegen grundsätzlich das Ver-
schwiegenheitsgebot entgegen. Zudem 
können sich Auswirkungen auf den Prü-
fungsbericht ergeben, wenn die aufge-
deckten Fehler oder dolosen Handlun-
gen im Jahresabschluß oder Lagebericht 
nicht zutreffend dargestellt werden. 
Wenn sich solche Sachverhalte wesent-
lich auf den Jahresabschluß oder den La-
gebericht auswirken, der Mangel im Zeit-
punkt des Abschlusses der Prüfung noch 
vorliegt und nicht zutreffend im Ab-
schluß dargestellt ist, ist ggfs. der Bestäti-
gungsvermerk einzuschränken bzw. zu 
versagen. 

Auch wenn das Risiko von Fehlern, dolo-
sen Handlungen und sonstigen Gesetzes-
verstößen im Rahmen der Abschlußprü-
fung explizit berücksichtigt werden muß, 
wird die Jahresabschlußprüfung nicht zu 
einer Unterschlagungsprüfung. Zudem 
kann eine absolute Sicherheit, daß Feh-
ler, dolose Handlungen und sonstige Ge-
setzesverstöße im Jahresabschluß 
tatsächlich aufgedeckt werden, auch bei 
Beachtung der vorgenannten Grundsätze 
niemals gegeben sein. 

Günther Langenbucher 

Aufgaben des Wirtschaftsprüfers 
-» Tätigkeitsbereich des Wirtschaftsprü-
fers 

Aufgabenbereiche der Unternehmens-
beratung 
Unternehmensberatung ist besonders 
wirksam, wenn von einer Gesamtschau 
des Unternehmens ausgegangen wird. 
In der Praxis haben sich sieben Felder er-
geben, auf denen Unternehmensbera ter 
häufig ihre Klienten unterstützen: 
- Strategie/Unternehmensplanung 
- M&A/Privatisierung 
- Restrukturierung/Produktivität/Ko-

stensenkung 
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- Marketing/Vertrieb 
- Organisation/Managemententwick-

lung/Reengineering 
- Technologie (Produkte und Prozesse) 
- Informationssysteme 

Roland Berger 

Auflösung der Gesellschaft 
Mit ihr ist die Gesellschaft noch nicht be-
endet, sondern die Auflösung ist erst die 
erste Stufe zu ihr: die Gesellschaft behält 
ihre Identität, verändert jedoch ihren 
Zweck, so daß an die Stelle des ursprüng-
lichen Gesellschaftszwecks als Zielset-
zung die Durchführung der -» Abwick-
lung (Liquidation) oder Auseinanderset-
zung (2. Stufe) tritt. Diese Zweckände-
rung ist für die Rechte- und Pflichtenstel-
lung der Gesellschafter von Bedeutung. 
Die Auflösungsgründe sind im Gesetz ge-
nannt: z.B. §§ 723-728 BGB; 131 HGB; 
60 GmbHG; 262 AktG; diese Gründe 
sind jedoch größtenteils dispositiv und 
können gesellschaftsvertraglich ergänzt 
werden. 

Herbert Leßmann 

Aufsicht 
- über die -» Wirtschaftsprüferkammer 

(WPK) 
Gemäß § 66 W P O führt das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft die Aufsicht 
über die WPK. Es handelt sich um eine 
reine Rechts- und keine Fachaufsicht. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft 
hat darüber zu wachen, ob die WPK ih-
re Aufgaben im Rahmen der geltenden 
Gesetze und der Berufssatzung erfüllt; 
es ist jedoch weder Dienstaufsichts-
noch Beschwerdebehörde und kann 
daher Entscheidungen der WPK weder 
aufheben noch durch eigene Entschei-
dungen ersetzen. 

- über -» genossenschaftliche Prüfungs-
verbände 
Gemäß § 64 GenG ist die zuständige 
oberste Landesbehörde, in deren Ge-
biet der Verband seinen Sitz hat - also 
im Regelfall das jeweilige Ministerium 
für Wirtschaft - Aufsichtsbehörde. Sie 
kann überprüfen lassen, ob der Ver-
band die ihm obliegenden Aufgaben 
erfüllt und ihn gegebenenfalls durch 
Auflagen zur Erfüllung der Aufgaben 
anhalten. 

Rolf Lichtner 

Aufsichtsrat 

Aufsichtsrat 
Der Aufsichtsrat ist das bei der -» Ak-
tiengesellschaft (AG), -» Kommanditge-
sellschaft auf Aktien (KGaA), eingetra-
genen -» Genossenschaft und dem -» 
Versicherungsverein a.G. gesetzlich vor-
geschriebene Organ, das in erster Linie 
die Aufgabe hat, die Geschäftsführung zu 
überwachen (§§ 111,278,287, AktG, § 38 
GenG, § 29 VAG). Bei der AG obliegt 
ihm außerdem die Bestellung (ggf. Abbe-
rufung) des -» Vorsands (§ 84 AktG). 
Weitere Aufgaben des Aufsichtsrats der 
A G sind die Vertretung der Gesellschaft 
gegenüber den Vorstandsmitgliedern 
(§ 112 AktG), die Prüfung des -» Jahres-
abschlusses (-» Jahresabschlußprüfung), 
des -» Lageberichts und des Gewinnver-
teilungsvorschlags (§ 171 AktG), die 
Feststellung des Jahresabschlusses (§ 172 
AktG). Die -» Satzung kann bestimmen, 
daß der Aufsichtsrat bestimmten Ent-
scheidungen des Vorstandes zustimmen 
muß (§ 111 Abs. 4 AktG). 
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
der AG (KGaA) wird einerseits im 
AktG, andererseits in den -» Mitbestim-
mungsgesetzen geregelt. Nach § 95 Abs. 1 
AktG besteht der Aufsichtsrat aus 3 Mit-
gliedern. Die Satzung kann eine höhere 
Zahl festsetzen, die jedoch durch 3 teil-
bar sein muß. Die Höchstzahl hängt von 
der Höhe des -» Grundkapitals ab, darf 
jedoch 21 Mitglieder nicht übersteigen. 
Bei der -» GmbH ist ein Aufsichtsrat 
durch das GmbHG nicht zwingend vor-
geschrieben, jedoch kann der Gesell-
schaftsvertrag einen Aufsichtsrat vorse-
hen (§ 52 GmbHG). Für die Zusammen-
setzung verweist § 52 Abs. 1 GmbHG auf 
§ 95 Satz 1 AktG. Mitbestimmungspflich-
tige GmbH müssen einen Aufsichtsrat 
bilden. 

Bei Gesellschaften mit weniger als 500 
Arbeitnehmern besteht der Aufsichtsrat 
ausschließlich aus Anteilseignervertre-
tern. Ab 500 Arbeitnehmern muß nach 
§§ 76/77 BetrVerfG 1952 bei AG, KGaA, 
GmbH, eingetr. Genossenschaften und 
Versicherungsvereinen a.G. ein Drittel 
der Mitglieder des Aufsichtsrat aus Ar-
beitnehmervertretern bestehen. Ab 2000 
Arbeitnehmern ist der Aufsichtsrat nach 
den Vorschriften des MitbestG 1976 pa-
ritätisch zu besetzen. Die Zahl der Mit-
glieder hängt nicht von der höhe des 
Nennkapitals, sondern von der Größe der 
Belegschaft ab (mindestens 12, höchstens 
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20 Mitglieder). Alle Arbei tnehmervertre-
ter werden von der Belegschaft entweder 
in Urwahlen (bis zu 8000 Arbei tnehmer) 
oder über Wahlmänner gewählt. Zwei 
der Arbei tnehmervertreter (bei einem 
20köpfigen Aufsichtsrat drei) sind Ge-
werkschaftsvertreter, die übrigen müssen 
zur Belegschaft gehören. Mindestens ei-
nes dieser Mitglieder muß ein ¡eilender 
Angestellter sein. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende und sein 
Stellvertreter werden vom Aufsichtsrat 
mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Kommt 
die geforderte Mehrheit nicht zustande, 
so wählen im 2. Wahlgang mit einfacher 
Mehrheit die Anteilseignervertreter den 
Vorsitzenden, die Arbei tnehmerver t re ter 
dessen Stellvertreter (§ 27 Abs. 4 Mit-
bestG). Beschlüsse des Aufsichtsrats be-
dürfen grundsätzlich der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen (§ 29 Abs. 1 Mit-
bestG). Bei Stimmengleichheit kommt 
dem Vorsitzenden bei der 2. Abst immung 
eine doppelte Stimme zu; sie steht dem 
Stellvertreter nicht zu (§ 29 Abs. 2 Mit-
bestG). 

Montanunternehmen in der Rechtsform 
der AG, K G a A und G m b H unterliegen, 
wenn sie mindestens 1000 Arbei tnehmer 
haben, dem Montanmitbestimmungsge-
setz. Der Aufsichtsrat setzt sich je nach 
der Höhe des Nennkapitals aus 11, maxi-
mal aus 21 Mitgliedern zusammen. Ein 
l lköpf ige r Aufsichtsrat besteht aus je 
5 Vertretern der Anteilseigner und Ar-
bei tnehmer (davon 2 Gewerkschaftsver-
treter) und einem weiteren Mitglied (§ 4 
MontanMitbestG), dem Unparteiischen, 
der von den übrigen Mitgliedern des Auf-
sichtsrats gewählt wird (§ 8 MontanMit-
bestG). 

Die Amtszeit der Mitglieder des Auf-
sichtsrats beträgt höchstens 4 Jahre 
(§ 102 AktG) . Eine f rühere Abberufung 
ist, wenn in der Person des Mitglieds ein 
wichtiger Grund vorliegt, durch gerichtli-
che Entscheidung möglich (§ 103 AktG) . 
Vertreter der Anteilseigner im Aufsichts-
rat können von der Hauptversammlung, 
falls die Satzung nichts anderes vorsieht, 
mit Dreiviertelmehrheit abberufen wer-
den. Sie haften wie der Vorstand für die 
Verletzung von Sorgfaltspflichten 
(§§ 116,93 AktG) . 

Die Mitglieder des Aufsichtsrat können 
aufgrund der Satzung oder eines Haupt-

Aufsichtsratssitzungen, Teilnahme an 

Versammlungsbeschlusses eine Vergütung 
(Tantieme) erhalten (§ 113 AktG) . 

Günter Wöhe 

Aufsichtsratsbezüge, Prüfung der 
Den Aufsichtsratsmitgliedern kann für 
ihre Tätigkeit eine Vergütung gewährt 
werden, die entweder in der -» Satzung 
festgesetzt oder von der -» Hauptver-
sammlung (HV) bewilligt wird (§ 113 
Abs. 1 AktG) . Die Vergütung soll in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den 
Aufgaben des -> Aufsichtsrats und zu der 
Lage der Gesellschaft stehen. Wird als 
Vergütung (Tantieme) ein Anteil am Jah-
resgewinn der Gesellschaft gewährt, so 
berechnet sich der Anteil nach dem Bi-
lanzgewinn, vermindert um einen Betrag 
von mindestens 4% der auf den Nennbe-
trag der Aktien geleisteten Einlagen 
(§ 113 Abs. 3 AktG) . 

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats sind 
im -» Anhang gesondert anzugeben 
(§285 Nr. 9 HGB) . Sie unterliegen im 
Rahmen der -» Pflichtprüfung des Jah-
resabschlusses, zu dem auch der Anhang 
gehört, der Prüfung durch die -» Ab-
schlußprüfer (§ 316 Abs. 1 HGB) . Diese 
Prüfung soll - neben der Ordnungs-
mäßigkeit - sicherstellen, daß die gesetz-
lichen Vorschriften über die Verhältnis-
mäßigkeit der Höhe der Bezüge der Auf-
sichtsratsmitglieder zu ihren Aufgaben 
und der Lage der Gesellschaft eingehal-
ten werden. 

Günter Wöhe 

Aufsichtsratsmitglieder 
-» Aufsichtsrat 

Aufsichtsratssitzungen, Teilnahme des 
Abschlußprüfers an 
Der Aufsichtsrat ist nach § 171 Abs. 1 
A k t G verpflichtet, den Jahresabschluß, 
den Lagebericht und den Vorschlag für 
die Verwendung des Bilanzgewinns zu 
prüfen. Grundlage dieser Prüfung ist 
i.d.R. der vom Abschlußprüfer erstellte 
Prüfungsbericht, in dem er über das Er-
gebnis der Prüfung zu berichten und be-
sonders festzustellen hat, ob die Buch-
führung, der Jahresabschluß, der Lagebe-
richt sowie der Konzernabschluß und der 
Konzernlagebericht den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechen und die gesetz-
lichen Vertreter die verlangten Auf-
klärungen und Nachweise erbracht ha-
ben (§ 321 Abs. 1 HGB) . 
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Der Aufsichtsrat wird durch die Prüfung 
und den Prüfungsbericht des Ab-
schlußprüfers zwar nicht von seiner 
Pflicht zur selbständigen Prüfung ent-
bunden, er braucht aber keine eigenen 
Ermittlungen anzustellen. Damit die Ar-
beit des Abschlußprüfers und die Prü-
fung durch den Aufsichtsrat sich sinnvoll 
ergänzen können, ist der Abschlußprüfer 
gem. § 171 Abs. 1 Satz 2 A k t G auf Verlan-
gen des Aufsichtsrats verpflichtet, an des-
sen Verhandlungen teilzunehmen und 
über alles zu berichten, was den Jahres-
abschluß und die vom Abschlußprüfer 
durchgeführte Prüfung betriff t und für 
die Meinungsbildung des Aufsichtsrats 
im Hinblick auf seine Prüfung von Be-
deutung sein kann. 

Gleiches gilt für GmbHs, die einen Auf-
sichtsrat haben (§ 52 G m b H G mit Ver-
weis auf § 171 Ak tG) . 

Günter W ö h e 

Aufsichtsratsvorsitzender 
-» Aufsichtsrat 

Aufstellungspflicht, Konzernabschluß 
Konzerne sind nicht generell, sondern 
nur unter bestimmten Voraussetzungen 
zur Konzernrechnungslegung verpflich-
tet. So besteht eine Konzernrechnungsle-
gungspflicht grundsätzlich nur dann, 
wenn zwischen zwei Unternehmen ein 
hierarchisches Verhältnis besteht, d.h. ein 
Unternehmen - das Mutterunternehmen 
- steht zu einem oder mehreren anderen 
Unternehmen - den Tochterunterneh-
men - in einem Überordnungsverhältnis. 
Liegt ein solches Mutter-Tochter-Ver-
hältnis vor, so ist das Mutterunterneh-
men verpflichtet, gemäß § 290 HGB oder 
§ 11 PublG einen Konzernabschluß auf-
zustellen, sofern es seinen Sitz im Inland 
hat. Ob die Aufstellungspflicht nach den 
Kriterien des H G B oder nach den davon 
abweichenden Kriterien des PublG gege-
ben ist, hängt von der Rechtsform des 
Mut terunternehmens ab. Für inländische 
Mut terunternehmen in der Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft gilt § 290 HGB, 
für andere inländische Mutterunterneh-
men gilt § 11 PublG. Unabhängig von ih-
rer Rechtsform müssen Kreditinstitute 
oder Versicherungsunternehmen nach 
den Vorschriften des § 340i HGB bzw. 
341 i H G B einen Konzernabschluß auf-
stellen. Die Rechtsform des Tochterun-

Aufstellungspflicht, Konzernabschluß 

ternehmens ist für die Frage der Aufstel-
lungspflicht nicht relevant. 
Die in § 290 H G B festgelegten Voraus-
setzungen, nach denen ein inländisches 
Mut terunternehmen in der Rechtsform 
der Kapitalgesellschaft einen Konzernab-
schluß aufstellen muß, basieren auf zwei 
unterschiedlichen Konzepten, und zwar 
auf: 
1. dem sogenannten Konzept der -» ein-

heitlichen Leitung (§ 290 Abs. 1 HGB) 
und 

2. dem sogenannten -» Control-Konzept 
(§ 290 Abs. 2 HGB) . 

Nach dem Konzept der einheitlichen Lei-
tung, das einer wirtschaftlichen Betrach-
tungsweise folgt, ist ein Konzernabschluß 
dann aufzustellen, wenn 
- mindestens ein Unte rnehmen unter 

der -» einheitlichen Leitung des Mut-
terunternehmens steht (tatsächliche 
Beherrschung) und 

- dem Mutterunternehmen eine -» Be-
teiligung gemäß § 271 Abs. 1 H G B an 
diesem Unternehmen gehört. 

Das Control-Konzept knüpft an die 
rechtliche Möglichkeit an, das Tochterun-
ternehmen zu beherrschen, unabhängig 
vom Bestehen der einheitlichen Leitung. 
Von dieser Beherrschungsmöglichkeit 
geht das Gesetz in § 290 Abs. 2 H G B 
dann aus, wenn einer der folgenden kon-
zerntypischen Beziehungen vorliegt: 
- die Mehrheit der Stimmrechte (Nr. 1), 
- das Recht, die Mehrheit der Mitglieder 

des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsorgans zu bestellen oder abzube-
rufen, wenn das Mut terunternehmen 
gleichzeitig Gesellschafter ist (Nr. 2), 

- das Recht , einen beherrschenden Ein-
fluß aufgrund eines mit dem Tochter-
unternehmen geschlossenen Beherr-
schungsvertrags oder aufgrund einer 
Satzungsbestimmung des Tochterun-
ternehmens auszuüben (Nr. 3). 

Dabei ist es unerheblich, ob diese Rechte 
vom Mutterunternehmen zur Beherr-
schung des Tochterunternehmens auch 
tatsächlich ausgeübt werden. 
Bei Vorliegen dieser konzerntypischen 
Beziehungen ist grundsätzlich nicht nur 
die Konzernspitze, sondern jedes -» Mut-
terunternehmen, welches konsolidie-
rungspflichtige Tochterunternehmen hat 
(d.h. konzerntypische Beziehungen zu 
mindestens einem anderen Unterneh-
men aufweist), zur Aufstellung eines (-» 
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Teil-) Konzernabschlusses verpflichtet 
(sog. -» Tannenbaumprinzip). 
Eine Aufstellungspflicht besteht nicht, 
falls: 
- die ansonsten zur Aufstellung eines 

Konzernabschlusses verpflichtete Ka-
pitalgesellschaft selbst Tochterunter-
nehmen eines anderen Mutterunter-
nehmens ist (mehrstufiger Konzern) 
und als solches auch in den Konzernab-
schluß dieses Mutterunternehmens 
einbezogen wird. Solche „befreiende 
Konzernabschlüsse" (§ 291 HGB) ha-
ben eine starke Relativierung des Tan-
nenbaumprinzips zur Folge. Die Auf-
stellung von Konzernabschlüssen auf 
jeder Ebene eines mehrstufigen Kon-
zern kann jedoch unter bestimmten 
Voraussetzungen von den jeweiligen 
Gesellschaftern erwirkt werden (-» 
Teilkonzernabschluß); 

- eine Rechtsverordnungsermächtigung 
für befreiende Konzernabschlüsse und 
Konzernlageberichte gegeben ist (§ 292 
HGB); 

- größenabhängige Befreiungen gegeben 
sind (§ 293 HGB). 

Mutterunternehmen mit Sitz im Inland, 
die keine Kapitalgesellschaften sind, 
müssen gemäß § 11 PublG dann einen 
Konzernabschluß aufstellen, wenn 
- das Unternehmen die einheitliche Lei-

tung über ein anderes oder mehrere 
andere Unternehmen ausübt und 

- wenn an drei aufeinanderfolgenden 
Konzernabschlußstichtagen jeweils 
mindestens zwei der drei folgenden 
Merkmale erfüllt werden: 
- die Konzernbilanzsumme am Kon-

zernabschlußstichtag übersteigt 125 
Millionen DM; 

- die Konzernumsatzerlöse in den 
zwölf Monaten vor dem Konzernab-
schlußstichtag übersteigen 250 Mil-
lionen DM; 

- die Konzernunternehmen mit Sitz im 
Inland haben in den zwölf Monaten 
vor dem Konzernabschlußstichtag 
durchschnittlich mehr als 5000 Ar-
beitnehmer beschäftigt. 

Zu trennen von der Frage der Aufstel-
lung von Konzernabschlüssen ist das Pro-
blem der Abgrenzung des —» Konsolidie-
rungskreises. 

Wolfgang Lück/Norbert Schönbrunn 

Auftragsbedingungen des WP 

Auftragsbedingungen des WP 
-» Wirtschaftsprüfer und -» Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften vereinba-
ren üblicherweise, daß der Auftrags-
durchführung allgemeine oder spezielle 
Auftragsbedingungen zugrunde gelegt 
werden, die auch Art und Höhe der Ge-
bührenberechnung enthalten können. 
Das Fehlen ausdrücklicher vertraglicher 
Abmachungen kann zu Unstimmigkeiten 
über den Auftragsumfang sowie über 
Haftungs- und Gebührenfragen führen. 
In der Regel werden die Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprü-
fer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten und/oder bei entsprechender Auf-
tragslage zusätzlich die Ergänzenden Be-
stimmungen für Aufträge auf dem Gebiet 
der Organisations- und Unternehmens-
beratung sowie im EDV-Bereich verwen-
det. 
Herausgeber der Allgemeinen Auftrags-
bedingungen und der Ergänzenden Be-
stimmungen hierzu ist der -» IDW-Verlag 
GmbH, für dessen Redaktion der -» 
Fachausschuß Recht des -» Instituts der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 
(IDW) beigezogen wird. Die Allgemei-
nen Auftragsbedingungen berücksichti-
gen vorrangig Vorschriften des allgemei-
nen Rechts (BGB) ebenso wie die der -» 
Wirtschaftsprüferordnung (WPO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und 
des Gesetzes zur Regelung des Rechts 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB-Gesetz). 
Die Allgemeinen Auftragsbedingungen 
gelten für das gesamte Leistungsangebot 
des Wirtschaftsprüfers. Ausdrücklich ge-
regelt sind: Umfang und Ausführung des 
Auftrages, Aufklärungspflicht des Auf-
traggebers, Sicherung der Unabhängig-
keit des Wirtschaftsprüfers, Berichterstat-
tung und mündliche Auskünfte, Schutz 
des geistigen Eigentums des Wirt-
schaftsprüfers, Weitergabe einer berufli-
chen Äußerung des Wirtschaftsprüfers, 
Mängelbeseitigung, Haftung, Schweige-
pflicht des Wirtschaftsprüfers gegenüber 
Dritten, Datenschutz, Annahmeverzug 
und unterlassene Mitwirkung des Auf-
traggebers, Vergütung (nur allgemeine 
Bestimmungen ohne Gebührenord-
nung), Aufbewahrung und Herausgabe 
von Unterlagen sowie anzuwendendes 
Recht und Erfüllungsort. 
Für die Vereinbarung von Haftungsbe-
grenzungen der Höhe nach (vertikale 
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Haf tungsbegrenzung) oder auf bestimm-
te Personen (horizontale Haftungsbe-
grenzung) ist § 54a W P O als lex specialis 
zum A G B - G e s e t z vorrangig. 
Die Al lgemeinen Auftragsbedingungen 
müssen, um gegenüber dem Mandanten 
wirksam zu werden, ausdrücklich mit die-
sem bei Vertragsabschluß vereinbart wer-
den. Ferner ist es üblich, die Allgemeinen 
Auft ragsbedingungen schriftlichen 
Äuße rungen , insbesondere den -» Prü-
fungsberichten, beizufügen und dies in 
der Auf t ragsbeschre ibung zu vermerken. 

Rolf Lichtner 

Auftragserteilung an den Abschlußprüfer 
Die Er te i lung des Prüfungsauft rags an 
den Abschlußprüfer ist Voraussetzung 
für die Durchführung der Abschlußprü-
fung. Die gesetzlichen Vertre ter der Ge-
sellschaft haben nach der - » Wahl des 
Abschlußprüfers unverzüglich dem ge-
wähl ten Absch lußprüfe r den Prüfungs-
auf t rag zu erteilen (§ 318 Abs. 1 S. 4 
H G B ) . 
Z u r Verbesserung der -» Zusammenar -
beit des Abschlußprüfers mit dem Auf-
sichtsrat sieht der Entwurf eines Geset-
zes zur Kontrolle und Transparenz im 
Unte rnehmensbere ich (KonTraG) vor, 
daß zukünf t ig der Aufsichtsrat dem Ab-
schlußprüfer den Prüfungsauf t rag erteilt 
( § 1 1 1 Abs. 2 A k t G ) . Mit der Auftragser-
tei lung ist auch verbunden , daß der Auf-
sichtsrat die Vergütung des Prüfers zu 
vere inbaren hat und mit dem Prüfer Prü-
fungsschwerpunkte festlegen kann. 
Es ist umstr i t ten, ob es sich bei dem Prü-
fungsauf t rag um einen Dienstvertrag 
( S S 611-630 B G B ) oder um einen Werk-
ver t rag ( S S 631-651 B G B ) handelt . Unab-
hängig vom Charak te r des Vertrags hat 
der Pf l ichtprüfungsauf t rag eine Ge-
schäf tsbesorgung zum Gegenstand. D e m -
nach sind zur Klärung von Ansprüchen 
aus dem Pf l ichtprüfungsauf t rag neben 
den zwingenden Vorschrif ten des H G B 
und der W P O subsidiär die Vorschriften 
über die Geschäf tsbesorgung (§ 675 
B G B i.V.m. § S 633ff. B G B ) , Uber den 
Dienstver t rag (§§ 611 ff. B G B ) und über 
den Werkver t rag (§§ 631 ff. BGB) zu be-
achten. 
D e m Prüfungsauf t rag liegen die „Allge-
meinen Auf t ragsbedingungen für Wirt-
schaf tsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-
sel lschaften" zugrunde ( -» Auftragsbe-
dingungen des WP) . Durch die Allgemei-
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nen Auft ragsbedingungen werden die re-
levanten Vorschrif ten des BGB, der 
WPO, des Bundesdatenschutzgesetzes 
und des AGB-Gese tzes zum Vertragsbe-
standteil. A u ß e r d e m enthäl t der Prü-
fungsauf t rag eine Vere inbarung über die 
Prüfungsgebühr . 

Wolfgang Lück 

Auftragserweiterung 
Bei der Durch führung eines einem -> 
Wirtschaftsprüfer (WP) erteil ten Manda-
tes ergeben sich häufig Erkenntnisse, die 
den M a n d a n t e n veranlassen, den Auf t rag 
zu erweitern. Ein typisches Beispiel hier-
für ist der - » Prüfungsauf t rag , der bei 
dem geprüf ten U n t e r n e h m e n Schwach-
stellen aufdeckt , die einen anschließen-
den Beratungs- und Organisat ionsauf-
trag oder steuerl iche Beratungen und 
Vertre tungen auslösen. Diese nachfol-
genden Bera tungsauf t räge sind mit ei-
nem Prüfungsauf t rag berufsrechtl ich 
stets vereinbar (vgl. § 22 Berufssatzung 
WPK). 

Auft ragserwei terungen bedür fen einer 
neuen Mandatser te i lung zwecks Auf-
tragsabgrenzung ( - » Auftragsbedingun-
gen des WP) . Eine Auft ragserwci tcrung 
liegt auch dann vor, wenn kein di rekter 
Zusammenhang mit dem Ers tauf t rag be-
steht, z.B. bei e inem sich e rgebenden In-
teresse des Mandan ten an einer erweiter-
ten Bera tung etwa bei der Un te rneh -
mensnachfolge. 

Rolf Lichtner 

Auftragswahl, Einschränkung der freien 
-» Mandatser te i lung 
D e r Mandan t ist frei in der Auswahl sei-
nes -» Abschlußprüfers / -» Wirt-
schaf tsprüfers (WP) , seiner -» Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft (WPG) . 
D e r W P hat jedoch seinerseits gewissen-
haft zu prüfen , ob er nach den Berufs-
pflichten ( -» Rechte und Pflichten des 
WP) und nach der Berufsauffassung den 
Auft rag annehmen darf und ob er übe r 
die ggf. erforder l ichen besonderen 
Kenntnisse und Er fahrungen im Einzel-
fall verfügt , um den Auft rag sachgerecht 
durchführen zu können. Dies gilt u.a. fü r 
die Absch lußprüfung von Versicherungs-
un te rnehmen und Kreditinsti tuten, fü r 
die D e p o t p r ü f u n g und für die Übernah-
me von Treuhandaufgaben . 
Ist vom Auf t raggeber eine zu kurze Zei t 
für die Auf t ragsdurchführung gesetzt, so 



Aufwand 

hat der Wirtschaf tsprüfer unverzüglich zu 
erklären, daß er den Auft rag nicht oder 
nicht vollständig in der vorgesehenen 
Frist durchführen kann. Ist jedoch die 
Zei tnot in der Person des Prüfers be-
gründet , so hat er, falls eine Terminver-
längerung weder bewilligt wird noch 
möglich ist, sich d a r u m zu bemühen , d a ß 
die ihm über t ragene Aufgabe von einem 
anderen Sachkundigen durchgeführ t 
wird. 
D e r W P ist grundsätzlich verpflichtet , ein 
ihm angetragenes Manda t zur Durch-
führung einer gesetzlich vorgeschriebe-
nen Absch lußprüfung anzunehmen. Will 
er einen Auft rag nicht annehmen , so hat 
er die Ablehnung unverzüglich zu er-
klären. Er hat den Schaden zu ersetzen, 
der aus einer schuldhaften Verzögerung 
dieser Erk lä rung entsteht (§ 51 W P O ) . 
Wird ein Prüfungsauf t rag vorzeitig durch 
Niederlegung oder durch A b b e r u f u n g 
beendet , so soll der Mandatsnachfolger 
den Auft rag nur annehmen , wenn er sich 
über den Grund des Prüferwechsels und 
das Ergebnis der bisherigen Prüfung 
i.d.R. bei dem Mandatsvorgänger unter-
richtet hat. Stimmt der Mandan t einer 
solchen Unter r ich tung nicht zu, so ist re-
gelmäßig das Manda t abzulehnen. Ein-
zelheiten über die Pflichten bei vorzeiti-
ger Beendigung des Prüfungsmanda t s 
werden in § 26 Berufssatzung WPK ge-
nannt . Für die -» Bestellung und -» Ab-
berufung des -» Abschlußprüfers im 
Pfl ichtprüfungsbereich ist § 318 H G B 
maßgebend. 

Rolf Lichtner 

Aufwand 
Aufwand ist der in Geldeinhei ten ausge-
drückte Wertverzehr , der während einer 
Abrechnungsper iode in e inem Betr ieb 
anfällt. Aufwand schlägt sich in einer Ver-
minderung des betrieblichen Net tover-
mögens nieder. Aufwand ist die Negativ-
komponente , die bei der Ermit t lung des 
handelsrechtl ichen Gewinns zu berück-
sichtigen ist. Dabei wird ihm der -» Er -
trag als Posi t ivkomponente gegenüberge-
stellt. 
Bei der Ermi t t lung des Betriebsergebnis-
ses (Kostenrechnung) sind nicht Aufwen-
dungen, sondern Kosten zu berücksichti-
gen. Z u r Ermi t t lung des steuerlichen Pe-
r iodenerfolgs werden ebenfalls nicht die 
Aufwendungen , sondern abzugsfähige 
Betr iebsausgaben in Ansatz gebracht. 

Aufwands- und Ertragskonsolidierung 

Kosten sind der in Gelde inhei ten ausge-
drückte Wertverzehr e iner Abrechnungs-
periode, der durch die Erstellung und 
Verwer tung der Betriebsleistung verur-
sacht wird. Im Gegensatz zum Aufwand 
sind Kosten streng auf die Leistungser-
stellung bezogen. Aufwand läßt sich von 
Kosten fo lgendermaßen abgrenzen: 

Aufwand 

Neut ra le r 
Aufwand 

Zweck-
aufwand 

G r u n d -
kosten 

Kalkulatori-
sche Kosten 

Kosten 

Neut ra le r Aufwand (bet r iebsfremder 
Aufwand , außerordent l icher Aufwand 
und bewer tungsbedingter neutra ler Auf-
wand) ist der Teil des Aufwandes, der 
nicht in die Selbstkosten einbezogen 
wird. Kalkulatorische Kosten setzen sich 
aus Zusatzkosten (Aufwand = 0; kalk. 
Un te rnehmer lohn , kalk. Miete, kalk. Ei-
genkapitalzinsen) und Anderskos ten 
(Kosten * Aufwand; kalk. Abschreibun-
gen, kalk. Wagnisse) zusammen. 
U m zu verhindern, daß best immte Auf-
wendungen bei der steuerlichen Gewinn-
ermit t lung in Abzug gebracht werden, 
hat der Steuergesetzgeber den Begriff 
„abzugsfähige Betr iebsausgabe" geschaf-
fen. So sind z.B. Körperschaf ts teuer und 
in e inem St rafver fahren festgesetzte 
Gelds t ra fen der Kapitalgesellschaft Auf-
wand, aber keine abzugsfähige Betriebs-
ausgabe. 
Siehe hierzu auch: —» Rechnungswesen, 
Grundbegr i f fe des. 

Ulrich Döring 

Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
Nach § 305 H G B i.V.m. § 297 Abs. 3 Satz 
1 H G B ist eine vollkonsolidierte Kon-
ze rn -GuV aufzustellen, d.h., die Kon-
ze rn -GuV hat der G u V zu entsprechen, 
die aufzustel len wäre, wenn der Konzern 
ein einheitliches U n t e r n e h m e n bildete. 
Dies führ t zu der Verpflichtung, diejeni-
gen Aufwendungen und Er t räge mitein-
ander zu verrechnen, die aus Vorgängen 
zwischen den e inbezogenen Konzernun-
t e rnehmen resultieren. Außerdem müs-
sen Bet räge in andere Posten umgeglie-
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dert werden, wenn dies aus der Sicht des 
Konzern als ein einheitliches Unterneh-
men erforderlich ist. 
Durch den Verweis in § 298 Abs. 1 H G B 
gelten bis auf die größenabhängigen Aus-
nahmen des § 276 H G B alle für die G u V 
des Einzelabschlusses relevanten Bestim-
mungen auch für die Konzern-GuV, so-
fern diese keine Abweichungen aufgrund 
ihrer Eigenart bedingt oder in den Vor-
schriften zum Konzernabschluß nichts 
anderes bestimmt ist. Daraus ergibt sich 
insbesondere, daß den zur Aufstellung ei-
nes Konzernabschlusses verpflichteten 
Unternehmen auch für den Konzernab-
schluß die Wahl zwischen dem -» Ge-
samtkostenverfahren (GKV) und dem -» 
Umsatzkostenverfahren (UKV) offen-
steht. Allerdings sind als unmittelbar im 
Gesetz geregelte Abweichungen von der 
GuV des Einzelabschlusses zu nennen: 

(1) der gesonderte Ausweis des Anteils 
der anderen Gesellschafter am Ge-
winn oder Verlust (vgl. § 307 Abs. 2 
HGB); 

(2) der gesonderte Ausweis des auf -» as-
soziierte Unte rnehmen entfallenden 
Ergebnisses (vgl. § 312 Abs. 4 Satz 2 
HGB) . 

Im Rahmen der Aufwands- und Ertrags-
konsolidierung sind jedoch nicht nur 
Umsatzerlöse aus innerkonzernlichen 
Beziehungen, sondern gem. § 305 Abs. 1 
Nr. 2 H G B darüber hinaus auch andere 
aus innerkonzernlichen Beziehungen re-
sultierende Erträge mit den auf sie ent-
fallenden Aufwendungen zu verrechnen 
oder umzugliedern. 
Gem. § 305 Abs. 2 H G B braucht eine 
Aufrechnung der konzerninternen Auf-
wendungen und Erträge nicht durchge-
führt zu werden, wenn dies für die Ver-
mittlung eines den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechenden Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Kon-
zerns nur von untergeordneter Bedeu-
tung ist (Grundsatz der Wesentlichkeit; 
-» Konzernrechnungslegung, Grundsätze 
der). 

Dies bezieht sich allerdings nicht auf ein-
zelne Aufrechnungsvorgänge; vielmehr 
muß die Summe alle Vorgänge, die unter 
Hinweis auf den Grundsatz der Wesent-
lichkeit nicht konsolidiert werden sollen, 
aus der Sicht des Konzern unbedeutend 
sein. 

Karlheinz Küting/Horst Zündorf 

Aufwandsrückstellungen 

Aufwandsrückstellungen 
Gem. § 249 Abs. 2 H G B besteht ein 
Wahlrecht zum Ansatz von Aufwands-
rückstellungen für ihrer Eigenart nach 
genau umschriebene, dem Geschäftsjahr 
oder f rüheren Geschäftsjahren zuzuord-
nende Aufwendungen, die am Abschluß-
stichtag wahrscheinlich oder sicher, aber 
hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeit-
punkts ihres Eintritts unbestimmt sind. 
Nach welchen Maßstäben die Zuordnung 
der künftigen Ausgaben erfolgen muß, ist 
nicht eindeutig bestimmbar. In der Lite-
ratur wird vornehmlich eine Zuordnung 
nach dem Realisationsprinzip befürwor-
tet. D.h., künftige Ausgaben sind der Pe-
riode zuzuordnen, in der die zugehörigen 
Erträge entstehen. Rechtssystematisch 
betrachtet werden Aufwandsrückstellun-
gen für Innenverpflichtungen gebildet. 
Im Gegensatz zu Rückstellungen für Ver-
pflichtungen gegenüber Drit ten dienen 
Aufwandsrückstellungen ausschließlich 
der periodengerechten Gewinnermitt-
lung im Sinne dynamischer Bilanzauffas-
sung. Den Aufwandsrückstellungen wird 
eine Vorsorge- und Gewinnglättungs-
funktion zugesprochen, indem aperiodi-
scher zukünftiger Aufwand eliminiert 
wird. Aufwandsrückstellungen im Kon-
text mit aktivierungsfähigen Vermögens-
gegenständen können nur gebildet wer-
den, soweit es sich um nicht-aktivierungs-
fähige Aufwendungen (Erhaltungsauf-
wand) handelt. 

Nach wohl h.M. können in Vorjahren un-
terlassene Rückstellungen grundsätzlich 
nachgeholt werden; eine Bindung an das 
Stetigkeitsgebot wird nicht gesehen. Da-
mit müssen Aufwendungen nicht in der 
Rechnungsperiode zurückgestellt wer-
den, der sie zuzuordnen sind. 
Aufwandsrückstellungen dürfen nur auf-
gelöst werden, soweit der Grund für de-
ren Bildung entfallen ist. Dabei ist eine 
Auflösung nicht nur zulässig, sondern 
zwingend (§ 249 Abs. 3 H G B ) . Kapitalge-
sellschaften müssen Aufwandsrückstel-
lungen im Anhang erläutern, sofern diese 
wesentlich sind. Wird von einer einmal 
gewählten Zuführungsmethode abgewi-
chen, ist darüber ebenfalls im Anhang zu 
berichten. 
Hauptanwendungsfäl le für Aufwands-
rückstellungen sind regelmäßige und in 
längeren Zeitabschnitten durchzuführen-
de Generalüberholungen und Instand-
haltungen ( -» Großreparaturen) . Der 
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Ansatz von Aufwandsrückstellungen 
kommt aber auch u.a. für Jubiläumszah-
lungen und Aus- und Fortbildungsver-
pflichtungen sowie für Abbruchkosten 
und Entsorgungsmaßnahmen, soweit kei-
ne vertragliche oder öffentlich-rechtliche 
Verpflichtung besteht, in Betracht. Dage-
gen dürfen keine Aufwandsrückstellun-
gen z.B. für Preissteigerungen oder auf-
geschobene Werbemaßnahmen gebildet 
werden. 

Die in § 249 Abs. 1 HGB kodifizierten 
Rückstellungen für im Geschäftsjahr un-
terlassene Aufwendungen für Instandhal-
tung und für Abraumbeseitigung haben 
ebenfalls Innenverpflichtungscharakter. 
Außer bei Rückstellungen für unterlasse-
ne Aufwendungen für Instandhaltung, 
die nach den ersten drei Monaten des fol-
genden Geschäftsjahres nachgeholt wer-
den, besteht allerdings eine Passivie-
rungspflicht. 

Peter Wollmert/Stefan Bischof 

Aufwendungen für Ingangsetzung und 
Erweiterung des Geschäftsbetriebs 
Soweit sie nicht ohnehin bilanzierungs-
fähig sind (d.h. durch Schaffung eines -» 
Vermögensgegenstandes), dürfen diese 
Aufwendungen nach § 269 HGB als -» 
Bilanzierungshilfe aktiviert werden. 
Hierzu gehören vor allem Organisations-
kosten, die für den Aufbau bzw. die Er-
weiterung der Innen- oder Außenorgani-
sation des Unternehmens anfallen, z.B. 
der Betriebsorganisation, der Verwal-
tungsorganisation oder des Vertriebssy-
stems. Nach h.L. gehören hierzu auch 
Ausgaben für Werbekampagnen anläß-
lich des Beginns oder der Erweiterung 
des Geschäftsbetriebs, nicht jedoch die 
Kosten für laufende Reklame. 
Wenn solche Aufwendungen aktiviert 
werden, dann dürfen Gewinne nur dann 
ausgeschüttet werden, wenn sie nach der 
Ausschüttung verbleibenden, jederzeit 
auflösbaren Gewinnrücklagen zuzüglich 
eines Gewinnvortrags und abzüglich ei-
nes Verlustvortrags dem aktivierten Be-
trag mindestens entsprechen. Diese Aus-
schüttungssperre verdeutlicht, daß es sich 
bei diesen Aufwendungen nicht um Ver-
mögensgegenstände handelt, sondern 
daß lediglich durch die Möglichkeit der 
Aktivierung für die Anlauf- oder Erwei-
terungsphase eines Unternehmens hohe 
Anlaufverluste bzw. eine eventuell ein-

Aufwendungen für Ingangsetzung 

tretende Überschuldung vermieden wer-
den soll. 
Aktivierte Aufwendungen müssen in den 
folgenden Geschäftsjahren zu minde-
stens 25% jährlich durch Abschreibun-
gen getilgt werden (§ 282 HGB), so daß 
spätestens nach 4 Jahren die Vollab-
schreibung erreicht ist. 
Nach der Systematik des Gesetzesauf-
baus gilt diese Bilanzierungshilfe nur für 
Kapitalgesellschaften. Im Gegensatz zu 
den Ingangsetzungs- und Erweiterungs-
aufwendungen besteht für Aufwendun-
gen für die Gründung des Unternehmens 
und für die Beschaffung des Eigenkapi-
tals ein Aktivierungsverbot (§ 248 Abs. 1 
HGB). Hierunter fallen vor allem Ge-
bühren, Provisionen, Kosten der Aktien-
emission sowie Kosten, die anläßlich der 
verschiedenen Maßnahmen der Kapital-
erhöhung anfallen (z.B. Gesellschaftsteu-
er). Betroffen vom Aktivierungsverbot 
sind auch die Kosten der Ausgabe von 
Wandel- und Gewinnschuldverschrei-
bungen und der Gewährung von Genuß-
rechten. 

Durch das Bilanzrichtliniengesetz müs-
sen die Aufwendungen für Ingangsetzung 
und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 
in den -» Anlagespiegel aufgenommen 
und entsprechend horizontal unterglie-
dert werden. Hierbei sind nur die Spalten 
„Anschaffungs- bzw. Herstellungsko-
sten", „Zugänge" und „Summe der Ab-
schreibungen" von Bedeutung. Umbu-
chungen sind grundsätzlich nicht mög-
lich, da der Posten keinen Vermögensge-
genstand repräsentiert und folglich auch 
nicht auf Bilanzposten umgebucht wer-
den kann, die Vermögensgegenstände re-
präsentieren. Da eine weitere vertikale 
Gliederung für die Ingangsetzungs- und 
Erweitungsaufwendungen nicht vorge-
schrieben ist, kommen auch Umbuchun-
gen innerhalb dieser Bilanzierungshilfe 
nicht in Betracht (etwa von Ingangset-
zungs- auf Erweiterungsaufwendungen). 
Aus demselben Grund des Fehlens eines 
Vermögensgegenstandes ist ein Abgang 
(mengenmäßig) nicht möglich. Zuschrei-
bungen sind wegen § 282 HGB nicht 
möglich, da ein aktivierter Betrag in je-
dem Geschäftsjahr zu mindestens einem 
Viertel durch Abschreibungen getilgt 
werden muß. 
Die Ertragsgegenbuchung zur Aktivie-
rung der Aufwendungen findet im Glie-
derungsschema der GuV des § 275 Abs. 2 
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unter dem Posten Nr. 2 „Andere aktivier-
te Eigenleistungen" statt. Die Abschrei-
bung auf den aktivierten Betrag erfolgt 
unter Position 7 a des GuV gliederungs-
schemas. Wird die Bilanzierungshilfe in 
Anspruch genommen und erfolgt eine 
Aktivierung von Ingangsetzungs- und 
Erweiterungskosten, dann muß dies im 
Anhang erläutert werden. 
Insbesondere muß erläutert werden, wel-
che Kostenarten in welchem Umfang 
(Einzelkosten, anteilige Gemeinkosten) 
aktiviert wurden. Da es sich bei den Auf-
wendungen für Ingangsetzung und Er-
weiterung nicht um ein - » Wirtschaftsgut 
im steuerrechtlichen Sinne handelt, dür-
fen sie in der Steuerbilanz nicht aktiviert 
werden ( - » latente Steuern). 

Michael Heinhold 

Aufwendungen für Ingangsetzung und 
Erweiterung des Geschäftsbetriebs, 
Prüfung der 
Sofern die Aufwendungen nicht gemäß 
§ 269 H G B als Bilanzierungshilfe akti-
viert werden, ist zu prüfen, ob der Auf-
wand bei den richtigen GuV-Posten er-
faßt ist. Im Falle der Aktivierung muß 
sich die Prüfung vor allem auf die Ab-
grenzungsproblematik erstrecken, d.h. 
auf die Frage, ob die aktivierten Aufwen-
dungen von Ingangsetzungs- oder Erwei-
terungsaktivitäten ( -» Erweiterung des 
Geschäftsbetriebs) verursacht worden 
sind und nicht in Zusammenhang mit an-
deren, nicht unter den Sachverhalt der 
Ingangsetzung oder Erweiterung fallen-
den Aktivitäten stehen (z.B. laufende 
Aufwendungen, bloße Umstellungsauf-
wendungen, Aufwendungen für Grün-
dung und Kapitalbeschaffung, § 248 
H G B ) . Prüfungstechnisch wird es sich je-
weils um Einzelprüfungen handeln. 

Michael Heinhold 

Aufzeichnungspflichten, steuerliche 
Soweit nach anderen Gesetzen (Handels-
recht, Gewerberecht u.a.) Bücher und 
Aufzeichnungen zu führen sind, die für 
die Besteuerung von Bedeutung sind, ist 
diese Verpflichtung auch im steuerlichen 
Interesse zu erfüllen (§ 140 AO). Ferner 
unterliegen der Verpflichtung zur Buch-
führung und zur Erstellung von Ab-
schlüssen Steuerpflichtige, die die Grö-
ßengrenzen in § 41 AO überschreiten 
(Umsätze über DM 500000, - p.a., Be-
triebsvermögen oder land- und forstwirt-

Ausbildung des Wirtschaftsprüfers 

schaftliches Vermögen über DM 
125000,-, Gewinn aus Gewerbebetrieb 
über DM 48000,- , Gewinn aus Land- und 
Forstwirtschaft über D M 48000,-) . 
Neben allgemeinen Anforderungen an 
Buchführung und Aufzeichnungen (§ 145 
AO) und Ordnungsvorschriften (§ 146 
AO) werden für Aufzeichnung des Wa-
reneingangs und des Warenausgangs bei 
gewerblichen Unternehmern weitere 
aufgegliederte Angaben verlangt, wobei 
diese Nachweise auch innerhalb anderer 
Systeme ordnungsmäßig geführter 
Bücher erbracht werden können. Weitere 
steuerliche Aufzeichnungspflichten kön-
nen sich aus Einzelsteuergesetzen (z.B. 
§ 22 UStG, § 7 LStDV) ergeben 

Karl Kurz 

Auktoriserad Revisor 
Bezeichnung für einen Angehörigen des 
wirtschaftsprüfenden Berufsstandes in 
Schweden. 

Wolfgang Lück 

Ausbeute 
Bezeichnung für die Gewinnausschüt-
tung einer bergrechtlichen Gewerk-
schaft, die es jedoch ab 1.1.1986 (vgl. 
BundesBergG vom 13.8.1980, BGBl . I 
1310) nicht mehr gibt. Ausbeuteberech-
tigte waren die -» Gewerken (Anteilseig-
ner), die im -» Gewerkenbuch eingetra-
gen waren. 

Herbert Leßmann 

Ausbildung des Wirtschaftsprüfers 
Die Ausbildung des -» Wirtschaftsprüfers 
(WP) läßt sich grundsätzlich in drei Pha-
sen unterteilen: 
1. Hochschulstudium. 
2. Praktische Berufsvorbereitung bis zum 

- » Wirtschaftsprüferexamen. 
3. Fortbildung des WP während seiner 

Tätigkeit. 
Am Ende der ersten Ausbildungsphase 
(Berufsvorbereitung) steht der Abschluß 
eines wirtschaftswissenschaftlichen, 
rechtswissenschaftlichen, technischen 
oder landwirtschaftlichen Hochschulstu-
diums. Jedoch kann unter bestimmten 
Voraussetzungen bei mehrjähriger Be-
rufserfahrung (§ 8 Abs. 2 WPO) auf den 
Nachweis des abgeschlossenen Studiums 
verzichtet werden. Die Zahl der auf diese 
Weise qualifizierten Bewerber ist im Ver-
hältnis zu den übrigen Berufszugängern 
gering. 
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In der zweiten Ausbildungsphase muß 
der Bewerber für das Wirtschaftsprüfer-
examen eine für die Ausübung des Beru-
fes ausreichende praktische Tätigkeit 
nachweisen. Nach der -» Wirtschaftsprü-
ferordnung (WPO) hat der Bewerber 
wenigstens vier Jahre Prüfungstätigkeit 
nachzuweisen (§ 9 Abs. 1 WPO). Von sei-
ner gesamten Prüfungstätigkeit muß der 
Bewerber wenigstens während der Dau-
er von zwei Jahren bei einem WP, einer 
WP-Gesellschaft , einem vBP, einer Buch-
prüfungsgesellschaft oder einem genos-
senschaftlichen Prüfungsverband an Ab-
schlußprüfungen teilgenommen und bei 
der Abfassung der Prüfungsberichte mit-
gewirkt haben (§ 9 Abs. 4 WPO) . Wäh-
rend dieser praktischen Tätigkeit bereitet 
sich der Bewerber in Form eines Selbst-
studiums und/oder Besuch entsprechen-
der Kurse auf das Examen vor. Diese 
Kurse werden von Repeti toren und vom 
-» Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
angeboten. 

In der dritten Ausbildungsphase wird auf 
den einzelnen WP - abgesehen von den 
eigenen Interessen - schon durch Ände-
rungen der Rechtsprechung und Gesetz-
gebung sowie durch den Berufswettbe-
werb ein Zwang zur Weiterbildung aus-
geübt. 
Diese Fortbildung des Wirtschaftsprüfers 
erfolgt durch ein Selbststudium, durch fir-
meninterne Schulungsprogramme und 
durch Fortbildungsveranstaltungen des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW). 
Die größeren -* Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften haben in den letzten Jahren 
eigene Schulungsprogramme aufgestellt 
und Fortbildungseinrichtungen geschaf-
fen. Die Mitarbeiter besuchen regel-
mäßig berufsorientierte Kurse und Semi-
nare mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten. Bei der Ausarbeitung der Program-
me wird die Spezialisierung des W P 
berücksichtigt. 
Die -» Wirtschaftsprüferkammer (WPK) 
ist durch die Wirtschaftsprüferordnung 
verpflichtet, „die berufliche Fortbildung 
der Mitglieder und Ausbildung des Be-
rufsnachwuchses zu fördern" (§ 57 Abs. 2 
Nr. 10 WPO) . Diese Fortbildungsfunkti-
on wird zur Zeit von dem IDW wahrge-
nommen, das nach seiner Satzung eben-
falls „für die fachliche Förderung der 
Wirtschaftsprüfer und ihres beruflichen 
Nachwuchses zu sorgen hat" (§ 2 Abs. 2a 
der Satzung des IDW). Zu diesen Fortbil-

Ausgabe 

dungsveranstaltungen des Instituts zäh-
len u.a. 
- die jährlichen (im November) in Ba-

den-Baden stattf indenden -» Arbeits-
tagungen, 

- die regional durch die einzelnen Lan-
desgruppen durchgeführten Vortrags-
veranstaltungen, 

- die überregional in Abständen von 4 
Jahren veranstalteten Fachtagungen, 

- die in Zusammenarbei t mit ausländi-
schen Berufsorganisationen veranstal-
teten bilateralen Seminare und 

- internationale Kongresse. 
^Wir t schaf t sprüferexamen; 

Zulassungsverfahren nach WPO. 
Wolfgang Lück 

Ausdruckbereitschaft 
Der Kaufmann hat in seinen Büchern die 
Lage seines Vermögens „ersichtlich zu 
machen" (§ 238 Abs. 1 HGB); die Kon-
tenstände und ihre Entwicklung müssen 
also zu sehen sein. Betreibt er eine com-
putergestützte Buchführung und gehört 
der Ausdruck von Journalen und Konten 
nicht zum normalen Arbeitsablauf, so 
muß es möglich sein, innerhalb kurzer 
Zeit den Buchungsstoff in zeitlicher Fol-
ge ( -» Journal) wie in sachlicher Folge 
(-» Konto) auf Papier auszudrucken oder 
auf dem Bildschirm darzustellen. Das 
setzt voraus: 
- Die Daten müssen in einer Form ge-

speichert sein, die eine Ausgabe im ge-
wünschten Umfang und in der ge-
wünschten Form erlaubt. 

- Die EDV-Anlage einschließlich Be-
triebssystem müssen zeitlich und tech-
nisch in der Lage sein, die Ausgabe aus-
zuführen. 

- Programme, die die Ausgabe der ge-
wünschten Daten auf der vorhandenen 
EDV-Anlage bewirken, müssen vorlie-
gen. 

Dies gilt nach § 239 Abs. 4 S. 2 H G B für 
die gesamte Aufbewahrungsdauer, wenn 
nach Abschluß der üblichen Verarbei-
tung die Daten weiterhin auf magneti-
schen Speichern verbleiben (vgl. auch 
BMF-Schr. Betr. GoBS v. 7.11.1995, 
Abschn. VIII a), BStBl. I 1995, S. 739 bzw. 
Ziff. 8.0 der GoBS, S. 746). 

Horst Göbel 

Ausgabe 
—» Rechnungswesen, Grundbegriffe des 
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Ausgabenersparniswert 
-» Substanzwert in der Unternehmensbe-
wertung 

Ausgeweitete Stichtagsinventur 
Bei der Stichtagsinventur (-» Inventur) 
hat die Bestandsaufnahme grundsätzlich 
am Bilanzstichtag bzw. einen Tag davor 
oder danach zu erfolgen. Ist eine Inven-
tur innerhalb dieses sehr begrenzten 
Zeitraums aus organisatorischen, perso-
nellen, produktionstechnischen oder an-
deren Gründen nicht durchführbar bzw. 
aus wirtschaflichen Gründen nicht ver-
tretbar, können die Inventurarbeiten 
zeitlich ausgeweitet werden. Die Aufnah-
me hat jedoch zeitnah zu erfolgen. R 30 
Abs. 1 Satz 4 EStR erkennt einen Zeit-
raum von 10 Tagen vor und nach dem 
Abschlußstichtag noch als zeitnah an. Ei-
ne Inventur, die innerhalb dieses Zeit-
raums erfolgt, wird als ausgeweitete 
Stichtagsinventur bezeichnet. 

Wolfgang Lück 

Ausgleich für außenstehende Gesell-
schafter 
Bei einem -» Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag besteht die Ge-
fahr, daß die abhängige Gesellschaft so 
geführt wird, daß sie gar keinen oder nur 
einen geringen Gewinn ausweist. Des-
halb muß nach § 304 AktG für die sog. 
außenstehenden Aktionäre eine ange-
messene Ausgleichszahlung vorgesehen 
sein. Die Art des Ausgleichs hängt dabei 
davon ab, ob ein Gewinn oder Beherr-
schungsvertrag vorliegt: Bei einem Ge-
winnabführungsvertrag - und zwar auch 
dann, wenn er mit einem Beherrschungs-
vertrag verbunden ist - muß den außen-
stehenden Aktionären eine feste Aus-
gleichszahlung, d.h. eine auf die Aktien-
nennbeträge bezogene, jährlich wieder-
kehrende Geldleistung versprochen wer-
den (§ 304 Abs. 1 Satz 1), z.B. 6% je DM 
50,- Nennbetrag; ist auch das herrschen-
de Unternehmen eine AG, dann kann der 
auszugleichende Betrag an dessen —» Di-
vidende gekoppelt und damit zum varia-
blen Ausgleich werden (§ 304 Abs. 2 
AktG) . Für den nicht mit Gewinn ab-
führenden Beherrschungsvertrag ver-
langt § 304 Abs. 1 Satz 2 die Garantie ei-
ner Dividende in Höhe der Ausgleichs-
zahlung. 
Der Ausgleich ist nach § 304 Abs. 2 AktG 
zu berechnen. Der feste Ausgleich ist der 

Betrag, „der nach der bisherigen Ertrags-
lage der Gesellschaft und ihren künftigen 
Ertragsaussichten unter Berücksichti-
gung angemessener Abschreibungen und 
Wertberichtigungen, jedoch ohne Bil-
dung anderer Gewinnrücklagen, voraus-
sichtlich als durchschnittlicher Gewinn 
auf die einzelne Aktie verteilt werden 
könnte" (§ 304 Abs. 2 Satz 1). Der varia-
ble Ausgleich bestimmt sich nach der von 
der herrschenden AG ausgeschütteten 
Dividende und dem Wertverhältnis zwi-
schen den Aktien beider Gesellschaften 
(§ 304 Abs. 2 Satz 2). Wiederkehrende 
Ausgleichszahlungen können in Form der 
Rentabilitäts- oder Rentengarantie zuge-
sichert werden. 

Sieht der Vertrag überhaupt keinen Aus-
gleich vor, so ist er nichtig (§ 304 Abs. 3, 
Satz 1 AktG). Ist der Ausgleich nicht an-
gemessen, hat ihn das zuständige Land-
gericht zu bestimmen (§ 304 Abs. 3 Satz 3 
AktG). Zum Verfahren vgl. § 306 AktG. 

Herbert Leßmann 

Ausgleichsposten aus der Kapitalkonsoli-
dierung 
-» Konsolidierungsausgleichsposten 

Ausgleichsposten für Anteile in Fremd-
besitz 
-» Anteile Dritter 

Ausgleichszahlung 
-> Beherrschungsvertrag; -» Gewinnab-
führungsvertrag; -» Ausgleich für außen-
stehende Gesellschafter 

Auskunftsrecht der WPK gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer (WP) 
Persönliche Mitglieder der -» Wirt-
schaftsprüferkammer haben in Aufsichts-
und Beschwerdesachen vor der Wirt-
schaftsprüferkammer zu erscheinen, 
wenn sie zur Anhörung geladen werden. 
Auf Verlangen haben sie dem Vorstand, 
dem Beirat oder einem nach der Satzung 
zuständigen Ausschuß der Wirt-
schaftsprüferkammer oder einem beauf-
tragten Mitglied des Vorstandes, des Bei-
rates oder eines Ausschusses Auskunft zu 
geben und ihre Handakten vorzulegen, es 
sei denn, daß sie dadurch ihre Verpflich-
tung zur Verschwiegenheit verletzen wür-
den (§ 62 WPO -» Wirtschaftsprüferord-
nung). 

Rolf Lichtner 
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Auskunftsrecht der WPK, allgemein 
Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) 
hat nach § 57 -» Wirtschaftsprüferord-
nung (WPO) die Aufgabe, die Erfüllung 
der beruflichen Pflichten ihrer Mitglieder 
zu überwachen; hierfür steht ihr gemäß 
§ 62 W P O ein entsprechendes Auskunfts-
recht zur Verfügung. Persönliche Mitglie-
der sind in Aufsichts- und Beschwerde-
sachen verpflichtet, vor der WPK zu er-
scheinen; sie haben Auskunft zu geben 
und ihre Handakten vorzulegen, es sei 
denn, daß sie dadurch ihre Verpflichtung 
zur Verschwiegenheit verletzen würden. 
Die Wirtschaftsprüferkammer kann im 
Rahmen der Amtshilfe Auskünfte bei 
staatlichen Stellen und Behörden einho-
len. Nach Nr. 24 der Mitteilungen in 
Strafsachen (MiStra) sind in Strafsachen 
gegen WP (-» Wirtschaftsprüfer), vBP 
(-» vereidigter Buchprüfer) sowie Vor-
standsmitglieder, Geschäftsführer oder 
persönlich haftende Gesellschafter einer 
WPG (-» Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft) oder einer BPG (-» Buchprü-
fungsgesellschaft). die nicht WP oder 
vBP sind, 

- der Erlaß oder der Vollzug eines Haft-
befehls oder Unterbringungsbefehls, 

- die Erhebung der öffentlichen Klage, 
- der Ausgang des Verfahrens 
von der zuständigen Behörde oder dem 
zuständigen Gericht sowohl der WPK als 
auch der für die Einleitung eines berufs-
rechtlichen Verfahrens zuständigen 
Staatsanwaltschaft bei dem Kammerge-
richt Berlin mitzuteilen (-» Berufsge-
richtsverfahren). 

Rolf Lichtner 

Auslagenerstattung 
Dem Abschlußprüfer steht bei Pflicht-
prüfungen neben einer Vergütung für sei-
ne Tätigkeit auch ein Anspruch auf Er-
satz seiner Auslagen zu (Gebührenord-
nung für Pflichtprüfungen, Erlaß des 
Reichswirtschaftsminister vom 11.4.1939, 
§ 8). Für den gerichtlich bestellten Ab-
schlußprüfer ergibt sich der Anspruch 
auf Auslagenerstattung aus § 318 Abs. 5 
HGB. Bei freiwilliger Abschlußprüfung 
ist es üblich, Gebühren entsprechend der 
Vergütung für Pflichtprüfungen zu ver-
einbaren (Honorarvertrag). 
Bei Pflichtprüfungen von Jahresabschlüs-
sen gemeindlicher Betriebe kann auf die 
Erlasse der Innenminister der Länder 
zurückgegriffen werden (z.B. Nordrhein-

Ausschuß für Aus- und Fortbildung 

Westfalen v. 19.1.1993 idF v. 18.7.1995), in 
denen sich Regelungen zur Erstattung 
von Tagesgeldern, Übernachtungskosten, 
Fahrt- und Nebenkosten, Kosten der Be-
richtsausfertigung finden. 

Norbert Pfitzer 

Ausscheideordnung 
Eine Ausscheideordnung ist eine Über-
sicht, in der für eine Personengesamtheit 
die Wahrscheinlichkeit für das Ausschei-
den einer Person aus dieser Gesamtheit 
nach verschiedenen Ursachen gesondert 
angegeben ist. Ausgehend von einer an-
fänglichen Grundgesamtheit wird die 
Abnahme der Personengruppe durch 
Tod, Invalidität, Heirat, Storno oder an-
dere Ursachen für jedes Alter dargestellt. 
Spezielle Ausscheideordnungen sind 
Sterbetafeln (Ausscheideursache: Tod), 
Heiratstafeln (Heirat und Tod), Stornota-
feln (z.B. in der Krankenversicherung) 
und Aktivitätsordnung (Berufsunfähig-
keit und Tod). 
Ausscheideordnungen stützen sich v.a. 
auf Untersuchungen über die Bevölke-
rungsentwicklung, die das Statistische 
Bundesamt in mehrjährigen Abständen 
durchführt. Sie bilden eine wichtige Kal-
kulationsgrundlage in Lebens-, Kranken-
und Pensionsversicherungsunternehmen 
sowie bei der betrieblichen Altersversor-
gung und sind für die Berechnung der 
Deckungsrückstellungen, der Pensions-
rückstellungen sowie der Rückstellungen 
für Vorruhestandsleistungen und Rück-
stellungen für Jubiläumsverpflichtungen 
von Bedeutung. 

Gerd Geib 

Ausschuß für Aus- und Fortbildung 
Im Rahmen der Tätigkeit der -» Fachaus-
schüsse des IDW befaßt sich der Aus-
schuß für Aus- und Fortbildung schwer-
punktmäßig mit der berufsbegleitenden 
Ausbildung der Mitarbeiter von Wirt-
schaftsprüfern, der Ausbildung zur Vor-
bereitung auf das Berufsexamen und mit 
der Weiterbildung der Berufsangehöri-
gen nach dem Berufsexamen (-» Wirt-
schaftsprüferexamen). Die Überlegun-
gen insbesondere zur Weiterbildung ha-
ben dabei zunächst die den Berufsan-
gehörigen betreffenden gesetzlichen, or-
ganisatorischen, technologischen und an-
deren Veränderungen in seinem Tätig-
keitsbereich, aber darüber hinaus auch 
wünschenswerte Verbreiterungen und 
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Ausschuß für internationale Zusammenarbeit (AFIZ) 

Vert iefungen (auch Spezialisierung) der 
fachlichen Kenntnisse zu berücksichti-
gen. Die Beobach tung der entsprechen-
den Entwicklungen im Ausland gewinnt 
für die Arbe i t dieses Ausschusses an Be-
deutung. E i n e weitere Aufgabe besteht 
darin, e ingetre tene und erwar te te Ände-
rungen des Berufbi ldes durch Beratung 
bei und Mitarbei t an der Anpassung der 
A n f o r d e r u n g des Berufsexamens zur 
Gel tung zu bringen. 

Ot to Wanik 

Ausschuß für internationale Zusammen-
arbeit (AFIZ) 
Ausschuß des - » Instituts der Wirt-
schaftsprüfer ; 1973 in Anbet rach t der 
ständig wachsenden vielfältigen interna-
tionalen Arbe i t des Instituts gegründet. 
Aufgaben: E ine Meinungsbi ldung über 
Fragen he rbe i führen , die in den verschie-
denen internat ionalen Gremien (vor-
nehmlich - » Fédéra t ion des Experts 
Comptab les E u r o p é e n s ( F E E ) , -» Inter-
national Fédéra t ion of Accountants 
( IFAC) und - » Internat ional Accounting 
Standards C o m m i t t e e ( IASC)) , in denen 
das Institut mi tarbei te t , zur Entscheidung 
anstehen, und die gegenseitige Informati-
on und Koordin ierung zwischen den 
deutschen Delegier ten in diesen Gremi-
en sicherstellen. Angesichts der verstärk-
ten Bedeutung, die internat ionale Rech-
nungslegungs- und Prüfungsgrundsätze 
auch im nat ionalen Bereich erhalten, 
liegt eine wichtige Funkt ion des A F I Z 
auch in der Informat ion der Institutsmit-
glieder und de r übrigen Ausschüsse des 
IDW über in ternat ionale Entwicklungen. 

Hors t Kaminski /Klaus-Peter Naumann 

Ausschüttungsfähiger Gewinn 
Neben der In format ionsfunkt ion kommt 
dem Jahresabschluß die Ermit t lung eines 
ausschüt tungsfähigen Gewinns zu. Dabei 
hat der Gese tzgeber im Interesse des - » 
Gläubigerschutzes Ansatz- und Bewer-
tungsvorschrif ten kodifiziert , die den aus-
schüt tungsfähigen Gewinn begrenzen. 
Ein nach den Vorschrif ten des Gesetzes 
ermit tel ter Gewinn ist, soweit keine Aus-
schüt tungssperre besteht , grundsätzlich 
an die Antei lseigner ausschüttbar . Dabei 
ist es unerheblich aus welchen Quellen 
der Gewinn s tammt (z.B. aus Umsatzer-
lösen, aus - » Zuschre ibungen, aus der 
Auflösung von Rücklagen etc.). In wel-
cher H ö h e ein Gewinn tatsächlich ausge-

Ausschiittungssperrfunktion 

schüttet wird, hängt zum einen von 
rechtsformspezif ischen (z.B. § 150 A k t G ) 
und satzungsmäßigen (z.B. § 58 Abs. 1 
A k t G ) Vorschrif ten ab und ist zum ande-
ren Gegens tand der Gewinnverwen-
dungskompetenz der Gesel lschafter (z.B. 
§ 119 Abs. 1 Nr. 2 A k t G ) . 
Die vom Gesetzgeber gewählte Gewinn-
konzept ion entspricht indes aus Gründen 
der Objekt iv ierung der Gewinnermit t -
lung nicht dem in der Li teratur für theo-
retisch zu t ref fend erachteten Konzept 
des - » ökonomischen Gewinns. Das Ge-
setz basiert vielmehr auf dem Prinzip no-
mineller -> Kapitalerhal tung. Dement -
sprechend können in einer inflat ionären 
Per iode Scheingewinne ausgeschüttet 
werden , was zu einer Aufzehrung der Un-
te rnehmenssubs tanz führen kann. 
Ausschüt tungssperren bestehen für akti-
vierte Aufwendungen für die Ingangset-
zung und Erwei terung des Geschäf tsbe-
triebs (§ 269 H G B ) und für die aktive 
Steuerabgrenzung (§ 274 Abs. 2 H G B ) . 
Eine Gewinnausschüt tung ist nur mög-
lich, soweit diese Akt ivposten nach der 
Ausschüt tung noch durch die Gewinn-
rücklagen zu-/abzüglich eines Gewinn-
/Verlustvortrags gedeckt sind. Rücklagen 
für e igene Antei le (§ 272 Abs. 4 H G B ) 
können nur aufgelöst und ausgeschüttet 
werden, soweit die eigenen Antei le aus-
gegeben, veräußer t oder eingezogen wer-
den oder soweit nach dem strengen Nie-
derstwertprinzip (§ 253 Abs. 3 H G B ) auf 
der Aktivsei te die eigenen Antei le mit ei-
nem niedrigeren Betrag anzusetzen ist. 
Da rübe r hinaus bes tehen rechtsformspe-
zifisch Ausschüt tungsbeschränkungen für 
die Kapi ta l rücklage (z.B. § 150 Abs. 3 u. 4 
A k t G ) . 

Stefan Bischof 

Ausschüttungssperrfunktion 
Zu den Aufgaben , die der Gesetzgeber 
der Handelsbi lanz zugewiesen hat, ge-
hört bei Kapitalgesellschaften und Ge-
nossenschaf ten die Funktion der Aus-
schüttungssperre. Sie begrenzt im Inter-
esse des -» Gläubigerschutzes die Mög-
lichkeiten der Gewinnausschüt tung und 
Kapi ta l rückzahlung an die Gesellschafter 
dieser Un te rnehmen . Gleichsam als 
Kompensat ion für die begrenzte Haf tung 
der Gesel lschafter für die Schulden der 
Gesel lschaft soll sie den Gläubigern ein 
Mindeshaftungsvermögen garantieren. 
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Außenprüfung 

Ausgehend von der Grundsatzentschei-
dung, die Ausschüt tung an das bilanziell 
ausgewiesene Vermögen zu binden, wird 
die Sicherstellung eines Mindesthaf-
tungsvermögens durch zwei grundsätz-
lich unabhängige Maßnahmen ange-
strebt: zum einen durch eine tendenziell 
vorsichtige, objektivierte Vermögenser-
mittlung, zum anderen durch al lgemeine 
und rechtsformspezif ische Höchstaus-
schiittungsregelungen. Auf der E b e n e der 
Vermögensermi t t lung zielen impari tä-
tisch geprägte Ansatz- und Bewertungs-
vorschrif ten auf eine Begrenzung des 
Ausschüttungspotentials . Diese stellen si-
cher, d a ß sämtlichen (auch ungewissen) 
Schulden des Un te rnehmens nur greifba-
re Vermögenswer te gegenübergestel l t 
werden . D e m Vorsichtsgedanken wird 
zudem bei der Bewertung durch ein nach 
oben begrenztes Zei twertpr inzip Rech-
nung getragen, das den Ansatz über den 
Anschaf fungs- oder Herstel lungskosten 
l iegender Stichtagszeitwerte ausnahmslos 
verbie te t ( -» Anschaffungswertpr inzip) , 
eine Bewer tung zu niedrigeren Stichtags-
werten dagegen vorschreibt bzw. zuläßt 
(strenges bzw. gemildertes -» Niederst-
wertprinzip, - » Höchstwertprinzip) . Im 
übrigen orientiert sich die Bilanzierung 
nach d e m gesetzlichen Regelungsmodel l 
nicht an der Zerschlagungsfiktion, son-
dern sie beruht auf der Prämisse der -» 
Un te rnehmens fo r t füh rung . Das verdeut-
licht, daß die Ausschüt tungsbegrenzung 
im Interesse des Gläubigerschutzes weni-
ger eine Konkursvorsorge, als vielmehr 
eine Insolvenzprävention intendiert . 
Ergänzend zu den vorsichtsgeprägten 
Vermögensermit t lungsregeln sollen 
Höchstausschüt tungsregelungen gewähr-
leisten, daß ein gewisses Mindes tvermö-
gen jedenfal ls nicht ohne Beachtung an-
derweit iger Schutzbest immungen für die 
Gläubiger an die Gesel lschafter ausge-
kehr t wird. D ie H ö h e des ausschüttungs-
gesperr ten Mindestvermögens ist zu-
nächst rechtsformspezifisch definiert . Es 
umfaß t bei Aktiengesel lschaften jenen 
Teil der Aktiva, der der Summe aus 
Grundkap i ta l , Kapitalrücklage gemäß 
§ 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB, gesetzlicher 
Rücklage und Schulden entspricht (vgl. 
§§ 57f., 150 A k t G ) . Bei G m b H darf nach 
§ 30 Abs. 1 G m b H G das zur Erha l tung 
des Stammkapi ta ls erforderl iche Vermö-
gen de r Gesellschaft nicht an die Gesell-
schaf ter ausgezahlt werden. Das G e n G 

Außenprüfung 

verbietet namentl ich die Auszahlung des 
Geschäf tsguthabens an die Genossen vor 
deren Ausscheiden (vgl. § 22 G e n G ) . 
Unabhängig von der jeweiligen Rechts-
form ergeben sich für die betrachteten 
U n t e r n e h m e n zusätzliche Ausschüttungs-
beschränkungen, wenn ausnahmsweise 
Aktiva zum Ansatz kommen , deren Ver-
mögenscharakter zweifelhaft ist ( -» eige-
ne Antei le) oder die als Bilanzierungshil-
fen kein echtes Vermögen repräsent ieren 
(-» Aufwendungen für die Ingangsetzung 
oder Erwei terung des Geschäftsbetr iebs, 
aktivische - » l a t e n t e Steuern) . 
Die Ausschüt tungssperrfunkt ion des Jah-
resabschlusses kann letztlich nicht ver-
hindern, daß Vermögen tatsächlich ab-
fließt oder (durch Verluste) vernichtet 
wird. Sie bildet daher nur ein Element ei-
nes umfassenden Gläubigerschutzsy-
stems, das durch weitere flankierende 
Schutzbestimmungen ergänzt wird. Hin-
zuweisen ist insbesondere auf die beste-
henden Haf tungsbes t immungen bei Ver-
stoß gegen die gesetzlichen Ausschüt-
tungsbegrenzungsregelungen (vgl. insbe-
sondere §S 62, 93, 116 AktG, §§ 31f., 43, 
52 G m b H G , §S 22, 34 ,41 G e n G ) sowie 
auf die sich e rgebenden gesellschafts-
rechtlichen Konsequenzen im Falle einer 
Unterschrei tung des Mindeshaf tungsver-
mögens aufgrund von Verlusten (z.B. 
außerordent l iche Haupt- , Gesellschafter-
oder Genera lversammlung; vgl. §§ 92 
Abs. 1 Ak tG, § 49 Abs. 3 G m b H G , 33 Abs. 
3 G e n G ) . 

Hara ld Kessler 

Außenprüfung 
Die steuerliche Außenp rü fung ist gere-
gelt in den §§ 193-207 A b g a b e n o r d n u n g 
(AO) . Als Verwaltungsrichtlinie existiert 
hierzu die Bet r iebsprüfungsordnung 
(Steuer) 1987. Außenprü fungen dienen 
der umfassenden Ermit t lung der steuerli-
chen Verhältnisse sowohl des geprüf ten 
Steuerpflichtigen als auch anderer mit 
ihm in Verbindung s tehender Personen 
(über die sog. Kontrollmit tei lungen aus-
geschrieben werden können) . 
Der Außenprü fung unterl iegen grund-
sätzlich alle Steuerpflichtigen; im wesent-
lichen unterliegen ihr jedoch Unte rneh-
men und deren Gesel lschafter (§ 193 
A O ) . Für eine Außenprü fung zuständig 
ist das Betr iebsf inanzamt des Unte rneh-
mens. Dies prüf t en tweder selbst, oder es 
beauf t ragt mit der Außenp rü fung beson-
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Außensteuergesetz (AStG) 

dere nur für Betriebsprüfungen zuständi-
ge Finanzämter. Für Zwecke der Außen-
prüfung werden sämtliche Unternehmen 
etwa alle 3 Jahre nach Umsatz- und Ge-
winnkriterien in Großbetriebe, Mittel-, 
Klein- und Kleinstbetriebe eingeteilt. 
Außenprüfungen von Großbetrieben 
sind grundsätzlich Anschlußprüfungen, 
während alle anderen Betriebe in der 
Regel nicht zeitlich lückenlos überprüft 
werden. 
Die Außenprüfung beginnt mit der Be-
kanntgabe der Prüfungsanordnung. Sie 
findet im Unternehmen statt. Der Steuer-
pflichtige ist zur Mitwirkung bei der 
Außenprüfung verpflichtet (§ 200 AO). 
Er hat sämtliche Unterlagen von steuer-
licher Bedeutung zur Einsicht und Prü-
fung vorzulegen und zu erläutern. Der 
Steuerpflichtige kann bestimmte Mitar-
beiter als Auskunftspersonen benennen, 
an die sich die Außenprüfer dann 
grundsätzlich zu halten haben. Prüfungs-
feststellungen sollen dem Steuerpflichti-
gen bereits während der Prüfung be-
kannt gemacht werden. Die Ergebnisse 
der Außenprüfung müssen dem Steuer-
pflichtigen mitgeteilt werden. Sie sind 
dann mit ihm in einer Schlußbespre-
chung zu erörtern (§ 201 AO). Anschlie-
ßend werden die Prüfungsergebnisse in 
Einzelheiten und mit Begründungen in 
einem schriftlichen Prüfungsbericht wie-
dergegeben (§ 202 AO). Soweit in der 
Schlußbesprechung keine Einigungen 
hinsichtlich strittiger Sachverhalte oder 
hinsichtlich rechtlicher Beurteilungen 
von Prüfungsfeststellungen erzielt wer-
den konnten, wird das im Prüfungsbe-
richt vermerkt. Der Prüfungsbericht wird 
dem Steuerpflichtigen zur Stellungnah-
me übersandt. 

Danach wird der Prüfungsbericht vom 
Betriebsfinanzamt ausgewertet, was in 
der Regel zur Berichtigung von Steuer-
bescheiden führt. Sind Steuerbescheide 
unter dem Vorbehalt einer Nachprüfung 
erlassen worden (§ 164 AO) - was bei 
Unternehmen die Regel ist - erfolgt erst 
nach einer Außenprüfung eine endgültige 
Steuerveranlagung. 

Hans Deppe 

Außensteuergesetz (AStG) 
Das Gesetz über die Besteuerung bei 
Auslandsbeziehungen (Außensteuerge-
setz 1972 mit Anwendungserlaß 1994) 
wendet sich gegen ungerechtfertigte Ver-

Außenumsatzerlöse 

lagerungen von Steuerbemessungsgrund-
lagen aus dem Inland ins Ausland. Es 
dient insoweit der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung. Das Außensteuergesetz er-
gänzt in der Hauptsache Einkommen-
steuergesetz und Körperschaftsteuerge-
setz durch spezielle Regelungen insbe-
sondere folgender Auslandssachverhalte: 
Internationale Verflechtungen (§ 1 AStG) 
- Vereinbaren Steuerinländer und ihnen 
nahestehende Steuerausländer (z.B. eine 
Tochtergesellschaft) unangemessene Ge-
schäftsbedingungen (z.B. Verrechnungs-
preise) zu Lasten der Einkünfte des 
Steuerinländers, so sind diese Einkünfte 
für die inländische Besteuerung entspre-
chend zu korrigieren. 
Wohnsitzwechsel in niedrigbesteuernde 
Staaten (§§ 2-5 AStG) - Langjährig unbe-
schränkt Steuerpflichtige sind nach 
ihrem Wohnsitzwechsel noch 10 Jahre 
lang erweitert beschränkt steuerpflichtig 
und werden erst danach in die be-
schränkte Steuerpflicht entlassen. 
Wohnsitzwechsel ins Ausland bei wesent-
licher Beteiligung an inländischer Kapital-
gesellschaft (§ 6 AStG) - Es werden die 
stillen Reserven einer solchen Beteili-
gung zum Zeitpunkt des Wohnsitzwech-
sels der Einkommensteuer unterworfen. 
Beteiligung an ausländischen Zwischen-
gesellschaften (§§ 7-14 AStG) 
Eine Zwischengesellschaft ist eine Kapi-
talgesellschaft in einem niedrigbesteu-
ernden Ausland, die keine echten wirt-
schaftlichen Aktivitäten entwickelt und 
an der Steuerinländer mehrheitlich betei-
ligt sind. Das nichtausgeschüttete Ein-
kommen solcher Zwischengesellschaften 
wird direkt den inländischen Gesellschaf-
tern zugerechnet und bei ihnen besteu-
ert. 
Für sämtliche Auslandsbeziehungen er-
weitern §§16, 17 AStG die Mitwirkungs-
pflicht des Steuerpflichtigen nicht unwe-
sentlich. 

Hans Deppe 

Außenumsatzerlöse 
In der -» Konzernrechnungslegung sind 
-» Innen- und Außenumsatzerlöse zu un-
terscheiden. Aus der Sicht des Konzern 
als wirtschaftliche Einheit sind Außen-
umsatzerlöse dann gegeben, wenn sie im 
Lieferungs- und Leistungsverkehr mit 
nicht in den Konzernabschluß einbezoge-
nen Unternehmen entstanden sind. 
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Außerbuchhalterischer Bereich, Prüfung des 

Innenumsatzerlöse, d.h. Erlöse aus kon-
zerninternen Lieferungen und Leistun-
gen, sind dagegen zu eliminieren (-»Auf-
wands- und Ertragskonsolidierung, § 305 
HGB). 

Wolfgang Lück/Norbert Schönbrunn 

Außerbuchhalterischer Bereich, Prüfung 
des 
Die ordnungsmäßige Durchführung ei-
ner -» Jahresabschlußprüfung nach den 
Vorschriften des H G B muß auch die Prü-
fung des außerbuchhalterischen Bereichs 
umfassen. Bei dem außerbuchhalteri-
schen Bereich im weiteren Sinne handelt 
es sich um die Bereiche, die nicht Be-
standteil der Finanzbuchhaltung sind, je-
doch mittelbar oder unmittelbar mit der 
Buchführung, dem Jahresabschluß und 
dem Lagebericht in Beziehung stehen; 
dazu zählen im einzelnen: 
1. Außerbuchhalterische Bereiche des 

Rechnungswesens. 
a) Betriebsabrechnung. 
b) Statistik. 
c) Planung. 

2. Rechtsgrundlagen und Rechtsbezie-
hungen der Gesellschaft. 
a) Bestellung des Abschlußprüfers. 
b) Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag. 
c) Verträge mit Dritten. 
d) Sonstige Rechtsbeziehungen (Or-

ganverträge und -beschlüsse). 
e) Öffentlich-rechtliche Verpflichtun-

gen. 
Für die Prüfung des außerbuchhalteri-
schen Bereichs bieten sich folgende -» 
Prüfungshandlungen an: Befragung der 
gesetzlichen Vertreter bzw. der betreffen-
den Sachbearbeiter, Einsichtnahme in 
die Dokumente, Einholung von Bestäti-
gungen. 

Wolfgang Lück 

Außerordentliches Ergebnis 
Die Gewinn- und Verlustrechnung nach 
§ 275 HGB unterscheidet sowohl in der 
Form des Gesamtkostenverfahrens nach 
§ 275 Abs. 2 als auch in der Form des Um-
satzkostenverfahrens nach § 275 Abs. 3 
die Ergebnisbestandteile „Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" und das 
„außerordentliche Ergebnis". Das außer-
ordentliche Ergebnis besteht bei beiden 
Verfahren aus den Posten „außerordentli-
che Erträge" und „außerordentliche Auf-
wendungen". Das Erfordernis des geson-
derten Ausweises bedingt Abgrenzungs-

Außerordentliches Ergebnis 

kriterien für außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen einer- und Erträge 
und Aufwendungen, die sich im Ergebnis 
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nie-
derschlagen, andererseits. 
Aus § 277 Abs. 4 Satz 1 HGB folgt, daß 
als außerordentliche Posten nur die 
„außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit der Kapitalgesellschaft" anfal-
lenden Erträge und Aufwendungen aus-
zuweisen sind. Damit ergibt sich zwangs-
läufig, daß nur außergewöhnliche Ereig-
nisse, die sich vom normalen Ablauf des 
Geschäftsjahres unterscheiden und somit 
unternehmensfremd sind, als außeror-
dentliche Posten in der Gewinn- und Ver-
lustrcchnung auszuweisen sind, also sol-
che, die als ungewöhnlich in der Art und 
selten im Vorkommen zu betrachten 
sind. 
Das Merkmal der ungewöhnlichen Art ist 
gegeben, wenn der zugrundeliegende 
Vorfall einen hohen Grad der Abnor-
mität aufweist, d.h. nur in zufälliger Be-
ziehung zum gewöhnlichen und typi-
schen Geschäft der Gesellschaft steht. 
Das Attribut selten ist einem Vorfall zu-
zuschreiben, der sich in voraussehbarer 
Zukunft nicht wiederholen wird. 
Diese enge Umschreibung der außeror-
dentlichen Erträge und Aufwendungen 
führt dazu, daß diese in einer Gesell-
schaft nur ausnahmsweise vorkommen. 
Dabei werden in der Literatur insbeson-
dere folgende typische außerordentliche 
Erträge und Aufwendungen genannt: 
- Gewinne/Verluste aus der Veräuße-

rung ganzer Betriebe, wesentlicher Be-
triebsteile oder von bedeutenden Be-
teiligungen; 

- außerplanmäßige Abschreibungen aus 
Anlaß eines außergewöhnlichen Ereig-
nisses, wie z.B. Stillegung von Betrie-
ben, Enteignung, Zerstörung durch Ka-
tastrophen; 

- Erträge aus Sanierungsleistungen (Zu-
schüsse oder Forderungsverzichte); 

- Entlassungsentschädigungen bei Mas-
senentlassungen (Sozialpläne) 

- einmalige Zuschüsse der öffentlichen 
Hand zur Umstrukturierung von Bran-
chen. 

Bei der Prüfung der Frage der Außeror-
dentlichkeit von Erträgen und Aufwen-
dungen sind die jeweiligen individuellen 
Besonderheiten einer Gesellschaft zu be-
achten. Was für die eine Gesellschaft 
außerhalb ihrer gewöhnlichen Geschäfts-
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tätigkeit liegt, also unternehmensfremd 
ist, kann durchaus bei einer anderen der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzu-
ordnen sein. 
Bei einer Zuordnung kommt es auf die 
Höhe der Einzelbeträge ebensowenig an 
wie auf ihren eventuellen aperiodischen 
Charakter. 
Nach § 277 Abs. 4 Satz 2 HGB sind 
außerordentliche Erträge und Aufwen-
dungen „hinsichtlich ihres Betrags und 
ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit 
die ausgewiesenen Beträge für die Beur-
teilung der Ertragslage nicht von unter-
geordneter Bedeutung sind". 
Damit ist die Berichtspflicht auf Beträge 
beschränkt, die für die Beurteilung der 
Ertragslage nicht von untergeordneter 
Bedeutung sind, also ist der Einzelfall 
entscheidend. Allgemein dürfte damit da-
von auszugehen sein, daß alle die außer-
ordentlichen Erträge und Aufwendungen 
erläutert werden müssen, die einen Ein-
fluß auf die Entscheidungen der Empfän-
ger des Jahresabschlusses haben könn-
ten. 
Gemäß § 285 Nr. 6 HGB ist im Anhang 
weiter anzugeben, in welchem Umfang 
die Steuern vom Einkommen und Ertrag 
das außerordentliche Ergebnis belasten. 

Karl-Willi Schlemmer 

Ausstehende Einlagen auf das Grund-
kapital 
Einlagen der -» Aktionäre, für deren Er-
bringung zwar eine Verpflichtung be-
gründet, aber noch nicht erfüllt worden 
ist: 
Für die Errichtung der -» Aktiengesell-
schaft ist nach §§ 23 Abs. 2 Nr. 2,29 AktG 
die Übernahme (Zeichnung) der -» Ak-
tien in Höhe des —* Grundkapitals durch 
die Gründer erforderlich. Das bedeutet 
noch nicht die Einzahlung der entspre-
chenden Beträge, vielmehr sind nur 
rechtsverbindliche Forderungen der Ge-
sellschaft gegen ihre Aktionäre entstan-
den, den Ausgabebetrag für die Aktien 
als Einlage in das Gesellschaftsvermögen 
zu zahlen. Vor der Anmeldung der Ge-
sellschaft zum -» Handelsregister ist je-
doch der eingeforderte Betrag der Einla-
gen an die Gesellschaft zu entrichten 
(§ 36 Abs. 2 Satz 1 AktG). 
Anders als § 151 Abs. 1 AktG 1965 be-
ginnt das Gliederungsschema der Bilanz 
nach dem Bilanzrichtliniengesetz nicht 
mit „Ausstehenden Einlagen auf das 

Auswahlverfahren 

Grundkapital; davon eingefordert", son-
dern mit dem Gruppenposten „Anlage-
vermögen". Falls jedoch bei einem Un-
ternehmen ausstehende Einlagen vorlie-
gen, sind diese nach § 272 Abs. 1 H G B 
entweder auf der Aktivseite vor dem An-
lagevermögen gesondert auszuweisen 
unter Vermerk von eingeforderten Einla-
gen oder auf der Passivseite in einer Vor-
spalte von dem Posten „Gezeichnetes 
Kapital" offen abzusetzen unter Ausweis 
des „Eingeforderten Kapitals" in der 
Hauptspalte. Noch nicht eingeforderte 
ausstehende Einlagen stellen damit wirt-
schaftlich betrachtet einen Wertberichti-
gungsposten zum gezeichneten Kapital 
dar. 

Herbert Leßmann 

Auswahl des Abschlußprüfers 
-» Bestellung des Abschlußprüfers 

Auswahlprüfung 
Nach dem Kriterium -» Prüfungsinten-
sität werden die Auswahlprüfung und 
die -» lückenlose Prüfung als Prüfungs-
methoden unterschieden. 
Bei Auswahlprüfungen werden aus ei-
nem abgegrenzten Bereich nicht sämtli-
che Vorgänge und Tatbestände geprüft, 
sondern nur Teilbereiche einer statisti-
schen Grundgesamtheit, wobei von dem 
erzielten Urteil über die Teilbereiche auf 
ein Urteil über die Grundgesamtheit ge-
schlossen wird. 
Die Jahresabschlußprüfung nach den 
Vorschriften des HGB wird i.d.R. als 
Auswahlprüfung durchgeführt. Dabei er-
folgt die Auswahl der Stichprobenele-
mente nach folgenden Prinzipien: 
1. Bewußte Auswahl: 

- Auswahl typischer Fälle, 
- Auswahl nach dem Konzentrations-

prinzip, 
- detektivische Auswahl. 

2. -» Zufallsauswahl. 
(Vgl. auch -» Stichprobenprüfung, An-
wendung) 

Wolfgang Lück 

Auswahlverfahren 
Kann eine hinreichende Urteilsqualität 
gewonnen werden, ohne sämtliche prü-
fungspflichtigen Unterlagen in eine Prü-
fung einzubeziehen, spricht man von ei-
ner Auswahlprüfung (-» Prüfungsum-
fang). Bei einer Auswahlprüfung ist die 
Erzielung einer hinreichenden Urteils-
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qualität verbunden mit der Bes t immung 
des Prüfungsumfanges und der Auswahl-
verfahren , d.h. der Festlegung der Art 
und Weise der Auswahl der den Prü-
fungsumfang bes t immenden Geschäfts-
fälle. D ie in der Prüfungspraxis ange-
wandten bzw. in der Li tera tur beschrie-
benen Auswahlverfahren lassen sich mit 
den Termini „bewußte" („gezielte") Aus-
wahl und „Zufal lsauswahl" kennzeich-
nen. 
Bei der Auswahltechnik der bewußten 
Auswahl ist die subjektive, aber nach 
pf l ichtgemäßem Ermessen get roffene 
Entscheidung des Prüfers dafür aus-
schlaggebend, welche Geschäftsfäl le ge-
prüf t werden. Hierbei sind drei Möglich-
keiten gegeben: Der Prüfer kann eine 
Auswahl typischer Fälle (d.h. von Fällen, 
die für die Beurtei lung der Ordnungs-
mäßigkeit aller Geschäftsfäl le als typisch 
gehal ten werden), eine Auswahl nach 
dem Konzentrationsprinzip (d.h. von Fäl-
len, denen besondere Bedeutung für die 
Urtei lsbildung beizulegen ist) oder eine 
detektivische Auswahl (d.h. von Fällen, 
bei denen Fehler zu vermuten sind) tref-
fen. Die genannten Auswahltechniken 
werden in der Praxis mi te inander kombi-
niert. Nachtei le der bewußten Auswahl 
sind die Nichtbcweisbarkeit der Reprä-
sentanz der ausgewählten Geschäftsfäl le 
und eine daraus result ierende eventuelle 
UnWirtschaftlichkeit bei der Festlegung 
des Prüfungsumfangs. 
Das wesentl iche Kennzeichen der Zu-
fallsauswahl ist, daß jeder Geschäftsfal l 
die gleiche bzw. eine best immte, bere-
chenbare und von Null verschiedene 
Chance hat, geprüf t zu werden. D e r Vor-
teil der Zufallsauswahl ist darin zu sehen, 
daß es die Wahrscheinlichkeitsrechnung 
erlaubt , den Spielraum zu best immen, in-
nerha lb dessen der durch die stichpro-
benweise Prüfung gefundene Aussage-
wert u m den bei lückenloser P rüfung ge-
f u n d e n e n Wert pendelt . Dadurch kann 
angegeben werden, mit welcher Sicher-
heit ein Prüfungsgegenstand aufgrund ei-
ner s t ichprobenweisen Prüfung als ord-
nungsgemäß bzw. nicht o rdnungsgemäß 
zu bezeichnen ist ( -» Sicherheit und Ge-
nauigkeit; -» Zufallsauswahl): Daneben 
wird in der statistischen Li tera tur noch 
die Auswahl auf das Gera tewohl er-
wähnt. Da es sich hier um eine subjektive 
Auswahl handelt , die nicht nach dem 
pfl ichtgemäßen Ermessen erfolgt, wider-

spricht diese den Grundsä tzen ordnungs-
mäßiger Abschlußprüfung. 

Rober t Buchner 

Ausweisprüfung 
Der Abschlußprüfer hat im R a h m e n der 
Ausweisprüfung zu prüfen , ob die Glie-
derungsvorschrif ten des § 265 H G B 
i.V.m. §§ 266 und 275 H G B beachtet wor-
den sind. Im einzelnen ist zu prüfen, 
- ob die bilanzierten Vermögensgegen-

stände und Verbindlichkeiten unter 
den richtigen Bilanzposten ausgewie-
sen wurden (§ 266 H G B ) , 

- ob die Er t räge und Aufwendungen un-
ter den richtigen Posten der Gewinn-
und Verlustrechnung ausgewiesen wur-
den (§ 275 H G B ) , 

- ob der Grundsa tz der Ausweisstetigkeit 
erfüllt ist (§ 265 Abs. 1 H G B ) , 

- ob zu j edem Posten der Bilanz sowie 
der Gewinn- und Verlustrechnung der 
entsprechende Bet rag des vorherge-
henden Geschäf ts jahrs angegeben ist 
( §265 Abs. 2 H G B ) , 

- ob die notwendigen Mitzugehörigkeits-
vermerke gemacht wurden (§ 265 
Abs. 3 H G B ) . 

- ob die Vorschrif ten des § 265 Abs. 4 
H G B zur Gl iederung des Jahresab-
schlusses für Un te rnehmen , die in meh-
reren Geschäftszweigen tätig sind, und 
hierdurch die Gl iederung des Jahresab-
schlusses nach verschiedenen Gliede-
rungsvorschrif ten vorgeschrieben ist. 
beachtet wurden, 

- ob die Möglichkeiten bzw. die Pflichten 
einer weiteren Untergl iederung der 
Jahresabschlußposten, einer Ä n d e r u n g 
der Gliederung der Bilanz und der Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie der 
Zusammenfassung einzelner Jahresab-
schlußposten d e m Gesetz entspre-
chend vorgenommen wurden (§ 265 
Abs. 5 ,6 und 7 H G B ) , 

- ob notwendige Leerposten ausgewie-
sen wurden (§ 265 Abs. 8 H G B ) und 

- ob die Angaben , die in Ausübung eines 
Wahlrechts en tweder in der Bilanz bzw. 
der Gewinn- und Verlustrechnung oder 
im Anhang gemacht werden dürfen , 
auch tatsächlich gemacht wurden. 

Damit wird der Jahresabschluß auf die 
Einhal tung des Grundsa tzes der Klarheit 
und Übersichtlichkeit (§ 243 Abs. 2 
H G B ) geprüft . 

Jörg Hunecke 
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Auszahlung 
-» Rechnungswesen, Grundbegriffe des 

Average Prudent Investor (API) 
US-amerikanische Bezeichnung für ei-
nen fiktiven „durchschnittlich kompeten-
ten Wertpapieranleger". Die Fiktion des 
API dient der Konkretisierung des Prin-
zips der Wesentlichkeit (-» Materiality), 
wobei die Informationsbedürfnisse von 
Adressaten der externen Rechnungsle-
gung ein Orientierungskriterium von 
Materiality-Entscheidungen darstellen. 
Betrachtet werden die Wirkungen von in 
der Rechnungslegung bereitgestellten In-
formationen. Als „wesentlich" (material) 
werden solche Informationen bezeichnet, 
die eine Anlageentscheidung des API be-
einflussen könnten. Dabei ist charakteri-
stisch für den API, daß er keine „Insider 
Informationen" besitzt, sondern der Jah-
resabschluß seine wesentliche Entschei-
dungsgrundlage ist. Die Fiktion des API 
stellt damit einen „typisierten Informa-

Average Prudent Investor (API) 

tionsempfänger" der Rechnungslegung 
dar. Er stellt insbesondere auf den Ak-
tionärsschutz als Ziel der externen Rech-
nungslegung ab. 

In Erweiterung der Fiktion des API auch 
auf den Gläubigerschutz spricht das 
„Statement of Financial Accounting Con-
cepts No. 1" des FASB (Financial Ac-
counting Standards Board) von „... those 
(persons) who have a reasonable under-
standing of business and economic activi-
ties and are willing to study the informa-
tion with reasonable diligence." Diese 
Definition dient u.a. als Kriterium für 
den Begriff „Understandability" (Ver-
ständlichkeit) als qualitative Anforde-
rung an die in der externen Rechnungsle-
gung bereitgestellten Informationen. Ei-
ne weitergehende inhaltliche Konkreti-
sierung der Informationsbedürfnisse des 
API führte bislang nicht zu einheitlichen 
Ergebnissen. 

Udo Jung 
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BÄK (Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen) 

Bankenaufsicht 

Bankbilanz 
Kurzbezeichnung für den Jahresabschluß 
der Kreditinstitute, d.h., für ihre Jahresbi-
lanz (-> Bilanz) mit Gewinn- und Ver-
lustrechnung und Anhang. 
Seitdem die sog. —» Bankbilanzrichtlinie 
(86/635 E W G ) vom 8. Dez. 1986 durch 
das Bankbilanzrichtlinie-Gesetz vom 
30. Nov. 1990 und die Verordnung über 
die Rechnungslegung der Kreditinstitute 
(RechKredV) vom 10. Febr. 1992 in deut-
sches Recht umgesetzt worden ist, sind 
alle die Rechnungslegung der Kreditin-
stitute (einschließlich des Lageberichts) 
betreffenden Vorschriften im Handelsge-
setzbuch (HGB) und in der genannten 
Verordnung zusammengefaßt. Durch das 
Bankbilanzrichtlinie-Gesetz wurde in das 
mit „Handelsbücher" überschriebene 
Dritte Buch des H G B ein Vierter Ab-
schnitt „Ergänzende Vorschriften für 
Kreditinstitute" (§§ 340-340o HGB) ein-
gefügt, der die branchenspezifisch be-
dingten Abweichungen von den grund-
sätzlich auch für Kreditinstitute gelten-
den Bilanzierungsvorschriften für große 
Kapitalgesellschaften regelt. Gleichzeitig 
wurde die Verordnungsermächtigung zu-
gunsten des Bundesjustizministers zum 
Erlaß von Formblättern für die Gliede-
rung des Jahresabschlusses von Kapi-
talgesellschaften für die spezifischen 
Zwecke der Kreditinstitute modifiziert, 
woraufhin die Rechnungslegungsverord-
nung erlassen worden ist. Das Kreditwe-
sengesetz (KWG) enthält bezüglich der 
Rechnungslegung nur noch die Bestim-
mung, daß der in den ersten drei Mona-
ten nach Ablauf des Geschäftsjahrs auf-
zustellende Jahresabschluß und später 
der festgestellte, geprüfte und mit dem 
Bestätigungsvermerk des Abschlußprü-
fers versehene Jahresabschluß mit Lage-
bericht (ggf. auch den Konzernabschluß 
und den Konzernlagebericht) jeweils un-
verzüglich dem Bundesaufsichtsamt für 
das Kreditwesen (BÄK) und der Deut-
schen Bundesbank einzureichen ist. 
Für die Gliederung der Jahresbilanz gibt 
es jetzt nach der Rechnungslegungsver-

ordnung für alle Arten von Kreditinstitu-
ten im Prinzip ein einheitliches Form-
blatt. Formblatt 1 für die Bilanz, Form-
blatt 2 und 3 für die Gliederung der Ge-
winn- und Verlustrechnung in der Konto-
form und in der Staffelform. Den Beson-
derheiten unterschiedlicher Rechtsfor-
men und spezialisierter Kreditinstitute, 
die früher unterschiedliche Formblätter 
zur Folge hatten, wird jetzt dadurch 
Rechnung getragen, daß in Fußnoten zu 
einzelnen Posten zweckentsprechende 
Untergliederungcn und Zusatzangaben 
verlangt werden. 
Die im Prinzip nach Liquiditätsgesichts-
punkten gegliederten aktiven und passi-
ven Bilanzposten sollen ein zutreffendes 
Bild von der Vermögenslage und der Fi-
nanzstruktur geben, die im wesentlichen 
nach dem Bruttoprinzip auszuweisenden 
Aufwands- und Ertragsposten der Ge-
winn- und Verlustrechnung einen Ein-
blick in die Ertragslage ermöglichen. 
Der Inhalt des nach den Formblättern zu 
erstellenden Jahresabschlusses ist durch 
die Rechnungslegungsverordnung um-
fassend geregelt. Die Verordnung, die -
abgesehen von den Formblättern - im 
wesentlichen den früheren Bilanzie-
rungsrichtlinien des BÄK entspricht, ent-
hält im Anschluß an verschiedene Be-
griffsbestimmungen und Antworten auf 
Bilanzierungsfragen allgemeiner Art 
(z.B. über die Möglichkeit der Zusam-
menfassung einzelner Posten, den Aus-
weis von Unterposten, die Behandlung 
von Gemeinschaftsgeschäften und Treu-
handgeschäften, die Fristengliederung, 
die Verrechnung von Forderungen und 
Verbindlichkeiten) vor allem zahlreiche 
Hinweise zu einzelnen Posten der Bilanz 
und der Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie detaillierte Bestimmungen über 
den Inhalt des Anhangs. 
Für die Bewertung gelten grundsätzlich 
die allgemeinen handelsrechtlichen Vor-
schriften. Nach den „Ergänzenden Vor-
schriften für Kreditinstitute" im H G B 
besteht eine wichtige Ausnahme darin, 
daß Forderungen an Kreditinstitute und 
Kunden sowie bestimmte Wertpapiere zu 
einem niedrigeren als dem ansonsten 
vorgeschriebenen Wert angesetzt werden 
dürfen, soweit dies nach vernünftiger 
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k a u f m ä n n i s c h e r B e u r t e i l u n g zur Siche-
rung gegen die b e s o n d e r e n Ris iken des 
Geschäf t szweigs d e r Kred i t ins t i tu te not -
wend ig ist, wobe i de r B e t r a g der auf die-
se Weise geb i lde t en Vorsorgerese rve 4 % 
des G e s a m t b e t r a g e s de r b e t r e f f e n d e n 
V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e nicht übers te i -
gen darf . D i e s e R e g e l u n g ermöglicht es 
den Kred i t i n s t i t u t en , bei d e n g e n a n n t e n 
Bi lanzpos ten stille R e s e r v e n zu bi lden. 
U m zu v e r h i n d e r n , d a ß d i e Bi ldung und 
Auf lösung sti l ler R e s e r v e n in de r G e -
winn- und V e r l u s t r e c h n u n g s ichtbar wird, 
ist es ges ta t te t , b e s t i m m t e A u f w e n d u n g e n 
und E r t r ä g e in d e r G e w i n n - und Verlust-
r e c h n u n g z u s a m m e n z u f a s s e n o d e r mit-
e i n a n d e r zu v e r r e c h n e n und insoweit 
v o m B r u t t o a u s w e i s abzusehen . Für d ie 
o f f e n e Bi ldung von Vorsorgerese rven im 
R a h m e n v e r n ü n f t i g e r k a u f m ä n n i s c h e r 
Beur te i lung zur S iche rung gegen die be-
s o n d e r e n Ris iken des Geschäf t szweigs 
de r Kred i t ins t i tu t e ist en t sp r echend d e r 
Bankbi lanzr ich t l in ie ein fü r deu t sche 
Verhäl tn isse n e u e r Bi lanzpos ten „Fonds 
für a l lgemeine B a n k r i s i k e n " vorgesehen , 
dessen H ö h e al lerdings zah lenmäßig 
nicht beg renz t ist. A n d e r e gesetzl iche 
S o n d e r r e g e l u n g e n f ü r die Kredi t ins t i tu te 
b e t r e f f e n d ie Pens ionsgeschäf te , d ie 
W ä h r u n g s u m r e c h n u n g (wozu de r Ban-
k e n f a c h a u s s c h u ß des Inst i tuts de r Wirt-
s cha f t sp rü fe r e ine u m f a n g r e i c h e Stel-
l u n g n a h m e B F A 3/95 a b g e g e b e n hat) , d ie 
P rü fung , d e n ( n u n m e h r im Prinzip von 
allen Kred i t in s t i tu t en zu e rs te l l enden) 
K o n z e r n a b s c h l u ß mit Konze rn lagebe -
richt, die O f f e n l e g u n g d e s Jahresab-
schlusses u n d des Konzernabsch lusses 
(mit E r l e i c h t e r u n g e n fü r Kredi t ins t i tu te 
mit e ine r B i l a n z s u m m e von weniger als 
300 Mio. D M ) . D i e Gese t ze sbes t immung , 
nach der e n t s p r e c h e n d d e r Bankbi lanz-
richtl inie im A n h a n g des Jahresabschlus-
ses d ie F o r d e r u n g e n und Verbindl ichkei -
ten nach ih re r Frist igkeit zu gl iedern sind 
und f ü r die G l i e d e r u n g d ie Res t laufze i t 
de r F o r d e r u n g e n u n d Verb ind l ichke i ten 
m a ß g e b e n d ist, t r a t erst a m 1. Januar 1998 
in K r a f t u n d ist e r s tmals auf die A b -
schlüsse fü r das nach d e m 31. D e z e m b e r 
1997 b e g i n n e n d e G e s c h ä f t s j a h r anzu-
w e n d e n ; dami t wird das b i sher maßgebl i -
che Pr inzip de r G l i e d e r u n g nach U r -
sp rungs lau fze i t en du rch d a s Rest laufzei t -
pr inz ip abge lös t . F ü r d ie Zwecke d e r 
Bankens ta t i s t ik w e r d e n von der D e u t -
schen B u n d e s b a n k a l lerdings auch wei-

te rh in A n g a b e n nach Ursp rungs l au fze i -
ten ver lang t . 
N a c h e iner V e r o r d n u n g des Bundes ju -
s t izminis ter iums v o m 13. O k t o b e r 1994 
h a b e n die Kredi t ins t i tu te , die e inge t ra -
g e n e G e n o s s e n s c h a f t e n o d e r Spa rkas sen 
sind, i h r em be im B Ä K und de r D e u t -
schen B u n d e s b a n k e inzu re i chenden Jah-
re sabsch luß zur E r l ä u t e r u n g e ine A n l a g e 
b e i z u f ü g e n , de ren Inhal t sich nach d e m 
jewei ls fü r die be iden Ins t i tu t sg ruppen 
de r V e r o r d n u n g b e i g e f ü g t e n M u s t e r rich-
tet . 

D i e Vorschr i f ten f ü r d e n J ah re sabsch luß 
de r Kred i t ins t i tu te und se ine P r ü f u n g 
ge l ten e n t s p r e c h e n d auch d a n n , w e n n 
Kred i t ins t i tu te Zwischcnabsch lüsse zu 
d e m Z w e c k ers te l len, Z w i s c h e n g e w i n n e 
bei d e r B e m e s s u n g des fü r zah l re iche 
bankaufs ich t l i che R e g e l u n g e n maßgeb l i -
chen h a f t e n d e n E igenkap i t a l s zu be rück -
sicht igen (§ 340a H G B in V e r b i n d u n g mit 
§ 10 Abs . 3 K W G ) . E ine a n d e r e A r t von 
Zwischenabsch lüssen , auf d ie die ge-
n a n n t e n B e s t i m m u n g e n nicht unmi t te l -
bar a n z u w e n d e n sind, h a b e n die Kredi t -
ins t i tu te f ü r die Z w e c k e de r Bankens t a t i -
stik monat l ich aufzus te l len und de r 
D e u t s c h e n B u n d e s b a n k e inzure ichen (—> 
Mona t sauswe i se ) . Alle zwei M o n a t e wer -
den von den G r o ß b a n k e n und einigen 
a n d e r e n g r ö ß e r e n K r e d i t b a n k e n Zwi-
schenb i lanzen , sog. Zwe imona t sauswe i se , 
und tei lweise auch Quar t a l sbe r i ch t e mit 
B i lanzzah len veröf fen t l ich t . I m Z u s a m -
m e n h a n g mit d e r K W G - N o v e l l e von 
1997, du rch die d ie Finanzdiens t le is tungs-
ins t i tu te in die B a n k e n a u f s i c h t e inbezo-
gen w u r d e n , ist das H G B d a h i n g e h e n d 
g e ä n d e r t w o r d e n , d a ß die b isher für K r e -
d i t ins t i tu te ge l t enden Rechnungs l e -
gungsvorschr i f t en n u n m e h r im Pr inz ip 
auch fü r F inanzdiens t le is tungs ins t i tu te 
ge l ten . E i n e e n t s p r e c h e n d e Ä n d e r u n g 
de r R e c h n u n g s l e g u n g s v e r o r d n u n g ist in 
Vorbe re i tung . D i e Finanzdiens t le is tungs-
ins t i tu te h a b e n ih re Jahresabschlüsse wie 
die Kred i t ins t i tu te d e m B Ä K und de r 
D e u t s c h e n B u n d e s b a n k e inzure ichen . 

H e l m u t M a y e r 

Bankbilanzrichtlinie 
D i e Richt l inie ü b e r den Jah resabsch luß 
u n d den konsol id ie r ten A b s c h l u ß von 
B a n k e n u n d a n d e r e n F inanz ins t i tu t ionen 
(86 /635 /EWG) v o m 8. D e z e m b e r 1986 
( A B I E G Nr. L 372/1) übe r t r äg t die -> Bi-
lanzr icht l inie und die —> Konzernb i l anz-
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richtlinie rechtsform- und größenunab-
hängig auf Kreditinstitute des privaten 
und öffentlichen Rechts und ergänzt die-
se um bankenspezifische Rechnungsle-
gungsvorschriften. Sie enthält besondere 
Formblätter für die Bilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Defini-
tionen bankenspezifischer Begriffe und 
Geschäfte, wie z.B. der Pensionsgeschäfte 
und Treuhandgeschäfte. Für die Bewer-
tung gelten grundsätzlich ebenfalls die 
Vorschriften der Bilanzrichtlinie. Vorsor-
ge für die besonderen bankgeschäftli-
chen Risiken soll nicht durch die Bildung 
stiller Reserven, sondern durch einen be-
sonderen Passivposten getroffen werden. 
Den Mitgliedsstaaten ist jedoch die Mög-
lichkeit eingeräumt, daneben stille Re-
serven bei den Forderungen an Kreditin-
stitute und Kunden sowie solchen Wert-
papieren zuzulassen, die weder wie Fi-
nanzanlagen bewertet werden noch dem 
sog. Handelsbestand zuzuordnen sind. 
Der Gesamtbetrag dieser stillen Reser-
ven darf 4 vom Hunder t des handels-
rechtlich sonst erforderlichen Wertansat-
zes dieser Vermögensgegenstände nicht 
überschreiten; das Wertaufholungsgebot 
und die Erläuterungspflichten entfallen 
insoweit. Neu ist, daß die Währungsum-
rechnung und die Bewertung von Ter-
mingeschäften gesetzlich geregelt wer-
den müssen, und zwar nach dem Vorbild 
der anglo-amerikanischen Stichtagsme-
thode. Den Mitgliedstaaten ist aber das 
Wahlrecht eingeräumt, die Zeitbezugs-
methode in bestimmtem Umfang zuzu-
lassen. Gewinne aus der Währungsum-
rechnung und aus Termingeschäften müs-
sen jedoch stets vereinnahmt werden, 
wenn sie besonders durch andere Ter-
mingeschäfte, Vermögensgegenstände 
oder Verbindlichkeiten gedeckt sind. Bei 
den Forderungen und Verbindlichkeiten 
sind die Restlaufzeiten und nicht mehr 
die vereinbarten Laufzeiten anzugeben. 
„Die Anpassung des deutschen Rechts 
erfolgte d.G.v. 30.11.1990, BGBl. I 2570, 
im wesentlichen im Handelsgesetzbuch 
durch Einfügung der §§ 340 bis 340o in 
das Dritte Buch des Handelsgesetzbuchs 
und durch die VO über die Rechnungsle-
gung der Kreditinstitute v. 10.2.1992, BG-
Bl I 203." 

Herber t Biener 

Banken 
—> Kreditinstitute 

Bankenaufsicht 

Banken- oder Depotstimmrecht 
Geregelt in § 135 AktG, wobei es rechts-
politisch um das Problem geht, Machtzu-
sammenballung ohne eigenen Kapital-
einsatz bei Banken und Vertretungslosig-
keit der Kleinaktionäre ohne Einschal-
tung der Banken zu einem sachgerechten 
Ausgleich zu bringen. Die im einzelnen 
recht komplizierte Regelung sieht insbe-
sondere vor, daß Banken das Stimmrecht 
grundsätzlich nicht mehr im eigenen Na-
men (keine Legitimationsübertragung 
mehr!), sondern nur noch als Vertreter 
im Namen der Aktionäre ausüben dür-
fen. Die Stimmabgabe ist stets nur auf-
grund einer schriftlichen, längstens für 15 
Monate erteilten, widerruflichen Spezial-
vollmacht möglich. Die Bank ist bei der 
Stimmrechtsausübung an die Weisungen 
des Aktionärs oder an ihre eigenen vor-
her dem Aktionär nach § 128 Abs. 2 
A k t G mitgeteilten Vorschläge gebunden. 

Herbert Leßmann 

Bankenaufsicht 
ist die einer staatlichen Stelle übertra-
gene Überwachung der -> Kreditinstitu-
te. Sie wird in der Bundesrepublik 
Deutschland unter Mitwirkung der —> 
Deutschen Bundesbank ausgeübt vom 
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 
(BÄK), einer selbständigen Bundesober-
behörde im Geschäftsbereich des Bun-
desministers der Finanzen, und ist darauf 
gerichtet, die Kreditinstitute zum Ge-
schäftsbetrieb zuzulassen, durch laufende 
Überwachung und ggf. Eingriffsmaßnah-
men die Einhaltung der bankaufsichtli-
chen Rechtsvorschriften und Anordnun-
gen durch die Kreditinstitute sicherzu-
stellen und beim Eintritt der gesetzlich 
hierfür bestimmten Gründe die Einstel-
lung des Geschäftsbetriebes herbeizu-
führen. Zu unterscheiden ist die staatli-
che Bankenaufsicht, die auch als Fach-
aufsicht bezeichnet wird, von der Auf-
sicht des Staates über seine Organe und 
Selbstverwaltungskörperschaften. Dieser 
Staatsaufsicht unterliegen Kreditinstitute 
in der Rechtsform der juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts neben der 
Bankenaufsicht. Wahrgenommen wird 
die Staatsaufsicht bei einigen dieser Kre-
ditinstitute von Bundesministerien, in der 
Mehrzahl der Fälle jedoch von den Län-
dern. 
Eingeführt wurde die allgemeine staatli-
che Bankenaufsicht als Folge der Ban-
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kenkrise des Jahres 1931 durch Notver-
ordnung des Reichspräsidenten vom 
19.9.1931. Bis dahin hat te es nur Teilrege-
lungen gegeben, so für die Hypotheken-
banken (-» Realkreditinstitute) das Hy-
pothekenbankgesetz ( H B G ) vom 
13.7.1899 und für das Effekten- und De-
potgeschäft ( -» Bankgeschäfte) das De-
potgesetz vom 5.7.1896. Der Notverord-
nung folgten das Reichsgesetz über das 
Kreditwesen vom 5.12.1934, das 1939 neu 
gefaßt wurde und bis zum 31.12.1961 in 
Kraft blieb. Exekutivorgan waren in zeit-
licher Reihenfolge der Reichskommissar 
für das Bankgewerbe, der Reichskom-
missar für das Kreditwesen, das Reichs-
aufsichtsamt für das Kreditwesen und 
nach 1945 Länderministerien. Mit Wir-
kung vom 1.1.1962 wurde die Bankenauf-
sicht durch das Kreditwesengesetz vom 
10.7.1961 wieder zentralisiert, das nach 
mehreren Novellierungen jetzt in einer 
Neufassung vom 22.1.1996 Rechtsgrund-
lage für die Tätigkeit des BÄK ist. Dane-
ben bestehen für bestimmte Arten von 
Kreditinstituten gesetzliche Sonderrege-
lungen, so für die -» Realkreditinstitute 
das HBG, Pfandbriefgesetz (ÖPG), 
Schiffsbankgesetz (SchBG), für die -» 
Bausparkassen das Bausparkassengesetz 
(BSpKG) und die -> Kapitalanlagege-
sellschaften das Gesetz über Kapitalanla-
gegesellschaften ( K A G G ) . Rechtsgrund-
lage für die Überwachung des Vertriebs 
von ausländischen Investmentanteilen 
ist das Auslandsinvestmentgesetz vom 
28.7.1969. 

Zweck der Bankenaufsicht ist es, das 
Kreditgewerbe funktionsfähig zu erhal-
ten, dessen volkswirtschaftlich bedeutsa-
me Aufgabe vor allem darin besteht, Ein-
lagen anzunehmen und daraus die Wirt-
schaft mit Krediten zu versorgen (-> 
Bankgeschäfte). Neben der Überwa-
chung des Geschäftsgebarens der einzel-
nen Kreditinstitute hat das BÄK zu die-
sem Zweck auch Mißständen gesamt-
wirtschaftlicher Ar t im Kreditwesen ent-
gegenzuwirken und ggf. gesetzgeberische 
Maßnahmen anzuregen, wenn solche 
Mißstände nicht anders beseitigt werden 
können. Der Einlegerschutz wurde 
f rüher als eine Reflexwirkung der im All-
gemeininteresse liegenden Aufgabe an-
gesehen, der Gefahr einer um sich grei-
fenden Vertrauenskrise vorzubeugen. 
Demgegenüber nahm der Bundesge-
richtshof 1979 in zwei Entscheidungen ei-

Bankenaufsicht 

ne Amtspflicht des BÄK auch gegenüber 
einzelnen Einlagegläubigern an, deren 
Verletzung eine Schadensersatzpflicht 
der Bundesrepublik nach § 839 BGB, 
Art . 34 G G auslösen kann. Dies veran-
laßte 1985 den Gesetzgeber zur Einfü-
gung des § 6 Abs. 4 K W G mit der Klar-
stellung, daß das BÄK seine Aufgaben 
nur im öffentlichen Interesse wahrneh-
me. 
Nach dem Gesetz über das Kreditwesen 
obliegen den Kreditinstituten eine Reihe 
von Pflichten, die dazu bestimmt sind, die 
Risiken des Geschäftsbetriebes in Gren-
zen zu halten, ausreichende Risikovor-
sorge zu unterhalten und die Überwa-
chung durch das BÄK zu ermöglichen. 
Die Kreditinstitute müssen hiernach ein 
angemessenes haftendes Eigenkapital 
und jederzeit ausreichende Liquidität ha-
ben (-> Grundsätze über das Eigenkapi-
tal und die Liquidität), sich verschieden-
artigen Prüfungen unterziehen (-» Prü-
fung der Kreditinstitute), spezielle Be-
schränkungen im Kreditgeschäft bei -> 
Großkredi ten und -> Organkrediten be-
achten und sich bei Krediten (-+ Kredit) 
von mehr als D M 500 000,- die wirt-
schaftlichen Verhältnisse ( -» Kreditun-
terlagen) der Kredi tnehmer offenle-
gen lassen. Informationspflichten gegen-
über der Bankenaufsicht sind zu erfüllen 
durch die Einreichung von Jahresab-
schlüssen, Lageberichten, Prüfungsbe-
richten und -» Monatsausweisen sowie 
durch die Anzeige von Großkredi ten, -» 
Millionenkrediten und Organkrediten 
und von Tatbeständen, die den Ge-
schäftsbetrieb allgemein oder die Ge-
schäftsleiter betreffen. 
Die Aufsichtsvorschriften bezogen sich 
früher nur auf einzelne Kreditinstitute 
ohne Rücksicht auf ihre Konzernzu-
gehörigkeit. Die vermehrte Gründung 
von Banktöchtern im Ausland führte 
1985 zur Einführung der sog. Bankenauf-
sicht auf konsolidierter Basis. Einzelne 
Aufsichtsregelungen erstrecken sich hier-
bei auch auf die aus der Mutterbank und 
ihren Tochterbanken bestehende Kredit-
institutsgruppe. So ist der Eigenkapital-
grundsatz I (-> Grundsätze über das Ei-
genkapital und die Liquidität der Ban-
ken) zwar weiterhin auf die einzelnen 
gruppenangehörigen (inländischen) Kre-
ditinstitute, daneben aber auch auf die 
Kreditinstitutsgruppe insgesamt anzu-
wenden. Bei den Beschränkungen der 
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Großkredi te werden Kredite der grup-
penangehörigen Banken an denselben 
Kredi tnehmer zusammengerechnet. Die 
Mut terbanken müssen die von ihren aus-
ländischen Banktöchtern gewährten Mil-
lionenkredite anzeigen und unter Einbe-
ziehung aller Tochterbanken zusammen-
gefaßte Monatsausweise einreichen. Auf-
grund der EG-Konsolidierungsrichtlinie 
müssen seit dem 31.12.1995 auch Finanz-
holding-Gruppen insgesamt ein ange-
messenes haf tendes Eigenkapital haben. 
Eine solche Gruppe besteht dann, wenn 
einer Finanzholding-Gesellschaft, die 
selbst nicht Kreditinstitut ist, ein oder 
mehrere Kreditinstitute als Tochterunter-
nehmen nachgeordnet sind. 
Die Erfüllung der den Kreditinstituten 
obliegenden Pflichten kann das BÄK mit 
Zwangsmitteln durchsetzen, ihre Verlet-
zung teilweise auch mit Bußgeldern ahn-
den. Darüber hinaus stehen dem BÄK 
Eingriffsmaßnahmen vor allem zur Ge-
fahrenabwehr zur Verfügung, die über 
die Anordnung eines Moratoriums zur 
Abwendung des Konkurses bis zur Er-
laubnisrücknahme und zu der wie ein 
Auflösungsbeschluß wirkenden Anord-
nung der Abwicklung reichen. Der An-
trag auf Konkurseröffnung kann nur vom 
BÄK gestellt werden. 

Wolfgang Kuntze 

Bankenfachausschuß (BFA) 
ein Fachausschuß des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer. 1949 wieder errichtet. 
Aufgabe: Klärung von Spezialfragen der 
Rechnungslegung und Prüfung von Kre-
ditinstituten sowie Erarbeitung entspre-
chender Verlautbarungen. 

Horst Kaminski/Klaus Peter Naumann 

Bankenstatistik 
—> Monatsausweise 

Bankfirma 
Name, unter dem die Kreditinstitute 
ihre Geschäfte betreiben. Sie besteht bei 
Privatbankiers ( -» Kreditbanken) aus 
dem Namen des Inhabers oder wenig-
stens eines persönlich haftenden Gesell-
schafters mit einem das Gesellschaftsver-
hältnis andeutenden Zusatz. Juristische 
Personen können auch eine Sachfirma 
bilden. Zusätze zur Firma, die keinen täu-
schenden Inhalt haben, sind zulässig. Die 
Bezeichnung „Bankgeschäft" kann von 
allen Geschäftsbanken geführt werden. 

Bei den Bezeichnungen „Bankhaus" und 
„Bank" bestehen nach einem Leitsatz 
des Deutschen Industrie- und Handelsta-
ges Mindestanforderungen an die Höhe 
des Eigenkapitals. Die firmenrechtlichen 
Grundsätze der Firmenwahrheit (§§ 17 
bis 19 HGB) , der Firmenbeständigkeit 
(§ 22 H G B ) und der Firmenunterscheid-
barkeit (§ 30 HGB) gelten auch für die 
Bankfirma. Um auszuschließen, daß Un-
ternehmen, die keine Bankgeschäfte be-
treiben und keiner staatlichen Aufsicht 
unterliegen, den Eindruck eines beauf-
sichtigten Kreditinstituts hervorrufen, 
besteht im Kreditgewerbe ein weitgehen-
der Bezeichnungsschutz. Vorbehalten 
sind hiernach die Bezeichnungen (auch 
in Wortzusammensetzungen): 
- „Bank" und „Bankier" den mit einer 

Erlaubnis betriebenen Kreditinstituten 
(-> Bankenaufsicht), 

- „Volksbank" sowie „Spar- und Darle-
henskasse" den Kreditinstituten in der 
Rechtsform der eingetragenen Genos-
senschaft ( -» Kreditgenossenschaften), 

- „Sparkasse" den öffentlich-rechtlichen 
-> Sparkassen (mit einer Besitzstands-
regelung für die wenigen freien Spar-
kassen), 

- „Bausparkasse" den -» Bausparkassen, 
- „Kapitalanlage" und „Investment" den 

-> Kapitalanlagegesellschaften. 
Die Bezeichnungen „Bank", „Bankier" 
und „Sparkasse" dürfen jedoch geführt 
werden, wenn der Anschein des Betrei-
bens von Bankgeschäften ausgeschlossen 
ist (z.B. Spielbank). 

Wolfgang Kuntze 

Bankgeheimnis 
Verpflichtung der -> Kreditinstitute, die 
ihnen aus der Geschäftsverbindung mit 
einem Kunden bekanntgewordenen Tat-
sachen ohne dessen Einwilligung nicht zu 
offenbaren. Es ist gesetzlich nicht gere-
gelt, sondern gründet sich auf die unter 
einem besonderen Vertrauensaspekt ste-
henden vertraglichen Beziehungen des 
Kunden zur Bank und ist durch das in 
Art . 2 Abs. 1 G G verankerte allgemeine 
Persönlichkeitsrecht (Schutz der Ge-
heimsphäre) auch verfassungsrechtlich 
abgesichert. 
Die im Kreditgewerbe seit langem übli-
chen und neuerdings in den A G B der 
Banken verankerten Bankauskünfte sind 
zulässig, wenn der Anfragende ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft macht und 
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der betroffene Bankkunde mit der Aus-
kunftserteilung über seine wirtschaftli-
chen Verhältnisse einverstanden ist. Bei 
Geschäftskunden wird das Einverständ-
nis mangels anderslautender Weisung ge-
nerell angenommen. Bei Privatkunden 
muß das Einverständnis allgemein oder 
im Einzelfall ausdrücklich erteilt sein. 
Das Bankgeheimnis berechtigt zur Zeug-
nisverweigerung im Zivilprozeß nach 
§ 383 I Nr. 6, § 384 Nr. 3 ZPO, nicht aber 
im Strafverfahren. 
In Steuerverfahren bestehen gegenüber 
den Finanzbehörden Auskunftspflichten. 
Durch Erlaß vom 31.8.1979 (BStBl. I 
S. 590) - sog. Bankenerlaß - hatte der 
Bundesminister der Finanzen im Einver-
nehmen mit den Länderfinanzministern 
jedoch bestimmt, daß auf das Vertrauens-
verhältnis zwischen Kreditinstituten und 
ihren Kunden besonders Rücksicht zu 
nehmen ist. Zum Zwecke der allgemei-
nen Überwachung darf die einmalige 
oder periodische Mitteilung von Konten 
bestimmter Art und Höhe nicht verlangt 
werden. Auf den Namen lautende Gutha-
benkonten und Depots dürfen bei Be-
triebsprüfungen nicht zwecks Nachprü-
fung der ordnungsmäßigen Versteuerung 
festgestellt oder abgeschrieben werden. 
Einzelauskunftsersuchen sollen nur erge-
hen, wenn die Sachverhaltsaufklärung 
durch den Steuerpflichtigen nicht zum 
Ziel geführt hat oder keinen Erfolg ver-
spricht. Der Bankenerlaß wurde durch 
das Steuerreformgesetz 1990 vom 
25.7.1988 mit seinem wesentlichen Inhalt 
als § 30a in die AO übernommen und hat 
dadurch Gesetzeskraft erlangt. 

Wolfgang Kuntze 

Bankgeschäfte 
im engeren Sinne sind diejenigen Ge-
schäfte, durch deren Betreiben ein Un-
ternehmen nach dem Gesetz über das 
Kreditwesen (-> Bankenaufsicht) die Ei-
genschaft eines -> Kreditinstituts erlangt. 
Dazu gehören 
- das Einlagengeschäft, d.h. die Annah-

me fremder Gelder als Einlagen ohne 
Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet 
werden (—> Einlagenarten), 

- das Kreditgeschäft, d.h. die Gewährung 
von Gelddarlehen und Akzeptkrediten 
(->• Kreditarten), 

- das Diskontgeschäft, d.h. der Ankauf 
von Wechseln und Schecks unter Vor-

Bankgeschäfte 

nähme eines Diskontabzuges (—> Kre-
ditarten), 

- das Finanzkommissionsgeschäft, d.h. 
die Anschaffung und die Veräußerung 
von Finanzinstrumenten im eigenen 
Namen und für fremde Rechnung (-> 
Depotprüfung), 

- das Depotgeschäft, d.h. die Verwah-
rung und Verwaltung von Wertpapie-
ren für andere (-> Depotprüfung), 

- das Investmentgeschäft der -> Kapital-
anlagegesellschaften, 

- die Eingehung der Verpflichtung, 
Darlehensforderungen vor Fälligkeit 
zu erwerben, 

- das Garantiegeschäft, d.h. die Über-
nahme von Bürgschaften, Garantien 
und sonstigen Gewährleistungen für 
andere (-> Kreditarten), 

- das Girogeschäft, d.h. die Durch-
führung des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs und des Abrechnungsverkehrs, 

- das Emissionsgeschäft, d.h. die Über-
nahme von Finanzinstrumenten für ei-
genes Risiko zur Plazierung oder die 
Übernahme gleichwertiger Garantic-
en, 

- das Geldkartengeschäft, d.h. die Ausga-
be vorausbezahlter Karten zu Zah-
lungszwecken, es sei denn, der Karten-
inhaber ist auch der Leistungserbrin-
ger, der die Zahlung erhält, 

- das Netzgeldgeschäft, d.h. die Schaf-
fung und die Verwaltung von Zah-
lungseinheiten in Rechnernetzen. 

Im Sinne der herkömmlichen Unter-
scheidung in Aktiv-, Passiv- und Dienst-
leistungsgeschäfte zählen das Kreditge-
schäft, dem hierbei auch das Diskontge-
schäft und das Garantiegeschäft zuge-
rechnet werden, zu den Aktivgeschäften, 
das Einlagengeschäft zu den Passivgc-
schäften und das Finanzkommissionsge-
schäft, das Depotgeschäft, das Emissions-
geschäft, das Geldkartengeschäft, das 
Netzgeldgeschäft und das Girogeschäft 
zu den Dienstleistungsgeschäften. 
Neben den Bankgeschäften im engeren 
Sinne umfaßt die Geschäftstätigkeit der 
meisten Kreditinstitute (für die zu den -> 
Realkreditinstituten gehörenden Hypo-
thekenbanken und Schiffspfandbriefban-
ken, die —> Bausparkassen und die -> Ka-
pitalanlagegesellschaften gilt dies wegen 
des gesetzlich enumerativ festgelegten 
Geschäftskreises nur eingeschränkt) 
noch andere Bankleistungen und Ge-
schäfte für eigene Rechnung. Davon sind 
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zahlreiche Geschäf te im Kredi tgewerbe 
so stark verbreitet , daß sie das Bundes-
aufsichtsamt für das Kredi twesen (BÄK) 
(—> Bankenaufs icht) von der Anzeige-
pflicht fü r nicht zu den Bankgeschäf ten 
gehörende Geschäf te durch § 9 der Be-
f re iungsverordnung vom 20.8.1985 aus-
genommen hat. 
Hierzu zählen: u.a. 
als Akt ivgeschäf te 

- der E rwerb und die Veräußerung von 
Wertpapieren und Beteiligungen für ei-
gene Rechnung sowie die Teilnahme 
am inländischen Opt ionshandel , 

als Passivgeschäfte 
- die A u f n a h m e von Dar lehen , soweit 

dadurch nicht das zu den Bankgeschäf-
ten gehörende Einlagengeschäft be-
tr ieben wird, und die Wei tergabe von 
Wechseln zum Zwecke der Refinanzie-
rung, 

- die Ausgabe von Inhaber- und Order -
schuldverschreibungen (-> Bank-
schuldverschreibungen) (die Ausgabe 
von Namensschuldverschreibungen 
gehört hingegen zum Einlagenge-
schäft) , 

als Dienstleistungsgeschäfte 
- die Einziehung von Wechseln, Schecks, 

Anweisungen, Lastschrif ten und ähnli-
chen Papieren sowie der Verkauf von 
Reiseschecks, 

- der An- und Verkauf von Münzen , Me-
daillen und unverarbei te ten Ede lme-
tallen, 

- der Abschluß von Devisengeschäften 
sowie der An- und Verkauf von Sorten, 

- die Vermietung von Schließ- und 
Schrankfächern und die Verwahrung 
geschlossener Depots , 

- die Vermit t lung von Bausparver t rägen, 
Versicherungsverträgen und Verträgen 
über Wertpapiere, Dar lehen , Bürg-
schaften, Garant ien und sonstige Ge-
währleistungen, die Verwaltung von 
Vermögen sowie die Bera tung über 
Vermögensangelegenhei ten, 

- die Verwaltung von Dar lehen und Si-
cherhei ten für andere Kreditinsti tute. 

Das in seiner wirtschaftl ichen Funkt ion 
dem Kreditgeschäft nahe verwandte -> 
Factoring und Finanzierungsleasing ( -» 
Leasing), das Betre iben und die Vermitt-
lung von Immobil iengeschäf ten, die 
Ü b e r n a h m e von Vermögens- und Nach-
laßverwaltungen und die Unte rnehmens-
bera tung gehören nicht zu den Bankge-

Bankschuldverschreibungen 

Schäften im engeren Sinne und sind auch 
nicht von der Anzeigepflicht freigestellt. 
Im Z u g e der weltweit größer geworde-
nen Währungskurs- und Zinsf luktuat io-
nen haben neben den herkömmlichen 
Devisentermingeschäf ten neuart ige G e -
schäfte zur Absicherung gegen das Preis-
risiko erheblich an Bedeutung gewon-
nen, so z.B. Zinstermingeschäfte , Opti-
onsgeschäfte in Devisen und Wertpapie-
ren sowie Swapgeschäfte. 

Wolfgang Kuntze 

Bankleistungen 
Bankgeschäf te 

Bankprüfungen 
-> Prüfung der Kredit inst i tute 

Bankschuldverschreibungen 
sind Wertpapiere , in denen ein Kredi t-
institut als Aussteller eine bes t immte Lei-
stung an den jeweiligen Inhaber (Inha-
berschuldverschreibung), an eine be-
s t immte Person oder deren Orde r (Or-
derschuldverschreibung) oder an eine 
namentl ich bezeichnete Person ohne 
Beifügung der Orderklausel (Namens-
schuldverschreibung) verspricht. Ver-
sprochen wird meistens Zah lung eines 
best immten Geldbetrags; es k o m m e n 
aber auch andere Leistungen vor, so z.B. 
bei Goldzer t i f ikaten die Leistung einer 
bes t immten Menge Feingold. Die Ausga-
b e von Bankschuldverschreibungen 
gehört zu den Passivgeschäften der Ban-
ken ( -> Bankgeschäfte) . Die Ausgabe 
von auf eine Ge ldsumme lautenden Na-
mensschuldverschreibungen stellt ein 
Bet re iben des Einlagengeschäfts dar ( -> 
Bankgeschäf te ) und bedarf deshalb der 
Er laubnis des Bundesaufsichtsamtes für 
das Kredi twesen (BÄK) (—» Bankenauf -
sicht) fü r diese Geschäf tsar t . Die Na-
mensschuldverschreibungen als Einla-
gen, nicht aber die Inhaberschuldver-
schreibungen werden bei den -> Kredit-
banken von der Einlagensicherung er-
faßt. 
Z u unterscheiden sind gedeckte und un-
gedeckte Bankschuldverschreibungen. 
Bei den ersteren bestehen Deckungsmas-
sen (in der Haup tsache gebildet aus Hy-
po theken und Kommunaldar lehen) , aus 
denen die Schuldvcrschreibungsgläubi-
ger im Konkursfall vorrangig befriedigt 
werden. Dies sind die Hypo thekenpfand-
briefe, Schiffspfandbriefe und Kommu-
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Bankzinsen 

nalschuldverschreibungen (-> Realkre-
ditinstitute). Die ungedeckten Bank-
schuldverschreibungen gewähren kein 
Befriedigungsvorrecht. Zu ihnen gehören 
- meistens als Namenspapiere - auch die 
Sparbriefe. 

Wolfgang Kuntze 

Bankzinsen 
Entgel t für die darlehensweise Überlas-
sung von Zahlungsmitteln oder Finanzie-
rungsmitteln im Geschäftsverkehr mit 
Kreditinstituten, wobei zwischen Sollzin-
sen und Habenzinsen zu unterscheiden 
ist. Als Sollzinsen oder Debetzinsen be-
zeichnet man die den Kreditinstituten 
von den Darlehensnehmern oder Kredit-
nehmern zustehende Gegenleistung für 
die Gewährung (kurz-, mittel- und lang-
fristiger) Bankdarlehen oder Bankkredi-
te ( -» Kreditarten); zinsähnliche Kredit-
kosten (z.B. Kreditprovision) sind den 
Sollzinsen zuzurechnen. Habenzinsen da-
gegen sind von den Kreditinstituten 
selbst an die Kunden zu entrichten, wenn 
sie von diesen darlehensweise (kurz-, 
mittel- und langfristige) Finanzierungs-
mittel, insbesondere als Einlagen (-> 
Einlagenarten) , entgegennehmen. 
Die Höhe von Soll- und Habenzinsen, 
üblicherweise in Jahresprozentsätzen 
(% p.a.) angegeben, wird - abgesehen 
von der Differenzierung nach der Fristig-
keit, mit der die Mittel zur Verfügung ge-
stellt werden - maßgeblich von der allge-
meinen Lage auf dem -> Geldmarkt und 
—> Kapitalmarkt bestimmt, die ihrerseits 
wiederum stark von der -» Geld- und 
Kreditpolitik beeinflußt wird. Eine ge-
wisse Leitfunktion kommt dabei dem 
Diskontsatz und dem Lombardsatz der 
—> Deutschen Bundesbank zu; nicht sel-
ten ist im kurz- und mittelfristigen Kre-
ditgeschäft der Banken die Höhe der 
Sollzinsen an einen dieser Sätze gekop-
pelt. 

D e r Unterschied zwischen den durch-
schnittlichen Sollzinsen und den durch-
schnittlichen Habenzinsen ist die Zins-
spanne, die für die Ertragslage der Kre-
ditinstitute von ausschlaggebender Be-
deutung ist. Die Deutsche Bundesbank 
führ t monatlich eine Erhebung über Soll-
und Habenzinsen durch, deren Ergebnis-
se sie in ihren „Monatsberichten" be-
kannt gibt. Seit der Bankenkrise von 
1931 bis zum Jahre 1967 hat die Ban-
kenaufsicht aufgrund entsprechender 

Bargriindung 

Befugnisse auf die H ö h e der Bankzinsen 
in unterschiedlicher Weise Einfluß ge-
nommen, sie insbesondere durch Anord-
nung von Höchstsätzen begrenzt (staatli-
che Zinsbindung oder Zinsregelung). Die 
zuletzt im Kreditwesengesetz (KWG) 
von 1961 enthal tene Ermächtigung, 
durch Rechtsverordnung Anordnungen 
für die Kreditinstitute über die Bedin-
gungen zu erlassen, zu denen Kredite ge-
währt und Einlagen entgegengenommen 
werden dürfen, wurde durch die KWG-
Novelle von 1984 beseitigt, nachdem von 
ihr seit Aufhebung der staatlichen Zins-
bindung im Frühjahr 1967 kein Gebrauch 
mehr gemacht worden war. Die bei den 
einzelnen Kreditinstituten im standardi-
sierten Privatkundengeschäft zur An-
wendung kommenden Regelsätze für die 
Soll- und Habenzinsen werden in dem 
nach der Preisangabenverordnung von 
1985 vorgeschriebenen Preisaushang be-
kanntgegeben. 

Helmut Mayer 

Bargründung 
Die Bargründung ist - im Gegensatz zur 
-» Sachgründung - der Normalfall der 
Gründung einer Aktiengesellschaft. Die 
oder der Gründer übernehmen gem. §§ 2, 
23 Abs. 2,29 A k t G zur Gründung der Ge-
sellschaft sämtliche Aktien, die minde-
stens 100000 DM - Mindestnennbetrag 
des Grundkapitals - ausmachen müssen 
(§§ 1 Abs. 2, 7 AktG) . Durch diese Über-
nahme der Aktien verpflichtet sich der 
Gründer , die Einlage auf die Aktie zu be-
zahlen. Dies erfolgt bei der Bargründung 
durch die Einzahlung des eingeforderten 
Betrages, d.h. eines Teils der Einlage, in 
Geld. Der Mindestnennbetrag einer Ak-
tie beläuft sich auf 5 D M (§ 8 Abs. 1 
AktG) . Höhere Akt iennennbeträge sind 
zulässig (§ 8 Abs. 2 AktG) . Sie müssen je-
doch auf volle 5,- D M lauten. Wird die 
Aktie zu einem höheren als dem Nenn-
betrag ausgegeben, so erhöht sich der 
Mindesteinzahlungsbetrag um diesen 
Mehrbetrag, das Agio (§ 54 Abs. 1 AktG) . 
Dieser Mindestbetrag kann durch die 
Satzung erhöht, nicht aber vermindert 
werden. Im Gegensatz zur Bargründung 
besteht nach § 27 Ak tG die Möglichkeit 
der Leistung der Einlagen durch Sach-
mittel (-> Sachgründung). Diese steht jc-
doch nicht gleichrangig neben der Bar-
gründung, vielmehr gilt der Grundsatz, 
daß die Aktionäre ihre Einlagepflicht 
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Barwert 

durch Zahlung von Geld zu erfüllen ha-
ben. 

Olaf Werner 

Barwert 
Als B. oder Gegenwartswert wird der ge-
genwärtige Wert eines in der Zukunft er-
warteten Geldbetrages bezeichnet. Man 
erhält den B. durch zeitentsprechende 
Abzinsung des künftigen Geldbetrages 
mit einem -»• Kapitalisierungszinsfuß (-> 
Kapitalwert), der Ausdruck einer alterna-
tiv erreichbaren Verzinsung oder aber 
Ausdruck der persönlichen Zeitpräferenz 
des Abzinsenden ist. Wird in Höhe des B. 
ein Geldbetrag verzinslich zum verwen-
deten Kapitalisierungszinsfuß angelegt, 
so ergibt sich (bei Verwendung eines al-
ternativ erreichbaren Zinssatzes als Kal-
kulationszinsfuß) am Ende des Verzin-
sungszeitraums der erwartete künftige 
Geldbetrag. Der B. ist somit das gegen-
wärtige Äquivalent eines künftigen 
Geldbetrages, daher auch Gegenwarts-
wert genannt. Beträgt der künftige Geld-
betrag G„ so ergibt sich der B. B0 zum 
Zeitpunkt t = 0 beim Kapitalisierungs-
zinsfuß i als: B0 = G t/(l+i)' . 
Durch die B.-Ermittlung können Geldbe-
träge, die zu verschiedenen künftigen 
Zeitpunkten erwartet werden, vergleich-
bar und addierbar gemacht werden. Bei 
der Ermittlung der Summe der Barwerte 
einer Zahlungsreihe ist danach zu unter-
scheiden, ob die abzuzinsenden Zahlun-
gen zu Beginn einer Periode (vorschüssi-
ge Zahlungen) oder am Ende einer Peri-
ode (nachschüssige Zahlungen) anfallen, 
ob sie im Zeitablauf in gleicher Höhe 
(uniforme Zahlungen, Renten) oder un-
terschiedlicher Höhe (nichtuniforme 
Zahlungen) erwartet werden, ob die Zah-
lungszeitpunkte gleich weit entfernt 
(äquidistante Zahlungen ) sind oder 
nicht (nichtäquidistante Zahlungen), ob 
sie für einen begrenzten Zeitraum (endli-
che Zahlungsreihe) erwartet werden 
oder nicht (unendliche Zahlungsreihe). 
Bei äquidistanten uniformen Zahlungen 
ergeben sich Vereinfachungen hinsicht-
lich der Ermittlung der Barwertsumme, 
da sich diese dann mit Hilfe des Renten-
barwertfaktors für eine endliche oder un-
endliche (nachschüssige oder vorschüssi-
ge) Zahlungsreihe ermitteln läßt. 
Auf der Addition von B. beruht die Er-
mittlung des -» Ertragswertes. Auch in 
den —> Substanzwert, insbesondere in 

Bauherrenmodell 

Form des Liquidationswertes, gehen B. 
ein, wenn sich die Liquidation über einen 
längeren Zeitraum erstreckt und die ein-
zelnen Liquidationserlöse zeitverschie-
den erwartet werden. Auch bei der Be-
wertung von Vermögens- (z.B. langfristi-
ge Forderungen) und Schuldpositionen 
(z.B. Rentenverpflichtungen) im Zusam-
menhang mit dem -> Jahresabschluß 
spielen B. eine Rolle. 

Manfred J. Matschke 

Basismerkmal 
-» Hochrechnung, gebundene 

Basispflegesatz 
-> Entgeltformen im Krankenhaus 

Bauherrenmodell 
Unter dem Schlagwort Bauherrenmodell 
(auch Kölner Modell) wir die Errichtung 
von Immobilien durch einzelne oder 
mehrere Kapitalgeber nach einer be-
stimmten steuerlichen Konzeption zu-
sammengefaßt. 
Zweck des Bauherrenmodells ist es, Im-
mobilieninvestitionen durch steuerliche 
Vorteile rentabler und damit interessan-
ter zu machen. Dabei beruhen die Mo-
dellkonzeptionen auf der Tatsache, daß 
bei einem Bauherren neben aktivie-
rungspflichtigen —• Anschaffungskosten 
für das Grundstück und —> Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten für das Ge-
bäude auch sofort abzugsfähige Wer-
bungskosten anfallen, die im Zeitpunkt 
der Ausgabe in der Regel zu negativen 
Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung führen. Nicht selten erreichen 
diese Kosten zuzüglich der AfA im Jahr 
der Fertigstellung 150 v.H. (und mehr) 
des eingesetzten Eigenkapitals. Bei be-
schränkt haftenden Anlegern (z.B. in ei-
ner GmbH & Co. KG) entstehen nur bis 
zur Höhe der Einlage sofort ausgleichs-
fähige Verluste, die zu Steuerersparnissen 
führen. Darüber hinaus erzielte Verluste 
sind verrechenbar, d.h. in späteren Jahren 
mit erzielten Überschüssen zu verrech-
nen. 
Voraussetzung ist zum einen die Bauher-
ren- bzw. Erwerbereigenschaft des Kapi-
talgebers, die beim Bauherren dann gege-
ben ist, wenn er auf eigene Rechnung 
und Gefahr ein Gebäude errichtet oder 
errichten läßt oder beim Erwerber, wenn 
er ein fertig konzipiertes Objekt erwirbt. 
Zum anderen müssen bei einem nicht bi-
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Bausparkassen 

lanzierenden Anleger die Werbungsko-
sten abgeflossen (bezahlt) und angemes-
sen sein. D a s Abflußpr inzip gilt aber 
nicht uneingeschränkt . Grenzen zieht die 
Finanzverwaltung insbesondere bei will-
kürl ichen Kosten-Vorauszahlungen für 
m e h r e r e Jahre. 
Die Angemessenhei t von Werbungsko-
sten war lange Zeit zwischen den Bau-
her ren und der Finanzverwaltung um-
stri t ten. Im sogenannten 4. Bauherrener-
laß vom 31.8.1990 (BStBl I. S. 366) ist je-
doch der R a h m e n durch einen bundes-
einheitlichen Er laß von der Finanzver-
wal tung für Bauhe r ren und Erwerber ab-
gesteckt worden. Die wesentlichen Wer-
bungskostenposi t ionen sind: wirtschaftli-
che Baube t reuung , Bauzeitzinsen (insbe-
sondere Disagio), Geldbeschaffungsko-
sten, Rechts- und Steuerberatungsko-
sten, Mietgarant iegebühren und Ab-
schreibungen (§ 7 Abs. 5 E S t G oder § 4 
Fördergebie t sG) . 

In bes t immten Fällen kann der Bauherr 
noch zu einer Umsatzsteuerers ta t tung 
(gewerbliche Vermietung) kommen, die 
ihm weitere Liquiditäts- und Rentabi-
litätsvorteile bringt. 

Ulrich Er tne r 

Bausparkassen 
sind nach der Legaldefinit ion in § 1 des 
Gesetzes über Bausparkassen (BSpKG) 
- » Kreditinsti tute, deren Geschäftsbe-
t r ieb darauf gerichtet ist, Einlagen von 
Bauspare rn (Bauspareinlagen) entgegen-
zunehmen und aus den angesammelten 
Bet rägen den Bausparern für wohnungs-
wirtschaftliche M a ß n a h m e n Gelddarle-
hen (Bauspardar lehen) zu gewähren 
(Bauspargeschäf t ) . 
Charakter is t isches Merkmal des deut-
schen Bauspargeschäfts ist das aus den 
Bausparern gebildete Kollektiv. In einer 
ers ten Phase sammeln die Bausparer 
Sparkapital (meistens ratenweise) an, das 
niedrig (i.d.R. mit 2,5 bis 4 % p.a.) ver-
zinst wird. In der zweiten Phase, deren 
Beginn zeitlich ungewiß ist, erhalten sie 
aus den Kollektivmitteln (Bauspareinla-
gen und Tilgungsleistungen) neben der 
Rückzahlung ihres Sparkapitals ein 
ebenfal ls niedrig (i.d.R. mit 4,5 bis 6% 
p.a.) verzinsliches Bauspardar lehen, des-
sen H ö h e sich aus der Differenz zwischen 
d e m angespar ten Kapital und der verein-
bar ten Bausparsumme ergibt. Durch die-
ses System ents teht ein in sich geschlos-

Bausparkassen 

sener Markt , bei d e m durch Verzicht auf 
marktgerechten Einlagenzins in der 
Sparphase ein niedriger und für die ge-
samte Laufzeit des Dar lehens kons tanter 
Darlehenszins in der Dar lehensphase er-
möglicht wird. 
Ein spezifisches Problem des Systems ist 
die Wartezeit bis zur Zutei lung des 
Bausparvertrages, deren Daue r davon 
abhängig ist, inwieweit genügend neue 
Bausparer gewonnen werden können. 
Zur Verstetigung der Wartezei ten müs-
sen die Bausparkassen nach § 6 BSpKG 
Er t räge aus einer Anlage von Zuteilungs-
mitteln, die mangels Erfül lung der ver-
traglichen Zutei lungsvoraussetzungen 
vorübergehend nicht zugeteilt werden 
können, in H ö h e des Unterschiedsbetra-
ges zwischen dem Zinsertrag aus der 
Zwischenanlage der Zutei lungsmit tel 
und dem Zinsertrag, der sich bei der An-
lage der Zutei lungsmittel in Bauspar-
dar lehen ergeben hätte, vor Steuern ei-
nem Sonderpos ten „Fonds zur bauspar-
technischen Absicherung" zuführen . Ei-
ne Verkürzung der Wartezeit durch Zu-
führung von außerkollekt iven Ref inan-
zierungsmitteln ist wegen der damit ver-
bundenen Kosten nur beschränkt mög-
lich. Vor allem wegen des Wartezei tpro-
blems wurden die Mobilarzwecksparun-
te rnehmen im Jahre 1935 verboten. Die 
Bausparkassen sind die einzigen Unter -
nehmen, die das Zwecksparen in der ge-
schilderten Weise bet re iben dürfen. Sie 
unterliegen der Bankenaufsicht nach den 
Vorschriften des -> Kredi twesengesetzes 
( K W G ) , des B S p K G und der Bauspar-
kassenverordnung (BSpKVO) . 
Nach dem B S p K G ist der Geschäf tskreis 
neben dem Bauspargeschäft auf be-
s t immte Nebengeschäf te enumerat iv be-
schränkt . Bauspardar lehen und sonstige 
Dar lehen müssen i.d.R. durch Grund-
pfandrechte oder ausreichende Ersatzsi-
cherheiten gesichert sein. D e m Ge-
schäftsbetr ieb müssen Al lgemeine Ge-
schäftsgrundsätze und Allgemeine Be-
dingungen für Bausparver t räge zugrunde 
liegen, für die der Genehmigung des 
Bundesaufs ichtsamtes für das Kredi twe-
sen (BÄK) bedür fende Mindestregelun-
gen vorgeschrieben sind. Die Genehmi-
gungspflicht erstreckt sich insbesondere 
auf die Bauspartar ife . Die B S p K V O be-
schränkt die vorübergehende Verwen-
dung von Kollektivmitteln für Vor- und 
Zwischenfinanzierungskredi te sowie den 
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BAV Bayes-Theorem, Definition 

Anteil der Großbausparverträge, der 
Darlehen für Bauvorhaben mit gewerbli-
chen Charakter und der Darlehen unter 
Bestellung von Ersatzsicherheiten. Die 
Bausparkassen sind seit 1938 überwie-
gend im nachrangigen Beleihungsraum 
tätig, woraus sich eine Arbeitsteilung mit 
dem erststelligen Realkredit, insbesonde-
re der Hypothekenbanken (-> Realkre-
ditinstitute), ergibt. Private Bausparkas-
sen gibt es in den Rechtsformen der AG 
und G m b H ; neu dürfen sie jedoch nur 
noch in der Rechtsform der AG zugelas-
sen werden. Die zweite Gruppe bilden 
die öffentlich-rechtlichen Bausparkassen, 
deren Rechtsform von den Ländern be-
stimmt wird. Sic kommen z.Zt. vereinzelt 
als rechtsfähige Anstalten des öffentli-
chen Rechts, überwiegend jedoch als 
rechtlich unselbständige Abteilungen der 
Girozentralen ( -» Sparkassen) vor. Ver-
bände sind der Verband der privaten 
Bausparkassen, Bonn, und die dem Deut-
schen Sparkassen- und Giroverband e.V. 
angehörende Bundesgeschäftsstelle der 
Landesbausparkassen. 

Wolfgang Kuntze 

BAV (Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungswesen) 
-> Versicherungsaufsichtsamt 

Bayerisches Krankenhausgesetz 
(BayKrG) 
Das Gesetz vom 11.9.1990 (BayGVBl. 
Nr. 18/1990, S. 386) gilt für alle nach dem 
-» Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser und zur Regelung 
der Krankenhauspflegesätze (Kranken-
hausfinanzierungs-Gesetz - K H G ) geför-
derten Krankenhäuser und soll eine be-
darfsgerechte Versorgung der Bevölke-
rung mit leistungsfähigen Krankenhäu-
sern gewährleisten (1. Abschn.). Es regelt 
in Ausführung des einschlägigen Bundes-
rechts die Krankenhausplanung (2. Ab-
schn.), Verfahren zur Invenstitionsförde-
rung (3. Abschn.) sowie Zuständigkeiten 
für Krankenhauspflegesätze (4. Abschn.) 
und enthält ergänzende Bestimmungen 
zum zentralen Bettennachweis und zum 
Datenschutz (5. Abschn.). 

Heinz Bolsenkötter 

Bayes-Theorem, Definition 
Das Bayes-Theorem ist ein Satz aus der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, der nach 
seinem Begründer, dem englischen Prie-

ster und Mathematiker Thomas Bayes, 
1702-1761, benannt ist. Mit Hilfe des 
Bayes-Theorems wird berechnet, wie 
wahrscheinlich eine Hypothese Hj ist, 
wenn ein Ereignis E beobachtet wurde. 
Die Beobachtung von E dient dazu, eine 
zunächst verfügbare (a-priori-) Wahr-
scheinlichkeit W(H|), daß die Hypothese 
H | zutreffend ist, zu modifizieren. 
Ein Beispiel: Über die Fehlerrate in ei-
nem Prüffeld mögen 3 Hypothesen, H j = 
1%, H2 = 2% oder H 3 = 3% Fehleranteil, 
bestehen. Die Wahrscheinlichkeiten, daß 
eine Hypothese zutrifft, seien subjektiv 
wie folgt geschätzt: W(H, = 1%) = 0.5 
bzw. W ( H , = 2%) = 0,3 bzw. W ( H , = 3%) 
= 0,2. Werden nun als Ereignis E in einer 
Stichprobe vom Umfang 100 2 Fehler 
beobachtet , so kann mit Hilfe des Theo-
rems die (a-posteriori-) Wahrscheinlich-
keit W(H,IE) berechnet werden, d.h. die 
(bedingte) Wahrscheinlichkeit für die 
Hypothese i, nachdem 2 Fehler in der 
Stichprobe beobachtet wurden. Dazu 
sind noch die (bedingten) Wahrschein-
lichkeiten W(EIHj) zu ermitteln, d.h. die 
Wahrscheinlichkeiten, das Ergebnis E zu 
beobachten, wenn die Hypothese H ; gilt. 
Diese Wahrscheinlichkeiten lassen sich 
im Beispiel mit Hilfe der hypergeome-
trischen Verteilung, der -> Binomialver-
teilung oder der -» Poisson-Verteilung 
ermitteln. 

Die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit be-
rechnet sich nach dem Bayes-Theorem 
als: 

W(H;) • W(EIHj) 
W(H;IE) = — — . v ; I , W(H,) • W(EIHj) 

Der Nenner ^ W(H,) • W(EIHj) = W(E) 
wird als totale Wahrscheinlichkeit für E 
bezeichnet. Im Beispiel gibt W(E) an, wie 
wahrscheinlich die Beobachtung von ge-
nau 2 Fehlern ist unter Berücksichtigung 
aller Hypothesen. W(E) beträgt im Bei-
spiel: I i W(Hj) • W(EIHj) = 0,5 • 0,185 + 
0,3 • 0,273 + 0,2 • 0,225 = 0,2194. [Die be-
dingten Wahrscheinlichkeiten W(EiHj) 
wurden mit der Binomialverteilung er-
rechnet. Zum Beispiel: W(E = 2 Fehler in 
einer Stichprobe vom Umfang 100 beob-
achtet I H, = 1 % Fehler im Prüffeld) = 
f B (21100; 0,01) = 0,185.] 
Die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit für 
die Hypothese H[ (1% Fehler im Prüf-
feld) unter der Bedingung E (2 Fehler in 
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